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Sachverhalt

Mit Beschluss vom 03.06.2021 hat die Stadtvertretung der Stadt Eggesin die Einleitung
des Aufstellungsverfahrens des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 22/2020 ,,So-
larpark Eggesin-Karpin Il beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde im amtlichen Mitteilungsblatt am 15.02.2022 bekannt-
gemacht.

Die friihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB wurde im Rah-
men einer oOffentlichen Auslegung vom 07.03.2022 bis zum 08.04.2022 durchgeflhrt.
Stellungnahmen der Offentlichkeit wurden im Zeitraum der éffentlichen Auslegung nicht
eingereicht.

Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden gemaRi § 4 Abs. 1 BauGB
schriftlich unterrichtet und aufgefordert, sich auch im Hinblick auf den erforderlichen Um-
fang und Detailierungsgrad der Umweltprufung zu aufSern. Die eingegangenen Stellung-
nahmen und Anregungen sind im vorliegenden Entwurf mit Stand November 2022 (Anla-
ge 1) berucksichtigt worden.

Gemal § 3 Abs. 2 BauGB sind der Entwurf des Bebauungsplans einschlieBlich der Be-
griundung mit Umweltbericht einschlieBlich der wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen o6ffentlich auszulegen und die beteiligten Behorden und
sonstigen Trager offentlicher Belange von der Auslegung zu benachrichtigen.

Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener In-
formationen verflugbar sind, sind mindestens eine Woche vorher ortsublich bekannt zu
machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen wahrend der Auslegefrist ab-
gegeben werden kdénnen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung Uber den Bebauungsplan unberltcksichtigt bleiben kénnen.



Gemal § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager 6f-
fentlicher Belange zu Planentwurf und Begrindung einzuholen, deren Aufgabenbereich
durch die Planung beruhrt werden kann.

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin beschliefSt:

1. Der Planentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 22/2020 ,Solarpark

Eggesin-Karpin [lI“ der Stadt Eggesin wird in der vorliegenden Fassung (Stand
11/2022) beschlossen. Der Entwurf der Begrindung einschlielSlich Umweltbericht
wird in der vorliegenden Fassung gebilligt.

. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 22/2020 ,Solarpark

Eggesin-Karpin IlI“ der Stadt Eggesin mit der Begrundung und dem Umweltbericht
einschlieBlich der wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen sind nach § 3 Abs. 2 6ffentlich auszulegen und die beteiligten Trager o6f-
fentlicher Belange von der Auslegung zu benachrichtigen. Ort und Dauer der Aus-
legung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fugbar sind, sind mindestens eine Woche vorher ortsublich bekannt zu machen. Es
ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen wahrend der Auslegefrist abgegeben
werden konnen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung uber den Bebauungsplan unberlcksichtigt bleiben kénnen und ein
Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsverordnung (VwGO) unzuldssig ist, so-
weit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im
Rahmen der Auslegung nicht oder verspatet geltend gemacht wurden, aber hatten
geltend gemacht werden kénnen. Zusatzlich ist gemal § 4a Abs. 4 BauGB der In-
halt der ortsublichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 und die nach § 3
Abs. 2 Satz 1 auszulegenden Unterlagen in das Internet, auf der Internetseite der
Stadt Eggesin, einzustellen.

. Gemall § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behoérden und sonstigen

Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berthrt
werden kann, zu dem Planentwurf und zu dem Begrundungsentwurf einzuholen.

Anlage/n
1 PV Eggesin_ VBP_ 291122 o6ffentlich
2 PV Eggesin_ VEP 291122 o6ffentlich
3 Egg._ B_20-2020__Entwurf-121222 o6ffentlich
4 Anlage Eingriffs- und Ausgleichstabelle 6ffentlich
5 Anlage Gebaudekarte m. Fauna o6ffentlich
6 Anlage Baume offentlich
7 Anlage Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 6ffentlich
8 Fachbericht Biotoptypen offentlich
9 Anlage Biotoptypen offentlich




10 Anlage SPA-Vorprufung offentlich

11 Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung-29112022 6ffentlich

12 Anlage 1 Eingriffs- und Ausgleichstabelle 6ffentlich

13 Anlage 2 Biotypkarte mit Darstellung PV Park offentlich

14 Anlage 3 Biotypkarte mit Darstellung Baume offentlich

15 Anlage 4 Pflanzplan Kompensationsflache Ueckerminde 15092022
offentlich

16 Umweltbezogene Stellungnahmen 6ffentlich

Finanzielle Auswirkungen

ja nein
fin. Auswirkungen X
im Haushalt berlcksichtigt X Deckung durch: Produkt Sachkonto
Liegt eine Investition vor? | | X | Folgekosten

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTHALTEN BEFANGEN

Burgermeister/in

stellv. BUrgermeister/in
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TEIL A BEGRUNDUNG

1.

ANLASS, ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG
1.1 Anlass und Ziel der Planung

Die BEC — Energie Consult GmbH als Vorhabentrager hat den Antrag auf Einleitung eines
Bauleitplanungsverfahrens gestellt. Die Stadtvertreter von Eggesin haben den
Aufstellungsbeschluss aus 2020 in ihrer Sitzung am 03.06.2021 neugefasst und beschlossen
einen Bebauungsplan Nr. 22/2020 ,Solarpark Eggesin-Karpin Il1“ nach BauGB § 2 ff. mit
paralleler Anderung des Flichennutzungsplans aufzustellen. Die Anderung des
Flachennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren gemaR § 8 Abs. 3 BauGB zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 22/2020 ,,Solarpark Eggesin-Karpin 11I“ der Stadt
Eggesin. Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (VBP) sollen die
planerischen Voraussetzungen zur Errichtung eines Solarparks geschaffen werden. Ziel der
Planung ist eine zivile Nachnutzung der militdrischen Flache zu schaffen.

GELTUNGSBEREICH

Das Plangebiet befindet sich in der Stadt Eggesin, Landkreis Vorpommern-Greifswald und stellt
das westliche Mittelstlick der ehemaligen Militarliegenschaft dar. Der Geltungsbereich des B-
Planes umfasst in der Gemarkung Eggesin, Flur 13, Flurstiicke 28, 29/18 und 30/53 und ist ca.
23,6 ha groR.

In den Geltungsbereich einbezogen sind die bebauten und unbebauten Flachen fir die
Errichtung der Photovoltaik- Freiflaichenanlagen, den dazugehérigen ErschlieBungswegen und -
straBen und die Waldflachen.

Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:

im Nordwesten durch die befestigte Stettiner LandstraRe und in Verlangerung von einem
unbefestigten Feldweg

im Westen durch das Solarprojekt Eggesin Karpin Il

im Osten durch das Ostliche Mittelstiick der ehemaligen Artilleriekaserne noch im BIMA Besitz
und als Solarprojekt Eggesin-Karpin | bezeichnet

im Siiden durch das Flurstiicks 30/43, das als militdrisches Ubungsgebiet genutzt wird
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3. VERFAHREN / RECHTSGRUNDLAGEN / KARTENGRUNDLAGE
3.1 Verfahren

Das Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erfolgt nach § 12 BauGB mit
der Begriindung einschliefllich Umweltprifung und einem Umweltbericht entsprechend § 2a BauGB
(Teil C). Es beinhaltet den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach § 12 Abs. 3 BauGB (Teil A), den
Vorhaben- und ErschlieBungsplan des Vorhabentragers nach § 12 Abs. 1 BauGB (Teil B), sowie den
Durchfiihrungsvertrag nach § 12 Abs. 1 BauGB.

Samtliche Verfahrensschritte sind nachfolgend aufgefiihrt.

Verfahrensschritte fiir die Aufstellung des Bebauungsplans nach BauGB

Aufgestellt wurde der Vorhabenbezogene Bebauungsplan (VBP) mit dem Aufstellungsbeschluss der
Stadtvertretung am 03.06.2021. Das Verfahren richtet sich nach § 12 BauGB. Der Aufstellungsbeschluss
wurde gemal} § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB im Amtlichen Mitteilungsblatt fiir das Amt ,,Am Stettiner Haff“ am
15.2.2022 bekannt gemacht.

Die fir Raumordnung und Landesplanung zustandige Stelle ist gemall § 1 Abs. 4 BauGBi.V. m. § 17
Landesplanungsgesetz mit Schreiben vom 1.3.2022 beteiligt worden.

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 7.3. bis
8.4.2022.

Die von der Planung berihrten Behérden und Trager 6ffentlicher Belange sind gemaR § 4 Abs. 1 Satz 1
BauGB mit Schreiben vom 1.3.2022 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. Die
Nachbargemeinden wurden beteiligt.

Die Stadtvertretung hat am ......2023 den Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit
Begriindung und Umweltbericht beschlossen und gemaR § 3 Abs. 2 BauGB mit den wesentlichen bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen fiir die Dauer eines Monats zur 6ffentlichen Auslegung
bestimmt.

Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem
Text (Teil B) und dem Vorhaben- und ErschlieBungsplan (Teil C) haben in der Zeit vom ......2023 bis zum
...... 2023 wahrend der Dienstzeiten in der Stadtverwaltung Eggesin, gemald § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB
offentlich ausgelegen. Die 6ffentliche Auslegung ist gemaR § 3 Abs. 2 BauGB mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift
vorgebracht werden kénnen, durch Abdruck im amtlichen Mitteilungsblatt Amt ,,Am Stettiner Haff“ am
...... 2023 ortstiblich und im Internet unter http://
www.eggesin.de/buergerservice/oeffentlichkeitsbeteiligungen bekannt gemacht worden.

Die durch die Planung beriihrten Behdrden und Trager 6ffentlicher Belange sind gemal § 3 Abs. 2
BauGB mit Schreiben vom ......2023 von der 6ffentlichen Auslegung unterrichtet und gemaR § 4 Abs. 2
BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Die Stadtvertretung hat die vorgebrachten Stellungnahmen der Offentlichkeit, der Behérden und Trager
offentlicher Belange am ......2023 gepriift. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Der Vorhabenbezogenen Bebauungsplan bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B)
und dem Vorhaben- und ErschlieBungsplan (Teil C) wurde am ...... 2023 von der Stadtvertretersitzung
beschlossen.

Der Vorhabenbezogenen Bebauungsplan bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B)
und dem Vorhaben- und ErschlieBungsplan (Teil C) wurde mit Bescheid der héheren
Verwaltungsbehérde vom ......2023, Az.: ......ccccuuu.e. die Genehmigung erteilt.
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Der Vorhabenbezogenen Bebauungsplan bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B)
und dem Vorhaben- und ErschlieBungsplan (Teil C) wird hiermit ausgefertigt.

Der Vorhabenbezogenen Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B)
und dem Vorhaben- und ErschlieBungsplan (Teil C) kann auf Dauer wahrend der Dienststunden von
jedermann eingesehen werden kann und tber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist gemaR § 6 Abs. 5
S.1BauGBi. V. m. § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung am ......2023 im amtlichen Mitteilungsblatt Amt ,Am
Stettiner Haff” ortsiiblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mangeln der Abwagung sowie auf die
Rechtsfolgen §§ 214 und 215 BauGB hingewiesen worden.

Der Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist mit Ablauf des ......2023 wirksam geworden.

Die verwandte Planunterlage enthalt den Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist planungsrelevante
bauliche Anlage sowie Strallen, Wege und Platze vollstdandig nach. Sie ist hinsichtlich der
planungsrelevanten Bestandteile geometrisch einwandfrei.

3.2 Rechtsgrundlagen

Als Rechtsgrundlagen fir den Bebauungsplan gelten:

e  Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | Nr. 72
vom 10.11.2017 S. 3634) in der derzeit geltenden Fassung

e  Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung v. 10.9.2021 1 4147 (Nr. 63) textlich
nachgewiesen, dokumentarisch noch
nicht abschlieBRend bearbeitet 21. November 2017 (BGBI. | Nr. 75 vom 29.11.2017 S. 3786) in der
derzeit geltenden Fassung

e  Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

e  Gesetz Uber die Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBI.1 S.2542), in der derzeit geltenden
Fassung

e  Gesetz Uber die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg- Vorpommern
(Landesplanungsgesetz - LPIG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVO BI. M-V S. 503,
613), in der derzeit geltenden Fassung

e  Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), Artikel 1 G.
v. 29.07.2009 BGBI. | S. 2542 (Nr. 51), in der derzeit gelten- den Fassung

e  Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausflihrung des Bundesnatur- schutzgesetzes
(Naturschutzausfiihrungsgesetz- NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 *)GVOBI. M-V 2010, S. 66. in
der derzeit geltenden Fasssung

e  Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBI.
M-V Nr. 14 vom 29.07.2011, S. 777), Gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019
(GVOBI. M-V S. 467)

e lLandesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom
15.10.15 (GVOBI. M-V 2015, S. 344), in der derzeit geltenden Fassung

3.3 Kartengrundlage

Als Kartengrundlage diente ein Lageplan mit eingetragenen Hohenangaben auf Basis des WGS UTM
Systems des Vermessers Dipl. Ing M. Kratzschel vom 08.12.2020.
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4. ZIELE UBERGEORDNETER PLANUNGEN

4.1 Rahmenbedingungen

Der Bundestag hat sich am Donnerstag, 17. September 2020 eine Verscharfung des EU-
Klimaziels fir 2030 mit der Anhebung der regenerativen Stromerzeugung von derzeit 35% auf
55% bis 2030 beschlossen

Die Standortentscheidung fiir erneuerbare Energien im Stadtgebiet von Eggesin wurde unter
Prifung und Abwagung der Ziele und Grundsatze der Raumordnung und Landesplanung, der
gesetzlichen Bestimmungen des EEG und der Konversionsplanung fiir die Artilleriekaserne
Eggesin- Karpin im Oktober 2015 getroffen. Die Stadt plant damit der Ausweisung von Flachen
fiir Photovoltaikfreiflachenanlagen auf eine militarische Konversionsflache.

Die Kaserne Eggesin- Karpin wurde am 30. September 2015 von der Bundeswehr an die
Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben (BImA) lGbergeben. Zeitgleich dazu wurde die o.g.
Konversionsplanung fertiggestellt. Darin werden fir die Nachnutzung der Flache verschiedene
Nutzungsvarianten ausgewiesen, unter anderem auch die Nutzung der Flache fiir die
Aufstellung von Photovoltaikanlagen, fir Gewerbeansiedlungen und fir Mischnutzungen.

Damit entspricht das Ziel des Bebauungsplanes, die Errichtung eine
Photovoltaikfreiflaichenanlage mit einer Leistung von ca. 24 MWp auf Konversionsflachen aus
militarischer Nutzung in einem Teilgebiet des ehemaligen Militdrstandortes Eggesin- Karpin
planungsrechtlich durch die Festsetzung eines Sonstigen Sondergebietes Photovoltaik nach §11
BauNVO vorzubereiten der vorliegenden Konversionsplanung.

Der Ertrag des Solarparks soll ins 6ffentliche Netz eingespeist werden.

Die Verknlipfungspunkte liegen direkt am westlichen Grundstiicksrand fiir 5 MW und jeweils je
9 MW im UW Eggesin in 2,2 km und weitere 10 MW im UW Torgelow in 10 km Entfernung.

4.2 Flachennutzungsplan

Im rechtwirksamen Flachennutzungsplan der Stadt Eggesin vom 16.12.2015 ist der
Geltungsbereich des Bebauungsplanes als Sonstiges Sondergebiet fiir die Bundeswehr
dargestellt.

Um die geordnete stadtebauliche Entwicklung des Stadtgebietes zu sichern, wird der
Flachennutzungsplan nach BauBG § 8 (3) im Parallelverfahren von Sondergebiet Bundeswehr in
Sondergebiet Photovoltaik gedndert.

4.3 Landesraumentwicklungsprogramm

GemaR dem Landesraumentwicklungsprogramm (LEP M-V) vom 9. Juni 2016 ist das Gebiet als
groRRe militdrische Anlage kartiert, worunter auch militdrische Konversionsflaichen subsummiert
werden. Freiflaichenphotovoltaik Anlagen sollen bevorzugt in effizienter und flichensparender
Ausfiihrung auf Konversionsflachen errichtet werden. Der Bebauungsplan folgt somit den
Zielsetzungen des Landesraumentwicklungsprogramms M-V.
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4.4 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP Vorpommern)

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm fiir die Planungsregion Vorpommern vom
20.09.2010 fihrt die gleichen Ziele wie das Landesraumordnungsprogramm auf wie:

,(8) Solaranlagen sollen vorrangig auf Gebduden oder Larmschutzwanden bzw. auf versiegelten
Standorten wie Konversionsflachen aus wirtschaftlicher oder militarischer Nutzung errichtet
werden.”

Der Bebauungsplan folgt auch den Grundsatzen der Regionalplanung.

5. BESTANDSANGABEN UND NUTZUNGSBESCHRANKUNGEN
5.1 Lage des Plangebietes

Die Stadt Eggesin liegt im Landkreis Vorpommern - Greifswald und gehért zum Amtsbereich
Amt Stettiner Haff. Karpin ist ein Ortsteil der Stadt Eggesin. Der Planungsbereich befindet sich
stdlich von Eggesin, mittig der Konversionsflache der ehemaligen Artilleriekaserne Eggesin-
Karpin. Der Standort ist Gber die Landesstralle 28, als Stettiner Landstral3e, eine im
Bundeseigentum befindliche befestigte StraRe und zum Teil unbefestigten Wegs, der bis zum
Eingang des geplanten Solarparks flihrt, erschlossen. Das Gelande hat eine Hohe von 8,0 -6 ,3 m
N.N..

5.2 Bestehende Nutzungen

Bei dem Plangebiet handelt es sich um die Flachen der ehemaligen Militarliegenschaft
Artilleriekaserne Karpin, die gemaR der vorliegenden Konversionsplanung vom Oktober 2015
fiir eine zivile Nachnutzung fir die Aufstellung von Photovoltaik-Freiflachenanlagen planerisch
festgesetzt werden sollen. Sdmtliche Flachen und baulichen Anlagen im Geltungsbereich und
angrenzend wurden ehemals militarisch genutzt liegen brach bzw. stehen ungenutzt leer.

Es befinden sich 22 Gebdude auf der durch BaumaRnahmen betroffenen Flache, die eine
Grundflache von 24.402 m? haben. Dazu kommen versiegelte Wege und an Gebdude
angrenzende betonierte Flichen im Umfang von 22.947 m?, die entsiegelt und zu Betonschotter
verarbeitet werden.

Alle Gebaude und bauliche Anlagen werden abgebrochen bis auf die Gebdude Nr. 142 zur
Wiederherrichtung der Trafo- und Ubergabestation und die Nr. 52 und 53, das alte
Feuerwehrgebdude und eine Baracke im festgestellten Wald, die dem Artenschutz der
Fledermaus dienen.

Hinsichtlich der geplanten Abbrucharbeiten wird die ordnungsgemaRe Entsorgung der
gefahrlichen Abfélle (insb. Asbest, AVV 17 06 05*, Teerpappe, AVV 17 03 03*) durch
gutachterliche Begleitung sichergestellt. Der Bauschutt wird sortiert, alle Baustoffe bis zur
Gefahrenklasse Z 2 entsorgt und der Rest, der Gefahrenklasse Z 1.2 einhalt, zur weiteren
Verwendung aufbereitet. Die Schotterstoffe dienen nach gutachterlicher Priifung und Freigabe
und nach Durchbohren und Perforieren der Kellersohle zur
Regenwasserdurchlassigkeitsherstellung, dem Verfiillen existenter Kellerrdume bis zur
Geldndehohe von - 0,3 m, sowie auf dem Geldande dem Anlegen von geschotterten Flachen fur
Batteriespeicher, Wartungswegen und Ruderalflachen fiir den Artenschutz.

Die im Geltungsbereich und im angrenzenden Solarpark Eggesin Karpin Il liegenden
Waldflachen, sowie die Waldabstandsflachen im Sinne des Waldgesetzes MV sind bei der
Planung beriicksichtigt.
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5.2.1 Leitungsbestand

Im Plangebiet befinden sich stadttechnische Anlagen, Leitungen bzw. Kabeltrassen aller
Medien. Bis auf die MS Trasse und Steuerleitungstrasse des Projekt Solar Karpin | und einer
durchgehenden MS Trasse zum Truppenilibungsgebiet, werden sie nicht mehr genutzt und
kénnen Uberbaut werden. Drainagen innerhalb des Gebietes sind nicht bekannt.

Die ehemalige Anbindung an das 6ffentliche Trinkwassernetz ist abgeklemmt. Der nachste
Loschbrunnen (Flachspiegelbrunnen 48.000 I/h) befindet sich am Rand der Waldsiedlung
Karpin.

5.3 Nutzungsbeschrankungen
5.3.1 Waldabstand nach § 20 LWaldG M-V

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen Waldflachen, die im Plan ausgewiesen sind. Im
Norden, Siiden, Osten und Westen grenzen Waldflachen direkt an den Geltungsbereich an. Fir
alle Waldflachen ist der Abstand baulicher Anlagen zum Wald von mindestens 30 m gemal} des
Landeswaldgesetzes Mecklenburg -Vorpommern (LWaldG M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBI. M-V Nr. 16 vom 26.08.2011, S. 870), geandert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 219), eingehalten. Einzelbdume im
Waldabstandsbereich werden gefillt und kompensiert, existente Griinflachen bleiben erhalten
Die Waldkante ist dabei die Traufkante (duRerste Kante der Aste) der Waldbdume.

Hintergrund dieser Regelung ist u. a. die dem fremden Waldbesitzer obliegende
Verkehrssicherheitspflicht durch herabstiirzende Zweige, Aste oder Biume und daraus
entstehenden Haftungsanspriiche. Weiterhin kann es durch das Héhenwachstum der
Waldbdume zu einer verstarkten Beschattung kommen. Der Waldabstand von 30 m wird bei
der Errichtung der Solarelemente eingehalten.

5.3.2 Altlasten

Im Zuge des Altlastenprogramms Ost der Bundeswehr wurden die Altlastenflachen innerhalb
des Geltungsbereiches des B-Planes saniert. Die Ergebnisse nach der Sanierung zeigen, dass
keine Kontaminationen nachzuweisen waren. Altlasten sind somit im Plangebiet nicht bekannt.

5.3.3 Bau- und Bodendenkmale

Bau - und Bodendenkmale sind ebenfalls nicht bekannt. Es kénnen jederzeit archiologische
Funde oder Fundstellen entdeckt werden. Soweit bei Erdarbeiten Gegenstdande archdologischen
Interesses gefunden werden, so wird die Denkmalschutzbehorde benachrichtigt.

5.3.4 Kampfmittelbelastung

Fiir das Vorhaben liegt eine Kampfmittelbelastungsauskunft des Landesamtes fiir zentrale
Aufgaben der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V vom 16.08.2018 vor. Demnach stellt
Kampfmittelbelastung derzeit keine Gefahr dar. Aus Sicherheitsgriinden empfiehlt das
Landesamt eine weiterfiihrende Prifung der Flache. Der Vorhabentrager wird die Flache per
Bodenradar abscannen. Soweit sich Anhaltspunkte flir eine weitere Priifung ergeben, wird eine
Kampfmittelsondierung beauftragt.
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5.3.5 Gesetzlich geschiitzte Bdume gemaR §§ 18 und 19 Naturschutzausfiihrungsgesetz M-V/
Abbruch und Ermittlung des Kompensationsbedarfs

Eine Ubersicht zur Erhaltung und zur Fillung von 518 Bidumen sowie deren Kompensation mit
569 Baumen in Ueckermiinde ist im Umweltbericht aufgefiihrt und im VBP nummert und
gekennzeichnet. Vor dem Gebaude 006 befindet sich eine Allee mit Eichen. Alleen und
einseitige Baumreihen an 6ffentlichen oder privaten Verkehrsflachen und Feldwegen sind
gesetzlich geschiitzt. Die Beseitigung von Alleen oder einseitigen Baumreihen sowie alle
Handlungen, die zu deren Zerstérung, Beschadigung oder nachteiligen Veranderung fiihren
kénnen, sind verboten. Der Vorhabentrager stellt einen Antrag an die UNB auf Befreiung nach §
67 Absatz 1 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes. Die Kompensation soll im Rahmen des oben
beschrieben Ersatzpflanzung stattfinden.

5.3.6 Grenznaher Raum

Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum und ist der Grenzaufsicht unterworfen. Nach
§ 14 Abs. 1 ZollVG Abs. 2 ZollVG besteht ein Betretungsrecht, das auch wahrend der Bauphasen
gewadhrleistet sein muss.

INHALT DES BEBAUUNGSPLANES

6.1 Art der baulichen Nutzung- Sonstiges Sondergebiet — SO — Zweckbestimmung: Solarpark,
Photovoltaikfreiflichenanlage (§ 11 Abs. 2 BauNVO)

Fir die geplanten Photovoltaikanlagen erfolgt gemaR § 11 Abs. 1 BauNVO die Festsetzung als
sonstiges , Sondergebiet Solarpark, Photovoltaikfreiflichenanlage” zur Nutzung Erneuerbarer
Energie wie Sonnenenergie. Zuldssig sind demnach die typischen baulichen Anlagen eines
Solarparks, d.h. die Modultische und alle erforderlichen Nebenanlagen. Somit besteht die
Photovoltaikfreiflachenanlage aus freistehenden Modulen (1,3*2,38m), dabei 1,15 -1,35m
hoch mit 10 Grad nach Stiden geneigt und einer gerammten Aufstanderung, an deren
Halterung die Modulrahmen befestigt sind.

Isometrie: PV Aufstellungssystem BEC/ EU Patentanmeldung EP 20 19 2369

Die Module haben einen Mindestabstand cm 14 cm, so dass Licht zwischen die Module und
auf den Untergrund kommt. Die Module werden zu Strings mit 28 Modulen
zusammengeschaltet und bis zu 16 Strings in Blocken von bis zu 448 Modulen aufgestellt.
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Zwischen den Modulblécken existiert ein 2,5 m breiter Wartungsgang. Per auflegbarer
Briickenelemente kommt man — Gber die Module laufend - zu den inneren Modulen.
Gleichsam lassen sie sich bei Auswechslung sehr schnell demontieren.

Der Strom der Modulblécke wird in die Inverter (11,39*2,1*2,46m) mit Fundament gefihrt.
Als weitere elektrische Betriebsmittel existieren Batteriecontainer und eine Ubergabestation,
das instandgesetzte Gebdude Nr. 142. Von der Ubergabestation wird der 20 KV Strom in die
Umspannwerke Eggesin und Torgelow abgefihrt.

Weiterhin werden ein Loschwasserbrunnen, sowie Zaun an den durch Grundstiicksteilung neu
entstandenen Grundstiicksgrenzen zu Flurstick 29/ 12, 29/16 und 29/11, als auch
Kameramasten, Verkabelungen, Zufahrten und Wartungsflachen sowie Stellplatze fiir
Wartungspersonal und fiir die Feuerwehr errichtet.

Isometrie: Inverter auf Betonfundament

Wechselrichter-Stdansicht

6.2 MaR der baulichen Nutzung

Das MaR der baulichen Nutzung wird nach BauNVO § 16 - 19 im Sondergebiet durch
Grundflachenzahl und Héhe der baulichen Anlagen angegeben.

6.2.1 Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl (GRZ) im Sondergebiet betrdgt nach BauNVO § 17 maximal 0,75. Fir die
Flache der Solarprojekts betragt die GRZ 0,64. Die Solarmodule werden in Reihen angeordnet
und haben einen Abstand von 14 cm. Da die Solarmodule keine abschlieBende Dachlandschaft
ausbilden, sondern an der Unterseite die Ablaufkante des Regenwassers besitzen, versickert
das Regenwasser immer an der Unterkante der Module, das ist alle 1,3 m, so dass von einer
flachendeckenden Versickerung auszugehen ist. Lediglich Batteriecontainer, Inverter und
Ubergabestation versiegeln und machen weniger als 0,12 % der Fliche aus. Fiir die innere




Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 22/2020 ,Solarpark Eggesin-Karpin-11I" der Stadt Eggesin/ Entwurf 14

6.3

ErschlieRung wird ein umlaufender Weg geschaffen, der zum Teil existente befestigte Wege
nutzt, neue Wegstrecken werden aus Abbruchmaterial der Gebaude errichtet.

6.2.2 Hohe der baulichen Anlagen

Die lbliche Hohe der Modultische betragt in der Regel 1,35 m in Ausnahmefallen 1,45 m {iber
Gelande. Die Standerkonstruktion der Modultische ist dabei so beschaffen, dass die Module

einen Mindestabstand von 1,15 m Giber Oberkante Gelande aufweisen. Die Batteriecontainer,
Inverter und Ubergabestation weisen mit Fundament eine maximale Traufhéhe bis zu 3,50 m
Uber Geldnde auf. Kameramasten sind bis zu 9 m hoch, siehe VEP. Um diese baulichen Hohen
planungsrechtlich in Verbindung mit dem natirlichen Gelande zu sichern, wird als maximale

Hohe der baulichen Anlagen 4 m festgelegt. Die HOhenangaben sind im Plan gekennzeichnet.

Die Photovoltaik- Freiflaichenanlagen werden eingezdunt. Zum Schutz der im Gebiet
briitenden Vogel und Eidechsen vor Feinden wird die Zaunanlage ohne Bodenfreiheit aber
mit Durchschlupfmoglichkeit fir Kleinsduger durch Aufbiegung der Stabgittermaschen
gesetzt. Die vorhandenen Zaunanlagen bleiben erhalten und neu zuziehende Zdaune haben
eine max. Hohe von 2,00 m Uber Geldndeoberflache.

Die existente Toranlage am westlichen Grundstlicksende wird wieder instandgesetzt.
Gleichsam wird im neu geschaffenen Grundstiick Flurstiick 29/16, dem kunftigen Sitz der
Forstbehorde, ein Tor fiir den Solarpark Karpin | der EnBW eingebaut.

Bauweise und liberbaubare Grundstiicksfliche
Auf die Festsetzung einer Bauweise im Geltungsbereich des VBP wurde aufgrund der

besonderen Spezifik des Vorhabens verzichtet. Die Giberbaubare Grundstiicksfliche wurde
durch Eintrag einer Baugrenze nach § 23 BauNVO bestimmt.

6.4 VerkehrserschlieBung, Verkehrsflachen

Die VerkehrserschlieBung des Plangebietes erfolgt ausgehend von der Landesstralle 28 liber
die Stettiner LandstraRe, die sich im Eigentum des Bundes befindet und deren Fortsetzung,
einem unbefestigten Weg zur alten Wache. Der Strallenabschnitt von der Landesstrale bis
zum noch genutzten Pfortnerhaus ist bereits im rechtskraftigen vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 13/2015 ,,Solarpark Eggesin-Karpin | als private Verkehrsflache
festgesetzt. Sie gehort der BImA und wird ausschlielRlich von Anliegern genutzt. Durch den
direkten Anschluss der geplanten privaten Verkehrsflache an die bereits festgesetzte private
Verkehrsflache, die an die LandesstraRe anbindet, ist die VerkehrserschlieBung per personlich
beschrdnkter Dienstbarkeit gesichert. Die innere ErschlieBung des Plangebietes erfolgt
umlaufend am Rand der Sondergebietsflache iber vorhandene, befestigte Wege und
neue zu errichtende unbefestigte und damit teilversiegelte Schotterwege. Der Bedarf
an Stellplatzen fir Wartungszwecke wird innerhalb des Sondergebietes gesichert.

6.5 Flachen fir Wald

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes liegen Waldflachen, die von der
unteren Forstbehorde festgesetzt sind. Der Wald wird privat bewirtschaftet. Der nach § 20
Landeswaldgesetzes Mecklenburg -Vorpommern (LWaldG M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 27.Juli 2011 (GVOBI. M-V Nr. 16 vom 26.08.2011) geforderte
Abstand baulicher Anlagen zum Wald von mindestens 30 m ist im Plan durch die
Umgrenzung der Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind, ibernommen worden.
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6.6 Griinordnungskonzept
6.6.1 Griinflichen

Die nicht Uberbauten Flachen des Sondergebietes Photovoltaikanlage sind gemall § 8
LBauO M-V zu begriinen und als Ruderalflachen zu erhalten. Im Planungsgebiet wird mit
Ausnahme der versiegelten Flachen fiir Rammpfosten, Inverter, Schotterflichen und
Zaunfundamente, d.h. unter und zwischen den Solarmodulen die vorhandene
Vegetationsdecke erhalten bzw. durch Einsaat oder Selbstbegriinung wieder hergestellt.

6.6.2 Baume und deren Kompensation

Eine Ubersicht zur Erhaltung und zur Fallung von Bdumen sowie deren Kompensation ist in
der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrt und im VBP gekennzeichnet.
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Tabelle 6.6.2: Bestandsaufnahme der Bdume in einzelnen Waldfldchen (WF) und der

Kompensationsbedarf
<
3
£ » |E E g |zEu B
E g g < 22 i
& 3 £ w o
€ 8 =
£ \ a
# £
@
Geschiitzte Baume innerhalb des Sonstigen Sondergebietes Photovoltaik
1 Tannen 47 147 1 1:1 1
2-4 |Weide 45 141 3 1:1 3
5-15 |Tannen-Weide |25-47 79-147 11 1:1 0
16-56 |Kiefer 30-40 88-127 41 1:1 41
s7.58 |Eschen-Ahorn- | o oh |1s7.188 |2 12 4
Eichen
59-64 |Linde 25-40 79-127 6 1:1 6
65-70 |Linde 25-40 79-127 6 1:1 6
71-76 |Linde 25-40 79-127 6 1:1 6
77-79 |Birken 40 126 3 1:1 1
80 Tanne 45 141 1 1:1 1
81 |Kirschen 50 157 1 1:2 2
82-89 |Kiefer 40 127 8 1:1 8
90 Douglasi 50 157 1 1:2 2
91-96 |Birken 40-47 126-147 |6 1:1 6
97-163 |Kiefer 30-47 88-147 67 1:1 67
164-170 |Tannen 25-40 79-127 7 1:1 7
171-195 |Eiche 40-47 126-147 |25 1:1 25
196-205 |Pappel 30-47 88-147 10 1:1 10
206-207 |Eiche 40-47 126-147 |2 1:1 2
208-210 |Eiche 40-47 126-147 |3 1:1 3
211 |Pappeln 40 126 1 1:1 1
212-214 |Tannen 40-47 126-147 |3 1:1 3
215 |Birke 47 147 1 1:1 1
216-239 |Kiefer 40-47 126-147 |24 1:1 24
240 |(Weide 45 141 1 1:1 1
241-246 | Eschen-Ahorn |40-47 126-147 |6 1:1 6
247+248| Eschen-Ahorn |50 157 2 1:2 4
249-251 | Eschen-Ahorn |40-47 126-147 |3 1:1 3
252-253 | Eschen-Ahorn |50 157 2 1:2 4
254-258 | Eschen-Ahorn |40-47 126-147 |5 1:1 5
259-267 | Eschen-Ahorn |40-47 126-147 |9 1:1 9
268 | Eschen-Ahorn |47 147 1 1:1 1
269-270 |Kiefer 45 141 2 1:1 2
271-278 | Eschen-Ahorn |40-47 126-147 |8 1:1 8
279-280 |Birke 45-47 141-147 |2 1:1 2
281-352 |Kiefer 25-47 79-147 72 1:1 72
353-380 |Kiefer 25-47 79-147 28 1:1 28
381 | Eschen-Ahorn |40 126 1 1:1 1
382-391 |Kiefer 40-47 126-147 |10 1:1 10
392-409 | Eschen-Ahorn |25-47 79-147 18 1:1 18
410 |Kiefer 50 157 1 1:2 2
411-414 |Kiefer 40-47 126-147 |4 1:1 4
415 |(Kiefer 50 157 1 1:2 2
416-421 |Kiefer 40-47 126-147 |6 1:1 6
422-437 |Kiefer 50-70 157-220 |16 1:2 32
438-440 |Kiefer 40-47 126-147 |3 1:2 6
441-446 |Kiefer 25-47 79-147 6 1:1 6
447-467 |Pappeln 25-40 79-140 21 1:1 21
468-509 |Kiefer 25-47 79-147 42 1:1 42
509-512 |Kiefer 50-60 157-188 |4 1:2 8
513 |Kiefer 50 157 1 1:2 2
514-516 | Eschen-Ahorn |40-47 126-147 |3 1:1 3
517 |Tanne 50 157 1 1:2 2
518 |Pappeln 40 126 1 1:1 1
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6.6.3 Flachen und MaBBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft

Die Flachen zwischen dem Sonstigen Sondergebiet Photovoltaik und den Waldkanten der
drei im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 20/2019 festgesetzten Waldfldchen sowie die im
Waldabstand zu den nérdlichen und siidwestlichen aufSerhalb des Geltungsbereichs liegen-
den Waldflachen werden als Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft ausgewiesen. Hier wird ein eine Ruderalflache
angelegt, um den Vogelarten der Roten Liste Haubenlerche und Brachpieper ausreichend
Lebensraum zu geben.

6.6.4 Artenschutzrechtliche Vermeidungs-, Kompensations- und ErsatzmaBnahmen

(siehe auch Anlage 1 im Umweltbericht mit Eingriffs- /Ausgleichsregelung)

Vo

Vi

V2

V3

V4

V5

V6

MaRBnahmen

VermeidungsmaBnahmen

Entsiegelung von Flachen ohne Hochbauten und Anlage PV Park bei einer GRZ von 0,51 -
0,75; Pflege der vorhandenen Grinflaichen (Selbstbegriinung) auf Photovoltaik-
Freiflichenanlagen bei einer GRZ von 0,51 - 0,75 fir die Zwischenmodulflachen

Entsiegelung von Flachen mit Riickbau von Hochbauten (iber 10,0 m und Anlage von
Grinflachen auf einer Photovoltaik Freiflaichenanlage mit einer GRZ von 0,51 - 0,75. Da im
Frihjahr/Sommer mit Brutgeschehen und Wochenstuben- bzw. Sommerquartiersnutzung
sowie im Winter mit Fledermausen in Winterquartieren gerechnet werden muss, sind
Arbeiten am Rand des Gehdlzes durch eine anerkannte sachverstandige Person fir
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Fledermaus- und Vogelarten 6kologisch zu begleiten. Die Person hat die Biume und Gebaude

vor und wahrend der Arbeiten auf vorkommende Individuen héhlen- und
gebdudebewohnender Arten zu kontrollieren. Abrisse der gekennzeichneten Gebdude sind
vom 01. Oktober bis zum 28. Februar durchzufiihren.

Pflege der vorhandenen Griinflichen (Selbstbegriinung) auf Photovoltaik-Freiflachenanlagen

bei einer GRZ von 0,51 — 0,75 fur die Gberschirmten Flachen

Abrisse der VBP gekennzeichneten Gebaude sind vom 01. Oktober bis zum 28. Februar
durchzufiihren.

Fallungen der nicht im Umweltbericht gekennzeichneten Baume und Gehdlze sind vom 01.
Oktober bis zum 28. Februar durchzufiihren.

Baufeldfreimachungen sind vom 01. Oktober bis zum 28. Februar vorzunehmen.

Mit dem Bau der Anlage ist vor Beginn der Brutzeit zu beginnen. Alternativ sind durch das
Spannen eines Netzes von Warnbdndern Ansiedlungsversuche von Brutvogeln zu
unterbinden und eine 6kologische Baubegleitung zu bestellen.

Um die Tétung und Verletzung von Reptilien bei der Bauvorbereitung und beim Rammen
der Modulgestellstiitzen sind zu verhindern, sind die Bauflachen in der Vegetations-periode
vor Baubeginn zu mahen und zu umzdunen. Der ca. 50 cm hohe Schutzzaun ist mit
halbgefillten Eimern mit Fluchtrampen zu bestiicken. Die in die Eimer gelangten Tiere
kénnen so das Baugebiet verlassen. Vor Baubeginn sind die Reptilien ab April in die zuvor
eingezdunten Kieferngehdlze mit ihren 30 m breiten Sdumen zu treiben und dort bis
Bauende zu haltern.

Die folgenden Kompensations- und CEF- MaBnahmen wirken dem laut BNatSchG § 44 (1)
Nr. 3 definierten Schadigungstatbestand der Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten entgegen.
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KompensationsmaBnahmen

M1

M2

M3

M4

Auf den Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft sind gemaR Eingriffs- /Ausgleichsregelung Trocken- und Magerrasen durch
Wiederherstellung resp. Renaturierung auf aufgelassenen Standorten zu entwickeln. Aus
der Verschneidung Ublicher Pflegverfahren mit den Vorgaben der HzE resultiert folgender
Pflegeplan:

Allgemeine Vorgaben

¢ nach Ersteinrichtung Verzicht auf Umbruch und Ansaaten

e kein Einsatz von Diinger und Pflanzenschutzmitteln

¢ kein Schleppen, Walzen und Striegeln der Flachen in der Zeit vom 1.3. bis 15.9.

* Mahd mit Messerbalken

¢ Mahd mit Abfuhr des Mahgutes

* Mahdhéhe mind.10 cm Uber Geldndeoberkante

Arbeitsschritte

Ersteinrichtung:

¢ oberirdische Beseitigung von groRerem Geholzaufwuchs, keine Rodung

e Erhaltung dorniger Straucher verteilt auf der gesamten MalRnahmenflache

 Beseitigung der Kiefern und der dorniger Straucher und einzelner, niedriger Kiefern

¢ 2x jahrliche Staffelmahd von Ende 05 - Mitte 06,

¢ Nachmahd bei ca. 20 cm Ende 09 - Mitte 10

¢ Entfernung Gehoélzaufwuchs ab. 6. Jahr (,,Entkusseln”)

¢ ab 6. Jahr 1 x jahrliche Staffelmahd vom Ende 06 - Ende 08

Anpflanzung einer 2,8 ha groRen Streuobstwiese mit 569 Eichen, Apfel- und Birnbdumen in
Ueckermiinde, davon werden 76 Baume als Ersatzpflanzung fiir Alleebdaume, hier 31 Stck
nach § 18 und 45 Stck nach § 19 NatSchAG-MV als zweireihig bzw. einreihig Allee an
offentlicher wie privater Wegstrecke nachgepflanzt und kompensiert. Die Anpflanzung ist
erst dann erfillt, wenn die Gehdlze nach Ablauf von 2 Jahren zu Beginn der
Vegetationsperiode angewachsen sind. Bei Verlust der Geholze sind diese in Anzahl und
Qualitat gleichwertig zu ersetzen. Die Baumpflanzungen sind spatestens im Herbst des
Jahres der Baufertigstellung und Inbetriebnahme durchzufiihren. Ausfalle sind zu ersetzen.
Alternativ kdnnen Ausgleichszahlungen geleistet werden.

Entwicklung, Pflege und Erhalt einer naturnahen Wiese bzw. Brache

Umbettung von 8.362 m? geschiitzter trockener Grasfluren mit Magerrasenvegetation
nach § 20 NatSchAG M-V im Biotop 16 auf 8.950 m? Flache des Biotop 10, derzeit ein
ungeschitztes Landreitgras-Drahtschmielen-Kiefern-Geholz

Schaffung von Magerrasenvegetation zur Ausweitung des Lebensraums fiir geschitzte Art
Zauneidechse durch Abriss von 18 Gebauden mit 32.444 m? Grundfldche und
Entsiegelung von 19.610 m? betoniert/versiegelten und teilversiegelten Flichen und
Schaffung einer gebietseigenen Magerrasenvegetation zwischen den Solarmodulen durch
Selbstbegriinung auf 36 % der entsiegelten Abrissflache zur Schaffung Lebensraum fiir
geschitzte Art Zauneidechse

CEF - MaRnahmen

CEF1

CEF2

Die verbleibenden Gebaude, resp. Gebadudeteile sind als Ersatz fiir den Verlust von
Fledermausquartieren sowie fir den Verlust von Nistplatzen gebdude- und
halbhdhlenbewohnender Arten zu erhalten und vor Baubeginn als Ersatzquartier fir
gebaude-, nischen- und hohlenbewohnende Arten, insbesondere fiir Fledermause,
auszubauen. Hierfir sind die Gebaude vor Zerfall und Zutritt unbefugter Personen zu
sichern. Kiinstliche Nist- und Quartiersmoglichkeiten gemall CEF 2 sind anzubringen. Die
Umsetzung der MaBBnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten.
Der Verlust von Brutmaglichkeiten fiir Hohlenbriter (Blaumeise, Haubenmeise,
Kohlmeise, Tannenmeise, Gartenrotschwanz) werden nicht ersetzt, da in den
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CEF3

CEF4

verbleibenden Gehélzen und Gebauden ausreichend Brutmaoglichkeiten zur

Verfligung stehen. Im vorliegenden Fall konnten solche MaRnahmen sogar zu
anthropogenen Verformungen der Avizonose flhren.

(Ersatz-) Quartiere fiir Flederméause sind vor Baubeginn an Gebduden gemaR CEF 1

und in den Waldstiicken anzubringen.

Die Umsetzung der MaRRnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu
begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu

verfassen,

Ein Verlust von Brutmaoglichkeiten fiir Nischenbriiter (Bachstelze, Hausrotschwanz,
Zaunkonig) ist nur bedingt wahrscheinlich. Dennoch sollten nach Abschluss der

Arbeiten unter den PV-Tischen exponiert an deren Randern 15 Halbhohlen aus

Holzbeton angebracht werden.

Als Winterquartiere fir Reptilien sind im Plangebiet 7 Bereiche von 5 x 5 m Flachengrofie
und einer Hohe von max. 1,5 m auszugraben. Anschlieend wird die Grube mit einer
Mischung aus Sand, Asten und im Plangebiet vorhandenen Abbruchmaterial verfiillt. Die
Umsetzung der MalRnahme ist durch fachkundige Personen zu planen und zu begleiten.
Diese haben nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen.

CEF5 Fiir Reptilien-Sommerquartiere sind 3 groflere Flachen herzurichten. Diese sind aus dem

CEF6

anstehenden sandigen Boden und Abbruchgranulat mit einer Gesamtgrundflache von ca.
7.450 m und einer Hohe von max. 1 m herzustellen. Die Winterquartiere sind Gberwiegend
in diesen Bereichen anzulegen.

Die Umsetzung der MalRnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu
begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen.
April/Mai 2021 konnten zwischen den Geb&duden und nahe der Wache Haubenlerchen
festgestellt werden. Ein Brutnachweis gelang jedoch nicht. Insofern sollte dieser stark
gefdahrdeten Art ein "Habitat-Angebot” geschaffen werden. Dies wéare auf den Flachen fir
Reptilien (CEF5) moglich, solange Vegetationsaufwuchs und Sukzession verhalten bleiben.
— Gunstiger wére allerdings eine gréRere Flache (z.B. Stettiner Landstr. / Wache, hier sollten
Moglichkeiten gepriift werden)

Weitere artenschutzrelevante MaRhahmen

M.1 Zwar konnte der Wiedehopf auf der Planungsflache als Brutvogel nicht festgestellt werden,

6.7

wurde aber gelegentlich als Nahrungsgast beobachtet. Monitoringerfahrungen aus
Brandenburg belegen, dass die Art an PV-Anlagen haufig als Nahrungsgast auftritt und
selten auch unter den PV-Tischen britet. Es wird daher vorgeschlagen an ausgewahlten
Positionen am Rande der Tische 3 Wiedehopf-Brutkdsten in Héhen von 0,5 bis 1,0 m
auszubringen.

Die Umsetzung der Malnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu
begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen.

Technische Ver- und Entsorgung

Die  Verknlpfungspunkte mit dem  offentlichen  Stromnetz finden  auf
Mittelspannungsebene statt und befinden sich fiir den 1. Bauabschnitt von 5 MW auf dem
Geldnde, flir weitere 10 MW im Umspannwerk Eggesin und weitere 9 MW im
Umspannwerk Torgelow. AuRRer einem Telefonanschluss sind Anlagen der technischen Ver-
und Entsorgung nicht erforderlich. Lediglich die Verlegung von Stromkabeln (unterirdisch)
fiir die Einspeisung in das Stromnetz sowie zur Eigenversorgung der Anlagen ist zu sichern.
Fiir den Betrieb der Photovoltaikanlagen ist kein Personal erforderlich. Demzufolge werden
auch keine Aufenthaltsraume bendétigt, die eine Wasserver- oder Abwasserentsorgung
bedingen wiirden. Das anfallende Niederschlagswasser von den Modulen und von
Dachflaichen der Nebenanlagen im Plangebiet ist unverschmutzt. Eine gesonderte
Niederschlagswasserbeseitigung ist bei der nur geringen Versiegelung der Flachen nicht
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6.8

7.

erforderlich. Innerhalb des Plangebietes fallt kein Abfall an.

Loschwasserversorgung

,GemaR § 2 Gesetz Uber den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren (BrSchG)
flir Mecklenburg- Vorpommern vom 14.11.1991, gedndert durch ,Erstes Gesetz zur
Anderung des Gesetzes liber den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren
(BrSchG) fir Mecklenburg-Vorpommern vom 11. Februar 2002, haben Gemeinden die
Loschwasserversorgung (Grundschutz) zu sichern. Laut Arbeitsblatt W405 ist der
Grundschutz der Brandschutz fiir Wohngebiete, Gewerbegebiete, Mischgebiete und
Industriegebiete ohne erhohtes Sach- oder Personenrisiko. Das Sondergebiet
Photovoltaikanlage ist mit keinem dieser Gebiete vergleichbar. Von der
Nutzungszusammensetzung ist es eher mit einer Flache fiir Versorgungsanlagen
vergleichbar. Da sich im Gebiet keine Personen aufhalten werden, besteht im Fall eines
Brandes nur ein Sachrisiko. Auf Grund der verwendeten Baumaterialien mit sehr geringer
Brandlast ist die Wahrscheinlichkeit eines Brandfalls der Anlagen sehr gering. Diese
spezifischen Besonderheiten des Sonnenkraftwerkes machen eine Brandbekampfung mit
Loschwasser unmoglich. Als Hauptgefahrdung fir die Feuerwehreinsatzkrafte ist neben der
Entwicklung toxischer Gase und herabfallenden Bauteilen die Gefahr durch elektrischen
Schlag zu sehen. Die Gefahr des Entziindens der Module sowie der Gestelle besteht nicht.

Innerhalb des Trafos befindet sich Ol, von dem im Hinblick auf eine mégliche Entziindung
eine Brandgefahr ausgehen kann. Die Brandlast der ubrigen in der Wechselrichter-/
Ubergabestation eingebauten Anlagenteile (Wechselrichter etc.) ist gering, so dass fir
diese Anlagenteile von einer geringen Brandintensitdt auszugehen ist.

Im Falle eines Brandes kdnnen die Anlagen somit kontrolliert abbrennen.

Um Flachenbrande auf angrenzende Flachen zu verhindern, muss entsprechend der LBauO
M-V, BrSchG M-V und Arbeitsblatt W405 der DVGW die Loschwasserversorgung von
mindestens 800 I/min (48m3/h) Uiber zwei Stunden gewéhrleistet werden. Hierzu ist ein
Feuerwehrplan nach DIN 14095 zu erstellt worden und mit der Brandschutzdienststelle
abgestimmt worden. Die Lage des Léschwasserbrunnens ist im VEP dargestellt.

Ortliche Bauvorschriften
Die vorgesehene Einzaunung und die Photovoltaikanlagen mit einer H6he von (iber 2,00 m
gelten nach Landesbauordnung Mecklenburg—Vorpommern als bauliche Anlagen, die
Abstandsflachen von mindestens 3 m Tiefe erzeugen.

KLIMASCHUTZ

Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen der erneuerbaren Energieerzeugung sowie den
dazugehorigen Nebenanlagen liegen im Gberragenden 6ffentlichen Interesse und dienen der
offentlichen Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral
ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzufiihrenden
Schutzgliterabwagungen eingebracht werden.

Die im Bebauungsplan festgesetzten Photovoltaik-Freiflachenanlagen entsprechen den Zielen
des Gesetzes zur Forderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Stadten und
Gemeinden, das im Juli 2011 als Anderung in das BauGB aufgenommen wurde. Danach sollen
Bebauungsplane u. a. dazu beitragen den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere
auch in der Gemeindeentwicklung zu fordern. Diesem Ziel wird die Gemeinde mit diesem
Bebauungsplan gerecht. Es werden Flachen genutzt, die fir eine wirtschaftliche
landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet sind.
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Die Planung leistet mit der Ausweisung von PV-Anlagen einen Anteil zum Erreichen der Kli-
maschutzziele. Bei einer geplanten Leistung der PV-Anlagen von 24 MWp, einer erzeugten
elektrischer Energie von jahrlich 22.500.000 kWh, kénnen jahrlich gegeniiber konventioneller
Erzeugung 12.440 t CO, vermieden und etwa 4.600 Haushalte versorgt werden.

IMMISSIONSSCHUTZ

Das Plangebiet wird als Sondergebiet Photovoltaikanlage festgesetzt, ist aber vom
Nutzungsprofil eher wie eine Flache fir Versorgungsanlagen anzusehen.

Schutzbediirftige Nutzungen sind in der Nachbarschaft nicht vorhanden. Beeintrachtigungen
werden ausgeschlossen. Immissionen der Freiflaichen Photovoltaik Anlage treten durch
Liftergerausche und Blendwirkung der Module auf.

Die Blendwirkung ist aufgrund des flachen Neigungswinkels und bei fehlenden Gebauden oder
Personen, die durch den PV Park geblendet werden kdnnten zu vernachlassigen.

Der Larmpegel von Inverter und Trafostationen betragt 53 db(A) ist in 200 m Entfernung nicht
mehr zuhoren. Das gleiche gilt flr Batterie Container, deren Larmpegel von 64 db(A) auch in
100 m Entfernung unter 45 db(A) liegt. Eine Beeintrdachtigung des Menschen und der
umliegenden Nutzungen ist somit durch diese Anlage nicht zu erwarten.

BODENORDNENDE MASSNAHMEN, SICHERUNG DER UMSETZUNG

Die ErschlieBung des Plangebietes ist gesichert. Das Flurstick 30/41 der Flur 13 der
Gemarkung Eggesin, die ErschlieRungsstralRe befindet sich im Eigentum der BIMA. Durch
Eintragung einer Dienstbarkeit in das Grundbuch ist die Nutzung dieser StraRenverkehrsflache
fiir die ErschlieBung des Solarparks zu sichern.

Die Ausgleichsmallnahmen werden durch den Investor des Solarparks realisiert. Dies wird
Uber einen stadtebaulichen Vertrag gesichert. Im Durchfiihrungsvertrag zwischen der Stadt
und dem Vorhabentrager ist die Absicherung fiir den Riickbau der Photovoltaikanlage zu
vereinbaren, wenn der Betrieb eingestellt wird

9.1 Hinweise firr die weiterfiihrende Planung und die Baudurchfiihrung

Denkmalschutz

Bei allen auf dem Grundstiick befindlichen Leitungssystem und Medien sind die nach Gesetz
vorgeschriebenen Mindestabstdnde einzuhalten. Wenn wéahrend der Erdarbeiten Funde oder
auffallige Bodenverfarbungen entdeckt werden, sind diese gemaR § 11 DSchG M-V (GVOBI.
M-V Nr. 1 vom 6.01.1998, S.12), zuletzt gedndert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli
2012 (GVOBI. M-V S. 383, 392), der zustdndigen unteren Denkmalschutzbehérde des
Landkreises Vorpommern Greifswald anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis zum
Eintreffen des Landesamtes fiir Kultur und Denkmalpflege oder dessen Vertreter in
unverandertem Zustand zu erhalten. Die Anzeigepflicht besteht fiir den Entdecker, den Leiter
der Arbeiten, den Grundeigentiimer sowie zufillige Zeugen, die den Wert des Fundes
erkennen.

Altlasten

Wahrend der BaumalBnahme auftretende Hinweise auf schadliche Bodenveranderungen oder
Altlastverdachtsflachen (vererdete Mullkérper, Verunreinigungen des Bodens, Oberflachen-
und Grundwassers, u.a.) sind der unteren Bodenschutzbehtérde des Landkreises
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Vorpommern- Greifswald (Standort Pasewalk) anzuzeigen.

Boden- und Gewasserschutz

Bei der Durchfiihrung des Vorhabens ist Folgendes zu beachten.

- Nach § 5 WHG ist eine nachteilige Veranderung der Gewassereigenschaften zu vermeiden
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und die Leistungsfahigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten. Niederschlagswasser soll nach §

55 WHG ortsnah versickert, verrieselt werden. Nach Aussage des Wasser- und

Bodenverbandes , Uecker-Haffkiiste" hat die Kappung der ehemaligen
Niederschlagsentwasserungsleitung keinerlei Auswirkung auf den angrenzenden Graben; das
Gewasser Il. Ordnung 30:10.02.00. Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser kann tber

eine ausreichende Sickerstrecke von mind. 1,00 m zum Mittleren Hochsten
Grundwasserstand (MHGW) auf dem Grundstick versickert werden. Nach dem DWA-
Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138 muss der relevante Versickerungsbereich im kf-Bereich
von 1* 10-3 bis 1* 10-6 m/s liegen. Die Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit

wassergefahrdenden Stoffen AwSV vom 1 8.April 2017ist einzuhalten. Prifpflichtige Anlagen
zum Umgang mit wassergefdahrdenden Stoffen sind gemafd § 40 Abs. 1 und 2 der Verordnung

Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) der unteren
Wasserbehorde des Landkreises VG anzuzeigen. Beim Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen ist besondere Vorsicht geboten. Im Falle einer Havarie mit wassergefahrdenden
Stoffen ist unverziglich die zustdandige untere Wasserbehérde zu benachrichtigen.

Treten bei Erdarbeiten Auffalligkeiten wie z. B. unnatirliche Verfarbungen, Gerliche, oder
Millablagerungen auf, ist der Fachdienst Natur- und Umweltschutz des Landkreises
Vorpommern —Greifswald zu informieren, um weitere Verfahrensschritte abzustimmen.

Recyclingmaterial fiur die Befestigung von Verkehrsflaichen wird bis
Zuordnungswerte Z-2 der LAGA und Anlagen von Reptilienhabitaten sind die

Zuordnungswerte Z-2 der LAGA einzuhalten.

FLACHENBILANZ

Nutzungsart Flache in m?| Flache in ha %
Geltungsbereich B-Plan | 237.839.16 23,?31

bebaute Photovoltaikflache 152.493,53 15,25 64,1%
Private Verkehrsflache 14.154,28 1,42 6,0%
Sondergebiet PV nach § 9 BauGB 166.647,81 16,66 0,70
Flachen fir MaBnahmen zum S5chutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft in 39,140,62 391 16,5%
der Waldabstandsfliche nach § 9 BauGB

Flachen fir Wald nach & 9 BauGRB 312.079,72 321 13,5%
Ermittlung GRZ

Modulfliche+Wechselrichter+Ubergabestation | 106.024 31 IU,E.EI‘ B4%
Grinflache und begrinte Verkehrsflache 60.623,50 6,06 36%
Summe 237.8B68,15 100,0%
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TEIL B Umweltbericht

1 Vorbemerkung
Der Bundestag hat sich am Donnerstag, 17. September 2020 eine Verscharfung des EU-Klimaziels fir
2030 mit der Anhebung der regenerativen Stromerzeugung von derzeit 35% auf 55% bis 2030

beschlossen

Die Standortentscheidung fir erneuerbare Energien im Stadtgebiet von Eggesin wurde unter Prifung
und Abwagung der Ziele und Grundsatze der Raumordnung und Landesplanung, der gesetzlichen
Bestimmungen des EEG und der Konversionsplanung fir die Artilleriekaserne Eggesin-Karpin im
Oktober 2015 getroffen. Die Stadt plant damit der Ausweisung von Flachen fir

Photovoltaikfreiflachenanlagen auf eine militarische Konversionsflache.

Die Kaserne Eggesin- Karpin wurde am 30. September 2015 von der Bundeswehr an die Bundesanstalt
fir Immobilienaufgaben (BImA) ibergeben. Zeitgleich dazu wurde die 0.g. Konversionsplanung
fertiggestellt. Darin werden fir die Nachnutzung der Flache verschiedene Nutzungsvarianten
ausgewiesen, unter anderem auch die Nutzung der Flache fiir die Aufstellung von

Photovoltaikanlagen, fir Gewerbeansiedlungen und fiir Mischnutzungen.

Damit entspricht das Ziel des Bebauungsplanes, die Errichtung einer Photovoltaikfreiflichenanlage
mit einer Leistung von ca. 24 MWp auf Konversionsflachen aus militdrischer Nutzung in einem
Teilgebiet des ehemaligen Militdrstandortes Eggesin- Karpin planungsrechtlich durch die Festsetzung
eines Sonstigen Sondergebietes Photovoltaik nach §11 BauNVO vorzubereiten der vorliegenden

Konversionsplanung.

Der Ertrag des Solarparks soll ins 6ffentliche Netz eingespeist werden.
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2 Einleitung
Der Vorhabentrager, die Firma BEC - Energie Consult GmbH (Berlin) beabsichtigt aus mehreren
Freiflaichenanlagen einen Solarpark zu errichten. Dieses Vorhaben soll im Rahmen eines
Bebauungsplans umgesetzt werden.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist mit einer Flache von 23,74 ha dargestellt.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans gelten als Rechtsgrundlagen:

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. |
Nr. 72 vom 10.11.2017 S. 3634) in der derzeit geltenden Fassung

- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI.
I Nr. 75 vom 29.11.2017 S. 3786) in der derzeit geltenden Fassung

- Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV i.d.F. vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991, Teil 1, S. 58,
BGBI. Il 213-1-6), in der derzeit geltenden Fassung

- Gesetz Uber die Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.07.2009 ( BGBI.1 5.2542), in der derzeit
geltenden Fassung

- Gesetz liber die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landesplanungsgesetz - LPIG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVO BI. M-V S.
503, 613), in der derzeit geltenden Fassung

- Gesetz liber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -BNatSchG),
Artikel 1 G. v. 29.07.2009 BGBI. | S. 2542 (Nr. 51), in der derzeit geltenden Fassung

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfiihrung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfiihrungsgesetz- NatSchAG M-V) vom 23.
Februar2010 *)GVOBI. M-V 2010, S. 66. in der derzeit geltenden Fassung

- Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011
(GVOBI. M-V Nr. 14 vom 29.07.2011, S. 777), in der derzeit geltenden Fassung

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom
15.10.15 (GVOBI. M-V 2015, S. 344), in der derzeit geltenden Fassung

Aufgrund der von den Darstellungen des FNP abweichenden Nutzung, soll parallel zur Aufstellung des
Bebauungsplans auch der Flachennutzungsplan fiir das Plangebiet gemall § 8 Abs. 3 BauGB geandert
werden.

Im Umweltbericht werden die Ergebnisse der Untersuchungen zusammengefasst, die im Rahmen der
Aufstellung des Bebauungsplanes fiir den Standort durchgefiihrt wurden.

Es erfolgte eine ausfiihrliche Bestandsaufnahme des gegenwartigen Umweltzustandes sowie eine
Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen der Aufstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes auf die einzelnen Schutzgiiter.

Die grundsatzliche Notwendigkeit des Umweltberichts ergibt sich aufgrund des § 2 Abs. 4 BauGB. Der

inhaltliche Umfang des Umweltberichtes ist in der Anlage | zum BauGB ersichtlich.
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Anlass fir die Planaufstellung sind die aktuellen klimatischen, wirtschaftlichen und demographischen
Entwicklungen im Bereich der Stadt Eggesin. Die Stadt sichert sich mit der Erzeugung von
Photovoltaikanlagen wesentliche finanzielle Ressourcen fiir eine klimaneutrale Zukunft.

Ein wesentlicher betriebswirtschaftlicher Aspekt ist die in den letzten Jahren deutliche angestiegene
Durchschnittstemperatur und die damit einhergehende Reduzierung der Niederschlage. Dadurch
werden magere, sandige Boden ohne kiinstliche Bewasserung kaum noch wirtschaftlich nutzbar und

entwickeln sich zu landwirtschaftliche Brachflachen ohne wirtschaftlichen Nutzen.

Insgesamt entspricht der gewahlte Standort den Vorgaben des EEG, wonach gemaR § 48 Abs. 1 Satz 3
c EEG eine Férderung fir Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie
erfolgen kann, wenn es sich um eine Konversionsflache aus wirtschaftlicher, verkehrlicher,
wohnungsbaulicher oder militarischer Nutzung befindet.

Der gewahlte Standort bietet wegen der giinstigen geografischen Verhaltnisse und dem Fehlen
entgegenstehender raumbedeutsamer Planungen ideale Bedingungen fir die Gewinnung von Strom
aus Sonnenenergie. Unter diesen Pramissen ergibt sich das stadtebauliche Erfordernis aus dem

konkreten Ansiedlungswillen des Vorhabentragers.

Die Stadt Eggesin kann damit dem weiteren Ausbau regenerativer Energiequellen auf geeigneten
Flachen Rechnung tragen, was dartber hinaus den bundespolitischen Zielsetzungen entspricht.
Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist es somit, durch Festsetzung eines sonstigen
Sondergebietes (§ 11 Abs. 2 BauNVO) mit der Zweckbestimmung fir die Nutzung erneuerbarer
Energien als Photovoltaik-Freiflachenanlage (SO Photovoltaik) flr eine nach dem EEG
ausdriicklich forderfahige Flache die Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaikanlage
einschlieflich der zum Betrieb erforderlichen Nebenanlagen planungsrechtlich zu erméglichen und die
Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom zu sichern.
Solarparks sind keine privilegierten Vorhaben, da regelmafRig davon ausgegangen werden kann, dass
derartigen Projekten offentliche Belange entgegenstehen. Aus diesem Grund ist flr die Errichtung
und den Betrieb einer Freiflachen-Photovoltaikanlage die Aufstellung eines Bebauungsplanes
erforderlich. Auch die allgemeinen Vergltungsregelungen des § 48 EEG fordern die Aufstellung eines
Bebauungsplanes fir die Erzeugung von Solarenergie aus Freiflachen-Photovoltaikanlagen.
Die vorliegende Planung ermdglicht es der Stadt Eggesin, (iber die Integration erneuerbarer Energien
in die Planung einen Beitrag zur Erreichung der quantitativen Ziele zum Ausbau der erneuerbaren
Energien in Mecklenburg-Vorpommern auf kommunaler Ebene zu leisten.

3Inhalt und Ziele
Die Zielstellung der Bauleitplanung ist es, eine an den kiinftigen Bedarf angepasste Umplanung von
vormals militdrisch genutzten Flachen vorzunehmen. Zur Bereitstellung von Flachen fir die Nutzung
von Sonnenenergie soll gezielt die Umwandlung der jetzigen Brachflachen erfolgen.
Bei der geplanten Photovoltaikanlage handelt es sich um linienférmig aneinandergereihte Module,
die ebenerdig auf der freien Flache aufgestellt werden. Zur Aufstanderung werden standardisierte,

variabel fixierbare Gestelle eingesetzt, die vorab in den unbefestigten Untergrund gerammt werden.
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Mittels der Unterkonstruktion werden die Photovoltaikmodule in einem bestimmten Winkel zur
Sonne ausgerichtet. Bei den am Vorhabenstandort geplanten, fest installierten Gestellen, werden die
Modultische mit einer Neigungsausrichtung von etwa 10 Grad schradg aufgestandert. Die Module
werden zu Funktionseinheiten zusammengefasst und zu Strangen untereinander verkabelt. Diese
werden geblindelt zu den Wechselrichterstationen gefiihrt. Mehrere Modultische werden innerhalb
der Baugrenzen des geplanten Sondergebietes in parallelen Reihen mit bis zu 23 Modulen
hintereinander in Ost/Westausrichtung und nach Stiden ausgerichtet aufgestellt. Der Abstand
zwischen den Modulen betragt 10 cm.

Im Bebauungsplan wird die fiir die Bebauung vorgesehene Flache als sonstiges Sondergebiet gemaR §
11 BauNVO mit der Zweckbestimmung fiir die Nutzung erneuerbarer Energien als Photovoltaik-
Freiflachenanlage (SO Photovoltaik) festgesetzt. Zulassig sind Modultische mit Solarmodulen, sowie
die fir den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen, Trafostationen, Wechselrichterstationen,

Verkabelung, Wartungsflachen, Zaunanlagen und Zufahrten.

’ PV-Module

Bodenstiitzen o ‘,-i-- :
Bodenplatte . obere Halterung

untere Halterung

Abb. 2-1: Konstruktion der Module (n. BEC)

Die Baugrenze fiir die geplanten Modultische, Wechselrichter- und Trafostationen orientiert sich
vorrangig an den Abstandsvorgaben des EEG (Vergiitungsregelung) unter Berlcksichtigung
naturschutzfachlicher und artenschutzrechtlicher Belange. Die Flachen unterhalb der Modultische und
zwischen den Modultischreihen, die aktuell Giberwiegend unversiegelt sind, sollen zukiinftig als
Extensivgrinland bewirtschaftet werden.

Die Hohe der baulichen Anlagen im sonstigen Sondergebiet wird auf maximal 3,5 m festgesetzt.
Malgebend fir die Hohe der baulichen Anlagen ist die Gelandehdhe iber NHN gemal eigetragenen
Hohenpunkten. Die Hohe der baulichen Anlagen wird definiert als das senkrechte Mal zwischen den

genannten Bezugspunkten, gemessen in der Modultischlangenmitte bzw. der Mitte der Langsseite der
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baulichen Anlage. Als unterer Bezugspunkt ist immer der nachstgelegene Gelandehéhenpunkt gemal
Planeinschrieb, als oberer Bezugspunkt die Oberkante der baulichen Anlage heranzuziehen.

Die Festsetzung zur Hohe der baulichen Anlagen als Héchstgrenze beriicksichtigt nachbarschiitzende
Belange. Optische Beeintrachtigungen werden durch die Wahl des Standortes und durch
griinordnerische MalRnahmen weitestgehend vermieden. Es wird ein glinstiges Verhaltnis von
Anlagenhohe zu den Anlagenzwischenrdumen erreicht und eine mogliche Fernwirkung der Anlage
verringert.

Aus versicherungstechnischen Griinden ist es erforderlich, den geplanten Solarpark einzuzdunen. Die
Hoéhe wird 2 m tber Oberkante Geldnde nicht Gberschreiten. Um einen Durchschlupf zwischen
Plangebiet und Umgebung jedoch auch weiterhin zu ermdoglichen, wird im Sinne des Biotopverbundes
die Stabgittermaschen soweit aufgebogen, dass Klein- und Mittelsduger durchschliipfen kénnen.
Damit werden Barrierewirkungen, insbesondere fiir Klein- und Mittelsauger, weitestgehend

vermieden.

Abb. 2-2: Beispiel vergleichbarer PVAs

Die VerkehrserschlieBung des Plangebiets erfolgt tiber die Stettiner LandstrafSe und einen befestigten
Wirtschaftsweg. Da die Planflache direkt an der StralRe liegt, wird die Errichtung einer neuen Einfahrt
vermieden.

Mit einem vorhabenbedingten Verkehrsaufkommen ist ausschlief3lich wahrend der Bauzeit der
Photovoltaikanlage zu rechnen.

Der Betrieb der Anlage erfolgt vollautomatisch. Ein Anfahren der Anlage vornehmlich mit Klein-
transportern bzw. PKW ist nur zur Wartung bzw. bei Reparaturen erforderlich.

Aufgrund der vorgesehenen Nutzung des Plangebiets als Anlage zur Gewinnung von Solarenergie und
zur Nutzung als Griinland mit extensiver Bewirtschaftung ist innerhalb der Baugrenzen nur eine

VerkehrserschlieBung in Form von wasserdurchlassigen Wegen vorgesehen. Diese dienen dem Bau,
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der Wartung und dem Betrieb der Anlage.
Der gesamte Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst eine FlachengroRe
von 23,74 ha.

4  Ziele des Umweltschutzes

Das BauGB regelt im Wesentlichen allgemeine Verfahrensfragen bei der Durchfiihrung von
Planungsverfahren. Dennoch wird in § 1 Abs. 6.7 f verlangt, die Nutzung der erneuerbaren Energien
bei der Aufstellung von Bauleitplanen besonders zu beriicksichtigen. Erganzend wird in § 1a Abs. 2
gefordert, die Notwendigkeit zu begriinden. Die dort angefiihrten Kriterien, sind, abgesehen von
Brachflachen nicht anwendbar (Gebdudeleerstand, Bauliicken und andere
Verdichtungsmoglichkeiten).

In § 2 Abs. 4 BauGB ist bestimmt, dass fiir die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7und § 1
a BauGB eine Umweltprifung durchzufiihren ist, in der die voraussichtlichen erheblichen
Umweltwirkungen unter Beriicksichtigung der Anlage zum BauGB ermittelt und in einem

Umweltbericht beschrieben und bewertet werden.

Die Ziele des Umweltschutzes, die fiir den Plan von Bedeutung sind, liegen

- in der Beachtung der naturschutzfachlichen Belange der Vermeidung,
Minimierung
und Kompensation voraussichtlicher Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes
sowie der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes gemaR § 1 a Abs. 3 BauGB

- in der Nutzung einer Konversionsflache durch eine PV-Freiflachenanlage

- in der Entwicklung von extensivem Griinland, vor allem zwischen den
Solarmodulen und an den Randern der PVA, zur Schaffung von potenziellen
Lebensrdaumen fir unterschiedliche Tierarten

- im sparsamen Umgang mit Boden bei der Entwicklung des Sondergebietes.

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sind o.g. Ziele insbesondere durch VermeidungsmaBnahmen
und festgesetzte Kompensationsmallnahmen zu beriicksichtigen, durch die Beeintrachtigungen der
unterschiedlichen Schutzgliter moglichst minimiert bzw. vermieden werden kénnen.

Weiterhin sind folgende Fachgesetze und Fachplane zu beriicksichtigen:

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche,
Erschiitterungen und dhnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz BImSchG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 26.09.2002 (BGBI. | S. 3830) zuletzt gedndert durch Gesetz vom 18.07.2017
(BGBI. 1S.2771) v. 29.07.2017. Die Vorgaben des BImSchG dienen nach § 1 (2) der integrierten
Vermeidung und Minderung schadlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen in Luft, Wasser und
Boden unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft zur Absicherung eines hohen Schutzniveaus fir die

Umwelt. Durch Schutz-und VorsorgemalRnahmen gegen Gefahren sollen erhebliche Nachteile und
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Belastigungen vermieden werden. Umwelteinwirkungen kénnen gem. § 3 des BImSchG u.a. durch
Luftverunreinigungen, Erschitterungen, Gerdusche, Licht oder Strahlen verursacht werden. Freifla-
chen-Photovoltaikanlagen arbeiten grundsatzlich emissionsfrei. Lediglich Blendwirkungen sind

generell moglich und deshalb naher zu untersuchen.

Das Raumordnungsgesetz (ROG) als Bundesrecht definiert den umfassenden Rahmen aus
Handlungsoptionen und -bedingungen, innerhalb dessen Abwagungen vorzunehmen und Ent-
scheidungen auf der Planungsebene zu treffen sind. Primares Ziel ist es u.a., "unterschiedliche
Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen und die auf der jeweiligen Planungsebene
auftretenden Konflikte auszugleichen" (§ 1 Abs. 1 Satz 1). Die Grundsatze der Raumordnung finden
sich in § 2 ROG. Das Gewicht der landwirtschaftlichen Nutzung spiegelt Abs. 2 Pkt. 4 wider: "Es sind die
raumlichen Voraussetzungen fir die Land- und Forstwirtschaft fir die Nahrungs- und
Rohstoffproduktion zu erhalten oder zu schaffen."

Die geplante konkurrierende Nutzung entspricht den Grundsatzen in Abs. 2 Pkt. 4: "Den rdumlichen
Erfordernissen fiir eine kostengiinstige, sichere und umweltvertragliche Energieversorgung (...) ist
Rechnung zu tragen."

Weiterhin angesprochen ist der Grundsatz in Abs. 2 Pkt. 6 ("Der Raum ist in seiner Bedeutung fiir die
Funktionsfahigkeit der Béden, des Wasserhaushalts, der Tier- und Pflanzenwelt sowie des Klimas
einschlieRlich der jeweiligen Wechselwirkungen zu entwickeln, zu sichern oder, soweit erforderlich,
moglich und angemessen, wiederherzustellen."

In Abs. 2 Pkt. 6 wird weiter ausgefiihrt: "Den raumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes ist Rechnung
zu tragen, sowohl durch MaRnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche,
die der Anpassung an den Klimawandel dienen. Dabei sind die raumlichen Voraussetzungen fiir den
Ausbau der erneuerbaren Energien (...) zu schaffen." Diesem Planungsgrundsatz entspricht das

Planungsziel der Anderung des Flichennutzungsplanes.

Gesetz fiir den Ausbau Erneuerbarer Energien - (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG) vom 21. Juli
2014 (BGBI. 1 S. 1066), zuletzt am 18. Dezember 2020 (EEG-Novelle 2021) gedndert.

Durch das Gesetz soll insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes u. a. eine
nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung ermoglicht werden. Um das benannte Ziel zu
erreichen, soll sich der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Brut-
tostromverbrauch bis zum Jahr 2050 auf mindestens 80 Prozent erhéhen. Weiter werden die Kriterien
der forderfahigen Flachen fiir Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie im § 48
Abs. 1 EEG benannt. Hierzu gehdren demnach auch Konversionsstandorte aus wirtschaftlicher,
verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder militdrischer Nutzung sowie Flachen, die langs von
Autobahnen oder Schienenwegen in einer Entfernung bis zu 110 Metern, gemessen vom duReren Rand
der befestigten Fahrbahn, liegen. Die Férderfahigkeit einer Flache entscheidet demnach maligebend
Uber eine Nutzung zur Erzeugung von Erneuerbarer Energie auf der Grundlage solarer

Strahlungsenergie.
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Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfiihrung des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausfiihrungsgesetz - NatSchAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar
2010, (GVOBI. M-V S. 66), gedndert durch Art. 4 G vom 15. Januar 2015 (GVOBI. M-V S. 30, 36).

In diesem Gesetz werden Ziele des BNatSchG landesspezifisch konkretisiert. Im Geltungsbereich des
Bebauungsplans befinden sich keine gemal § 30 BNatSchG i. V. m. § 18 NatSchAG MV gesetzlich

geschitzten Biotope.

Gesetz liber den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Mecklenburg-Vorpommern (DSchG
M-V) vom 30. November 1993 (GVOBI. M-V S. 975), letzte Anderung vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S.
383, 392). Das Gesetz formuliert Grundsatze, die bei der Entdeckung, Entfernung bzw. Umsetzung von
Bodendenkmalen zu beachten sind. Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine bekannten
Boden- bzw. Baudenkmaler.

5Ubergeordnete Planungen

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V)

Die Festlegung (Grundsatz der Raumordnung) unter 2.4 des LEP M-V 2016 besagt, dass ,,Mecklenburg-
Vorpommern grofie Potenziale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren Quellen in den
Bereichen Windenergie (...), Bioenergie, Solarenergie und Geothermie hat.

Die optimale Nutzung dieser Potenziale wird intensiv vorangetrieben - ...“,

Weiter besagt die Festlegung im LEP M-V in Kapitel 5.3, dass die Bereitstellung einer sicheren,
preiswerten und umweltvertraglichen Energieversorgung gewahrleisten zu ist, wobei der weiteren
Reduzierung von Treibhausgasemissionen durch eine komplexe Bericksichtigung von ,,MaBnahmen

der Nutzung regenerativer Energietrager” insbesondere Rechnung zu tragen ist.

Die moglicherweise auftretenden Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes durch die geplante
Anlage werden im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichtes zu diesem vorhabenbezogenen
Bebauungsplan analysiert und gegebenenfalls durch vorgeschlagene MaRnahmen ausgeglichen.
Mit der Verabschiedung des Gesetzes Gber den Vorrang erneuerbarer Energien (EEG) im Jahr 2000
wurden die rechtlichen Grundlagen zum Einsatz regenerativer Energien geschaffen. Aktuell liegt das
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom 21. Juli 2014 (BGBI. I S. 1066) vor, das zuletzt durch Artikel 6
des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBI. | S. 1818) gedndert worden ist. Das EEG regelt neben den
Anschluss- und Abnahmebedingungen auch die Verglitung fiir die Einspeisung von Strom aus
erneuerbaren Energiequellen. Das betrifft neben der Hohe der jeweiligen Verglitungssatze u.a. die
notwendigen Voraussetzungen fiir die Einspeisung von Solarstrom in das 6ffentliche Netz.

Durch die Uberplanung der Flache als PV-Freiflichenanlage wird nur eine duRerst geringe zusatzliche
Verkehrsbelastung hervorgerufen. Diese wird sich wahrend des Betriebes der Anlage auf ca. 4
Fahrzeuge pro Jahr belaufen. Lediglich wahrend der Bauzeit ist mit einem héheren

Verkehrsaufkommen zu rechnen.
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Abb. 2-3: Auszug aus der Festlegungskarte des LEP M-V 2016) mit ungefahrer Verortung des Plangebiets (roter Kreis)

5.1.1 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern

Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern hat am 30. Marz 2017
den iiberarbeiteten Entwurf der Zweiten Anderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Vorpommern mit dazugehorigem Umweltbericht beschlossen. Die wirtschaftliche Bedeutung der
ausgedehnten naturnahen Rdume Vorpommerns mit ihren iberschaubaren SiedlungsgréRen liegt vor
allem in den modernen Anforderungen an die menschliche Erndhrung und die naturvertragliche
Kulturlandschaftsgestaltung. GroRRenstruktur, Differenziertheit und technologische Ausstattung der
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und der Fischerei sind marktfahig und arbeitskraftbindend.
Gesundheitsvertragliche Bewirtschaftung bietet Chancen fiir héhere Veredlung landwirtschaftlicher
Produkte.

Konzentration von Gewerbeerweiterung und -neuansiedlung um vorhandene Wirtschaftszentren und

in den Gewerbegebieten der Zentralorte wirkt kulturlandschaftsvertraglich, bewahrt Siedlungsstruktur
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und Naturraume. Vorpommern bietet genligend Platz flir Standorte der Energieerzeugung unter

anderem aus erneuerbaren Quellen wie Windkraft, Sonnenenergie und Biogas.

5.1.2 Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern

Das Landschaftsprogramm (2003) stellt die (ibergeordneten, landesweiten Erfordernisse und
Malnahmen des Naturschutzes dar. Das Gutachtliche Landschaftsprogramm wird fiir das gesamte
Land aufgestellt und enthalt Planungskarten im MaRstab 1 : 250.000. Das GLP wird nach § 2 Nr. 2
Naturschutzausfiihrungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V) durch die Oberste
Naturschutzbehodrde erarbeitet und veréffentlicht. Zuletzt wurde das Gutachtliche
Landschaftsprogramm im Jahr 2003 durch das damalige Umweltministerium fortgeschrieben.

Als allgemeine Entwicklungsziele werden

der Erhalt moglichst groRer naturnaher Lebensrdaume und ihrer spezifischen Arten- und
Lebensgemeinschaften

der Erhalt der weitrdumig, relativ diinn besiedelten und gering durch Verkehrswege zerschnittenen
Landschaftsraume

die Verbesserung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts, insbesondere in Gebieten die durch
tiefgreifende Eingriffe in ihrer natirlichen Funktionsfahigkeit beeintrachtigt wurden

der Aufbau eines geschlossenen groRraumigen Feuchtgebietsverbunds (dabei soll insbesondere den
Mecklenburg-Vorpommernischen FlieRgewassern Raum fir eine naturnahe Entwicklung gegeben
werden und

der Erhalt einer wertvollen Kulturlandschaften in unmittelbarer Nachbarschaft zur Metropole Berlin
benannt.

Das Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern datiert aus dem Jahre 2003 und damit aus einer
Zeit, als der Ausbau der erneuerbaren Energien bei Weitem nicht die Bedeutung hatte wie heute. Auf
die aktuellen Nutzungskonflikte geht es demgemal’ nicht ein und gibt insofern auch keinerlei
Handreichung fiir den Umgang damit.

Einen Bezug zu dem Projekt der Photovoltaikanlage lasst sich allenfalls mittelbar herstellen iber die
Tatsache, dass das Plangebiet als extensives Griinland bewirtschaftet werden soll. Damit sind die
positiven Wirkungen auf die in Abschnitt 2 des Landschaftsprogramms beschriebenen Schutzgiiter
Arten und Lebensgemeinschaften, Boden sowie Klima und Luft angesprochen. Die Umsetzung des

Vorhabens wirkt im Sinne der in Abschnitt 2 formulierten Ziele positiv.

5.1.3 Flachennutzungsplan

Im Flachennutzungsplan der Stadt Eggesin (2019) liegt das Plangebiet im ehemals militarisch
genutzten Bereich. Da der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit der Festsetzung eines ,Sonstigen
Sondergebietes Photovoltaik” nicht aus dem FNP entwickelt ist, ist ein Anderungsverfahren zum FNP
gemall § 8 Abs. 3 BauGB durchzufiihren.

GemaR § 10 Abs. 2 BauGB bedarf der vorhabenbezogene Bebauungsplan der Genehmigung der
hoheren Verwaltungsbehorde.

Die Stadt Eggesin mdchte einen Beitrag zum erforderlichen Ausbau der erneuerbaren Energien mit
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dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 22/2020 ,,Solarpark Eggesin Ill leisten. Um die
raumordnerische Vertraglichkeit nachzuweisen, wird eine Flachennutzungsplandnderung (FNP-
Anderung) aus dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 22/2020 ,Solarpark Eggesin I11“
erarbeitet. Nach Sichtung des existenten Flachennutzungsplans sind das vertragsgegenstandliche
Sondergebiet Bundeswehr flir den Bau einer Photovoltaikanlage geeignet. Es soll eine Darstellung als
Sondergebiet Photovoltaik und die Eintragung einer weiteren Versorgungsanlage, das Umspannwerk,

erfolgen.

Abb. 2-4: Ausschnitt aus dem FNP Eggesin; gelb: Geltungsbereich zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan

5.14 Vorgehensweise zur Umweltpriifung

Der erste Schritt der Umweltpriifung besteht in der Bestandserfassung und -bewertung. Die Angaben
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und Aussagen dazu basieren auf der Bestandserhebung des Ist-Zustands im Plangebiet, da ein
rechtskraftiger Bebauungsplan nicht besteht.

Im zweiten Schritt erfolgt die prognostizierte Darstellung der Entwicklung des Umweltzustands unter
Betrachtung der einzelnen Wirkfaktoren des Vorhabens, welche zu einer Beeintrachtigung der
Schutzgiiter im Plangebiet fliihren kdnnen. Hierzu werden zundchst die wesentlichen Merkmale des
Vorhabens und seine Vorhabenbestandteile erldutert. Angaben zum geplanten Vorhaben wurden von
der Fa. BEC GmbH (Vorhabenstragerin) tibermittelt.

Darauf aufbauend folgt die schutzgutbezogene Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes bei der
Durchfiihrung der Planung sowie im Falle der Nichtdurchfiihrung der Planung (Nullvariante). Im Fall der
Durchfiihrung der Planung werden alle moglichen Beeintrachtigungen schutzgutbezogen analysiert
und ihre Erheblichkeit gegeniliber dem jeweiligen Schutzgut ermittelt.

Nachfolgend werden MaRnahmen zur Vermeidung- bzw. Verringerung von Umweltauswirkungen
identifiziert und unvermeidbare Konflikte des Vorhabens ermittelt. Im nachsten Schritt sind geeignete
naturschutzfachliche KompensationsmaRnahmen herauszuarbeiten, die den verbleibenden Konflikten
entgegenwirken und die Beeintrachtigungen ausgleichen bzw. die beeintrachtigten Elemente und
Funktionen in geeigneter Art und Weise ersetzen und wiederherstellen.

Als methodische Grundlage fiir die Durchfiihrung der Eingriffsregelung werden die "Hinweise zum
Vollzug der Eingriffsregelung" (HzE Land Mecklenburg-Vorpommern 2018) verwendet. Es erfolgt eine
vollstandige biotopbezogene Erfassung der Eingriffe, denen entsprechende Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen gegenlibergestellt werden, um die Auswirkungen dieses vorhabenbezogenen B-
Plans zu kompensieren (s. ANLAGE Eingriffs- /Ausgleichsregelung).

Dariber hinaus werden weitere Leitfaden, welche insbesondere auf den Umgang mit
Photovoltaikanlagen abzielen, berlicksichtigt. Dies ist zu einen der , Leitfaden zur Beriicksichtigung
von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflichenanlagen” des Bundesamt fir Umwelt -
Naturschutz und Reaktorsicherheit (2007), welcher im Rahmen eines Monitoring Vorhaben entstand,
um die Wirkungen der Vergltungsregelungen des EEG auf den Komplex der Stromerzeugung aus
Solarenergie (insbesondere der Photovoltaik-Freiflichen) wissenschaftlich und praxisbezogen zu
untersuchen. Des Weiteren wird die Handreichung , Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von
Freilandphotovoltaikanlagen” (Bundesamt fiir Naturschutz 2009) der Ermittlung der
vorhabenbedingten Umweltauswirkungen zugrunde gelegt, welche einen Uberblick (iber mégliche und
tatsachliche Auswirkungen von Freiflachen- Photovoltaikanlagen (PV-FFA) auf Naturhaushalt und
Landschaftsbild schafft. Bei der Erarbeitung dieser Unterlage standen umfassende
Praxisuntersuchungen zu den Umweltwirkungen von Freiflachen-Photovoltaikanlagen im
Vordergrund.

Die artenschutzrechtlichen Belange der streng geschiitzten Arten (Anhang IV-Arten der FFH-RL,
europdische Vogelarten i. S. v. Art. 1 VS-RL) werden in einem gesonderten Kapitel als in diesen
Umweltbericht integrierten Artenschutzfachbeitrag (AFB) behandelt (siehe Kap. 6). Die weiterhin
national besonders geschiitzten Arten werden mit indikatorischem Ansatz im Rahmen der
Eingriffsregelung gem. § 15 Abs. 1 BNatSchG innerhalb der schutzgutbezogenen Prognose zur
Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung berlicksichtigt (vgl. Kap. 2.6 und Kap.
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3.2.6), d. h. sie sind nicht Bestandteil des AFB (LS 2015: 6 f.).
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6 Beschreibung und Bewertung des aktuellen Umweltzustands

7 Schutzgut Flache
Neben den nachfolgenden Schutzgiitern sollen hinsichtlich des Schutzgutes Flache die Flachennutzung
und die Flachenversiegelung im Kontext der vorhandenen Versiegelungsanteile im
Untersuchungsraum beschrieben werden.
Grundlage fir die Bestandsaufnahme ist die tatsachliche aktuelle Flachennutzung innerhalb des
kiinftigen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ,Sondergebiet Photovoltaik
Eggesin-Karpin®. Die aktuelle Nutzung der Boden stellt sich als Brach- bzw. Konversionsflache einer
ehemaligen Kaserne dar.
Die weitere Umgebung des Plangebiets ist durch eine intensive militdrische Nutzung sowie
Waldwirtschaft gepriagt. Es kann von einer schwachen Uberpriagung des Planungsraumes
ausgegangen werden.
8 Schutzgut Boden
Der Begriff ,Boden” wird im BBodSchG erstmals bundesgesetzlich formuliert. Danach ist der Boden
die obere Schicht der Erdkruste, soweit sie Trager:
- natdrlicher Funktionen
- der Funktion , Archiv der Natur- und Kulturgeschichte” und
- von Nutzungsfunktionen ist.
Diese Funktionen sind in § 2 Abs. 2 BBodSchG aufgefiihrt. Fiir den vorsorgenden Bodenschutz sind die
zwei Funktionen
Regelungsfunktion (Filter- und Speichermedium fiir den Wasser- und Stoffhaushalt, Reaktionskdrper
fir den Ab- und Umbau von Stoffen)
- Archivfunktion
von herausragender Bedeutung.
Sie kennzeichnen die Rolle des Bodens im Naturhaushalt und sollen bei der Schutzguterfassung und -
bewertung daher im Mittelpunkt stehen. Die Vorsorgeanforderungen miissen nach § 7 Satz 3

BBodSchG unter Beriicksichtigung der Grundstlicksnutzung verhaltnismaRig sein.

8.1.1 Bodentypen und Leitbodenformen

Das Plangebiet wird von Béden aus glazialen Sedimenten einschlieRlich ihrer periglazialen
Uberpragungen bestimmt. Entsprechend der digitalen Bodeniibersichtskarte 1:300.000 (LGBR 2019)
setzt sich der Boden im Planungsraum aus vorherrschend Parabraunerde-Tschernosem und
Tschernosem-Parabraunerden aus Sand oder Lehmsand tiber Lehm. Zum Teil kommen auch
Moranencarbonatlehm und gering verbreitet auch vergleyte Parabraun-erde-Tschernosem aus
Lehmmsand Gber Beckencarbonatschluff vor. Selten Kolluvisole, zum Teil vergleyt aus Kolluviallehm
Uber Beckencarbonatschluff.

Die Wasserdurchlassigkeit des Bodens ist hoch bis sehr hoch.
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Vorbelastungen

Das Plangebiet stellt sich aktuell als Brachflache mit Gebdaudebestand einer ehemaligen Kaserne dar.
Teile des Plangebietes sind versiegelt.

Der natirliche Baugrund des Untersuchungsgebietes besteht aus grundwasserbestimmten Sanden.
Das Plangebiet ist aufgrund vorhergehender menschlicher Nutzung durch Fremdstoffeintrage,
Versiegelungen und Gelandemodellierungen vorbelastet. Das Plangebiet beinhaltet keine
Oberflachengewdsser und liegt nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet. Das Grundwasser steht bei
mehr als 2 m bis 5 m unter Flur an und ist aufgrund des sandigen Deckungssubstrates vor
eindringenden Schadstoffen vermutlich nicht geschiitzt.

Da verdichtete Oberbdden die Versickerung von Niederschlagen hemmen, stellen sie sich verstarkt
erosionsanfallig dar. Sofern sich ein ,,Pflugsohlenhorizont” herausgebildet hat, sind die
Durchwurzelung und der Stoffaustausch geghemmt (MLU MV 2011). Aufgrund der jahrelangen
intensiven Nutzung kann dementsprechend geschlossen werden, dass insgesamt eine gestorte
Funktionsauspragung des Bodens vorliegt.

Natirliche Boden sind im Plangebiet durchaus vorhanden, die Bodenfunktionen stellen sich aber als

teils gestort dar.

8.1.2 Bewertung

Die Bewertung der Boden erfolgt auf Grundlage der Arbeitshilfe Bund/Lénder-Arbeitsgemeinschaft
Bodenschutz (LABO 2018). Demnach ist die Bewertung der einzelnen Bodenfunktionen wie folgt
untergliedert:

I.  Lebensraumfunktionen

. Biotopentwicklungspotenzial

. natirliche Bodenfruchtbarkeit

Il.  Regelungsfunktionen bei Offenland

Ill.  Archivfunktionen

Mit der Lebensraumfunktion wird die Fahigkeit von Landschaftsteilen verstanden, Arten und
Lebensgemeinschaften Lebensstétten zu bieten, sodass das Uberleben der Arten und der Le-
bensgemeinschaften entsprechend der charakteristischen naturraumlichen Ausstattung gewahrleistet
ist.

Die biotopbezogene Lebensraumfunktion (Biotopentwicklungspotenzial) zielt darauf ab, dass
aufgrund besonders ausgestatteter Biotope mit besonderen Standortfaktoren Arten und
Lebensgemeinschaften spezifische Lebensbedingungen vorfinden. Die Bewertungsklassen orientieren
sich an der Bodenzahl. Die im Untersuchungsgebiet (UG) vorkommenden Flachen weisen
Bodenzahlen von vorherrschend > 50 auf (LBGR 2019). Entsprechend den Kriterien der
Handlungsanleitung Bodenschutz (LUA 2003: 7 - Tab. 1) werden sie demnach als sehr gering bezlglich
ihres Biotopentwicklungspotenzials bewertet.

Zur Einschéatzung der natirlichen Bodenfruchtbarkeit werden bezogen auf ganz Deutschland erst
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Boden mit Bodenzahlen iber 60 mit einer guten Bodenfruchtbarkeit eingestuft. In Mecklenburg-
Vorpommern herrschen jedoch nicht sehr glinstige Bodenverhaltnisse vor, so dass hier die
vorkommenden Béden mit Bodenzahlen Gber 44 schon als sehr fruchtbare Boden eingestuft werden.
Die im UG vorkommenden Boden sind daher vergleichsweise mittel hinsichtlich ihrer
Bodenfruchtbarkeit zu bewerten (vgl. LABO 2019).

Zur Bewertung der Regelungsfunktionen erfolgt eine Zuordnung der Béden des UG zu den
Klassenflachen der Reichsbodenschatzung hinsichtlich des potenziellen Nahrstoffvorrates, des
Bindungsvermogens fiir organische und anorganische Schadstoffe, des Saurepufferungs-vermogens, der
Wasserspeicherkapazitat sowie der Wasserdurchlassigkeit.

Auf Grund der gegeniliber anderen Bundeslandern negativen klimatischen Wasserbilanz kommt der
Bodenwasserspeicherkapazitat in Mecklenburg-Vorpommern eine hohe Bedeutung zu. Dahingegen
wird dem Kriterium der Wasserdurchlassigkeit lediglich eine durchschnittliche Bedeutung
beigemessen, da es sich im UG Gberwiegend um lehmig-sandige Ausgangssubstrate handelt.
Entsprechend der Reichsbodenschatzung wird der Boden des Planungsraumes hauptsachlich der
Klassenflache SI3 zugeordnet. Die Wasserdurchlassigkeit ist als sehr hoch erfasst. Der Boden im
Planungsraum weist dariber hinaus keine besonderen stofflichen Regelungsfunktionen (potenzielle
Nahrstoffkapazitat, Bindung organischer und anorganischer Schadstoffe sowie Sdurepufferung) auf. Das
Bewertungsergebnis der Reichsbodenschatzung fallt hierzu weder sehr gut noch sehr gering aus und ist
damit nicht weiter zu bericksichtigen (SCHMIDT 2002).

Mit der Archivfunktion werden Boden herausgestellt, die aufgrund spezifischer Auspragung und
Eigenschaften charakteristische und besondere boden- und landschaftsgeschichtliche Entwicklungen
dokumentieren. Kriterien fiir Archivboden sind Naturnidhe, Seltenheit, Reprasentanz und das Alter. Es
werden die zwei Hauptgruppen 1) Boden als Archive der Naturgeschichte und 2) Béden als Archive der
Kulturgeschichte unterschieden. Die Boden mit Archivfunktionen sind in der Handlungsanleitung Boden
aufgefihrt (vgl. LABO 2018).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Boden im Plangebiet ein geringes Ertragspotential
aufweisen und sind daher in ihrer aktuellen Ausstattung aufgrund der starken Vorbelastungen eher
gering wertig einzuschatzen.

9Schutzgut Wasser
Das Plangebiet befindet sich auBerhalb von Wasserschutzgebieten.
Der chemische Zustand des Grundwasserkorpers wird gemaR europdischer Wasser Rahmenrichtlinie
(WRRL 2000) als gut eingestuft. Der mengenmaRige Zustand des Grundwasserkoérpers wird ebenfalls
als gut eingestuft (LUNG 2015).
Aufgrund der vorgefundenen Bodenverhiltnisse liegt die Grundwasserneubildungsrate im Pla-
nungsraum bei 66,5 mm/a, welche im Vergleich der Grundwasserneubildungsrate von 126 mm/a fir
Landokosysteme (WRRL 2016) als gering eingeschatzt wird. Der Grundwasserflurabstand betragt
zwischen 5 m bis 10 m, womit er weder besonders hoch noch niedrig ist (LUNG 2019).

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflachengewasser.
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10 Schutzgut Klima und Luft

Lokalklimatisch stellen alle Siedlungsbereiche mit ihren hohen Versiegelungsgraden insbesondere bei
groflerer Ausdehnung klimatische Belastungsgebiete dar. Das Stadtklima weicht entscheidend von
dem Landschaftsklima ab. Versiegelte Flachen wirken klimatisch wie Gestein, sie heizen sich tagstiber
schnell auf und geben nachts die Warme wieder schnell ab. Haufig ist ein Temperaturunterschied von
4 - 11°C zum Umland zu verzeichnen. Im Sommer tritt eine deutlich geringere Luftfeuchtigkeit auf, da
das Gros der Niederschlage in der Regel kurzfristig tiber die Entwdsserungssysteme abgefiihrt wird. Die
Windverhaltnisse in der Stadt Eggesin werden durch die Baukdrper verandert, so entstehen
mancherorts Windstillen, an anderer Stelle Windb6en. Deutlich erhéhte Emissionen an

Luftschadstoffen sowie Warme belasten die Luft.

11 Schutzgut Biotope und Flora

Als aktueller Biotopbestand sind fiir das Plangebiet und dessen unmittelbare Umgebung in Anlehnung
an die ,Biotopkartierung Mecklenburg-Vorpommern“ (LUNG, 2011) sowie an die ,, Hinweise zum
Vollzug der Eingriffsregelung — HVE“ (MLUV, 2009) im Rahmen einer Ortsbegehung im Mai 2019

folgende Biotoptypen aufgenommen worden:

Tab. 6-1: Biotoptypen im Plangebiet (s.a. Fachbericht ,Biotoptypen*)

Biotopeinheit Schutzstatus / Kartiereinheit

Nr. / Code

1 Betonplattenweg mit Fugenvegetation

RHK 14%  Ruderaler Kriechrasen

TMD 1% Ruderalisierter Sandmagerrasen

ovw Wirtschaftsweg, versiegelt

OIM Militdrobjekt

Schutzstatus: -

2 Trockene Grasfluren mit Gehdlzanpflanzungen

RHK 80%  Ruderaler Kriechrasen

PHY 20%  Siedlungsgebiisch aus nichtheimischen
Geholzarten

PWX <1% Siedlungsgeholz aus heimischen Baumarten

oM Militarobjekt

Schutzstatus: -
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RHK 4%
TMD 1%
ovu
oM

Schutzstatus:

4
RHK
ovu
OoIM

Schutzstatus:

5
BRR
OIM

Schutzstatus:

6
RHK
OIM

Schutzstatus:

7
BAN
OIM

Schutzstatus:

8
BRR
OIM

Schutzstatus:

9
TMD 8%
RHK 2%

Teilversiegelter Weg mit Gras- und Magerrasen
-Pioniervegetation

Ruderaler Kriechrasen

Ruderalisierter Sandmagerrasen
Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt
Militarobjekt

Fahrspur-Grasweg

75%  Ruderalisierter Kriechrasen
Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt
Militarobjekt

Pappel-Baumreihe

Baumreihe

Militarobjekt

§ 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Trockene Grasfluren
Ruderaler Kriechrasen
Militarobjekt

Eichen-Allee

Nicht Verkehrswege begleitende Allee
Militarobjekt

§ 18 NatSchAG M-V - geschiitzte Baume

Junge Baumreihe

Baumreihe

Militdrobjekt

§ 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Pflasterweg mit Fugenvegetation
Ruderalisierter Sandmagerrasen

Ruderaler Kriechrasen
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Biotopeinheit Schutzstatus / Kartiereinheit

Nr. / Code
ovWw
(0]1\Y!

Schutzstatus:

10
WKZ
HDL
HSE
HAO

11

PWY 50%

RHK 50%
oM

Schutzstatus:

12
BRR
oM

Schutzstatus:

13
BRG
oM

Schutzstatus:

14
WKX
HDM
HDS
HAO
oM

Schutzstatus:

15

Wirtschaftsweg, versiegelt
Militarobjekt

Lichtes Landreitgras-Drahtschmielen-Kiefern-Geholz
Sonstiger Kiefernwald trockener bis frischer Standorte
Kronenschluss licht

Einschichtiger Waldaufbau

Mittelalter Baumbestand

Verwilderte Griinanlage mit Gehdlzen, ruderalen
Grasfluren
Siedlungsgeholz aus nichtheimischen Baumarten
Ruderaler Kriechrasen
Militarobjekt

Linden-Baumreihe

Baumreihe

Militarobjekt

§ 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Alte Eschenahorn-Baumreihe
Geschlossene Baumreihe

Militarobjekt

§ 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Unterholzreicher Drahtschmielen-Eichen-Kiefernforst
Kiefernmischwald trockener bis frischer Standorte
stark entwickelte Moosschicht

stark entwickelte Strauchschicht

Mittelalter Baumbestand

Militarobjekt

Trockene Grasfluren mit Einzelbdumen, Kiefern-

Anfluggebiischen
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Biotopeinheit Schutzstatus / Kartiereinheit

Nr. / Code

RHK 60% Ruderaler Kriechrasen

BB 20% Einzelbaum und Baumgruppe

WVT 20% Vorwald aus heimischen Baumarten trockener Standorte

oM Militarobjekt

Schutzstatus: -

16 Trockene Grasfluren mit Magerrasenvegetation

RHK 99% Ruderaler Kriechrasen

TMD 1% Ruderalisierter Sandmagerrasen

oM Militarobjekt

Schutzstatus:  § 20 NatSchAG M-V - Ruderalisierter Sandmagerrasen

17 Eschenahorn-Baumreihe

BRR Baumreihe

oM Militarobjekt

Schutzstatus:  § 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

18 Drahtschmielen-Eichen-Kiefernforst

WKZ Sonstiger Kiefernwald trockener bis frischer Standorte

HDM stark entwickelte Moosschicht

HDS stark entwickelte Strauchschicht

HAO Mittelalter Baumbestand

OIM Militdrobjekt

Schutzstatus:  § 20 NatSchG M-V - Sonstiger Kiefernwald trockener
bis frischer Standorte

19 Pflasterweg

ovw Wirtschaftsweg, versiegelt

OIM Militdrobjekt

Schutzstatus: -

Das Plangebiet stellt sich in seiner aktuellen Ausstattung als groRflachige Militarbrache dar

und wird bestimmt durch die ehemalige Nutzung als Kaserne.
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m 300

Abb. 6-1: Ubersichtskarte mit den Plangebietsgrenzen (B-Plangrenze gestrichelt dargestellt) und den
vorherrschenden Biotoptypen (Legende s. Fachbericht)

Das nordliche Plangebiet stellt sich als stark anthropogen liberpragt dar. Die Flache ist zu mindestens
30 % versiegelt.

Auf der Flache finden sich aktuell noch leerstehende Kasernengebaude.

12 Schutzgut Fauna

Anhand der vorhandenen Biotopausstattung (vgl. Kap. 2.5) lassen sich Aussagen zum Bestand der
Fauna ableiten. Es ist davon auszugehen, dass das faunistische Vorkommen im Plangebiet dem fiir die

derzeit anzutreffenden jeweiligen Biotoptypen typischen Artenbestand entspricht.
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Eine detaillierte Erfassung der im UG auftretenden Tierarten wurde aufgrund der Ausstattung des
Plangebietes und des zu erwartenden Artenspektrums durchgefiihrt und im ,Fachbericht zu den
Schutzgltern” dargestellt. Infolge dessen wird das Vorkommen im UG anhand eines Worst-Case-
Szenarios angenommen und alle méglichen Wirkungen des Vorhabens betrachtet. Sollte durch das
Vorhaben und dessen Wirkfaktoren eine Betroffenheit jener Artengruppen festgestellt werden,

werden sich diese durch VermeidungsmaRnahmen beheben lassen.

Insgesamt ist das Plangebiet aufgrund seiner Habitatausstattung hinsichtlich der Artengruppen
Reptilien, Schmetterlinge, Avifauna und Fledermause zu betrachten. Die Betrachtung der Gesamtheit
der europaischen Fledermausfauna sowie Avifauna und Reptilien nach Anhang IV der FFH-RL erfolgt
innerhalb des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (vgl. Kap. 6).

Aufgrund fehlender Habitatstrukturen kann ein Vorkommen von Amphibien, Libellen und Muscheln im
Planungsraum sowie im ndheren Umgebungsbereich mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen

werden.

12.1.1 Saugetiere (auBer Fledermause)

Ein Vorkommen von Schalenwild und Kleinsdugern ist anzunehmen. Auf dem benachbarten
Truppenibungsplatz ist ein Wolfsrudel festgestellt worden; einzelne Wolfe konnen mitunter auch auf
der Planungsflache festgestellt werden.

13 Schutzgut biologische Vielfalt

Die biologische Vielfalt umfasst die folgenden drei Ebenen:

- Vielfalt an Okosystem bzw. Lebensgemeinschaften, Lebensrdumen und Landschaften,

- Artenvielfalt und

- genetische Vielfalt innerhalb der verschiedenen Arten.

Die biologische Vielfalt innerhalb des Plangebietes ist als mittel bis hoch zu bewerten. Die Flache stellt
sich aktuell groRflachig als Brache und Ruderalflache sowie Kieferforsten mit mehrjahriger Sukzession
dar.

14 Schutzgut Landschaftsbild

GemaR § 14 Abs. 1 BNatSchG besteht ein Eingriff auch in der moglichen Beeintrachtigung des
Landschaftsbildes. Die Eingriffsregelung schiitzt Natur und Landschaft damit nicht nur in ihrer
Okologischen Bedeutung, sondern ebenso in ihrer dsthetischen, den Naturgenuss pragenden
Funktion. Das Landschaftsbild umfasst dabei die sinnlich wahrnehmbare Erscheinungsform der
Landschaft.

Ein Vorhaben greift in Natur und Landschaft ein, wenn es zu einer erheblichen oder nachhaltigen
Beeintrachtigung in der sinnlichen Wahrnehmung kommt. Eine derartige Beeintrachtigung liegt in
jeder sichtbaren und nachteiligen Veranderung der Landschaft in ihrer gegenwartigen Gestalt vor. Eine
erhebliche Beeintrachtigung des Landschaftsbildes besteht nicht erst bei einer Verunstaltung der
Landschaft durch das Vorhaben, sondern schon dann, wenn das Vorhaben als besonderer
Fremdkorper in der Landschaft erscheint bzw. eine wesensfremde Nutzung darstellt.

Der Beurteilungsraum fir Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes umfasst — insbesondere abhangig
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von der Topographie des Vorhabenortes — den Sichtraum, d.h. die Flachen, von denen aus ein
Eingriffsobjekt gesehen werden kann. Potenzielle Beeintrachtigungen der Erholungsvoraussetzungen
durch Larm oder Emissionen kdnnen zu einer Erganzung des Beurteilungsraumes fiihren.
Das Landschaftsbild im Plangebiet wird durch leerstehende Gebaude, einer Militarbrache und einem
benachbarten Solarpark bestimmt. Die strukturgebende Gehdlze und Gehdlzreihen trennt das
Plangebiet vom benachbarten Truppeniibungsplatz. Die derzeit noch hohenwirksame Gebdude und
Anlagen der ehemaligen Kaserne sind weithin in der Landschaft sichtbar.
15 Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nicht bewohnt. Die nachsten schutzbedirftigen
Wohnbebauungen befinden sich in ca. 1.000 m in nordlicher Richtung. Zwischen dieser und dem
Plangebiet befindet Kiefernwald.
Wander- oder Radwege verlaufen nicht durch das Plangebiet.
Einrichtungen fir die menschliche Gesundheit, wie etwa Krankenh&duser oder Kuranstalten, befinden
sich nicht in der Umgebung des Plangebietes.
16 Schutzgut Kultur- und Sachgiiter
Denkmale sind gem. § 2 Abs. 1 DSchG M-V Sachen oder Teile von Sachen, an deren Erhaltung wegen
ihrer geschichtlichen, wissenschaftlichen, technischen, kiinstlerischen, stadtebaulichen oder
volkskundlichen Bedeutung ein 6ffentliches Interesse besteht.
Gemal § 1 Abs. 1 DSchG M-V sind Denkmale als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und
pragende Bestandteile der Kulturlandschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu schiitzen, zu
erhalten, zu pflegen und zu erforschen. Denkmale sind gemal} § 1 Abs. 3 DSchG M-V in die
Raumordnung, Landesplanung, stadtebauliche Entwicklung und Landespflege einzubeziehen.
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Bodendenkmale.
17 Schutzgebiete und -objekte
Das Planungsgebiet grenzt im Siiden in etwa 1.000 m Entfernung an das Européische
Vogelschutzgebiet DE 2350-401 ,,Ueckermiinder Heide” (SPA 12; Abb. 3-2) an.
18 SPA-Vorpriifung
Das Schutzgebiet ist Teil des Européischen 6kologischen Netzes ,Natura 2000“.
GemaR § 34 und 36 BNatSchG sind Projekte und Plane vor ihrer Zulassung oder Durchfiihrung auf ihre
Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes zu liberpriifen, wenn sie
geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeintrachtigen.
Ergibt die Prifung, dass ein Plan zu erheblichen Beeintrdchtigungen eines Natura 2000- Gebietes in
seinen fiir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maRgeblichen Bestandteilen fihren kann, ist es
unzulassig (§ 34 Abs. 2 BNatSchG).
Bei der Priifung von Planungen nach § 34 BNatSchG lassen sich folgende Schritte unter-scheiden:

*  Vorprifung: Priifung, ob eine Handlung i. S. des § 10 Abs. 1 Nr. 12 BNatSchG vorliegt, die ggf.

im Zusammenwirken mit anderen Planen und Projekten eine erhebliche Beeintrachtigung
eines Natura 2000-Gebietes verursachen kdnnen
*  Hauptprifung: Vertraglichkeitsprifung bezogen auf die fiir die konkreten Erhaltungsziele und

Schutzzwecke fiir das Natura 2000-Gebiet malRgeblichen Bestandteile
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* Prifung der Zuldssigkeit von Ausnahmen: Alternativenprifung, zwingende Griinde des

offentlichen Interesses, Koharenzausgleich.
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Abb. 6-2: Lage Planungsgebiet (rot) zum SPA "Ueckermiinder Heide"

Die Priifung ist nach dem Ablaufschema in Anlage 4 des Erlasses vom 16.07.02 "Hinweise zur
Anwendung der §§18 und 28 des Landesnaturschutzgesetzes und der §§ 32 bis 38 des
Bundesnaturschutzgesetzes in MV", zuletzt gedndert durch Erlass vom 31.08.2004 durchzufiihren.
Die dem ersten Schritt nach diesem Schema zu Grunde liegende Definition des Begriffs Projekte
gemal § 10 Abs. 1 Nr. 11 BNatSchG i. d. F. vom 25.03.2003 wurde mit dem Ersten Gesetz zur
Anderung des BNatSchG vom 12.12.2007 aufgehoben.

Entsprechend der Rechtsprechung des Europdischen Gerichtshofes (Urteil vom 07.09.2004 in der
Rechtssache C-127/02) ist der Vorhabenbegriff des UVP-Rechts maRgeblicher Anhaltspunkt fir die
Auslegung und Anwendung des Projektbegriffs (s. § 2 Abs. 2 UVPG). Un-ter diesen fallen die
Errichtung oder Anderung von baulichen oder sonstigen Anlagen sowie

die Durchfiihrung einer sonstigen in Natur und Landschaft eingreifenden MaRBnahme nach MaRgabe
der Anlage 1 UVPG.

Die Vertraglichkeitsprifung erfolgt integriert in das Aufstellungsverfahren fiir den Bebauungsplan. Die
Entscheidung Uber das Vorliegen eines Planes, der geeignet ist, ein Natura 2000-Gebiet erheblich
beeintrachtigen zu kénnen (Vorpriifung) und lber die Zulassigkeit des Planes im Rahmen der

Hauptprifung einschlieBlich der Entscheidung tber die Zulassung im Wege der Ausnahme und der
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Entscheidung Uber den erforderlichen Koharenzausgleich trifft bei der Aufstellung eines

Bebauungsplanes die Gemeinde.

18.1.1 Gebietscharakterisierung

Das Europadische Vogelschutzgebiet DE 2350-401 ,Ueckermiinder Heide” umfasst die grol3flachigen
geschlossenen Wald-, Heide- und Griinlandkomplexe der Ueckermiinder Heide. Wahrend des
Abschmelzens des Inlandeises nach der letzten Eiszeit staute sich das Schmelzwasser im Bereich des
heutigen Kleinen Haffs und der Ueckermiinder Heide zu einem grofRen Schmelzwasserstausee an.
Durch den Abfluss des Schmelzwassers entstanden die Taler von Uecker und Randow. Den Grund des
ehemaligen Haffstausees bilden postglaziale Sander mit Flugsanddecken und Binnendiinen. Die
vermoorten Taler von Uecker und Randow sind Teil des Natura 2000-Gebietes. Das storungsarme
Gebiet umfasst eine Flache von 25.415 ha.

Das Plangebiet grenzt in Stidosten an das ,,Ueckermiinder Heide”.

Schutzstatus
Das SPA 12 umfasst u.a. folgende Schutzgebiete:
* Landschaftsschutzgebiet , Haffkiste”
*  FFH-Gebiet , Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See”

*  FFH-Gebiet ,Uecker von Torgelow bis zur Mindung“

Das Gebiet umfasst folgende Lebensraumklassen:
- Binnengewasser (stehend und flieBend)
- anderes Ackerland
- Trockenrasen, Steppen
- feuchtes und mesophiles Griinland
- Moore, Stimpfe, Uferbewuchs
- Heide, Gestripp
- Laubwald
- Nadelwald

- sonstiges (einschl. Stadte, Dorfer, StraBen, Deponien, Gruben, Industriegebiete)

Auf Grund der Vogelschutzrichtlinie (VRL) sollen die Lebensrdume und Brutstatten der im Anhang |
der VRL aufgefiihrten wild lebenden Europaischen Vogelarten und die Fortpflanzungs-, Mauser- und
Uberwinterungsgebiete auch der nicht im Anhang | aufgefiihrten regelmaRig auftretenden Zugvogel
geschitzt werden.

Die Abkirzung SPA bedeutet Special Protection Area, d.h. Gebiet im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 und 2
der VRL bzw. Europaisches Vogelschutzgebiet.

Der Schutzzweck der Europaischen Vogelschutzgebiete besteht im Schutz der wild lebenden
Vogelarten sowie ihrer Lebensraume. Das Erhaltungsziel ist die Erhaltung oder Wieder-herstellung
eines ginstigen Erhaltungszustandes der malRgeblichen Gebietsbestandteile.

Die Vogelschutzgebietslandesverordnung (VSGLVO M-V) setzt fiir das SPA 24 Vogelarten und die
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hierfiir erforderlichen Lebensraumelemente als maligebliche Gebietsbestandteile fest.

Der Standard-Datenbogen nennt folgende negative Einfliisse und Nutzungen innerhalb des Gebietes:
- Landwirtschaftliche Nutzung Freizeit und Tourismus
- Militaribungen

- Anderung des hydrologischen Regimes

Einflisse und Nutzungen aullerhalb des Gebietes sind nicht aufgefihrt.

18.1.2 Vorpriifung

1. Feststellung, ob der Plan die Kriterien fiir ein Vorhaben nach § 2 Abs. 2 UVPG erfillt.

Feststellung, ob es sich um die Errichtung, die Anderung und den Betrieb von baulichen und sonstigen
Anlagen handelt (§ 2 Abs. 2 Nr. 1a, 1b, 2a und 2b und Anlage 1 UVPG)

Im Plangebiet wird die Errichtung von baulichen Anlagen zugelassen. Die geplante Bebauung gehort
jedoch nicht zu den UVP-pflichtigen Vorhaben gemaR Anlage 1 UVPG und Anlage 1 Landes-UVP-
Gesetz. Die Kriterien nach § 2 Abs. 2 Nr. 1a, 1b, 2a und 2b sowie Anlage 1 UVPG werden somit nicht
erfillt.

- Feststellung, ob es sich um die Durchfiihrung einer sonstigen in Natur und Landschaft
eingreifenden MalRnahme handelt (§ 2 Abs. 2 Nr. 1c und 2c UVPG)

Eingriffe in Natur und Landschaft sind Verdanderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen
oder Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur-haushaltes oder das
Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kénnen.

Das geplante Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft gemal3 § 12 NatSchAG M-V dar.
Das geplante Vorhaben erfiillt eines der Kriterien fir den Vorhabenbegriff nach § 2 Abs. 2 Nr. 1c und
2¢c UVPG.

2. Feststellung, ob das Vorhaben geeignet ist, gegebenenfalls im Zusammenwirken mit anderen
Handlungen eine erhebliche Beeintrachtigung des FFH-Gebietes herbei zufiihren.

In der Anlage 5C sind Beispiele fiir Planungen aufgefiihrt, bei denen in der Regel nicht davon
ausgegangen werden kann, dass sie geeignet sind, zu einer erheblichen Beeintrachtigung eines Natura
2000-Gebietes im Sinne des § 34 BNatSchG zu fiihren. Dazu gehdren auch Bebauungspladne, in denen
die gemaR § 1 Abs. 2 BauNVO / § 9 Abs. 1 BauGB festzusetzenden Flachen in einem Abstand von mehr
als 300 m zu dem Natura 2000-Gebiet liegen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes grenzt im Siiden in weniger als 1.000 m an das
Europaische Vogelschutzgebiet-Gebiet DE 2350-401. In der Regel ist ein Vorhaben dieser Art geeignet,
eine erhebliche Beeintrachtigung eines Natura 2000- Gebietes herbeizufiihren. Daher ist im Rahmen
einer Einzelfallpriifung zu klaren, ob das Européische Vogelschutzgebiet DE 2350-401 ,,Ueckermiinder
Heide” im moglichen Einwirkbereich der Handlung liegt und ob die mégliche Einwirkung fiir das
Natura 2000- Gebiet erheblich sein kann.
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Die fiir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck malgeblichen Bestandteile des Vogelschutzgebietes
sind die in der VSGVLO M-V fiir das SPA 12 festgesetzten Vogelarten und deren Lebensrdaume.

Im Ergebnis der Einzelfallprifung wurde Folgendes festgestellt:

1. Der geplante Solarpark wird aullerhalb des Vogelschutzgebietes errichtet. Ein direkter
Flachenentzug findet nicht statt.

2. Das Plangebiet umfasst Flachen der Artilleriekaserne, die durch bisherige Nutzung stark
anthropogen vorbelastet wurden. Das Plangebiet ist durch weitere militarisch genutzte Flachen
umgeben.

3. Das geplante Vorhaben verursacht keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die
Schutzgliter Mensch, Wasser, Klima/ Luft sowie Landschaft.

Fiir das geplante Vorhaben werden Flachen mit einem geringen bis mittleren Bio-toppotenzial in
Anspruch genommen.

4, Die Flache ist zu groRen Teil mit StraRen und Gebauden versiegelt.

5. Die Flachen innerhalb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungs-planes Nr.
13/2015 der Stadt Eggesin gehdren nicht zu den unzerschnittenen und stérungsarmen Landfldchen
und ist kein essenzieller Bestandteil der Nahrungsflachen oder Habitate der Vogelarten des
Vogelschutzgebietes SPA 12.

6. Das geplante Vorhaben fiihrt nicht zu Veranderungen der abiotischen Standortfaktoren sowie

der Habitatstrukturen innerhalb des Schutzgebietes.

7. Die als Solarpark Gberplante Flache gehért nicht zu den Lebensraumelementen der Brutvogel,
die in der VSVGLVO M-V fir das SPA 12 festgesetzt wurden.
8. Die Eingriffe in die Natur und Landschaft beschranken sich auf das Plangebiet und kénnen

ausgeglichen werden (s. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung).

9. Um die Verbote des §§ 44 und 46 des BNatSchG zu vermeiden, wurden im Rahmen des
Artenschutzfachbeitrages VermeidungsmalRnahmen und CEF- MaBnahmen festgesetzt (diese sind
detailliert unter dem Punkt 3.6.4 aufgefiihrt). Die Vollstandige Umsetzung der MalRnahmen sowie das
Monitoring, erfolgen mit 6kologischer Baubegleitung (qualifizierter Fachgutachter).

10. Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine nach § 20 NatSchAG geschiitzten Biotope.
11. Das Plangebiet hat keine signifikante Bedeutung als Nahrungs- oder Rastgebiet fiir rastende
und Gberwinternde Wat- und Wasservogel.

12. Die fiuir den Schutzzweck und Erhaltungsziele maRgeblichen Bestandteile wie stérungsarme
Walder mit hohen Anteilen von Altholzbestanden, Unterholz- und baum-artenreiche, storungsarme
Altholzbestdande, intakte Waldmoore und -siimpfe, stérungsarme Moore und Siimpfe, ndhrstoffarme
Gewasser mit einem hohen Fisch-aufkommen, strukturreiche Ackerlandschaften mit einem hohen
Anteil an naturnahen Ackerbegleitbiotopen, natirliche und naturnahe FlieRgewasserstrecken,
extensiv genutztes Griinland, insbesondere Feuchtgrinland auf Niedermoor mit einem hohen
Grundwasserstand, der nur natirlichen Schwankungen unterworfen ist, sowie strukturreiche
Feuchtlebensrdume (Gebusch, Staudenfluren, Erlenbruchwaélder in Niedermoorbereichen) werden

durch die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf militdrisch genutzten Flachen nicht beeintrachtigt.
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Zusammenfassend wird festgestellt, dass mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,,Solarpark
Eggesin- Karpin- |“ der Stadt Eggesin kein Plan vorliegt, der geeignet ist, ei-ne erhebliche

Beeintrachtigung des SPA 12 herbeizufihren.

18.1.3 Entbehrlichkeit einer SPA- Vertraglichkeits- Hauptpriifung

GemaR § 1a Abs. 4 BauGB in Verbindung mit den §§ 32 bis 36 BNatSchG und mit dem Erlass vom
16.07.2002 ,Hinweise zur Anwendung der §§18 und 28 LNatSchG und der §§ 32- 38 BNatSchG in M-
V“, zuletzt gedndert durch Erlass vom 31.08.2004, ist seitens der Stadt Eggesin zu prifen, ob fir den
geplanten vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Solarpark Eggesin- Karpin - llI“ eine SPA-
Vertraglichkeits-Hauptprifung durchgefiihrt werden muss. Im Ergebnis dieser Vorpriifung ist seitens
der Stadt Eggesin wie in den vorhergehenden Verfahren zu vermuten, dass das Vorhaben nicht zu
erheblichen Einwirkungen auf das SPA - Gebiet DE 2350- 401 ,,Ueckermiinder Heide” in seinen fiir die

Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maligeblichen Bestandteile flihren wird.
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19 Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes

20 Wirkungsprognose

Ursachen von erheblichen Beeintrachtigungen auf die zu untersuchenden Schutzgiiter konnen bau-,

betriebs- und anlagebedingte Wirkfaktoren sein. Die in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrten 36

Wirkfaktoren nach LAMBRECHT et al. (2004) wurden fir die Wirkungsprognose des vorliegenden

Bebauungsplanes herangezogen.

Tab. 19-1: Definierte Wirkfaktorgruppen und Wirkfaktoren nach LAMBRECHT et al. (2004) und ihre Projekt

bezogenen Auswirkungen

Wirkfaktorgruppen

Wirkfaktoren

projektbezogene Auswirkung

direkter Flachenentzug

Uberbauung/Versiegelung

 Uberbauung einer Militirbrache

und Ruderalflachen durch
Modultische

* Neuversiegelung durch
Fundamente (Stander- und
Betonfundamente) und

Trafostation

Veranderung der
Habitatstruktur /Nutzung
Veranderung der

Habitatstruktur/Nutzung

direkte Veranderung von Vegetations-
/Biotopstrukturen

Verlust/Veranderung charakteristischer Dyna-
mik

Intensivierung der land-, forst- oder fischerei-
wirtschaftlichen Nutzung

Kurzzeitige Aufgabe habitatpragender Nut-
zung/Pflege

(langer) andauernde Aufgabe

habitatpragender Nutzung/Pflege

e Rickbau bestehender Gebaude

Starke Einschrankung

keine Verdnderung

keine Verdnderung

keine Verdnderung

Veranderung abiotischer

Faktoren

Veranderung des Bodens bzw. Untergrundes
Veranderung der morphologischen
Verhdltnisse

Veranderung der
hydrologischen/hydrodynamischen
Verhidltnisse

Veranderung der hydrochemischen Verhilt-
nisse

Veranderung der Temperaturverhéltnisse
Veranderung anderer Standort-, vor allem kli-

marelevanter Faktoren (z.B. Verschattung)

¢ Neuversiegelung

keine Verdnderung

keine Verdnderung

keine Verdnderung

keine Verdnderung

Beschattung unter den

Modultischen
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Wirkfaktorgruppen

Wirkfaktoren

projektbezogene Auswirkung

Barriere- oder Fallenwir-

kung/Individuenverlust

Baubedingte Barriere- oder
Fallenwirkung/Individuenverlust
Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwir-

kung/Individuenverlust

mogliche Kollisionen mit
Baufahrzeugen

mogliche Kollisionen durch
Instandsetzungs- bzw.

Pflegearbeiten

Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwir-

kung/Individuenverlust

e Barrierewirkung durch

Einzdunung der PVA

Nichtstoffliche

Einwirkungen

Akustische Reize (Schall)
Bewegung/optische Reizausléser (Sichtbarkeit,
ohne Licht)

Larmemissionen wahrend der
Bauarbeiten
optische Reize wahrend der

Bauarbeiten und Betrieb

Mechanische Einwirkungen (z.B. Tritt,

Luftverwirbelungen, Wellenschlag)

keine Verdnderung

Stoffliche Einwirkungen

Stickstoff- u.
Phosphatverbindungen/Nahrstoffeintrag
Organische Verbindungen

Schwermetalle

Sonstige durch Verbrennungs- und Produkti-
onsprozesse entstehende Schadstoffe

Salz

Depositionen mit strukturellen Auswirkungen
(Staub/Schwebstoffe und Sedimente)
Olfaktorische Reize (Duftstoffe)
Arzneimittelriickstdnde/endokrine Stoffe

Sonstige Stoffe

keine Verdnderung
keine Verdnderung
keine Verdnderung
keine Verdnderung
keine Verdnderung

keine Verdnderung

keine Verdnderung
keine Verdnderung

keine Verdnderung

Strahlung

Nichtionisierende
Strahlung/elektromagnetische Felder

lonisierende/radioaktive Strahlung

keine Verdnderung

keine Verdnderung

Gezielte Beeinflussung von
Arten und Organismen

Sonstiges

Management gebietsheimischer Arten
Forderung/Ausbreitung gebietsfremder Arten
Bekdmpfung von Organismen

Freisetzung gentechnisch neuer bzw.
verdanderter Organismen

Sonstiges

Ansiedlungsanreize (z.B. HI)

keine Verdnderung

keine Verdnderung

keine Verdnderung

derzeit nicht bekannt

Die Wirkfaktoren mit der grofSten Ausbreitungsrelevanz stellen sich baubedingt wahrend der

BaumalRnahmen dar. Durch die Baufahrzeuge kommt es kurzfristig zu einer Verkehrszunahme sowie

Larm- und Lichtemissionen. Das umliegende Gebiet unterliegt einer ehemaligen militarischen Nutzung.

Durch die BaumalRinahme wird es zu einer Verkehrszunahme kommen. Diese ist jedoch nur temporar

und wird somit nicht als erheblich eingeschatzt.
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Im Geltungsbereich erfolgt die Aufstanderung der Modultische durch Leichtmetallpfosten, die bis in
eine Tiefe von 1,6 m in den Boden gerammt werden. Daher ist hier keine zusatzliche Versiegelung
notwendig. Auf den Metallpfosten wird eine Leichtmetallkonstruktion befestigt, auf der anschliefend
die Module angebracht werden.

Flr die Aufstanderung der Solarmodule mittels Rammung wird eine korrelierte Punktversiegelung von 1

% der Solarmodulflache angenommen.

Die ErschlieRung des Plangebiets erfolgt Gber die bestehende Zufahrtstralle bis zur Stettiner
Landstralle, dem Zubringer zur LandesstralRe 28. Die L28 verlauft ca. 1,2 km norddstlich der geplanten
PV-Anlage.

Betriebsbedingt sollen die Griinflichen unter den Modultischen, die aktuell teilweise einer Versiege-
lung unterliegen, extensiv bewirtschaftet werden. Dadurch kommt es zu einer 1 bis 2 maligen Mahd im
Jahr (ohne Eintrag von Diingemitteln und auRerhalb der Hauptreproduktionszeiten von Brutvogeln).

Stérungen durch die Mahd werden nicht erwartet.

21 Prognose bei Durchfiihrung der Planung

21.1.1 Schutzgut Flache

Durch die Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans kommt es zu einer Nutzungsanderung
einer Konversionsflache (hier Teile eines ehemaliges Kasernengeldnde) als Photovoltaikanlage. Da sich
auf der Flache in Teil- und Zwischenbereichen Ruderalfluren gebildet haben, die aktuell keiner Nutzung
unterliegen, werden auch bisher anthropogen wenig beeinflusste Flachen durch die neue Nutzung
anthropogen tiberformt. Dies ist in Bezug auf das Schutzgut Flache als Negativkriterium zu bewerten.
Demgegenliber steht jedoch ein vorbeugender Flachenverbrauch von Freiflachen durch die Nutzung
einer Konversionsflache, die ohnehin anderen Nutzungen nicht zur Verfligung stehen wiirde. Zudem
ist anzumerken, dass die Flache durch die ehemalige Nutzung auch aktuell schon anthropogenen
Vorbelastungen unterliegt.

Insgesamt sind bei Durchfiihrung der Planung keine erheblich negativen Auswirkungen auf das

Schutzgut Flache zu erwarten.

21.1.2 Schutzgut Boden

Bodeninanspruchnahme

Die vorhandenen Bdden sind durch die Nutzung als militdrisches Gelande stark anthropogen
beeinflusst und in ihren natirlichen Bodenfunktionen in weiten Bereichen als gestort zu bewerten.
Die folgende Tabelle zeigt die sich durch die Umsetzung der MalRnahme ergebende

Versiegelungsflache.

Tab. 19-2: Flachenbilanz zusatzliche Bodenversiegelung und -entsiegelung im Bebauungsplangebiet
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Vollversiegelung Teilversiegelung Entsiegelung
Art der Nutzung
[m?] [m?] [m?]
Modulaufstanderung (auf
28.984,00
113.332,15 m? mittels Rammung)
Modulaufstanderung 36484
1.146,17
Bewehrungsstabe
Trafogebaude und Inverter 200,14
Zuwegung 17.650,28
gesamt 18.996,58 28.984,00

Das Sondergebiet PV Eggesin Il weist eine Gesamtflache von 237.906 m? auf, sodass bei einer GRZ
von 0,8 insgesamt 190.325 m? versiegelt werden kdnnen.

Die Aufstanderung erfolgt im Plangebiet mit Leichtmetallpfosten, die in den Boden gerammt werden.
Fir diese Flache wird mit einer korrelierten Versiegelung von 1 % der Gesamtflache gerechnet, was bei
einer GRZ von 0,8 einer Gesamtversiegelung von ca. 1.200 m? entspricht. Weiterhin wird fir die
Errichtung von Trafogeb3uden und Invertern eine Versiegelung von 200,14 m? angenommen. Insgesamt
ergibt sich also in diesem Bereich eine Neuversiegelung von ca. 20.197 m?2,

GemaR den Vorgaben der HzE (MLUNG 2018) sollen Bodenversiegelungen vorrangig durch
EntsiegelungsmaRnahmen ausgeglichen werden. Vollversiegelungen sind ab 1.00 m? im Verhéltnis 1:0,1,
Teilversiegelungen im Verhaltnis 1:0,5 auszugleichen.

Der Kompensationswert setzt sich aus der Grundbewertung (1,0-5,0) und einer Zusatzbewertung (0,5-
2,0) zusammen. Die Zusatzbewertung fuhrt zu einer Erhéhung des Kompensationswerts, wenn weitere
Anforderungen bei der Umsetzung erfllt werden.

Das Kompensationsfldchendquivalent in m? (m2 KFA) ergibt sich aus dem Kompensationswert und der
FlachengroRe der MalRknahme.

Bei einer Vollversiegelung von ca. 1.200 m? ergibt sich somit ein Entsiegelungsbedarf von 120 m?

Flache, der aber mit einer Entsiegelung von 28.984,00 m? (Wege, Gebaude) weit Ubertroffen wird

Fliche der MaRnahme [m?] x  Kompensationswert der MaRnahme = Kompensationsflachen-

dquivalent [m? KFA]

Die ErschlieBung des Plangebiets ist tiber die bereits vorhandenen Wege gesichert. Eine zusatzliche
Qualifizierung der Zuwegung ist nicht notwendig, so dass sich kein zusatzlicher Eingriff in Bezug auf die
Zuwegung ergibt.

Die Bereiche unter und zwischen den Modulreihen werden, soweit sie im Bestand unversiegelt sind, als
extensives Griinland entwickelt und im Rahmen des Betriebes der Anlage fortlaufend erhalten.
Baubedingte Beeintrachtigungen des Bodens kdnnen durch das Befahren der Flachen mit schwerem

Baugerat auftreten. Es werden entsprechende VermeidungsmalRnahmen vorgeschlagen, die mogliche
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baubedingte Beeintrachtigung des Bodens unter das Mal der Erheblichkeit reduzieren (vgl. Kap. 5.1).
In der Gesamtbetrachtung ergibt sich somit ein Konflikt K 1 der durch entsprechende Ausgleichs- oder

ErsatzmaBnahmen zu kompensieren ist.

21.1.3 Schutzgut Wasser

Die geringfuigige zusatzliche Vollversiegelung auf 1.200 m? wird sich im Gesamtkontext der
Ausstattung und Vorbelastung des Plangebietes weder erheblich noch nachhaltig auf die Ver-
sickerungsraten sowie Grundwasserneubildung und somit auf das Schutzgut Wasser auswirken.

Durch die Modulreihen werden ca. 150.280 m? Boden des SO PV tUberdeckt. Senkrecht fallender
Niederschlag kann zwischen den Modulreihen abflieBen und in den Boden dringen. Da in der offenen
Landschaft haufig mit Wind zu rechnen ist (verhindert senkrechten Niederschlag), wird auch weiterhin
Niederschlag auBerhalb der Versiegelung in den Boden eindringen.

Nachhaltige Veranderungen sind nicht zu erwarten, es findet kein erheblicher Eingriff in das

Grundwasser statt. Oberflichenwasserkoérper sind nicht durch die BaumaBnahme betroffen.

21.1.4 Schutzgut Klima und Luft

Das Vorhaben bringt, ausgehend von der bisherigen Nutzung des Plangebietes als Konversionsflache
und ehemalig militarisch genutzten Standort, keine dariiberhinausgehenden anlage- und be-
triebsbedingten Wirkungen mit sich.

Durch die Errichtung der PVA sind keine zusatzlichen erheblichen oder nachhaltigen

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Klima zu erwarten.

21.15 Schutzgut Biotope und Flora

baubedingte Beeintrachtigungen

Mit dem Vorhaben sind baubedingte Eingriffe in Biotope verbunden, die zu einer temporaren
Beeintrachtigung der Flora fiihren. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um das temporére
Uberfahren von Ruderalflichen sowie einer Kasernenbrache. Zur Vermeidung gemaR § 1a Abs. 3
BauGB werden in Kapitel 5.1 geeignete MalRnahmen zum Schutz vor baubedingten Beeintrachtigungen
festgelegt. Bei Beachtung dieser MalRnahmen kdnnen erhebliche Beeintrachtigungen ausgeschlossen

werden.

anlagebedingte Beeintrachtigungen

Der flachenmaRig wesentlichste anlagebedingte Wirkfaktor des Vorhabens ist die im Zusammenhang
mit der Errichtung der Photovoltaik-Anlage und der geplanten Begriinung einhergehende ragmentierte
Umwandlung einer ruderalen trockenen Grasflur mit Magerrasen-vegetation (RHK u. TMD) als
geschitztes Biotop sowie, in weiteren Bereichen eine teilversiegelte Militarbrache hin zu

Extensivgrinland, welches im Bereich der PV-Module zukiinftig Giberstandert sein wird.

Das vorgesehene MalRnahmenkonzept zur Pflege der Magerrasenflachen besteht dabei aus einer ein-

bis zweischiirigen Mahd (ErsatzmaRnahme M1) mit Abtransport des Mahdgutes (siehe Kap. 4.3).
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betriebsbedingte Beeintrachtigungen

Es ist nicht zu erwarten, dass durch den Betrieb der Photovoltaikanlage betriebsbedingte erhebliche
Beeintrachtigungen in Bezug auf die Biotopstruktur ausgehen werden.

Die Bewertung der Funktion der Flachen des Plangebietes als Lebensraum fir Pflanzen und Tiere bzw.
deren Lebensgemeinschaften erfolgt auf der Grundlage der aufgenommenen Biotoptypen.

Es erfolgt die Einstufung der Bedeutung (Leistungsfahigkeit) der vorhandenen Lebensraume sowie der
Zielbiotope. Zur Ermittlung der Bedeutung werden Kriterien wie Seltenheit und Reprasentanz,
Auspragung, Storungsarmut, Natirlichkeitsgrad und Entwicklungsalter herangezogen. Die Wertstufen

werden jeweils verbal begriindet.

Bei Betrachtung der jeweiligen FlachengréRen wird deutlich, dass der flichenmaRige Grof3teil der
Ausgangsbiotope eine Biotopwertsteigerung erfahrt oder im Biotopwert unverandert bleibt.
Demgegenlber steht eine geminderte Wertigkeit der Ausgangsbiotope auf einer Fliche von 240,5 m?
durch die Aufstanderung der Solarmodule.

In der Gesamtbetrachtung verbleibt ein Konflikt, der durch Ausgleichs- oder ErsatzmaBBnahmen zu

kompensieren ist.

21.1.6 Schutzgut Fauna

baubedingte Beeintrachtigungen

Bei der Umsetzung des Bauvorhabens kdonnen, auf 2 Monate begrenzt, Beeintrachtigungen der Fauna

durch baubedingte Aktivitdaten nicht ausgeschlossen werden. Folgende baubedingten Wirkungen sind

insbesondere in Bezug auf Kleinsduger und Reptilien moglicherweise zu erwarten:

- Uberfahren von Fortpflanzungsstitten durch Baufahrzeuge mit der Tétung von Jungtieren oder der
Zerstorung von Gelegen

- Vergramung von Individuen durch Larm und die Anwesenheit von Personen.

GemaR § 1 a Abs. 3 BauGB sind fiir voraussichtliche erhebliche Beeintrachtigungen Vermei-dungs-
und AusgleichsmalRnahmen vorzusehen. Die im Kapitel 5.1 erlduterten Vermeidungsmafnahmen (V2 bis
V6) gewahrleisten einen ausreichenden Schutz vor baubedingten Beeintrachtigungen der Fauna. Bei
Beachtung dieser VermeidungsmaBnahmen sind erhebliche Beeintrachtigungen nicht zu erwarten.
Entsprechend der Biotopbewertung hat das Plangebiet insgesamt eine mittlere Bedeutung als
Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen, welche dariiber hinaus bereits jetzt durch die Nutzungen auf den
angrenzenden Flachen (PV-Anlagen, Truppenibungsplatz, sowie der Plangebietsflache selbst erheblich
durch Larm, Bewegung und Licht sowie die regelmaRige Anwesenheit von Menschen vorbelastet ist.
Die baubedingte Beeintrachtigung des Schutzgutes wird unter Beachtung dieser Ausgangsituation als
nicht erheblich beeintrichtigt bewertet. Uber den Vermeidungsbedarf hinaus, wird kein

Kompensationsbedarf gesehen.
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anlagebedingte Beeintrachtigungen der Fauna

Durch die Ausrichtung der Pflege an naturschutzfachlich orientierten Aspekten werden anlagebedingt
Fortpflanzungs- und Ruhestatten sowie Nahrungshabitate fiir diverse Fauna Arten zur Verfligung
gestellt. Flr Kleinsduger und Schmetterlinge entstehen keine Lebensraumverluste.

Zur Gewahrleistung der Kleintierdurchgangigkeit wird der umgrenzende wolfssichere Zaun
Durchschlupfe durch VergroRRerung der Zaunmaschen im Stabgitterzaun fir Kleinsauger schaffen. Der
Zaun stellt dadurch fiir Kleinsauger der Feld- und Wiesenflur oder aber auch Reptilien (u.a.

Blindschleiche) keine Barriere dar.

betriebsbedingte Beeintrachtigungen Fauna

Mogliche Quellen fiir Schallemissionen entstehen durch technische Wartungsarbeiten an der Anlage.
Es ist zu erwarten, dass diese selten auftreten und in ihrem Umfang zeitlich eng begrenzt sind. Eine
weitere Quelle fiir Schallemissionen sind die elektrischen Betriebseinrichtungen, welche die
Wechselrichter beherbergen. Diese Schallemissionen werden durch die Liifter verursacht und sind auf
den Nahbereich von < 25 m beschrankt. Die nur wahrend der Solarstromerzeugung in Dauerbetrieb
laufenden Liifter erzeugen einen annahernd konstanten Schalldruck, wodurch das Storpotenzial
herabgesetzt ist. Hieraus lasst sich schlussfolgern, dass durch den Betrieb der PVA keine
betriebsbedingten erheblichen Beeintrachtigungen fiir die Fauna entstehen werden.
Beeintrachtigungen des Fortpflanzungsgeschehens im Rahmen der Griinlandpflege kdnnen durch die
im Kapitel 5.1 festgelegten Mahdzeitraume vermieden werden.

Die artenschutzrechtlichen Vorgaben des § 44 BNatSchG werden gesondert im artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrag (AFB) geprift. Dort wird festgestellt, dass ein Verstol? gegen § 44 BNatSchG
durch baubedingte Beeintrachtigungen ausgeschlossen werden kann.

Bei einer fachgerechten Durchfiihrung der in Kapitel 5.1 benannten VermeidungsmafRnahmen sind

erhebliche Beeintrachtigungen fiir das Schutzgut Fauna derzeit auszuschlie8en.

21.1.7 Schutzgut biologische Vielfalt

Die biologische Vielfalt wird sich im Zuge der Errichtung der PVA im Bereich des Plangebietes nicht
verschlechtern. Durch die geplante Entwicklung einer extensiv gepflegten Frischwiese sowie der
vorgesehenen Heckenstrukturen werden sogar hoherwertige Biotoptypen geschaffen, die die
floristische und faunistische Ausstattung des Gebiets nach Erreichen ihres Zielzustandes bereichern.
Somit kommt es durch die Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu keiner

erheblichen Beeintrachtigung der biologischen Vielfalt.

21.1.8 Schutzgut Landschaftsbild

GemaR § 14 Abs. 1 BNatSchG besteht ein Eingriff auch in der moéglichen Beeintrachtigung des
Landschaftsbildes. Die Eingriffsregelung schiitzt Natur und Landschaft damit nicht nur in ihrer
okologischen Bedeutung, sondern ebenso in ihrer asthetischen, den Naturgenuss pragenden

Funktion. Das Landschaftsbild umfasst dabei die sinnlich wahrnehmbare Erscheinungsform der
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Landschaft.

Ein Vorhaben greift in Natur und Landschaft ein, wenn es zu einer erheblichen oder nachhaltigen
Beeintrachtigung in der sinnlichen Wahrnehmung kommt. Eine derartige Beeintrachtigung liegt in
jeder sichtbaren und nachteiligen Veranderung der Landschaft in ihrer gegenwartigen Gestalt vor. Eine
erhebliche Beeintrachtigung des Landschaftsbildes besteht nicht erst bei einer Verunstaltung der
Landschaft durch das Vorhaben, sondern schon dann, wenn das Vorhaben als besonderer
Fremdkorper in der Landschaft erscheint bzw. eine wesensfremde Nutzung darstellt.

Der Beurteilungsraum fiir Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes umfasst — insbesondere abhangig
von der Topographie des Vorhabenortes - den Sichtraum, d.h. die Flachen, von denen aus ein
Eingriffsobjekt gesehen werden kann. Potenzielle Beeintrachtigungen der Erholungsvoraussetzungen
durch Larm oder Emissionen kénnen zu einer Erganzung des Beurteilungsraumes fithren (vgl. MLUNG
2018).

Im Nahsichtbereich kommt es zu einer anthropogenen Uberpriagung des Landschaftsbildes durch die
technischen Bauwerke. Die flachig aufgestellten Solarmodule werden das aktuelle und bereits
vorbelastete Landschaftsbild verandern.

Der Nahbereich des Plangebietes wird jedoch bereits jetzt bestimmt durch die technischen Anlagen
des Kasernengelandes.

Die PVA wird von Osten aus gesehen in einer leichten Senke erreichtet. Dennoch muss durch die
geplante PVA mit einer technischen Uberpriagung gerechnet werden. Um Blendwirkungen und eine
erhebliche Beeintrachtigung des Landschaftsbildes zu vermeiden, sind entsprechenden
KompensationsmalRnahmen zu planen.

In der Gesamtbetrachtung verbleibt ein Konflikt, der durch Ausgleichs- oder ErsatzmaBnahmen zu

kompensieren ist.

21.19 Schutzgebiete und Objekte

In einem Radius von 1.500 m um das Plangebiet befinden sich keine Schutzgebiete oder
schutzwirdige Objekte.

Erhebliche Beeintrachtigungen fiir angrenzende Schutzgebiete sind somit ausgeschlossen.

21.1.10 Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit

Die nachsten schutzbedirftigen Wohnbebauungen befinden sich in ca. 800 m Entfernung. Zwischen
dieser und dem Plangebiet erstreckt sich ein Waldstick.

In diesem Abstand zu den PV-Modulen sind Larmemissionen bzw. elektromagnetische Felder nicht
relevant. Blendwirkungen sind durch die Baumbestande (Wald)) ausgeschlossen.

Erhebliche zusatzliche Beeintrachtigungen fiir das Schutzgut Mensch sind durch die Umsetzung der

MaBnahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nicht zu erwarten.

21.1.11 Kultur- und Sachgiiter

Das Plangebiet beriihrt keine Kultur- und Sachgiiter.

Sollten bei Erdarbeiten Funde zu Tage treten, bei denen anzunehmen ist, dass es sich um Denkmale (§
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2 Abs. 1 DSchG M-V) handelt, sind diese unverziiglich der Unteren Denkmalschutzbehdrde und dem
Mecklenburg-Vorpommerschen Landesamt fiir Denkmalpflege und Archaologisches Landesmuseum
anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 und 2 DSchG M-V). Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer
Woche unverdndert zu erhalten, damit fachgerechte Untersuchungen und Bergungen vorgenommen
werden kénnen. Wenn die Bergung und Dokumentation des Fundes dies erfordert, kann die
Denkmalschutzbehoérde diese Frist verlangern (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V). Ausfiihrende Firmen sind auf
die Meldepflicht von Bodenfunden gemaR § 11 DSchG M-V hinzuweisen.

Erhebliche Beeintrachtigungen von Kultur- und Sachgiitern sind durch den vorhabenbezogenen

Bebauungsplan nicht zu erwarten.

21.1.12 bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung ist davon auszugehen, dass die Flache auch zukinftig unter
Berlicksichtigung nattrlicher Sukzessionen weitgehend die vorhandenen Biotopstrukturen aufweisen

wird.
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22 Schutz- und Kompensationsmassnahmen, 6kologische Bilanz

23 MalBnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeintrachtigungen

Das Ziel der Umweltpriifung ist die Regeneration des Landschaftsraumes nach Beendigung der
Umsetzungen der Planung. Zur Erreichung dieses Zieles sind Malknahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege erforderlich, die sich an folgenden Grundséatzen orientieren:

- Vermeidung und Verminderung des Eingriffs durch Unterlassen vermeidbarer Beeintrachtigungen
von Boden, Natur und Landschaft (Vermeidungs-/Verminderungsmafnahmen)

- Ausgleich unvermeidbarer Beeintrdchtigungen, soweit es zur Verwirklichung der Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist (AusgleichsmaRnahmen). Ausgeglichen ist ein
Eingriff, wenn nach seiner Beendigung keine Beeintrachtigung des Naturhaushaltes zuriickbleibt und
das Landschaftsbild wiederhergestellt oder landschaftsgerecht neu gestaltet ist (§ 15 Abs. 2 BNatSchG)
oder

- an anderer Stelle im Naturraum durchfiihrte MaRnahmen zur Verbesserung des Naturhaushaltes
oder des Landschaftsbildes, die geeignet sind, die durch den Eingriff gestorten Funktionen der Landschaft
an anderer Stelle zu gewahrleisten (ErsatzmalRnahmen).

Folgende artenschutzrelevante Vermeidungsmalnahmen werden festgesetzt, welche aus dem

speziellen artenschutzrechtlichen Beitrag ibernommen wurden:

23.1.1 Artenschutzrelevante Vermeidungs-/VerminderungsmaRnahmen

Vi Erhalt der Feuerwache und eines weiteren im Kiefernwald befindlichen Gebdudes. Da im
Frihjahr/Sommer mit Brutgeschehen und Wochenstuben- bzw. Sommerquartiersnutzung
sowie im Winter mit Fledermausen in Winterquartieren gerechnet werden muss, sind Arbeiten
am Rand des Gehdlzes durch eine anerkannte sachverstiandige Person fiir Fledermaus- und
Vogelarten 6kologisch zu begleiten. Die Person hat die Baume und Gebaude vor und wahrend
der Arbeiten auf vorkommende Individuen héhlen- und gebdudebewohnender Arten zu
kontrollieren. Die Person ist der UNB vor Baubeginn zu benennen und hat nach Abschluss der
Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen.

V2 Abrisse der im Umweltbericht gekennzeichneten Gebaude sind vom 01. Oktober bis zum 28.

Februar durchzufiihren. Unmittelbar zuvor ist in Absprache mit der UNB von der 6kologischen

Baubegleitung eine Durchsicht der Gebdude vorzunehmen. Bei einer artenschutzrechtlichen
Betroffenheit bedarf es eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG. Ein Antrag ist
gesondert zu stellen.

V3 Fallungen der im Umweltbericht gekennzeichneten Baume und Gehoélze sind vom 01. Oktober
bis zum 28. Februar durchzufiihren.

v4 Baufeldfreimachungen erfolgen in Form von Baumfallungen vom 01. Oktober bis zum 28.

Februar und einer Mahd nicht vor Ende Juli.
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V5 Mit dem Bau der Anlage ist vor Beginn der Brutzeit zu beginnen. Zusatzlich sind durch das
Spannen eines Netzes von Warnbandern Ansiedlungsversuche von Brutvogeln zu unterbinden
und eine 6kologische Baubegleitung zu bestellen.

'3 Um die Tétung und Verletzung von Reptilien bei der Bauvorbereitung und beim Rammen der
Modulgestellstiitzen zu verhindern, sind die Bauflaichen in der Vegetationsperiode vor
Baubeginn zu mahen. Die Uberlegungen, dass Zauneidechsen verletzt oder getétet werden
kénnten, sind obsolet, da die Vorgehensweise bei Bauvorbereitung und Erstellung der Anlage
in wesentlichen Punkten von den bisherigen Eingriffen abweicht.

Vegetationsdecke und Erdboden fiir die PV-Stellflachen werden nicht abgeschoben, die
vorhandenen Vegetation bleibt erhalten.
Die vorhandenen Wege werden flr den Bau und als Lagerstatten genutzt. Die Erstellung

erfolgt handisch, sodass eine Gefahrdung der Zauneidechsenpopulation nicht gegeben ist.

Festgesetzte Geholze und Waldbereiche sind zu erhalten.

23.1.2 Weitere Vermeidungs- / VerminderungsmaRnahmen

Vermeidung zusétzlicher Versiegelung

Die Aufstanderung der Modultische ist im Bereich der unversiegelten Flachen mit Leichtmetallpfosten
auszufiihren (ohne Betonfundamente). Durch die Aufstdanderung der Module wird die groRflachige
Versiegelung von Boden vermieden. Der durch das Vorhaben verursachte Eingriff hat, in der

Gesamtbetrachtung, nur geringe Versiegelungen der Planungsflache zur Folge.

Begrenzung von Schall-, Schadstoff- und Lichtemissionen
Zur Vermeidung bzw. Minimierung baubedingter Stérungen von seltenen, gefdhrdeten und
geschitzten Tierarten sind ausschlieBlich Maschinen und Fahrzeuge, die den Anforderungen der 32.

BImSchV genligen und mit dem RAL-Umweltzeichen (RAL - ZU 53) ausgestattet sind, einzusetzen.

Umgang mit Schadstoffen

Wahrend des Betriebes der Solaranlage ist mit Schadstoffen sorgsam umzugehen.

Gewadhrleistung Kleintierdurchgangigkeit

Die PV-Anlage ist einzufrieden. Zur Gewahrleistung der Kleintierdurchgangigkeit ist ein Bodenabstand
von mindestens 10 cm einzuhalten. Die Einfriedung dient der Sicherung des Objektes vor unbefugtem
Zutritt. Der Durchlass fir Kleinsduger ermoglicht den Austausch innerhalb und auBerhalb der

Umzdunung lebender Kleintierpopulationen.

Schutz des Grundwassers
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Schadstoffe, die eine Beeintrachtigung des Grundwassers und des Bodenwasserhaushaltes herbeifiihren
konnen, z.B. Betriebsstoffe fir die eingesetzten Baumaschinen, sind sachgemaR zu verwenden und zu
lagern. Baumaschinen sind auf den versiegelten Flichen abzustellen, um Tropfverluste von Olen u.a.

Stoffen in Boden und Grundwasser zu vermeiden.

Schutz des Bodens

GemaR § 1 BBodSchG sollen bei Einwirkung auf den Boden Beeintrachtigungen so weit wie moglich
vermieden werden. Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich gemaR § 4 Abs. 1 BBodSchG so zu
verhalten, dass schadliche Bodenverdanderungen nicht hervorgerufen werden. Bodenversiegelungen
sind gemaR § 1a BauGB auf das notwendige MaR zu begrenzen. Baubedingte Bodenbelastungen (z.B.
Verdichtungen, Erosion, Durchmischung mit Fremdstoffen) missen auf das den Umstdnden
entsprechende notwendige Mal} beschrankt bleiben. Nach Abschluss der Bautatigkeit wird der Boden
zwischen und randlich der Solarmodule gelockert.

Bei sich im Rahmen der Bauvorbereitung und Bauausfiihrung ergebenden Hinweisen auf schadliche
Bodenverunreinigungen i.S. des § 2 Abs. 3 BBodSchG z.B. Altlasten relevante Sachverhalte, wie
organoleptische Auffilligkeiten, Abfall etc., besteht fiir den Grundstiickseigentiimer und Inhaber der
tatsachlichen Gewalt gemalR § 4 Abs. 2 BBodSchG die Pflicht, MaRRnahmen zur Abwehr der davon
drohenden schadlichen Bodenverdanderung zu ergreifen. Nach § 15 Abs. 1 und 3 BBodSchG i.V. m. § 31
sind bekannt gewordene oder verursachte schadliche Bodenverunreinigungen oder Altlasten
unverziiglich der fiir die Uberwachung zustindigen Behérde (Umweltamt) mitzuteilen.

Bei jeglichen Bodenarbeiten sowie bei Befahren mit Arbeitsmaschinen sind MalRnahmen des
Bodenschutzes zu ergreifen. Besonders zu beachten ist der Schutz des Mutterbodens (§ 202 BauGB).
Der nutzbare Zustand des bei Bauarbeiten abgetragenen Mutterbodens ist zu erhalten und der Boden
vor Vernichtung bzw. vor Vergeudung zu schiitzen. Anfallender Bodenaushub ist auf dem Grundstick
zu belassen und moglichst wieder zu verwerten.

Die Beeintrachtigung auch des nicht verlagerten Bodens ist zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die DIN-
Vorschriften 18.300 ,,Erdarbeiten” sowie DIN 18.915 ,, Bodenarbeiten” sind einzuhalten. Zur
Vermeidung von Bodenbelastungen durch die Lagerung von Bau- und Betriebsstoffen sind geeignete
Vorkehrungen, wie Auslegung von Folienbdden und Abdeckung mit Folien, zu treffen.

Baubedingte Belastungen des Bodens, z.B. solche, die durch Verdichtung oder Durchmischung von
Boden mit Fremdstoffen entstehen, sind auf das notwendige Mal} zu beschrdanken und nach Abschluss
der BaumaRnahmen zu beseitigen.

Ausgehobener Boden ist vor dem Wiedereinbau auf seine Wiederverwendbarkeit zu prifen.

Entsprechend ist die DIN 19.731 ,Verwertung von Bodenmaterial” zu beachten.
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24 MaRBnahmen zur Kompensation

Gemal § 1a Abs. 3 BauGB ist der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft nachzuweisen. Das erfolgt durch geeignete Festsetzungen im
Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB als Flachen oder Mallnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft bzw.
nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB als Anpflanzung von Bdumen und Strduchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a BauGB) und/oder als Bindung und Erhaltung von
Baumen und Strauchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b BauGB). Die Festsetzungen konnen auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs vorgenommen werden.
AuBerdem konnen auch vertragliche Vereinbarungen gemall § 11 BauGB oder sonstige geeignete MalRnahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde
bereitgestellten Flachen getroffen werden.

Durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans werden Eingriffe in die Schutzgiiter Boden und Flora und Fauna vorbereitet.

M1 Erhaltung von Trocken- und Magerrasen durch Pflege auf vorhandenen Standorten
Auf den Flachen fir MaRnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind gemaR Eingriffs- /Ausgleichsregelung Trocken-
und Magerrasen durch Wiederherstellung resp. Renaturierung auf aufgelassenen Standorten zu entwickeln. Aus der Verschneidung tblicher Pflegverfahren

mit den Vorgaben der Eingriffs- /Ausgleichsregelung resultiert folgender Pflegeplan (s.a. ANLAGE Eingriffs- /Ausgleichsregelung):

Allgemeine Vorgaben

¢ Verzicht auf Abtragen der Vegetationsdecke sowie Umbruch oder Ansaaten

e kein Einsatz von Diinger und Pflanzenschutzmitteln

e kein Schleppen, Walzen und Striegeln der Flachen in der Zeit vom 1.3. bis 15.9.
* Mahd mit Messerbalken

¢ Mahd mit Abfuhr des Mahgutes

¢ Mahdhoéhe mind.10 cm Uber Gelandeoberkante
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Arbeitsschritte und Fldchenaquivalent

Flache des betroffenen Biotoptyps

Biotoptypen-
wert des
betroffenen

Biotops

Lage-
faktor

Eingriffs-
flachen-

dquivalent

Bemerkung

Aus der Verschneidung Ublicher Pflegverfahren mit den Vorgaben der HzE:

e kein Einsatz von Diinger und Pflanzenschutzmitteln,

 kein Schleppen, Walzen und Striegeln der Flachen in der Zeit vom 1.3. bis 15.9.

* Mahd mit Messerbalken,

¢ Mahd mit Abfuhr des Mahgutes,

e Mahdhoéhe mind. 10 cm Uber Geldandeoberkante Arbeitsschritte Ersteinrichtung,

¢ oberirdische Beseitigung von gréBerem Gehdlzaufwuchs, keine Rodung

e Erhaltung dorniger Straucher verteilt auf der gesamten MaBnahmenflache

¢ Beseitigung der Kiefern und der dorniger Straucher und einzelner, niedriger Kiefern
¢ 2x jahrliche Staffelmahd von Ende 05 - Mitte 06, Nachmahd bei ca. 20 cm Ende 09 -
Mitte 10

¢ Entfernung Geholzaufwuchs ab. 6. Jahr (,,Entkusseln”)

¢ ab 6. Jahr 1 x jahrliche Staffelmahd von Ende 06 - Ende 08

41.250

0,5

20.625

an der Vegetationsdecke wird
nichts verandert, sie wird
lediglich unmittelbar nach

einer Mahd Uberbaut

M2 Entwicklung, Pflege und Erhalt einer naturnahen Wiese bzw. Brache

Als Ersatz fiir den Verlust von Einzelbdumen sind gemals Baumschutzkompensationserlass MV fir 516 heimische Baume in der Qualitat Hochstamm; 540

Bdaume auRerhalb des Plangebietes zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Auf den Flachen der Gemarkung Ueckermiinde, Flur 17, Flurstiicke 17,18 und 20

werden Ersatzpflanzungen von 540 Baumen als Obststreuwiese durchgefihrt. Die Anpflanzung ist erst dann erfiillt, wenn die Gehdlze nach Ablauf von 2 Jahren

zu Beginn der Vegetationsperiode angewachsen sind. Bei Verlust der Gehélze sind diese in Anzahl und Qualitat gleichwertig zu ersetzen. Die Baumpflanzungen

sind spatestens im Herbst des Jahres der Baufertigstellung und Inbetriebnahme durchzufiihren. Ausfdlle sind zu ersetzen. Alternativ kdnnen
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Ausgleichszahlungen geleistet werden.

Fiir das nach § 20 geschiitzte Biotop Nr. 18 - Drahtschmielen-Eichen-Kiefernforst — sind keine MaBnahmen erforderlich, da hier keine Eingriffe erfolgen

werden.
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25 MaBnahmen fiir die dauerhafte 6kologische Funktion (CEF)

CEF 1 Die verbleibenden Gebaude, resp. Gebaudeteile sind als Ersatz fir den Verlust von
Fledermausquartieren sowie fiir den Verlust von Nistplatzen gebaude- und
halbhohlenbewohnender Arten zu erhalten und vor Baubeginn als Ersatzquartier flr gebaude-
, hischen- und héhlenbewohnende Arten, insbesondere fiir Fledermause, auszubauen. Hierfir
sind die Gebadude vor Zerfall und Zutritt unbefugter Personen zu sichern. - Mit Ausnahme der
Gebadudesicherungen ist kein weiterer ,Umbau” geplant, da ein solcher die vorhandenen
Sommer- und Winterquartiere von Fledermdausen erheblich beeintrachtigen wiirde. -
Klnstliche Nist- und Quartiersmoglichkeiten gemaR CEF 2 sind anzubringen. Die Umsetzung
der MaRnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten.

CEF 2 Der Verlust von Brutmoglichkeiten fiir Hohlenbriter (Blaumeise, Haubenmeise,

Kohlmeise, Tannenmeise, Gartenrotschwanz) werden entsprechend Verlust gehender
natdrlicher Brutmoglichkeiten ersetzt.

(Ersatz-) Quartiere flir Fledermause sind vor Baubeginn an Gebauden gemalR CEF 1

und in den Waldstiicken anzubringen.

Die Umsetzung der MaRRnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu

begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu

verfassen,

CEF 3 Ein Verlust von Brutmaglichkeiten fir Nischenbriter (Bachstelze, Hausrotschwanz,
Zaunkonig) ist nur bedingt wahrscheinlich. Dennoch sollten nach Abschluss der
Arbeiten unter den PV-Tischen exponiert an deren Randern 15 Halbhdhlen aus
Holzbeton angebracht werden. Wie Untersuchungen und Monitorings in Brandenburg
belegen, sind diese MaRnahmen bzgl. einer Besiedlung sinnvoll aufgrund der
vorherigen Ausraumung durch die BaumaRRnahmen.

Die Umsetzung der MalRnahme ist durch fachkundige Personen zu planen und zu
begleiten. Nach Abschluss der Arbeiten ist ein Tatigkeitsbericht vorzulegen.
festgesetzten Baumen von:

CEF 4 Als Winterquartiere fiir Reptilien sind im Plangebiet 7 Bereiche von 5 x 5 m Flachengrél3e und
einer Hohe von max. 1,5 m auszugraben. AnschlieBend wird die Grube mit einer Mischung aus
Sand, Asten und im Plangebiet vorhandenen Abbruchmaterial entsprechend KrwWG§ 2 Nr. 11
verfillt. Die Umsetzung der MalRnahme ist durch fachkundige Personen zu planen und zu
begleiten. Diese haben nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen.

CEF 5 Fir Reptilien-Sommerquartiere sind 3 groRere Flachen herzurichten. Diese sind aus dem
anstehenden sandigen Boden und Abbruchgranulat entsprechend KrWWG§ 2 Nr. 11 mit einer
Gesamtgrundflache von ca. 7.450 m und einer H6he von max. 1 m herzustellen. Die

Winterquartiere sind Giberwiegend in diesen Bereichen anzulegen.
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Die Umsetzung der MaRnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten.
Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen.

CEF 6 April/Mai 2021 konnten zwischen den Gebduden und nahe der Wache Haubenlerchen
festgestellt werden. Ein Brutnachweis gelang jedoch nicht. Insofern sollte fiir diese stark
gefahrdete Art ein "Habitat-Angebot” geschaffen werden. Dies ware auf den Flachen fir
Reptilien (CEF5) moglich, solange Vegetationsaufwuchs und Sukzession verhalten bleiben. —

Glinstiger ware allerdings eine groRere Flache (z.B. Stettiner Landstr. / Wache, hier sollten

Moglichkeiten gepriift werden)
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Ubersicht CEF-MaBnahmen

Betroffene Schutzgiiter

Ersatzmafnahmen

Kosten

CEF1

Die verbleibenden Gebaude Nr. 52 und 53, resp. Gebadudeteile sind als Ersatz fiir den Verlust von
Fledermausquartieren sowie fiir den Verlust von Nistplatzen gebadude- und halbhéhlenbewohnender Arten zu
sichern und vor Baubeginn die bestehenden Quartiere gebaude-, nischen- und héhlenbewohnender Arten,
insbesondere der Fledermdause, abzusichern. Hierfir sind die Gebaude vor Zerfall und Zutritt unbefugter Personen
zu sichern. Kiinstliche Nist- und Quartiersmoglichkeiten gemals CEF 2 sind auflen am Turm anzubringen. Die

Umsetzung der MaBnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten.

30 Fledermauskasten
10 Halbhohlen
10 Nistkasten

480,00 €
160,00

€

180,00 €
(Quelle: NABU)

CEF2

Der Verlust von Brutmaglichkeiten fir Hohlenbriter (Blaumeise, Haubenmeise, Kohlmeise, Tannenmeise,
Gartenrotschwanz) werden entsprechend der festgestellten Baumhohlen zu fallender Baume als ptentielle
Brutmaoglichkeiten ersetzt. (Ersatz-) Quartiere fiir Fledermause sind vor Baubeginn an Gebauden gemalR CEF 1
und in den Waldstiicken anzubringen. Die Umsetzung der MalRnahme ist durch eine fachkundige Person zu

begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen.

10 Nistkasten

180,00 €
(Quelle: NABU)

CEF3

Ein Verlust von Brutmoglichkeiten fiir Nischenbriiter (Bachstelze, Hausrotschwanz, Zaunkoénig) ist nur bedingt
wahrscheinlich. Dennoch sollten nach Abschluss der Arbeiten unter den PV-Tischen exponiert an deren Randern 15

Halbhohlen angebracht werden.

15 Halbhohlen

240,00 €
(Quelle: NABU)

CEF4

Als Winterquartiere fur Reptilien sind im Plangebiet 7 Bereiche von 5 x 5 m FlachengroéRe und einer Tiefe von max.
1,5 m auszugraben. AnschlieRend wird die Grube mit einer Mischung aus Sand, Asten und im Plangebiet
vorhandenen Abbruchmaterial verfiillt. Die Umsetzung der MalRnahme ist durch fachkundige Personen zu planen

und zu begleiten. Diese haben nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen.

175 m?

CEF5

Flr Reptilien-Sommerquartiere sind 3 gréRere Flachen herzurichten. Diese sind aus dem anstehenden sandigen
Boden und Abbruchgranulat mit einer Gesamtgrundflache von ca. 7.450 m? und einer H6he von max. 1 m
herzustellen. Die Umsetzung der MaBnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese

hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen.

7.500 m?
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CEF6 April/Mai 2021 konnten zwischen den Geb&duden und nahe der Wache Haubenlerchen festgestellt werden. Ein 7.500 m?
Brutnachweis gelang jedoch nicht. Insofern sollte dieser stark gefahrdeten Art ein "Habitat-Angebot” geschaffen
werden. Dies ware auf den Flachen fiir Reptilien (CEF5) moglich, solange Vegetationsaufwuchs und Sukzession

verhalten bleiben. — Glinstiger wére allerdings eine gréRere Flache (z.B. Stettiner Landstr. / Wache, hier sollten
Moglichkeiten gepriift werden)
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25.1.1 Weitere artenschutzrelevante MaRnhahmen

Nach S 20 Abs. 1 NatSchAG M-V sind MaRnahmen, die zu einer Zerstorung, Beschadigung, Verdnderung
des charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigung der
Biotope in der in der Anlage 2 zu diesem Gesetz beschriebenen Auspragung fliihren kdnnen, sind
unzulassig.

Mit Ausnahme der Allee und Baumreihen, flir deren Beseitigung ein gesonderter Antrag gestellt werden
wird, sind alle anderen geschiitzten Biotope nicht von Zerstérung, Beschadigung oder Veranderung des
charakteristischen Zustandes betroffen, da die Oberflachen nicht abgeschoben werden wird, wie z.B.

auf der Nachbarflache Karpin II.

Zwar konnte der Wiedehopf auf der Planungsflache als Brutvogel nicht festgestellt werden, wurde aber
gelegentlich als Nahrungsgast beobachtet. Monitoringerfahrungen aus Brandenburg belegen, dass die
Art an PV-Anlagen haufig als Nahrungsgast auftritt und selten auch unter den PV-Tischen britet. Es
wird daher vorgeschlagen an ausgewahlten Positionen am Rande der Tische 3 Wiedehopf-Brutkasten
in Hohen von 0,5 bis 1,0 m auszubringen.

Die Umsetzung der MaBnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat

nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen.

IVIAFB]-

Betroffene Schutzgiiter ErsatzmaBnahmen Kosten

Zwar konnte der Wiedehopf auf der Planungsflache als Brutvogel nicht | 3 Kasten 275,00 €
festgestellt werden, wurde aber gelegentlich als Nahrungsgast
beobachtet. Monitoringerfahrungen aus Brandenburg belegen, dass die
Art an PV-Anlagen haufig als Nahrungsgast auftritt und selten auch
unter den PV-Tischen britet. Es wird daher vorgeschlagen an
ausgewadhlten Positionen am Rande der Tische 3 Wiedehopf-Brutkasten
in Hohen von 0,5 bis 1,0 m auszubringen. Die Umsetzung der
MaBnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu
begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen

Tatigkeitsbericht zu verfassen: mehrjahriges Monitoring ist erforderlich
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25.1.2

Zusammenfassende Ubersicht Eingriffs- /Ausgleichsregelung

Nr. nach
VBP

Ziffer nach

HZE

Flache des betroffenen Biotoptyps

Biotoptypenwert des

betroffenen Biotops

Lage-faktor

Eingriffs-

flachen

dquivalent

vgl. Vorhaben- und ErschlieBungsplan Teil C

in Stk oder m?

Kompen-

sationswert

m

2

A

C

B*C=D

Vo

7.11

Entsiegelung von Flachen ohne Hochbauten und Anlage PV Park bei einer GRZ von
0,51-0,75

22.947

0,5

11.474

8.30

Pflege der vorhandenen Griinflachen (Selbstbegriinung) auf Photovoltaik-
Freiflachenanlagen bei einer GRZ von 0,51 — 0,75 fir die Zwischenmodulflachen

29.012

0,5

14.506

Vi

7.12

Entsiegelung von Flachen mit Riickbau von Hochbauten tiber 10,0 m und Anlage von
Grinflachen auf einer Photovoltaik Freiflachenanlage mit einer GRZ von 0,51 - 0,75.
Da im Frihjahr/Sommer mit Brutgeschehen und Wochenstuben- bzw.
Sommerquartiersnutzung sowie im Winter mit Fledermausen in Winterquartieren
gerechnet werden muss, sind Arbeiten am Rand des Geholzes durch eine anerkannte
sachverstandige Person flr Fledermaus- und Vogelarten 6kologisch zu begleiten. Die
Person hat die Baume und Gebaude vor und wahrend der Arbeiten auf
vorkommende Individuen héhlen- und gebaudebewohnender Arten zu kontrollieren.
Abrisse der gekennzeichneten Gebaude sind vom 01. Oktober bis zum 28. Februar
durchzufiihren.

17.210

0,2

3.442

8.31

Pflege der vorhandenen Griinflachen (Selbstbegriinung) auf Photovoltaik-
Freiflachenanlagen bei einer GRZ von 0,51 — 0,75 fiir die Giberschirmten Flachen

76.481

0,2

15.296
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Nr. nach
VBP

Ziffer nach
HZE

Flache des betroffenen Biotoptyps

Biotoptypenwert des

betroffenen Biotops

Lage-faktor

Eingriffs-
flachen

aquivalent

vgl. Vorhaben- und ErschlieBungsplan Teil C

in Stk oder m?

Kompen-

sationswert

m2

A

C

B*C=D

V2

7.13

Entsiegelung von Flachen mit Riickbau von Hochbauten tiber 10,0 m und Anlage von
Grunflachen auf einer Photovoltaik Freiflachenanlage mit einer GRZ von 0,51 - 0,75.
Da im Frihjahr/Sommer mit Brutgeschehen und Wochenstuben- bzw.
Sommerquartiersnutzung sowie im Winter mit Fledermausen in Winterquartieren
gerechnet werden muss, sind Arbeiten am Rand des Gehdlzes durch eine anerkannte
sachverstandige Person fiir Fledermaus- und Vogelarten 6kologisch zu begleiten. Die
Person hat die Baume und Gebaude vor und wahrend der Arbeiten auf
vorkommende Individuen héhlen- und gebdudebewohnender Arten zu kontrollieren.
Abrisse der gekennzeichneten Gebaude sind vom 01. Oktober bis zum 28. Februar
durchzufiihren.

6.709

0,2

1.342

8.32

Versiegelung durch Stéanderung einschlieBlich Batteriecontainer, Inverter und
Ubergabestation

1.166

1,25

-1.457

V3

Fallungen der im Umweltbericht gekennzeichneten Baume und Gehdlze sind vom 01.
Oktober bis zum 28. Februar durchzufiihren.

516

540

v4

Baufeldfreimachungen (Abriss Gebdude und Wege sowie Mahd der Ubrigen Flachen)
sind vom 01. Oktober bis zum 28. Februar vorzunehmen.

V5

Mit dem Bau der Anlage ist vor Beginn der Brutzeit zu beginnen. Alternativ sind durch
das Spannen eines Netzes von Warnbandern Ansiedlungsversuche von Brutvogeln zu
unterbinden und eine 6kologische Baubegleitung zu bestellen.

alauda- Arbeitsgemeinschaft flir landschafts6kologische Untersuchungen und Datenanalysen

78




Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Solarpark Eggesin-Karpin 11"

Nr. nach
VBP

Ziffer nach
HZE

Flache des betroffenen Biotoptyps

Biotoptypenwert des

betroffenen Biotops

Lage-faktor

Eingriffs-
flachen

aquivalent

vgl. Vorhaben- und ErschlieBungsplan Teil C

in Stk oder m?

Kompen-

sationswert

m2

A

C

B*C=D

V6

Um die Tétung und Verletzung von Reptilien bei der Bauvorbereitung und beim
Rammen

der Modulgestellstiitzen zu verhindern, sind die Bauflachen in der Vegetationsperiode
vor Baubeginn zu mihen. Die Uberlegungen, dass Zauneidechsen verletzt oder getdtet
werden konnten, sind obsolet, da die Vorgehensweise bei Bauvorbereitung und
Erstellung der Anlage in wesentlichen Punkten von den bisherigen Eingriffen abweicht.
Vegetationsdecke und Erdboden fiir die PV-Stellflichen werden nicht abgeschoben,
die vorhandenen Vegetation bleibt erhalten.

Die vorhandenen Wege werden fir den Bau und als Lagerstidtten genutzt. Die
Erstellung erfolgt handisch, sodass eine Gefdahrdung der Zauneidechsenpopulation
nicht gegeben ist.

M1

8.32

Aus der Verschneidung (blicher Pflegverfahren mit den Vorgaben der Eingriffs-
/Ausgleichsregelung e kein Einsatz von Dinger und Pflanzenschutzmitteln, e kein
Schleppen, Walzen und Striegeln der Flachen in der Zeit vom 1.3. bis 15.9. ¢ Mahd mit
Messerbalken, ® Mahd mit Abfuhr des Mahgutes, ¢ Mahdhdhe mind. 10 cm Uber
Geldndeoberkante Arbeitsschritte Ersteinrichtung: e oberirdische Beseitigung von
groRerem Geholzaufwuchs, keine Rodung ¢ Erhaltung dorniger Straucher verteilt auf
der gesamten MalRnahmenflache ¢ Beseitigung der Kiefern und der dorniger Straucher
und einzelner, niedriger Kiefern ¢ 2x jahrliche Staffelmahd von Ende 05 - Mitte 06,
Nachmahd bei ca. 20 cm Ende 09 - Mitte 10 ¢ Entfernung Gehdlzaufwuchs ab. 6. Jahr
(,,Entkusseln“)e ab 6. Jahr 1 x jahrliche Staffelmahd vom Ende 06 - Ende 08

41.250

0,5

20.625
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. . Eingriffs-
Nr. nach | Ziffer nach . . Biotoptypenwert des .
Flache des betroffenen Biotoptyps . Lage-faktor flachen
VBP HZE betroffenen Biotops L.
aquivalent
. ) ) Kompen-
vgl. Vorhaben- und ErschlieBungsplan Teil C in Stk oder m? ] m?
sationswert
A B C B*C=D

Als Ersatz far den Verlust von Einzelbdumen sind gemalk

Baumschutzkompensationserlass MV fir 516 heimische Baume in der Qualitat

Hochstamm; 540 Baume aulerhalb des Plangebietes zu pflanzen und dauerhaft zu Anlage einer

erhalten. Die Anpflanzung ist erst dann erfillt, wenn die Gehdlze nach Ablauf von 2 & . .

. . . . . R Obststreuwiese in
M2 Jahren zu Beginn der Vegetationsperiode angewachsen sind. Bei Verlust der Gehodlze N
. . . o . ) . . Ueckermiinde auf 2,8

sind diese in Anzahl und Qualitat gleichwertig zu ersetzen. Die Baumpflanzungen sind ha

spatestens im Herbst des Jahres der Baufertigstellung und Inbetriebnahme

durchzufiihren. Ausfdlle sind zu ersetzen. Alternativ kdnnen Ausgleichszahlungen

geleistet werden.

Die verbleibenden Gebaude Nr. 52 und 53, resp. Gebaudeteile sind als Ersatz fir den

Verlust von Fledermausquartieren sowie fiir den Verlust von Nistplatzen gebaude- und

halbhéhlenbewohnender Arten zu sichern und vor Baubeginn die bestehenden .

) . . .. . 30 Fledermauskasten

Quartiere gebdude-, nischen- und hohlenbewohnender Arten, insbesondere der N
CEF1 . . e . . ) 10 Halbhdhlen

Fledermduse, abzusichern. Hierfiir sind die Gebaude vor Zerfall und Zutritt unbefugter 10 Nistkasten

Personen zu sichern. Kiinstliche Nist- und Quartiersmdoglichkeiten gemaR CEF 2 sind

auBRen am Turm anzubringen. Die Umsetzung der MaRnahme ist durch eine

fachkundige Person zu planen und zu begleiten.

Der Verlust von Brutmaglichkeiten fir Hohlenbriter (Blaumeise, Haubenmeise,

Kohimeise, Tannenmeise, Gartenrotschwanz) werden entsprechend Verlust gehender

natirlicher Brutmdglichkeiten ersetzt.
CEF2 (Ersatz-) Quartiere fiir Fledermause sind vor Baubeginn an Gebduden gemaR CEF 1 und | 10 Nistkasten

in den Waldstiicken anzubringen.
Die Umsetzung der MalRnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu
begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen.
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Nr. nach
VBP

Ziffer nach
HZE

Flache des betroffenen Biotoptyps

Biotoptypenwert des

betroffenen Biotops

Lage-faktor

Eingriffs-
flachen

aquivalent

vgl. Vorhaben- und ErschlieBungsplan Teil C

in Stk oder m?

Kompen-

sationswert

m2

A

C

B*C=D

CEF3

Ein Verlust von Brutmoglichkeiten flir Nischenbriter (Bachstelze, Hausrotschwanz,
Zaunkonig) ist nur bedingt wahrscheinlich. Dennoch sollten nach Abschluss der
Arbeiten unter den PV-Tischen exponiert an deren Randern 15 Halbhéhlen angebracht
werden.

15 Halbhohlen

CEF4

Als Winterquartiere fir Reptilien sind im Plangebiet 7 Bereiche von 5 x 5 m
FlachengrofRe und einer Tiefe von max. 1,5 m auszugraben. AnschlieRend wird die
Grube mit einer Mischung aus Sand, Asten und im Plangebiet vorhandenen
Abbruchmaterial verfiillt. Die Umsetzung der MalRnahme ist durch fachkundige
Personen zu planen und zu begleiten. Diese haben nach Abschluss der Arbeiten einen
Tatigkeitsbericht zu verfassen.

175

CEF5

Fir Reptilien-Sommerquartiere sind 3 groRere Flachen herzurichten. Diese sind aus
dem anstehenden sandigen Boden und Abbruchgranulat mit einer Gesamtgrundflache
von ca. 7.450 m? und einer H6he von max. 1 m herzustellen. Die Umsetzung der
Malnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat
nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen.

7.500

CEF6

April/Mai 2021 konnten zwischen den Gebduden und nahe der Wache Haubenlerchen
festgestellt werden. Ein Brutnachweis gelang jedoch nicht. Insofern sollte dieser stark
gefdahrdeten Art ein "Habitat-Angebot” geschaffen werden. Dies ware auf den Flachen
fir Reptilien (CEF5) moglich, solange Vegetationsaufwuchs und Sukzession verhalten
bleiben. — Gunstiger ware allerdings eine groRere Flache (z.B. Stettiner Landstr. /
Wache, hier sollten Moglichkeiten gepriift werden)

7.500
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Eingriffs-
Nr. nach | Ziffer nach . . Biotoptypenwert des .
Flache des betroffenen Biotoptyps . Lage-faktor flachen
VBP HZE betroffenen Biotops L.
aquivalent
Kompen-
vgl. Vorhaben- und ErschlieBungsplan Teil C in Stk oder m? ] m?
sationswert
A B C B*C=D
Zwar konnte der Wiedehopf auf der Planungsflache als Brutvogel nicht festgestellt
werden, wurde aber gelegentlich als Nahrungsgast beobachtet.
Monitoringerfahrungen aus Brandenburg belegen, dass die Art an PV-Anlagen haufig
als Nahrungsgast auftritt und selten auch unter den PV-Tischen briitet. Es wird daher
M1 vorgeschlagen an ausgewadhlten Positionen am Rande der Tische 3 Wiedehopf- 3 Kasten

Brutkasten in Hohen von 0,5 bis 1,0 m auszubringen. Die Umsetzung der MalBnahme
ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach
Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen: mehrjahriges Monitoring
ist erforderlich
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25.2 Okologische Bilanz

Die 6kologische Bilanzierung erfolgte in Anlehnung an die Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung -
HzE (MLUNG 2018) sowohl tabellarisch als auch verbal argumentativ.

Vom Vorhaben betroffen sind nur Funktionen mit allgemeiner Bedeutung. Eine Wertreduzierung
erfolgt durch den Verlust von Teilen des Magerrasens auf 1.166 m? als Teilversiegelung durch

Standerung einschlieBlich Batteriecontainer, Inverter und Ubergabestation.

GemadR den Vorgaben der HzE (MLUNG 2018) sollen Bodenversiegelungen vorrangig durch
Entsiegelungsmallnahmen ausgeglichen werden. Vollversiegelungen sind dabei im Verhaltnis 1:0,1, resp.
1:0,5 auszugleichen. GemaR der HzE ist es auch moglich Bodenversiegelungen durch die Anlage von
Geholzflichen mit einer Mindestfliche von 1.000 m? auszugleichen. Bei Bdden allgemeiner
Funktionsauspragung, wie in diesem Fall vorliegend, ist dabei der Faktor 1:0,1 anzuwenden. Die
notwendige Flache fir die Kompensation der Bodenversiegelung durch das Umspannwerk, Inverter und
Zuwegungen entspriache in diesem Fall also einer MindestgréRe von 17.850 m?, sowie die
bodenaufwertenden MaBnahmen durch die Entwicklung einer Trockenbrache (M1), kann der Eingriff als
vollstandig kompensiert angesehen werden.

Die mit Umsetzung der MalRnahme verbundene Erhaltung der Vegetationsdecke der kiinftigen PVA
fuhrt auRerdem dazu, dass die Beeintrachtigung des Landschaftsbildes unter das MaR der Erheblichkeit
gesenkt werden wird.

Die ermittelten Konflikte konnen so vollstandig kompensiert werden.

Somit verbleiben keine Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes.
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26 zusatzliche Angaben

MaRnahmen zur Uberwachung sollten vor allem einsetzen, wenn es durch eine vorgeschaltete
Beobachtung Anzeichen dafiir gibt, dass erhebliche nachteilige Auswirkungen vorhanden oder in
Entstehung sind. Dies gilt insbesondere hinsichtlich unvorhergesehener erheblicher Um-
weltauswirkungen.

Das Monitoring flr die umweltrelevanten Festsetzungen zu Vermeidung, Minimierung und Ausgleich
erheblicher nachteiliger Auswirkungen erfolgt im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens von Seiten
der Aufsicht fihrenden Behorde.

Fiir das Projekt ist ein Artenschutz-Monitoring durchzufiihren, da es zum Zeitpunkt der Planung
Anzeichen fir den Verlust von Lebensraumen/Lebensraumfunktionen gibt.

Die 2. Sidule der Uberwachung griindet sich nach der Konzeption des Gesetzes auf die Infor-
mationspflicht der Fachbehorden, die als Bringschuld ausgestaltet ist. Auch nach Abschluss des
Bauleitplanverfahrens sind die Behorden gemaR § 4 (3) BauGB gesetzlich verpflichtet, die Kommunen zu
unterrichten, soweit nach den ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durchfiihrung des Bauleitplans

erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat.

Bauuberwachung

Durch die Bauliberwachung ist wahrend der Bauphase die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln
der Technik sicherzustellen. Bei unvorhergesehenen Ereignissen (z.B. Auffinden von Altlasten,
archaologischen Denkmalen etc.) ist die jeweils zustandige Behorde heranzuziehen und gemeinsam

die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

26.1 sachgerechter Umgang mit Abfillen und Abwassern

Durch die geplante Solaranlage fallen keine Abwasser und Abfélle an. Das Niederschlagswasser

versickert weiterhin auf den Flachen.

26.2 Nutzung erneuerbarer Energien

Das Vorhaben dient direkt der Gewinnung alternativer solarer Energie und damit einer erheblichen

Reduzierung des CO,-Ausstolies.

26.3 Immissionsschutz

Die Anlage der geplanten Photovoltaikmodule verursacht keine schadlichen Umwelteinwirkungen im

Sinne des § 50 BImSchG (Gerausch- und Luftschadstoffimmissionen).

26.4 Strahlenschutz

Das Gebiet liegt nicht in einer radioaktiven Verdachtsflache des Altlastenkatasters des Bundesamtes

fiir Strahlenschutz. Es sind keine Anhaltspunkte (iber radioaktive Ablagerungen in der Region bekannt.
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27 ARTENSCHUTZFACHBEITRAG

(vollstdndige artenschutzrechtliche Betrachtung s. ANLAGE)

27.1 Einleitung

27.1.1 Rechtliche Grundlagen

Die rechtliche Grundlage des AFB bildet das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542), in Kraft getreten am 01.03.2010 zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 13.05.2019 (BGBI. | S. 706)

Zugriffsverbote (§ 44 (1) BNatSchG)

Die Prifung, ob vorhabenbedingte Auswirkungen auftreten, die gegen artenschutzrechtliche Vorgaben
verstoRen, erfolgt auf der Grundlage von § 44 (1) BNatSchG.

GemaR § 44 (1) BNatSchG ist es verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen

oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschddigen oder zu
zerstoren,

2. wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europdischen Vogelarten wéhrend der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine
erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population
einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestdtten der wild lebenden Tiere der besonders geschiitzten Arten aus der
Natur zu entnehmen, zu beschddigen oder zu zerstéren,

wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschédigen oder zu zersto
ren.

Bei der fachlichen Priifung der Zugriffsverbote gemaR § 44 (1) BNatSchG werden die Moglichkeiten zur
Vermeidung bzw. zum vorgezogenen Ausgleich von Beeintrachtigungen durch geeignete MalRnahmen

einbezogen.

Erhaltung der 6kologischen Funktionsfahigkeit von betroffenen Lebensstatten (§ 44 (5) BNatSchG)
Gemal & 44 (5) BNatScha gilt:
Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgefiihrte Tierarten, europdische Vogelarten

oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 aufgefiihrt sind, liegt
ein Verstofs gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare
Beeintréichtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit
die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestdtten im rdumlichen Zusammenhang

weiterhin erfiillt wird. Soweit erforderlich, kénnen auch vorgezogene Ausgleichsmafinahmen
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festgesetzt werden.

Die Voraussetzungen des § 44 (5) BNatSchG sind erfillt, wenn entweder geniigend Lebensstatten
vorhanden sind, oder sie aufgrund bestimmter Malnahmen weiterhin ihre Okologische Funktion
behalten. Nachzuweisen sind die filir eine erfolgreiche Fortpflanzung oder Ruhemdglichkeit
erforderlichen Habitatstrukturen in gleicher Qualitat und GroRe. Abzustellen ist hier auf das Individuum
oder die Individuengruppe, welche die von dem Vorhaben unmittelbar betroffene Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten nutzt. Diese Betrachtung erfolgt unter Bericksichtigung direkt benachbarter
Lebensstatten. Hier ist zu beurteilen, ob diese auch den betroffenen Individuen oder
Individuengruppen zur Verfiigung stehen. Dabei ist auch zu berticksichtigen, dass in diesen Bereichen
bereits weitere lokale Vorkommen der betroffenen Individuen leben kénnen.

Stehen nach dieser Beurteilung angrenzende Fortpflanzungs- oder Ruhestatten nicht in ausreichendem
Umfang zur Verfligung, missen vorgezogene AusgleichsmaBnahmen (CEF-Mal-nahmen) vorgenommen
werden. Diese missen sich im rdumlichen Zusammenhang der unmittelbar betroffenen
Individuengruppe befinden. Weiterhin ist sicherzustellen, dass die CEF-MaRnahmen zum Zeitpunkt des
Eingriffs, d. h. bereits zu Beginn der Durchfliihrung von BaumaBnahmen und vor Realisierung des
geplanten Bauvorhabens, zur Verfliigung stehen. Anderenfalls greifen die artenschutzrechtlichen
Verbote, so dass es einer Ausnahme oder Befreiung bedarf. Fir die Anerkennung von vorgezogenen
AusgleichsmaRnahmen als CEF-MalR-nahmen muss somit vor Realisierung der geplanten

Baumalnahmen feststehen, dass die Funktionsfahigkeit dieser MaBnahmen gegeben ist.

Ausnahmevoraussetzungen (§ 45 (7) BNatSchG)

Ist ein Verletzungstatbestand gemalR § 44 (1) BNatSchG gegeben, ist in Folge die Zulassung einer
Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich. GemaR § 45 (7) BNatSchG kénnen Ausnahmen von
den Verboten des § 44 BNatSchG zugelassen werden

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher
wirtschaftlicher Schéiden,

2. zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt,

3. fiir Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende
Mafnahmen der Aufzucht oder kiinstlichen Vermehrung,

4. im |Interesse der Gesundheit des Menschen, der d&ffentlichen Sicherheit, einschlieflich der
Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevédlkerung, oder der mafgeblich giinstigen
Auswirkungen auf die Umwelt oder

5. aus anderen zwingenden Griinden des liberwiegenden Gffentlichen Interesses einschlieflich solcher
sozialer oder wirtschaftlicher Art.

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich
der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 (1) der
Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) weitergehende Anforderungen enthalt. Artikel 16 (3) der Richtlinie
92/43/EWG und Artikel 9 (2) der Richtlinie 2009/147/EG (VS-RL) sind zu beachten. Voraussetzungen fur
die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung sind danach kumulierend:

e zwingende Grinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses
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* keine zumutbare Alternative

* keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Population einer Art

* und beziglich der Arten des Anhanges IV FFH-RL der glnstige Erhaltungszustand der
Population der Art gewahrt bleibt

27.1.2 Methodik

Die methodische Vorgehensweise des vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrages erfolgt in
Anlehnung an den , Leitfaden Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern -
Planfeststellung / Genehmigung” (MLUNG, 2010) anhand der folgenden 4 Hauptschritte:

1) Relevanzpriifung: Ermittlung des priifrelevanten Artenspektrums

In einem ersten Schritt konnen die Arten ,,abgeschichtet” werden, fiir die mit hinreichender
Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass die einschlagigen Verbotstatbestdnde betroffen sein
kdnnten.

Dabei werden zundchst die Arten abgeschichtet, die laut den Roten Listen Mecklenburg-Vorpommerns
ausgestorben/verschollen oder nicht vorkommend sind.

Ein weiteres Abschichtungskriterium bildet der Lebensraum-Grobfilter. Hierbei werden diejenigen
Arten ausgeschlossen, die an bestimmte Lebensraume (Habitatkomplexe) gebunden sind, welche im
Vorhabenwirkraum nicht vorhanden sind. Arten, deren erforderlicher Lebensraum aufRerhalb dieser
Habitatkomplexe und damit auRerhalb des Wirkraumes liegt, werden abgeschichtet, da davon
ausgegangen wird, dass diese Arten den UG aufgrund ihrer spezifischen Habitatbindungen allenfalls

zeitweise, z.B. wahrend der Nahrungssuche, aufsuchen.

2) Bestandsaufnahme: Bestandssituation der relevanten Arten im Bezugsraum

In einem zweiten Schritt ist fur die relevanten Arten, welche nicht kartiert wurden, durch eine
»worst-case-Abschatzung” die einzelarten- und artengruppenbezogene Bestandssituation im
definierten UG zu erheben. Die Ergebnisse der in der Relevanzpriifung vorgenommenen Ab-

schichtung sind nochmals auf Plausibilitat zu Gberprifen.

3) Priifung der Betroffenheit/Konfliktanalyse

Im Rahmen der Betroffenheitsanalyse werden alle artenschutzrelevanten Arten, deren Verbreitung
im Vorhabenwirkraum und den dort vorhandenen Lebensraumen anhand der ausgewerteten Daten
nicht auszuschlieRen sind, unter dem Aspekt gepriift, ob diese vom Vorhaben tatsachlich betroffen

sind oder sein kénnen.

4) Priifung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen fiir eine Ausnahme
Wenn unter Berlicksichtigung von VermeidungsmalRnahmen und vorgezogenen funktionser-
haltenden MalRnahmen Verbotstatbestande gem. § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfiillt sind, ist
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abschlieRend zu priifen, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen fiir eine Ausnahme von den
Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sind.

27.2 Datengrundlage und Untersuchungsumfang

Als Datengrundlagen fir die Bestandserfassung wurden die Artdaten des MLUNG (2018) und die
Verbreitungskarten der Arten des Bundesamtes fiir Naturschutz (BFN, 2019) verwendet. Unterstitzt
werden die Angaben durch eigene Erfassungen 2020/21.

Unter Anwendung der worst-case-Abschatzung wird davon ausgegangen, dass, wenn glinstige
Habitatstrukturen vorhanden sind, mit einem Besatz der jeweiligen Tierart zu rechnen ist. Das
Planungsgebiet stellt sich als Konversionsflache dar und ist durch die ehemalige Nutzung

anthropogen tberformt.

27.3 Wirkung des Vorhabens

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren dargelegt, die Beeintrachtigungen und Stérungen der
europarechtlich geschiitzten Tierarten verursachen kdnnen. Die Wirkfaktoren des Vorhabens im
Hinblick auf die Verletzung von Verbotstatbestdnden des § 44 Abs. 1 Satz 1-3 BNatSchG sind der
folgenden Tab. 8 zu entnehmen. Vom geplanten Vorhaben ausgehende Projektwirkungen lassen sich
differenzieren in:

* baubedingte Wirkungen (vorriibergehend)

* anlagebedingte Wirkungen (dauerhaft)

* betriebsbedingte Wirkungen (dauerhaft, wiederkehrend)

Aufgrund der GroRRraumigkeit des Vorhabens und unter Beachtung der anzustellenden bau-, anlage-
und betriebsbedingten Wirkprognose bezieht sich der Untersuchungsraum (UG) ausschlieflich auf das

Planungsgebiet (ausschlieRlich begrenzte Wirkungen zu erwarten).

Baubedingte Wirkfaktoren
Baubedingte Wirkfaktoren sind hier in erster Linie Lairmbeeintrachtigungen, Erschiitterungen, optische
Stérungen sowie Inanspruchnahme von Boden und Vegetation durch Baufahrzeuge und

Baustelleneinrichtungen. Folgende Wirkfaktoren sind zu betrachten:

* Rodung der bestehenden Gehdlze auf der PVA-Planungsflache,

* temporare Flacheninanspruchnahme

» erhohtes Stérungspotenzial (optische Stérungen, Larmentwicklung, Erschiitterungen)
infolge der Bautatigkeit,

* Gefahr der Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten durch
Erdarbeiten, Bautatigkeit und Baustellenverkehr,

* Gefahr der Totung oder Verletzung von Tieren durch Erdarbeiten, Bautatigkeit und

Baustellenverkehr.

Anlagebedingte Wirkfaktoren
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Anlagebedingte Wirkfaktoren treten durch Photovoltaikanlage v.a. durch die Aufstanderung mit
Solarmodulen auf. Folgender Wirkfaktor ist zu betrachten:

. dauerhafter Verlust von vornehmlich bereits anthropogen tberpragten Lebensraumen

Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Betriebsbedingte Wirkfaktoren treten durch die verdanderte Nutzung der Flachen auf. Die in Tab. 6-1
aufgefiihrten betriebsbedingten Wirkfaktoren beziehen sich hauptsachlich auf War-tungs- und
Flachenfreihaltungsarbeiten, die nur temporar (i.d.R. 2 mal jahrlich) wirken und daher von geringer
Intensitat sind. Folgende Wirkfaktoren sind zu betrachten:

* Verkehrsnutzung zur Wartung der Anlagen,

* optische Stérungen (Vogel).

Tab. 26-1: Wirkfaktoren des Vorhabens bei Photovoltaik-Freiflichenanlagen (n. ARGE MONITORING PV-
ANLAGEN 2007)

Wirkfaktor . bau-, (riickbau-) anlagebedingt betriebsbedingt
bedingt wartungsbedingt

Flachenumwandlung, - X X
Inanspruchnahme

Bodenversiegelung X

Bodenverdichtung

Bodenabtrag, -erosion

Schadstoffemissionen (X)

x| X| X| X

Larmemissionen (X)

Lichtemissionen X (X)

Erschitterungen X (X)

Zerschneidung

Verschattung, Austrocknung

Aufheizung der Module

Elektromagnetische Spannungen X

visuelle Wirkung der Anlage X

() = Beeintrachtigungen treten nur temporar und raumlich begrenzt auf und erreichen nicht die Schwelle der Erheblichkeit

27.4 Relevanzpriifung: Ermittlung des priifrelevanten Artenspektrums

Durch eine projektspezifische Abschichtung des zu prifenden Artenspektrums brauchen die Arten
einer speziellen artenschutzrechtlichen Prifung nicht unterzogen werden, fiir die eine
verbotstatbestdandliche Betroffenheit durch das Projekt mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen
werden kann (Relevanzschwelle). In einem ersten Schritt kdnnen dazu die Arten ,abgeschichtet”
werden, die aufgrund vorliegender Daten (Bestandserfassung, LebensraumGrobfilter,

Wirkungsempfindlichkeit) als zunachst nicht relevant fir die weiteren Prifschritte identifiziert werden
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kénnen.

Dies sind Arten:

— die in Mecklenburg-Vorpommern gemaR der Roten Liste ausgestorben oder verschollen sind,

— nachgewiesenermalien im Untersuchungsraum nicht vorkommen,

— deren erforderlicher Lebensraum/Standort im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommt und

— deren Wirkungsempfindlichkeit vorhabenspezifisch so gering ist, dass mit hinreichender
Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestdnde ausgeldst werden
kénnen.

Auf Grundlage der vorliegenden Daten und der eigenen Bestandserhebungen sowie der zu

erwartenden Wirkungen des Vorhabens konnen ohne vertiefende Darstellungen bereits zahlreiche

Arten, die im Wirkungsbereich des Vorhabens keine Vorkommen besitzen bzw. deren Auftreten im

Untersuchungsraum keine verbotstatbestandliche Betroffenheit auslésen, ausgeschlossen werden.

Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht welche Artengruppen aufgrund einer potentiellen Betroffenheit

innerhalb des Untersuchungsraumes zu betrachten und ggfs. zu untersuchen sind.

Tab. 26-2: Vorkommen und Betroffenheit der Artengruppen

erforderliche
vor- . ..
Artengruppe Prifung der Begriindung
kommen .
Betroffenheit
Flederméause ja ja Beeintrachtigungen im Eingriffsgebiet zu erwarten
Vogel ja ja erhebliche Beeintrachtigungen im Eingriffsgebiet
nicht auszuschlieOen
Amphibien nein nein Keine Gewasser innerhalb der Eingriffsflache,
daher keine Beeintrachtigungen im Eingriffsgebiet
zu erwarten
Reptilien ja ja erhebliche Beeintrachtigungen im Eingriffsgebiet
sind zu erwarten
Tagfalter ja ja erhebliche Beeintrachtigungen im Eingriffsgebiet
nicht auszuschliessen. Priifung erfolgt exemplarisch
an Artengruppe Tagfalter

27.5 Bestandsaufnahme

Folgende Abkirzungen werden in den Tabellen der Bestandsaufnahme verwendet:
Rote Liste Mecklenburg-Vorpommern 2014 (RL MV) und Rote Liste Deutschland 2020 (RL D):

R extrem selten

0 Bestand erloschen

1 vom Aussterben bedroht
2 stark gefahrdet
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3 gefahrdet

Vv Vorwarnliste

FFH-RL nach FFH-Richtlinie geschiitzte Arten:

Anh. IV geschiitzte Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

EU-VSRL nach EU-Vogelschutz-Richtlinie geschiitzte Arten

Art. 1 europaische Vogelart nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie
BNatSchG/ BArtSchV:

sg. streng geschiitzt nach EG-ArtSchV Anhang A (im Sinne des § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)
bg. besonders geschiitzt nach EG-ArtSchV Anhang B (im Sinne des § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

27.5.1 Fledermduse

Samtliche in Mecklenburg-Vorpommern vorkommende Fledermausarten (17 von 27 in Deutschland
gemeldete Arten) sind europarechtlich geschiitzte Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie.

Die Fledermausfauna im Betrachtungsgebiet ist nach Literaturangaben beziglich des zugrunde
liegenden Messtischblattes (3953) hinsichtlich des Artenbestandes mit 1 — max. 8 Arten / Quadrant
lediglich als durchschnittlich einzuschatzen (TEUBNER et al. 2008). Das Vorhabengebiet kann
Fledermausen aufgrund der teilweise floristisch artenreichen Biotopstruktur als potenzielles
Jagdhabitat dienen, zudem sind potenzielle Quartiere in den umliegenden Waldflachen und Gebduden

zu erwarten.

Der Forschungsstand beziglich Beeintrachtigungen von Solarparkplanungen auf Flederméause ist
allerdings noch unzureichend, es liegen bislang kaum belastbare Aussagen beziiglich moglicher
Beeintrachtigungen von Solarfreiflaichenparks auf Fledermduse vor (vgl. z.B. BNE 2019). Aufgrund
geeigneter Habitate in den Waldbereichen und Gebduden wurde im Rahmen des faunistischen

Untersuchungsprogramms diese Artengruppe untersucht.

27.5.2 Vogel

Solarparks sind bezliglich der Auswirkungen auf die Avifauna eine hohe Bedeutung beizumessen.
Abhangig von den strukturellen Gegebenheiten innerhalb der Anlagen zeigte sich nach Auswertung von
Studien nach Errichtung der PVA-Anlagen tUberwiegend eine Erhdhung der Diversitdt sowie auch eine
gleichbleibende oder erhéhte Abundanz bzw. Brutvogeldichte (z.B. BNE 2019). Gleichwohl kommt es
anlagenbedingt zu Anderungen der Habitatstrukturen, so dass im Vorwege auch von potenziell negativen
Auswirkungen auszugehen ist. Aufgrund dessen und der hier bestehenden Kleinrdaumigkeit, der
Habitatausstattung und der geringen vorhandenen Vorbelastungen wurde eine detaillierte
Bestandserfassung der Brutvogel und begleitend der Gastvogel wahrend der Brutzeit im Planungsgebiet
durchgefihrt. Die Methodik der Bestandserfassung ist im zugrunde liegenden Fachbericht dargestellt
(ALAUDA 2021)
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Anhand der vorherrschenden Biotopstrukturen konnten Arten folgender Brutgilden nachgewiesenen:

° Offenlandarten
° Geholzbriter
° Waldarten

Der Vorhabensbereich ist gemalR FLADE (Vergleichslebensraumtypen Halboffene Feldfluren, Trocken-
und Halbtrockenrasen, Ruderalflachen jeweils mit > 10-20 Arten) als relativ artenarm zu bewerten,

der Randbereich als durchschnittlich (Vergleichslebensraumtyp Kiefernforste mit 15-20 Arten).

Offenlandarten (Brachflichen und Ruderalfldchen):

In diese Kategorie fallen alle Arten der offenen, weitraumigen gehdlzfreien Landschaften unabhangig
von Bodenart und Vegetation. Aufgrund der oft fehlenden Gehdlzstrukturen sind die angegebenen
Leitarten als Bodenbriiter anzusprechen. Als Leitarten sind dabei beispielsweise Goldammer und
Grauammer zu nennen, aber auch die Heide- und Feldlerche gelten als steter Begleiter (FLADE, 1994).
Brachflaichen nehmen den gréRten Flachenanteil des Planungsgebietes ein, hier wurden Brutreviere

dieser Leitarten im Planungsgebiet festgestellt: Goldammer, Grauammer, Feldlerche, Brachpieper.

Halboffenlandarten

Brutreviere von Arten des Halboffenlandes finden sich insbesondere am westlichen Randbereich der
Planungsflache im Bereich der Ruderalflachen, als auch im Bereich der Kiefernrander: Goldammer,

Heidelerche, Brachpieper.

Waldarten:

Die das Planungsgebiet im Westen Siiden und Osten umschlieRenden schiittere Waldflachen (Kiefer)
weisen Brutreviere von Waldvogelarten im weiteren Sinne auf: Waldschnepfe, Ziegenmelker,
Waldkauz.

Gastvogel

Die Erfassung von Gastvogel bzw. Nahrungsgasten wahrend der Brutzeit erfolgte nicht systematisch,
sondern als Begleitbeobachtungen wahrend der. div. Erfassungen.

Der Bestand an Gastvogeln (Rastvogel, Nahrungsgaste) des Untersuchungsgebietes ist mit sieben
Arten bezliglich des Arteninventars als gering zu bewerten. Darunter befindet sich mit Wiedehopf eine
stark gefdhrdete Art. Die offenen Flachen des Untersuchungsgebietes sind lediglich fiir Rabenvogel
(Eichelh&her, Kolkrabe, Nebelkrdhe) sowie dem Star mit geringen Individuenzahlen als Nahrungsgebiet
von Bedeutung.

Auch wenn zumindest zeitweilige und kurzfristige Beeintrachtigungen dieser Arten wahrend der
Bau- und Betriebsphase abschlieRend nicht ganzlich ausgeschlossen werden kénnen, bedarf es nach
gutachterlicher Einschatzung aufgrund durch die Erfassungsergebnisse fehlender Relevanz keiner

weiteren Betrachtung dieser Gruppe im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prifung..

alauda- Arbeitsgemeinschaft flir landschafts6kologische Untersuchungen und Datenanalysen

92



Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Solarpark Eggesin-Karpin [11"

27.5.3 Reptilien

Die Habitatausstattung des Planungsgebietes bietet Habitatpotential fiir einige Reptilienarten,
insbesondere fiir Zauneidechse (Lacerta agilis), Waldeidechse (Zootoca vivipara), und Blindschleiche
(Anguis fragilis). Diese sind auf abwechslungsreiche Offenlandschaften (Diinengebiete, Heiden,
Feldhaine, Ruderalflaichen, bewachsene Bahndamme, Waldrander, Lichtungen) sowie auf eine
unterschiedlich hohe Vegetation sowie Versteckmoglichkeiten (Gehdlze, Steinhaufen), wie auch
vegetationsarme bzw. —freie Flachen mit lockerem Sand (Eiablage) angewiesen (BLANKE 2010;
SCHNEEWEIR et. al. 2014).

Mit vier nachgewiesenen Reptilienarten (Wald- und Zauneidechse sowie Blindschleiche und
Kreuzotter) ist der Bestand der Reptilienfauna im Untersuchungsgebiet mit ,mittel - hoch” zu
bewerten. Ausschlaggebend ist die fiir diese Artengruppe glinstige Lebensraum-Ausstattung im
Untersuchungsgebiet

Potentielle Lebensrdume (Sommer- und Uberwinterungsrdume) mit entsprechenden Habitaten (z.B.
Lesesteinhaufen, Altholz) befinden sich entlang der Waldsaume und im Wald, teilweise in wenigen
Metern Entfernung zur Stellfliche und Zuwegungen. Fiir die nachgewiesenen Arten besteht eine
deutliche Praferenz fiir besonnte Waldkanten, Lichtungen und Ruderalflachen. Die Waldeidechse
bewohnt meist die Grenzlinien zwischen Gehdlz reicher und krautiger Vegetation und bevorzugt dabei
eine groflere Vegetationshohe und -dichte als die Zauneidechse. Gemieden werden strukturarme
Landwirtschaftsflachen. Das Vorkommen der Kreuzotter ist eher ,zufallig” am sidlichen Rand. Als

dominante Art tritt die Zauneidechse auf.

Geeignete Strukturen und Versteckmoglichkeiten finden sich aktuell hauptsachlich in den
Randbereichen. Hier konnten jedoch bei allen Begehungen zahlreiche Nachweise erbracht werden
Die Schlingnatter (Coronella austriaca) hat dhnliche Lebensraumanspriiche wie die Zauneidechse,

eventuelle Vorkommen konnten aber nicht erbracht werden.

Im Rahmen der weiteren Priifung muss die Betrachtung von Reptilienarten gem. Anhang IV der FFH-

RL (insbesondere Zauneidechse) in Betracht gezogen werden.

27.5.4 Schmetterlinge (Tagfalter)

Die Auswirkungen von PVA-Anlagen auf Insektengruppen wie u.a. Heuschrecken und Tagfalter wurde
in verschiedenen Studien auch im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern untersucht (BNE 2019).
Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass
— PVAs die Diversitat dieser Organismengruppe im Vergleich zur umgebenden Landschaft
fordern,.
— innerhalb der PVA sehr hohe Individuendichten erreicht werden kdnnen mit der Folge der
Abwanderung von Tieren hat, die dann andere Lebensrdume besiedeln (PVA als

Quellhabitate),
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— PVAsssind aufgrund der Pflege und der Erhaltung statusstabiler Lebensraume auch fur Insekten
mit langeren Entwicklungszyklen interessant, bzw. solche, die starke natdirliche
Populationsschwankungen haben.

Hinsichtlich der Auswirkungen ist daher nicht von erheblichen negativen Beeintrachtigungen der
Insekten- und insbesondere der Tagfalterfauna aufgrund der PVA-Planungen auszugehen.

In  Relation zur GroBe des Untersuchungsgebietes ist allerdings die festgestellte
Tagschmetterlingsfauna im Planungsgebiet und Randbereichen als mittel zu bewerten. Dieses Ergebnis
ist ursachlich auf den Anteil fir Tagfalter wertvoller Habitate des Planungsgebietes und der
Randbereiche zuriickzufiihren (vgl. Anlage Fachbericht ALAUDA 2021).

Das Untersuchungsgebiet zum Schutzgut Tagfalter bzw. die Vorhabensflache fir den Solarpark ist
flachenhaft gepragt von Militarbrache und Ruderalflachen.

Die Brach- und Ruderalflachen besitzen mit ihrer reichhaltigen krautigen Vegetation eine relativ hohe
Bedeutung, wie dies die Verteilung der Nachweise erkennbar darstellt.

Die Zuwegungen erfolgen zum Teil Gber Sand- und Schotterspurwege mit trockenen Gras- und
Staudenfluren, dessen blitenreiche Wegraine fiir verschiedene Insektengruppen und insbesondere

auch firr Tagfalter wertvolle Nahrungshabitate darstellen.

Da keine Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) im Planungsgebiet vorkommen und
aufgrund tendenziell zu erwartender positiver Auswirkungen der PVA-Planungen auf die Artengruppe

Tagfalter sind erhebliche negative Beeintrachtigungen als nicht wahrscheinlich einzuschatzen.

Im Rahmen der weiteren Priifung kann die Betrachtung von Tagfalterarten gemaR Anhang IV der FFH-
RL daher entfallen.

27.6 Prifung der Betroffenheit

Die Priifung der Betroffenheit erfolgt durch Uberlagerung der ermittelten bzw. modellierten Le-
bensstatten einer Art mit dem Wirkungsbereich des Vorhabens. Fiir diejenigen Arten, fir die
Betroffenheiten der Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht ausgeschlossen werden

konnen, wird im Anschluss eine Konfliktanalyse erstellt.

27.6.1 relevante Wirkfaktoren des Vorhabens

Bericksichtigt werden alle Wirkfaktoren des Vorhabens, die eine Verletzung von Verbotstat-
bestanden des § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG bewirken kénnen. Eine Verletzung des § 44 Abs. 1 Nr. 4
BNatSchgG, kann aufgrund der Biotopausstattung des Vorhabengebietes ausgeschlossen werden. Die
moglichen projektbedingten Beeintrachtigungen betreffen die

bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen. Zu bericksichtigen sind dabei auch WirkgroRen,

welche zwar auBerhalb der besiedelten Habitate einwirken, u.U. aber indirekt auf die Population bzw.
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das Individuum einwirken kénnen.

Entwertungen/Verluste von Nahrungs- oder Wanderhabitaten werden nur dann erfasst, wenn sie
direkt einen Funktionsverlust der Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstatten bewirken und diese nicht
durch Ausweichen auf besiedelbare Habitate im Umfeld kompensiert werden kdnnen.

Im Hinblick auf die Verletzung der Verbotstatbestdande des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG sind folgende

Wirkfaktoren des Vorhabens relevant:

Tab. 26-3: Relevante Wirkfaktoren

Wirkfaktoren
baubedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse

mégliche Beeintrachtigungen

temporare Schallimmissionen durch den Baubetrieb
(akustische Reize) i.V.m. temporéaren Erschiitterun-
gen/Vibrationen durch Anlage von Baustellenein-

richtungen, Baustellenbetrieb und- verkehr

temporare Stérungen, Beunruhigung und
Vergramung, temporare Verlarmung von Habitaten,
Storung in Brutzeiten und damit temporarer
Funktionsverlust (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Bewegung/optische Reizausl6ser (auch mit Licht)
durch Fahrzeugbewegungen bzw. durch ungerich-

tete Bewegungen von Menschen

Storung, Beunruhigungen und Vergramung und da-
mit temporarer Funktionsverlust bzw. Entzug von
Brut- und Nahrungshabitaten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 und
3 BNatSchG)

temporiare, stoffliche Einwirkungen (Immission von

Staub und Luftschadstoffen durch den Baubetrieb)

Standortveranderungen und damit Verdanderungen
von Habitaten bzw. des Arteninventars (§ 44 Abs. 1
Nr. 3 BNatSchG)

Kollision durch/mit Baumaschinen

Verletzung/T6tung von Arten durch Kollision (§ 44
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

Veranderung der Habitat- und Biotopstruktur

Verlust von ruderalisierten Griinlandbrachen und Ge-
bdudekomplexen (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)

anlagebedingte Wirkfak

toren und Wirkprozesse

Veranderung der Habitat- und Biotopstruktur

Verlust von ruderalisierten Griinlandbrachen und Ge-
baudekomplexen (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)

betriebsbedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse

Pflege- und Wartungsarbeiten

Verletzung/Tétung von Bodenbritern durch
Maschinen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

27.6.2 artspezifische Betroffenheit

Arten, fir die eine verbotstatbestandliche Betroffenheit durch das jeweilige Projekt mit hinreichender
Sicherheit ausgeschlossen werden kann, brauchen der artenschutzrechtlichen Prifung nicht
unterzogen zu werden. Im Rahmen der Betroffenheitsabschatzung werden daher auf der Grundlage
der bereits vorliegenden Daten und der Bestandserfassung sowie der erwarteten Wirkungen des
Vorhabens die artenschutzrelevanten Arten ausgeschlossen, die im Planungsgebiet bzw. an dessen
Grenze zwar vorkommen, fiir die aber keine Beeintrachtigungen bzw. keine Verletzungen von

Verbotstatbestanden durch das Vorhaben zu erwarten sind.
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Weiterhin werden Arten ausgeschlossen, die keinen besonders strengen Schutzstatus aufweisen.
Betrachtet werden Arten, die nach BNatSchG als ,streng geschiitzt” eingestuft sind, im Art. 1 der EU-
VS-RL gelistet sind oder im Anhang IV der FFH-RL gelistet sind. Die Abhandlung der Artengruppen
orientiert sich hierbei an der Bestandsaufnahme.

Bei der Prifung der Betroffenheit werden die zu erwartenden Wirkungen bei Umsetzung der
Baumalinahme der Photovoltaikanlage benannt, die artenschutzrechtliche Verbotstatbestande des §
44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG darstellen kdnnen.

Fledermause

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG -Verletzung oder Tétung von Tieren

Bauzeitliche Verletzungen oder Tétungen durch Kollision mit Baufahrzeugen kénnen ausgeschlossen
werden, da die BaumaRRnahmen zeitlich begrenzt und wahrend der Tageszeit stattfinden.
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG - erhebliche Stérungen

Durch die Aufstanderung der PV-Module kommt es in der Gesamtbetrachtung der Umgebung des
geplanten PVA-Standortes zu keiner groRflachigen Uberbauung und somit Beseitigung des
vorhandenen Offenlandes. Untersuchungen zu den Auswirkungen von PV-Anlagen auf Fledermause
haben gezeigt, dass eine Nutzung der Flachen als Jagdhabitat auch tGber den aufgestellten Modulen
weiterhin uneingeschrankt moglich ist. Da sich aufgrund der Beschaffenheit der Module unterhalb,
zwischen und oberhalb der Kollektoren unterschiedliche Mikroklimata bilden, kann sogar von einem
erhohten Insektenaufkommen und somit der Verbesserung des Nahrungsangebotes ausgegangen

werden.

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG - Beschddigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

Ein Verlust von potenziellen Ruhestadtten von Fledermausen in den dem Planungsgebiet umliegenden
Forstflachen ist auszuschlieBen. Ein Verlust potenziell vorhandener Ruhestdtten in den zu
entfernenden Feldgehdlzen innerhalb des Planungsgebietes kann grundsatzlich nicht ausgeschlossen

werden.

Tab. 26-4: Verbotstatbestande gem. § 44 BNatSchG, Artengruppe Fledermause

Artengruppe Verbotstatbestande gemal § 44 BNatSchG
Abs. 1, Nr. 1 Abs. 1, Nr. 2 Abs. 1, Nr.3

Fledermause - - X

Vogel

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG - Verletzung oder Tétung von Tieren

Betriebsbedingt unterliegt das zu entwickelnde Extensivgriinland im Bereich der PV-Anlagen im einer

ein- bis zweischiirigen Mahd pro Jahr, so dass eine betriebsbedingte Totung von Bodenbriitern
innerhalb der Hauptbrutzeit (1. Marz bis 30. September) grundsatzlich nicht ausgeschlossen werden
kann.

Eine Verletzung oder Totung der Geholzbriter kann in Bezug auf zu entfernende Feldgehdlze auf der
Planungsflache nicht ausgeschlossen werden
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§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG - erhebliche Stérungen

Bei Vogeln maskiert der Larm zusatzlich zum natdrlichen Schallpegel (durch Regen, Wind,
Vegetation, Fauna) wichtige arteigene akustische Signale, die beispielsweise bei Brutvogeln

der Partnerfindung, Revierverteidigung etc. dienen. Zudem ist mit Larm eine Scheuchwirkung

auf die Vogel verbunden. Eine vermehrte und dauerhaft anhaltende Scheuchwirkung kann

Folgen auf die Kondition und Gesundheit der Arten bis zur mittelbaren Aufgabe von Niststatten

haben.

Bei dem vorhabenspezifischen Larm sowie optischen Reizen handelt es sich zunachst um bauzeitlich
und raumlich begrenzten, diskontinuierlichen Baustellenbetrieb in einem mit Vorbelastungen
behafteten Raum. Die mit Unterbrechungen stattfindenden Einwirkungen durch den
Baustellenverkehr, Kipp- und Ladevorgangen sowie den Bohrungen der Fundamente fiir die
Aufstanderung der Solarmodule und das geplante Umspannwerk sind zwar als wesentliche
Storfaktoren zu werten, dennoch kann ein akustischer Austausch bei der Mehrzahl der betrachteten
gering larmempfindlichen Vogelarten wahrend der Lirmpausen als moglich erachtet werden. Eine
erhebliche Beeintrachtigung flir Geholzbriter kann daher ausgeschlossen werden.

Zur Pflege des Extensivgriinlandes muss dieses unter und randlich der Solarmodule jahrlich gemaht
werden, sollte die Mahd wahrend der Hauptreproduktionszeit der Offenlandbriter erfolgen, kann
eine erhebliche Storung fir die Arten, die nach Beendigung der BaumaRnahme die PVA besetzen,

nicht ausgeschlossen werden.

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG - Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestdtten

Die Durchfiihrung der BaumalRnahme innerhalb der Brutzeit kann unmittelbare Verluste von
Niststatten der Offenlandbriter mit sich bringen. Hier sind durch die Baufeldfreimachung wahrend
der Hauptvogelbrutzeit mogliche Gelege von einer Zerstorung betroffen.

Betriebsbedingt unterliegt das geplante Extensivgriinland (vormals Brache) einer ein- bis
zweischiirigen Mahd pro Jahr, so dass eine betriebsbedingte Zerstérung von Fortpflanzungsstatten
von Offenlandbritern nicht ausgeschlossen werden kann.

Eine Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der Geholzbriter kann

beziglich der zu entfernenden Feldgehdlze nicht ausgeschlossen werden,

Tab. 26-5: Betroffenheit der Brutvogelarten im Untersuchungsraum

Verbotstatbestande gemaR § 44 BNatSchG nicht

Artengruppe auszuschlieBen
Abs.1,Nr. 1 Abs. 1, Nr. 2 Abs. 1,Nr.3
Brutvogel - Offenlandarten X X X
Brutvogel — Gehdlzbriter - - X

Brutvogel — Waldarten

27.7 MaBnahmen zur Vermeidung / Minderung

Die sich in Kapitel 6.8 anschlieBende artspezifische Priifung der Verbotstatbestdande nach § 44 Abs. 1
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BNatSchG erfolgt unter Berlicksichtigung der nachfolgend aufgefiihrten Vorkehrungen sowie der

umweltrelevanten MaBnahmen aus dem Kap. 5.1.

Artenschutzrelevante Vermeidungs-/VerminderungsmaRnahmen:
Bauzeitenregelung

V2 Abrisse der nicht im Umweltbericht gekennzeichneten Geb&ude sind vom 01. Oktober bis zum 28.
Februar durchzufuhren.

V3 Fédllungen der nicht im Umweltbericht gekennzeichneten Baume und Gehdlze sind vom 01. Oktober
bis zum 28. Februar durchzufiihren.

V4 Baufeldfreimachungen sind vom 01. Oktober bis zum 28. Februar vorzunehmen.

V5 Mit dem Bau der Anlage ist vor Beginn der Brutzeit zu beginnen. Alternativ sind durch das Spannen
eines Netzes von Warnbandern Ansiedlungsversuche von Brutvogeln zu unterbinden und eine

okologische Baubegleitung zu bestellen.

Flachenfreigabe durch eine 6kologische Baubegleitung vor Baubeginn
Sollte aus technischen- oder vergaberechtlichen Griinden die Einhaltung von V1 nicht gewahrleistet
werden kénnen, so sind zwischen 01. Marz und 31. August die zu beanspruchenden Flachen durch
fachkundiges Personal auf Vorkommen geschitzter und streng geschiitzter Tierarten zu kontrollieren.
Kommt es im Rahmen der 6kologischen Baubegleitung zu der Feststellung, dass sich Bruthabitate von
Vogeln oder Quartiere von Fledermdusen im bebaubaren Bereich befinden oder stattfinden, ist das
weitere Vorgehen mit der zustdndigen UNB abzustimmen. Ggf. ist mit dem Baubeginn bis zum Ende
der Reproduktionsphase zu warten. Andernfalls kdnnen die Flachen durch die 6kologischen

Baubegleitung nach der artenschutzrechtlichen Kontrolle freigegeben werden.

27.8 Konfliktanalyse

Nachfolgend werden die einzelnen Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG fir die im
Planungsgebiet betroffenen Artengruppen der Fledermause, Vogel (Offenlandbriter), Reptilien und
Schmetterlinge  aufgefiihrt. Die in Kap. 5.1 und Kap. 6.7 angeflihrten Vermeidungs- und

KompensationsmaBnahmen werden entsprechend berlicksichtigt.

27.8.1 Reptilien

Von den sieben in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden Reptilienarten konnten mit

Wald- und Zauneidechse sowie Blindschleiche und Kreuzotter vier Arten nachgewiesen werden.

Mit vier nachgewiesenen Reptilienarten und der Wahrscheinlichkeit des Vorkommens einer weiteren
Arten (Schlingnatter) ist der Bestand der Reptilienfauna im Untersuchungsgebiet mit ,, mittel - hoch”
zu bewerten. Ausschlaggebend ist die fiir diese Artengruppe glinstige Lebensraum-Ausstattung im

Untersuchungsgebiet.

Deutscher Name wiss. Name Haufigkeit RLD | RLMV
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Waldeidechse Zootoca vivipara | einzeln; 3 Stellen \Y 3
Zauneidechse Lacerta agilis haufig; unter kV teils mehrere Vv 2
Blindschleiche Anguis fragilis einzeln; 2 Stellen \Y 3
Kreuzotter Vipera berus Einzelnachweis 2 2

Artengruppe: Reptilien

1 Grundinformationen

Schutz- und Gefahrdungsstatus

|:| streng geschiitzt nach Anh. IV FFH-RL
|:| europaische Vogelart nach Anh. 1 VS-RL
|Z| besonders geschiitzt nach § 7 BNatSchG

Lebensraumanspriiche, Verhaltensweisen und Empfindlichkeit

Brachflachen nehmen in der aktuellen Ausgestaltung die gréRte Flache des Planungsgebietes ein,
sodass auch hier ein Vorkommen dieser Leitarten nicht ausgeschlossen werden kann. In diese
Kategorie fallen alle offenen, weitrdumigen gehdlzfreien Landschaften, unabhangig von Bodenart und
Vegetationshohe. Aufgrund der oft fehlenden Geholzstrukturen sind die angegebenen Arten als
Bodenbewohner anzusprechen. Als Leitarten ist dabei die Zauneidechse zu nennen, aber auch die

Schlingnatter gilt als Begleiter.

Vorkommen im Untersuchungsraum (UG)

Verbreitung im UG [x] nachgewiesen [] potenziell méglich

2 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestiande nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG

Prognose u. Bewertung des Tétungsverbotes gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 1

Artspezifische VermeidungsmafBnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen

gemaR AFB vorgesehen

V6 Bauzeitenregelung

CEF4 u. CEF5 Quartiersicherung und -erstellung
M1 Entwicklung von Ruderalflachen / Brachen
Okologische Baubegleitung

PflegemalRnahmen

Totungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tétung von Tieren bzw. Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung

ihrer Entwicklungsformen
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Bei einer Durchfiihrung der BaumalBnahme kann eine Totung von Reptilien, vor allem durch die
Besetzung des Baufeldes, nicht ausgeschlossen werden. Daher ist vorgesehen, die Besetzung des
Baufeldes auBerhalb der Fortpflanzungsperiode vorzunehmen, so dass eine Tétung in dieser Zeit
weitgehend ausgeschlossen werden kann. Weiterhin ist auf der Planungsflache eine temporare

Halterung abgefangener Tiere geplant.

Totungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1
. .. ja |Z| nein
BNatSchaG ist erfiillt

Storungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
erhebliche Stérung wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Uberwinterungs- und Wanderzeiten mit

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population.

Eine erhebliche Stérung kann sich betriebsbedingt fiir die Individuen ergeben, die nach Beendigung
der Baumalinahme ihre Reviere im Bereich der PVA errichten, da dieser einer jahrlichen Pflege
unterliegt. Unter Beachtung der oben genannten PflegemalRnahme lasst sich die Storung insofern

ausschlieBen, als dass die Tiere zum Zeitpunkt der Mahd ihre Reviere aufgrund der Stérungen

Verschlechterung des Erhaltungszustands der |:| IZI
ja nein

lokalen Population

Storungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1
. . IE' ja IZI nein
BNatSchaG ist erfiillt

Schadigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG
Eine Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestdtten kann bei einer Durchfiihrung der

Baumalinahme innerhalb der Hauptreproduktionszeit durch die VermeidungsmaBnahem V2 (bzw.

Ein‘e betriéﬁsbedingte Betroffenheit ergibt sich jedoch durch die notwendige Pflege des
Extensivgrinlandes / Brache, wenn der Zeitpunkt der Mahd innerhalb der Hauptreproduktiionszeit
liegt. Unter Beachtung der Pflegemallnahme kann die Zerstérung von Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten jedoch mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Mit Umsetzung der

MaRnahme M1 werden dariber hinaus neue potenzielle Lebensrdume geschaffen

Schadigungssverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 IZI |:|
nein
BNatSchG ist erfiillt

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1i.V. m. § @ IZ'
nein
44 Abs. 5 BNatSchG erfiillt

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 Izl |:|
nein
BNatSchG erforderlich

3 Fazit
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Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen

E zur Vermeidung
|:| zur Funktionssicherung (CEF-MaRnahmen)
|:| weitere MaRnahmen zur Sicherung des (glinstigen) Erhaltungszustandes (FCS-

MafRnahmen) sind bei der Ausfiihrung des Vorhabens zu bericksichtigen.

Unter Berticksichtigung der Wirkungsprognose einschlielRlich vorgesehener MaRnahmen

E treten die Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht
ein; so dass keine Ausnahme gemaR § 45 Abs. 7 BNatSchGi.V.m. Art. 16 FFH-RL erforderlich
|z| ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Arten im Bezugsraum

des Vorhabens und in der biogeografischen Region zu befiirchten; so dass in Verbindung

mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemaR § 45

|:| sind die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. Art. 16 FFH-RL nicht erfallt

27.8.2 Vogel

Von den 229 in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden Brutvogelartenarten konnten auf der
gesamten Untersuchungsflache 42 Arten nachgewiesen werden.

Von den nachgewiesenen Arten sind elf in der Roten Liste fiir Mecklenburg-Vorpommern (VOKLER et
al. 2014) verzeichnet (vgl. Fachbericht Fauna). Darunter fallen mit Brachpieper und Zie-genmelker
zwei Arten mit Status 1 (vom Aussterben bedroht) und zwei Arten (Haubenlerche, Waldschnepfe) mit
Status 2 (stark gefahrdet), mit Baumpieper, Feldlerche, Feldsperling und Waldlaubsanger vier Arten

mit Status 3 (gefahrdet). Auf der Vorwarnliste werden drei weitere Arten geflhrt.

3 S |2 |2 -
. - a o Q £ .
Akz. | Art Wissenschaftlicher Name £ 15 S o |8 £
z | & | B P c
o 2 | < [ <
o @ | m
Br | Brachpieper Anthus campestris 1 1 1 | §§ X
HI | Haubenlerche Galerida cristata 2 1 2 | §§
Hei | Heidelerche Lullula arborea 1 Vv §§ X
Zim | Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 2 3 1 | §§ X
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Artengruppe: Vogel (Offenlandbriiter Ruderalflachen)

1 Grundinformationen

Schutz- und Gefahrdungsstatus

|:| streng geschiitzt nach Anh. IV FFH-RL
E europaische Vogelart nach Anh. 1 VS-RL
|:| besonders geschiitzt nach § 7 BNatSchG

Lebensraumanspriiche, Verhaltensweisen und Empfindlichkeit

Brachflaichen nehmen in der aktuellen Ausgestaltung die gréRte Flache des Planungsgebietes ein,
sodass auch hier ein Vorkommen dieser Leitarten nicht ausgeschlossen werden kann. In diese
Kategorie fallen alle offenen, weitrdumigen gehdlzfreien Landschaften, unabhangig von Bodenart und
Vegetationshohe. Aufgrund der oft fehlenden Geholzstrukturen sind die angegebenen Leitarten als
Bodenbriiter anzusprechen. Als Leitarten sind dabei Brachpieper und Grauammer zu nennen, aber
auch die Heidelerche gilt als Begleiter (FLADE, 1994). Fir die genannten Vertreter erlischt der Schutz
der Fortpflanzungsstatte nach Abschluss der Brutperiode. Die Nester der genannten Arten werden

jahrlich neu angelegt.

Vorkommen im Untersuchungsraum (UG)

Verbreitung im UG [x] nachgewiesen [] potenziell méglich

2 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestidnde nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG

Prognose u. Bewertung des Tétungsverbotes gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 1

Artspezifische VermeidungsmafBnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen

gemaR AFB vorgesehen

V1 - V5 u.a. Bauzeitenregelung
M1 Entwicklung von Ruderalflachen / Brachen
Okologische Baubegleitung

Pflegemallnahmen

Totungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tétung von Tieren bzw. Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung

ihrer Entwicklungsformen

Bei einer Durchfiihrung der BaumalRnahme kann eine Totung von Bodenbriitern, vor allem durch die
Besetzung des Baufeldes, nicht ausgeschlossen werden. Daher ist vorgesehen, die Besetzung des
Baufeldes auRerhalb der Brutzeit vorzunehmen, so dass eine Tétung in dieser Zeit ausgeschlossen

werden kann. Sollte dies aus technischen- oder vergaberechtlichen Griinden nicht méglich sein, so
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hat eine Flachenfreigabe durch die 6kologische Baubegleitung vor Baubeginn zu erfolgen. Nach
Abschluss der Baumalnahme steht in der darauffolgenden Brutsaison den Brutvogeln das Plangebiet

wieder zur Verfliigung.

Totungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1
. . D ja IZI nein
BNatSchG ist erfillt

Storungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
erhebliche Stérung wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Uberwinterungs- und Wanderzeiten mit

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population.

Eine erhebliche Stérung kann sich betriebsbedingt fiir die Individuen ergeben, die nach Beendigung
der Baumalinahme ihren Brutplatz im Bereich der PVA errichten, da dieser einer jahrlichen Pflege
unterliegt. Unter Beachtung der oben genannten PflegemaRnahme lasst sich die Stérung insofern

ausschlieRen, als dass die Vogel zum Zeitpunkt der Mahd das Planungsgebiet bereits verlassen haben.

Verschlechterung des Erhaltungszustands der |:| |Z|
ja nein

lokalen Population

Storungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1
. .. D ja IZI nein
BNatSchG ist erfillt

Schadigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG
Eine Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestdtten kann bei einer Durchfihrung der

BaumalRnahme innerhalb  der  Hauptreproduktionszeit der  Brutvogel durch die

Eine betriebsbedingte Betroffenheit ergibt sich jedoch durch die notwendige Pflege des
Extensivgrinlandes / Brache , wenn der Zeitpunkt der Mahd innerhalb der Hauptbrutzeit liegt. Unter
Beachtung der PflegemalRnahme kann die Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestdtten von

Brutvogeln jedoch mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Mit Umsetzung der

MNMalunabhiaao M1 _sordan dariibhaor bhinauc oo naotanzialla 1 obhaoncersiuma fiie Offonlandbeiitar

Schadigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 |:| IZI
nein
BNatSchG ist erfiillt

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1i.V. m. § |:| IZI
nein
44 Abs. 5 BNatSchG erfiillt

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 |:| IZ'
nein
BNatSchG erforderlich
3 Fazit
Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen
|z| zur Vermeidung
|:| zur Funktionssicherung (CEF-MaRnahmen)
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|:| weitere MaRnahmen zur Sicherung des (glinstigen) Erhaltungszustandes (FCS-
MafRnahmen) sind bei der Ausfiihrung des Vorhabens zu bericksichtigen.

Unter Berticksichtigung der Wirkungsprognose einschlielRlich vorgesehener MaRnahmen

E treten die Verbotstatbestdnde des & 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i.V.m. & 44 Abs. 5 BNatSchG nicht
ein; so dass keine Ausnahme gemaR § 45 Abs. 7 BNatSchGi.V.m. Art. 16 FFH-RL erforderlich

E ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Arten im Bezugsraum
des Vorhabens und in der biogeografischen Region zu befiirchten; so dass in Verbindung

mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemaR § 45

|:| sind die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchGi.V.m. Art. 16 FFH-RL nicht erfiillt

27.8.3 Fledermduse

Hervorzuheben ist das Vorkommen von acht Arten (Breitfliigelfledermaus, GroRer Abendseg-ler,
Rauhautfledermaus, Zweifarbfledermaus) der Roten Liste M-V, darunter befinden sich zwei Arten

(Gr. Abendsegler, Braunes Langohr) auf der Vorwarnliste nach der Roten Liste Deutschlands.

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name
Breitfligelfledermaus Eptesicus serotinus
Teichfledermaus Myotis dasycneme
Wasserfledermaus Myotis daubentonii
Fransenfledermaus Myotis nattereri
GrolRer Abendsegler Nyctalus noctula
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus
Mickenfledermaus Pipistrellus pygmaeus
Braunes Langohr Plecotus auritus

Artengruppe: Fledermause

1 Grundinformationen

Schutz- und Gefahrdungsstatus

|z| streng geschitzt nach Anh. IV FFH-RL
|:| europaische Vogelart nach Anh. 1 VS-RL
|:| besonders geschiitzt nach § 7 BNatSchG

Lebensraumanspriiche, Verhaltensweisen und Empfindlichkeit

Die Biologie der in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden Fledermause variiert z.T. erheblich
und kann hier nicht umfassend dargestellt werden. Als hauptsdchlich nachtaktive Insektenjager
erfolgen die rdumliche Orientierung und das Orten von Beutetieren akustisch. Hierfiir werden

Ultraschalltone im Frequenzbereich von 20 bis iber 100 kHz ausgestofRen. Anhand des empfangenen

Echos koénnen sich Fledermause ein ,akustisches Bild“ ihrer Umgebung machen bzw. GroRe,
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Bewegungsrichtung und —geschwindigkeit ihrer Beutetiere bestimmen. Fledermause frequentieren
artspezifisch und in Abhadngigkeit vom Beuteangebot im Laufe einer Nacht bzw. eines Jahres
verschiedene Jagdgebiete. Die Arten lassen sich grob einteilen in Jager des freien Luftraums und
strukturnahe Jager, wobei eine klare Abgrenzung nicht immer moglich ist. Ebenso abwechslungsreich
ist im Verlauf des Jahres die Nutzung verschiedener Quartiere. So verbringen die Tiere die Winterruhe
zumeist in zugluft- und frostfreien Raumen mit zumeist hoher Luftfeuchtigkeit. Flr die Geburt und
Aufzucht der Jungtiere im Sommer finden sich Ublicherweise mehrere Weibchen in
Gemeinschaftsquartieren zusammen, den sogenannten Wochenstuben. Neben Gebauden nutzen

einige Arten nutzen Baumhdohlen und Rindenspalten von Baumen als Sommerquartiere.

Vorkommen im Untersuchungsraum (UG)
Verbreitung im UG [x] nachgewiesen [] potenziell méglich

Die Geholze und Gebdude im Planungsgebiet bieten ein Habitatpotential, das bei Begehungen mit

hinreichender Sicherheit bestatigt wurde.

2 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestidnde nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG

Prognose u. Bewertung des Tétungsverbotes gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 1

Artspezifische VermeidungsmafBnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen

gemaR AFB vorgesehen

V1 Kontrolle der Gebdude und Gehdlze vor Entfernung bzw. Fallung von Baumen

Totungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
Nachstellung, Fang, Verletzung, Tétung von Tieren bzw. Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung

ihrer Entwicklungsformen

Unter Beachtung der VermeidungsmalRnahme V2 und V3 durch eine geeignete Fachperson und die
damit einhergehende Freigabe der Gehodlzentfernungen, kann eine Totung der Artengruppe

Fledermause ausgeschlossen werden.

Eine betriebsbedingte erhebliche Stérung wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Uberwinterungs-
und Wanderzeiten kann mit Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population
einhergehen.

Eine erhebliche Storung konnte im Rahmen der Betroffenheitsanalyse bereits ausgeschlossen

werden.
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Totungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1
. . D ja IZI nein
BNatSchG ist erfillt

Storungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
erhebliche Stérung wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Uberwinterungs- und Wanderzeiten mit

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population

Eine erhebliche Stoérung konnte im Rahmen der Betroffenheitsanalyse nicht ganzlich ausgeschlossen

werden.
Verschlechterung des Erhaltungszustands der x) |Z|
. ja nein
lokalen Population
Storungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1
D ja IZI nein

BNatSchG ist erfillt

Schadigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG

Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

Eine Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestdtten kann durch die Umsetzung der

VermeidungsmaBnahme V1 mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Schadigungssverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 |:| |Z|
nein
BNatSchG ist erfillt

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1i.V. m. § |:| IZI
nein
44 Abs. 5 BNatSchG erfiillt

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 |:| IZI
nein
BNatSchG erforderlich
3 Fazit
Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen
E zur Vermeidung
|z| zur Funktionssicherung (CEF1)
|:| weitere MaRBnahmen zur Sicherung des (glinstigen) Erhaltungszustandes (FCS-

Maflnahmen) sind bei der Ausfiihrung des Vorhabens zu bericksichtigen.

Unter Berticksichtigung der Wirkungsprognose einschlielich vorgesehener MalRnahmen
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treten die Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3i.V.m. mit § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht
ein; so dass keine Ausnahme gemaR § 45 Abs. 7 BNatSchGi.V.m. Art. 16 FFH-RL erforderlich

ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Arten im Bezugsraum
des Vorhabens und in der biogeografischen Region zu befilirchten; so dass in Verbindung

mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemaR § 45

|:| sind die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchGi.V.m. Art. 16 FFH-RL nicht erfillt

27.9 Ergebnis der artenschutzrechtlichen Priifung

In der speziellen artenschutzrechtlichen Untersuchung wird festgestellt, dass bei Durchfiihrung des
Vorhabens unter Beriicksichtigung der getroffenen Vermeidungs- und VerringerungsmaRnahmen die

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nicht erfillt werden.

Eine zeitlich begrenzte Ausnahme gemafR § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. Art. 16 FFH-RL ist
erforderlich.
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Anlage 1 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung
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Davon nach Natur Bezeich
Anzahl §18,819 |Flachen schutz nung der
Kompens bebaute der zu und § 20 dquivalent |Versiegelt/ fachlicher Kompen
Nr. [Be zeich| ationszif davon und zu Durch |Durch |kompe NatSchAG- |der zu teilver Wert der sations Kompen
nach | nung | fer nach |Flache des Flache des |wird nicht |kompen messer |messer |nsieren MV zu kompen siegelt/ Natur schutz |zu kompen mass |Kompen |sation durch
Karte| nach Ziffer |betroffenen betroffene |mit PV sierende |Anzahl |bis1,5 (1,5-2,5|den Flache |Artdes kompensier|sierenden |unver fachliche sierende  |Art der Kompen| Kompensations| nahme |[sations |Streuobst
Flora| HzE | nach HzE |Biotoptyps n Biotops |bebaut Flache Biume [m m Biume [Bdume |Naturschutz |en Flache EFA [siegelt Wertstufe |Fldache sation maRnahme| nach HzE |faktor wiese/EFA
Entwicklung|
von Heiden,
. . Neuansaat Teilflache| Trocken-und
Lichtes Landreitgras- Biotop 16 Magerrasen
10 WKz Drahtschmielen-Kiefern- 15.933 8.950 6.983 0 [ 0 0 0 0 6.983 u 1 6.983 P durch: 3,00 0
" Sandmagerrasen nach|
Gehdlz §20 Wiederherstel
lung auf
Standorten
Verwilderte Griinanlage Uberbauung mit PV K°m'{e';sa":" (0,66%0,2+
11 | PWY/RHK mit Gehdlzen, ruderalen 900 296 604 238 236 2 240 | 12.000 0 -11.396 u 1 604 erbauung smindernde| o 34x0,5)=|  -24.000
Park < 0,75 GRZ| MaRnahmen/
Grasfluren 0,32
Nr. 8.32
§ 19 NatSchAG Anlage
12 BRR 12.2.4  |Linden-Baumreihe 731 0 731 2 2 0 2 100 M-V - Baumreihe 2 631 u 1 731 AGS i 2 -200
u Alleen eHzE2.5.1
Alte Eschenahorn § 19 NatSchAG Anlage
13 BRG 1224 i 850 0 850 9 9 0 9 450  |M-V - Baumreihe 9 400 u 1 850 AGS i 2 -900
Baumreihe
u Alleen eHzE 2.5.1
Unterholzreicher Anlage
14 WKX Drahtschmielen-Eichen- 18.847 15.314 3.533 8 8 0 8 400 0 3.133 u 1 3.533 AGS i 2 -800
Kiefernforst e HzE 2.5.1
Trockene Grasfluren mit
15 RHK Einzelbiumen, Kiefern 25.109 11.583 13.526 437 0 0 0 0 0 13.526 u 1 13.526 0
Anfluggebiisch:
§ 20 NatSchAG
M-V - Anlage
16 ™s Sandmagerrasennach §20 | ¢ 54 7.727 8.362 86 82 4 %0 4500 | Ruderalisierter %0 3.862 u 1 8.362 AGS i 2 -.000
NatSchAG - MV
Sandmager e HzE 2.5.1
rasen
§ 19 NatSchAG Anlage
17 BRR 12.24 Eschenahorn-Baumreihe 1.709 446 1.263 35 17 18 53 2.650 |M-V - Baumreihe 53 -1.387 u 1 1.263 AGS i 2 -5.300
u Alleen eHzE2.5.1
§ 20 NatSchAG
M-V - Sonstiger
Drahtschmielen-Eichen- Kiefernwald Anlage
18 WKz N 19.219 17.873 1.346 18 18 0 18 900 N 18 a6 u 1 1.346 AGS i 2 -1.800
Kiefernforst trockener bis
N eHzE2.5.2
frischer
Standorte
Entsiegelung, N
K t
illung mit "s"'n:’ii':"::: (0,66%0,2+
19 om Pflasterweg 547 505 a1 445 0 0 0 0 0 a1 v 0 0 mindernde Deckschichtund| o = en / 0,34%0,5) = 0
MaRBnahmen Uberbauung mit PV 0,32
Nr.8.3.2
Park < 0,75 GRZ,
Entwicklung|
von Heiden,
Trocken-und
Entsiegell d M
Wiederherstellung | :s::g:t'":lg :"V . dage:‘a;_e" (0,665%0,2+
20 om Gebiude 32.444 32.448 0 0 0 0 0 0 32.444 u 0 0 Magerrasen auf | o coc el stelung vol urch Wie- 4 33543) = 0
N o Magerrasen auf 33,5% | derh
entsiegelter Fliche 1,152
des Bodens auf|
aufgelassenen
Standorten
Nr.2.4.2
237.839,16| 71.220,34| 166.618,82| 1.401 476 43 562 28.100 243 138.519 117.162 -56.200,00




Anlage Gebaudekarte m. Fauna

FS:30/53

Gb n — Gebaudenummer
Gb 052 u. Gb 053 - bleiben erhalten

Vogel

Ba — Bachstelze (Gb 008)

Fs — Feldsperling (Gb 049, 053)

Hr — Hausrotschwanz (Gb 005, 050)
Ms — Mauersegler (Gb 006, 058)

R — Rauchschwalbe (Gb 033, 057)

Flederméause

Zf — Zwergfledermaus - (Gb 004, 007, 009, 010)

Mf — Muckenfledermaus — (Gb 002, 009, 010, 046)

Bf — Breitfligelfledermaus — (Gb 002, 003, 004, 005, 007,010, 033, 053)
As — GroRBer Abendsegler — (Gb 003, 053)




Anlage 3 Baume



Artillerie Kaserne Eggesin Karpin lll

Umfang der Baume

WF Baum Anzahl | 50cm | 50 bis 150 cm Bemerkung WF Baum Anzahl | 50cm | 50 bis 150cm | >150 Bemerkung
01 | Akazien 12 12 0 0 22 | Birken 1 1 212
02 |Tannen 1 0 1 1 23 | Kiefern 26 4 26 238 Foto eingefiigt
Weiden 3 24 | Weiden 1 1 239
03 4 14 15
Tannen 12 25 | Eschen-Ahorn 247
Eschen-Ahorn 2 26 | Eschen-Ahorn 10 10 257 Foto eingefiigt
Kiefern 37 27 | Eschen-Ahorn 9 3 9 266
Weiden 2 . " 28 | Eschen-Ahorn 1 1 267
04 2 43 58 | Foto eingefiigt -
Tannen 1 Kiefern
Buchen 1 29 | Eschen-Ahorn 14 6 10 277
Eichen 1 Tannen 3
05 | Lind 18 0 18 76 | Foto eingefiigt
I.n =l e 30 | Birken 2 2 279 Foto eingefiigt
Birken 1
08 | Tannen 1 4 4 80 31 | Kiefern 75 75 354 Foto eingefiigt
Kiefern 2 32 | Kiefern 28 28 382 Foto eingefiigt
09 | Kirschen 1 1 81 33 | Eschen-Ahorn 1 1 383
10 | Weiden 3 3 0 65
11 | Eschen-Ahorn 1 1 0 4
12 | Kiefern 8 8 89 6
13 | Douglasie 1 1 90 | Foto eingefiigt 362
Kiefern 63 ) " 36 |Kiefern 10 10 393 Foto eingefiigt
14 — 3 72 162 | Foto eingefiigt
Birken 9 37 | Eschen-Ahorn 18 18 411
Weiden 1 Tannen 8
38 — 27 10 448
15 | Tannen 6 1 7 169 Kiefern 29
Larchen 1 39 | Pappeln 21 2 21 469
16 | Eichen 25 3 23 192 Kiefer 40
17 | Pappeln 10 1 10 202 40 |Eichen 1 1 42 4 515
18 | Eichen 2 2 204 Pappeln 4




WF Baum Anzahl | 50cm | 50 bis 150 cm Bemerkung WF Baum Anzahl | 50cm | 50 bis 150cm | >150 Bemerkung
19 | Eichen 3 3 207 Birken 1
21 | Tannen 3 3 211 Eschen-Ahorn 3
42 — 1 3 1 519

Kiefern 2

12

Total 232 34 211 217

Total 1202 17 293 15




Waldflachen Eggesin-Karpin Il




Baume, Gebaude und weitere versiegelte Flachen

(zwecks Lesbarkeit der Baumnummern s. ANHANG ,,Karte Bdume u. Gebaude mit 400%)




Festgestellte Baumhohlen

Baum 352






Baum 93



Baum 338



Baum 235

Von den zu fallenden Baumen wurden finf Baume mit Hohlen festgestellt, die als potentielle
Brutplatze eingeschatzt werden. Die H6hlen wurden Uberwiegend in Birken festgestellt.

Die wirtschaftliche Nutzung der vier Hauptbaumarten (Fichte, Waldkiefer, Rotbuche, Eiche)
liegt zwischen 80 und 150 Jahren. In dieser geringen Differenz der realen Zeit zur Bildung
geeigneter Hohlformen liegt das eigentliche Problem. Der Zeitraum fir die Ausbildungen
geeigneter Fledermaushdéhlen fur verschiedene Fledermausarten, die gemeinsam in einem
Gebiet vorkommen und zumindest teilweise miteinander in Beziehung stehen, den
Fledermauszdnosen, ist zu kurz (Binner 2012).

Tagesquartiere hinter Rinden mit hohen Ausdiinstungen atherischer Ole (wie bei Kiefern)
kommen nur sehr selten vor (Meyer 2014).
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ANLASS UND ZIELE DES ARTENSCHUTZFACHBEITRAGES

Die Stadt Eggesin hat fur die Errichtung einer PV- Anlage in Karpin fur eine Flache von 23,74
ha den B-Plan Nr. 22/2020 aufgestellt.

Es ist zu prifen, ob das Vorhaben sich auf ggf. vorhandene besonders geschitzte Arten
nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG derart auswirkt, dass Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG eintreten.

el .ﬁ:e_-.
N\ Grose mitansche Aniage andseg) |

Abb. 1-1: Auszug aus der Festlegungskarte des LEP M-V 2016) mit ungefahrer Verortung des
Plangebiets (roter Kreis)
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RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Gemal § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:

1. wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschadigen oder zu zerstéren,

2. wild lebende Tiere der streng geschitzten Arten und der europaischen Vogelarten
wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten
erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschiitzten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zerstoren.

Der Begriff ,Besonders geschutzte Arten® ist im BNatSchG § 7 ,Begriffsbestimmungen® Abs.
2 Nr. 13 definiert. Dem § 7 BNatSchG ,Begriffe Abs. 2 Nr. 14 ist entnehmbar, dass die
~otreng geschitzten Arten” im Begriff ,Besonders geschiitzte Arten® enthalten sind.

Im § 44 Abs. 5 BNatSchG werden Einschrankungen zum Artenschutz formuliert, falls ein
Eingriff nach § 14 BNatSchG verursacht wird, welcher nach § 17 zulassig ist.

Hier heil}t es sinngemal, dass die Verletzung und Tétung und die Beseitigung von
Fortpflanzungs- und Ruhestéatten von Tieren sowie die Beseitigung von Pflanzen nur bei
Arten des Anhang IV der FFH-RL, der Bundesartenschutzverordnung und der europaischen
Vogelarten als Verbot gilt und dies nur in dem Fall wenn:

1. das Totungs- und Verletzungsrisiko bei Einsatz anerkannter Vermeidungsmafnahmen
vermieden werden kann und/oder durch das Vorhaben signifikant erhéht wird

2. und/oder wenn das Nachstellen, Fangen und die Entnahme von Exemplaren relevanter
Arten nicht im Rahmen einer Vermeidungsmalfinahme erfolgt,

3. und/oder wenn die Okologische Funktion der von dem Eingriff oder vom Vorhaben
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im rdumlichen Zusammenhang nicht weiterhin
erfullt wird.

Die in der EG - Handelsverordnung aufgeflihrten Arten sind von dieser Bestimmung
ausgeschlossen.

Verboten ist es weiterhin, europaische Vogelarten sowie streng geschitzte in Anhang IV der
FFH - Richtlinie, Anhang A der EG - Handelsverordnung und Anhang 1 Spalte 3 der
Bundesartenschutzverordnung aufgeflihrte Nichtvogelarten in Zeiten zu beeintrachtigen, in
denen diese anfallig oder geschwacht sind.

LEBENSRAUMAUSSTATTUNG

Das ca. 23,74 ha grolte Plangebiet liegt etwa 1.200 m sidostlich der Ortschaft Eggesin
innerhalb der umzdunten ehemaligen Artilleriekaserne Karpin. Der Untersuchungsraum
beinhaltet den mittleren Teil der Kaserne und umfasst die Zufahrt bis zur Stettiner Strale.
Die L28 verlauft ca. 0,9 km norddstlich der geplanten PV-Anlage. Siudlich an das Plangebiet
grenzt der Truppenlbungsplatz Jagerbriick an. Hier durchgefiihrte Ubungen sind die

alauda- Arbeitsgemeinschaft flir landschaftsokologische Untersuchungen und Datenanalysen
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einzigen Immissionen, die derzeit auf das Plangebiet wirken. Hierbei kann Larm erzeugt
werden, der die gesetzlich vorgeschriebenen Orientierungswerte deutlich tberschreitet. Ein-
bis zweigeschossige ehemals u.a. als Kasernen genutzte Gebaude sowie befestigte Flachen
sind eingebettet in verschiedene Vegetationsformen. In drei groen Bereichen wachst
Kiefernwald deren Bdume Stammdurchmesser von 10 bis 50 cm aufweisen. Im Plangebiet
verteilt stehen mehrere Baumgruppen hauptsachlich aus Birken, Eschenahorn, Eichen und
Kiefern, mit 10 bis 80 cm dicken Baumen. Auch gibt es altere geschutzte Einzelbdume mit
Uber 30 cm Stammdurchmesser, der Arten Birken, Fichte, Ahorn, Kiefer, Eiche, Pappeln,
jungere nicht geschitzte Einzelbaume mit unter 30 cm Stammdurchmesser sowie einzelne
Gebusche und Straucher, Das Gelande ist flachig mit Landreitgras bewachsen, welches von
offenen Bereichen mit Magerrasenanzeigern unterbrochen ist. Hier wird gefahren oder
wurden kurzlich Versiegelungen beseitigt.

Der naturliche Baugrund des Untersuchungsgebietes besteht aus grundwasserbestimmten
Sanden. Das Plangebiet ist aufgrund vorhergehender menschlicher Nutzung durch
Fremdstoffeintrage, Versiegelungen und Gelandemodellierungen vorbelastet.

Das Plangebiet beinhaltet keine Oberflachengewasser und liegt nicht in einem
Trinkwasserschutzgebiet. Das Grundwasser steht bei mehr als 2 m bis 5 m unter Flur an und
ist aufgrund des sandigen Deckungssubstrates vor eindringenden Schadstoffen vermutlich
nicht geschatzt. Auch die Umgebung des Untersuchungsraumes ist weitgehend
gewasserfrei. Auf dem sldlich angrenzenden Truppenitbungsplatz Jagerbrick gibt es nur die
Entwasserungsgraben des Karpiner Bruches, die Zuflisse des Winkelmanns Graben und
keine stehenden Gewasser. Vorhanden sind aber eine Reihe von Moorbiotopen, bedingt
durch den geringen Grundwasserflurabstand. Zwei Moorwalder befinden sich etwa 500 m
stdlich des Plangebietes. Die nachstgelegenen Gewasser sind die zwei 1,5 km entfernte
Tongruben stidwestlich des Winkelmanns - Grabens, die durch die nordlich verlaufende L28
vom Vorhaben getrennt sind sowie die 2 km westlich fliellende Randow.

Das Plangebiet liegt im Einfluss kontinentalen Klimas, welches durch hohere
Temperaturunterschiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten und durch
Niederschlagsarmut gekennzeichnet ist. Die kleinklimatischen Bedingungen im Plangebiet
sind durch den Gehdlzbestand und die Siedlungsferne gepragt. Die Geholze Uben
Sauerstoffproduktions-, Windschutz- und Staubbindungsfunktionen aus. Kaltluftproduktions-
und Frischluftabflussfunktionen sind nicht vorhanden. Die Luftreinheit ist aufgrund der
Einzellage und der aufgegebenen Nutzung vermutlich hoch.

DATENGRUNDLAGE

Grundlagen des AFB waren die faunistische Erfassungsberichte des Buros ALAUDA
(Fledermause, Brutvogel, Reptilien, Tagfalter) vom Oktober 2021. Nachfolgend wurden die
Inhalte der Erfassungen auf das Plangebiet eingegrenzt (s. betreffende Fachberichte).

Bei den durchgefiihrten Begehungen vom 29.03.2021 bis 09.10.2021 wurde das Gelande
zudem allgemein auf Eignung als Lebensraum geschutzter Arten eingeschatzt. Dazu wurden
die Gebaude, Bodenflachen und die Geholze begutachtet um Hinweise auf mdgliche
Lebensstatten von Tierarten aufzufinden. Die Biotoptypenkartierung erfolgte ebenfalls in
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diesem Zeitraum. Weitere Grundlagen der Prifung waren Luftbildaufnahmen (GAIA MV,
Google Earth) und Geofachdaten des Naturschutzes in M-V des Kartenportales Umwelt des
Landschaftsinformationssystems Mecklenburg-Vorpommern (LINFOS MV).

RELEVANZPRUFUNG

Gegenstand der Artenschutzrechtlichen Prifung sind die durch Aufnahme in den Anhang IV
der FFH - Richtlinie streng geschiitzten Pflanzen und Tierarten sowie die europaischen
Vogelarten. Die in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Nichtvogelarten wurden in der "Liste
der in Mecklenburg-Vorpommern streng geschiitzten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vogel)"
des Landesamtes flir Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern vom
22.07.2015 erfasst. Durch Abgleichung der Lebensraumanspriiche dieser Arten mit der
Lebensraumausstattung der Vorhabenflache werden die fur die Prufung relevanten Arten
selektiert.

Die Gebaude, Gehdlze und Flachen des Untersuchungsraumes sind nachgewiesener und
potenzieller Lebensraum sowie Nahrungshabitat fir Fledermaus- und Vogelarten. Die
Vegetation des Gelandes eignet sich als Habitat flir Bodenbriter. Die unversiegelten Flachen
sind Jagdreviere, Reproduktionsstatten und Uberwinterungsrdume von Reptilien.

Im Untersuchungsgebiet sowie in dessen unmittelbarem Umfeld existieren keine Gewasser,
daher sind keine geeigneten Strukturen zur Fortpflanzung von Amphibien vorhanden.
Optimale Landlebensrdaume sowie geeignete Fortpflanzungsgewasser befinden sich nur in
grolerer Entfernung. Der Untersuchungsraum befindet sich nicht zwischen Laichgewassern
und hochwertigen Landlebensraumen (Bruchwaldern, Simpfen, weiteren Gewassern), so
dass gerichtete Wanderungsbewegungen Uber die Flache und deren herausragende
Nutzung als Landlebensraum unwahrscheinlich sind.

Weitere wassergebundene Arten der Artengruppen Fische, Libellen, Falter, Kafer, Pflanzen
und Weichtiere sind ebenfalls nicht zu erwarten.

Der in der Ueckerminder Heide angesiedelte Wolf meidet die Siedlungsnahe. Die
Einfriedung und menschliche Prasenz (Wachschutz) wirken abschreckend auf die Art. Biber
und Fischotter sind an Wasserldufe gebunden. In Form der Randow, des Winkelmanns-
Grabens und der Uecker sind diese zu weit vom Untersuchungsraum entfernt um im
Biotopverbund mit diesem zu stehen.

Im Vorfeld der faunistischen Erfassungen wurde ein mogliches Vorkommen der nach FFH-
Richtlinie geschitzten Falterarten Uberprift. Demnach ist aufgrund fehlender Habitatstruktu-
ren das Vorkommen des GrofRen Feuerfalters (Lycaena dispar) und des Blauschillernden
Feuerfalters (Lycaena helle) auszuschlieRen. Ein Auftreten des Nachtkerzenschwarmers
(Proserpinus proserpina) ist potentiell moglich. Die Raupe des Nachtkerzenschwarmers
liebt klimatisch begunstigte Stellen, die gleichzeitig luftfeucht sind. Sie lebt oligophag an
Nachtkerzen, die bevorzugten Nahrungspflanzen sind weiterhin insbesondere Epilobium-
Arten (Weidenréschen). Auf den Freiflachen des Plangebietes wurden vereinzelte
Nachtkerzen- Pflanzen auf Vorkommen der Raupe des Nachtkerzenschwarmers geprtift.
Die Bestande sind sehr klein, Nachweise von FralRspuren oder gar Raupen wurden nicht
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erbracht. Ein Vorkommen des Nachtkerzenschwarmers wurde  schlief3lich
ausgeschlossen.

Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2350-2 wurden 2014 ein besetzter
Weildstorchhorst, von 2007 bis 2015 ein besetzter Seeadlerhorst, von 2008 bis 2016
sieben besetzte Brutplatze vom Kranich, von 1990 bis 2017 zwei Beobachtungen des
Eremiten sowie Fischotter- und Biberaktivitaten verzeichnet. Der Untersuchungsraum liegt
fernab von Rastgebieten und in keiner Zone hoher bis sehr hoher relativer Dichte, des
Vogelzuges Uber dem Land M-V.

Wirkfaktoren

Die umweltrelevanten Projektwirkungen bzw. Wirkfaktoren nach Art, Umfang und zeitlicher
Dauer des Auftretens leiten sich aus dem geplanten Vorhaben ab. Sie werden nach ihren
Ursachen in drei Gruppen unterschieden:
0 baubedingte Wirkungen, d. h. Wirkungen, die mit dem Bau der Anlagen verbunden
sind:
- Flacheninanspruchnahme von Lebensraumen (Funktionsverlust) durch Bauflachen
und Wirtschaftswege verursacht,
- Verlarmung / Erschitterung,
- optische Stérwirkungen,
- Zerschneidung / Barrierewirkung

und / oder
0 anlagebedingte Wirkungen, d. h. Wirkungen, die durch den Baukdrper verursacht
werden:

- Flachen- und Rauminanspruchnahme,
- Veranderungen der Gelandemorphologie,
- Zerschneidung / Barrierewirkung

0 Dbetriebsbedingte Wirkungen, d. h. Wirkungen, die durch Reflexionen und Unterhaltung
verursacht werden:
- Larmemissionen,
- Irritationsrisikos
- optischen Stérwirkungen
- Barrierewirkung
Die bestehenden Vorbelastungen insbesondere durch die bestehenden PV-Anlagen (Karpin
I u. 1Il), werden im Rahmen der Analyse und Prognose der zu erwartenden
Beeintrachtigungen berlcksichtigt (hier v.a. visuelle Wirkungen, Barrierewirkung).
Aufgrund der Komplexitdt und Differenziertheit der auf die Fauna wirkenden, moglichen
bauanlage- und betriebsbedingten Faktoren werden diese im Folgenden detailliert
beschrieben.
Das komplexe Wirkungsgeflge wird hinsichtlich der Erheblichkeit fir Arten/ Artengruppen
einzelfallbezogen und verbal argumentativ bewertet.

alauda- Arbeitsgemeinschaft flir landschaftsokologische Untersuchungen und Datenanalysen
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Baubedingte Wirkfaktoren

Baubedingte Wirkungen werden durch

* Flacheninanspruchnahme von Lebensraumen (Funktionsverlust) innerhalb der Bauflachen
fur die Anlagen und durch Neuanlage von Wirtschaftswegen,

» Larmemissionen und Erschitterungen,

* optische Stérwirkungen,

* Barrierewirkung

Auswirkungen durch temporare Flacheninanspruchnahme wahrend der Bauphase sind durch
technologische Flachen, Baustelleneinrichtungsflachen und/ oder Lagerflachen bedingt.
Wahrend der Bauzeit fallen die Funktionen, die diese Flachen fir die Fauna erfillen, aus. In
Abhangigkeit von der Regenerationsfahigkeit der betroffenen Standorte und der zur
Wiederherstellung des urspriinglichen Zustands getroffenen MaRnahmen, kénnen die
Flachen nach Abschluss der Bauphase ihre Funktionen wieder ibernehmen.

Optische Stérungen von Habitatflichen wahrend der Bauphase werden entsprechend der
einzelartbezogenen Empfindlichkeit eingeschatzt. Die Scheuchwirkung geht von den
ungleichformigen Bewegungen von Menschen, Bau- und Lieferfahrzeugen im
Baustellenbereich aus. Daruber hinaus kdnnen faunistischen Lebensrdaume insbesondere
wahrend der Dammerungs- und Nachtphasen durch baubedingtes Scheinwerferlicht gestort
werden. Es sind insbesondere Beeintrachtigungen von Arten mit hohen Ansprichen an
unzerschnittene Radume zu erwarten.

Unter dem Wirkprozess Barrierewirkungen werden die vom Anlagen- und Zuwegebau
ausgehenden baubedingten Trennwirkungen zusammengefasst. Dies kdnnen im
vorliegenden Fall bauzeitlich begrenzte Trennungen von Teillebensraumen (z. B.
Migrationskorridore von Végeln und Fledermausen) sein.

Aus der Zerschneidung dieser Verbundstrukturen konnen Funktionsverluste durch Trenn-
und Verinselungseffekte resultieren. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung sind aber keine
nachhaltigen Beeintrachtigungen etwa in Form von einer genetischen Verarmung oder der
Verhinderung einer Ausbreitung von Arten zu erwarten. Die groten Beeintrachtigungen
durch Zerschneidungen bereits wahrend der Bauphase sind hinsichtlich von Arten mit hohen
Anspriichen an unzerschnittene und stérungsarme Raume zu erwarten.

Temporare Schadstoffeintrage sind wahrend der Bauphase nicht bzw. kaum zu erwarten.

Anlagebedingte Wirkfaktoren

Anlagebedingte Wirkungen sind durch

* Flacheninanspruchnahme,

* Veranderungen der Gelandemorphologie,
* Verschattung der Bodenoberflache

* Barrierewirkung sowie

* Reflexionswirkungen

moglich.
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Flacheninanspruchnahme von faunistischen Lebensrdumen findet infolge der Versieglung
durch die Anlagenflache und Zuwegebau (Wirtschaftswege) statt.

Erhebliche Beeintrachtigungen kénnen bereits beim Wegfall eines oder weniger essentieller
Habitatelemente eintreten, wenn diese im Planungsraum selten sind, im Aktionsraum einer
Population nicht mehr in ausreichendem Umfang zur Verflgung stehen oder an anderer
Stelle flr eine Art oder Tiergruppe derzeit nicht nutzbar sind.

Durch Veranderung der Gelandemorphologie, anlagebedingte Eingriffe in den
Grundwasserkorper  (z.B. Grundwasserstauung) und/ oder Veranderungen des
Abflussverhaltens von Niederschlagswasser konnen ebenfalls Beeintrachtigungen von
Lebensraumfunktionen der im Untersuchungsraum vorkommenden Fauna hervorgerufen
werden.

Ebenso kann ein Funktionsverlust hinsichtlich bestimmter Teilhabitate eintreten, wenn diese
durch Zerschneidung / Barrierewirkung anlage- und/ oder betriebsbedingt unterbrochen
werden. Die anlage- und auch betriebsbedingte Zerschneidungs- / Barrierewirkung ist
insbesondere von der Vorhabenscharakteristik abhangig. Aus der Zerschneidung kénnen
Funktionsverluste durch Trenn- und Verinselungseffekte resultieren; hiermit verbunden ist
ggf. eine Verhinderung der Artausbreitung bzw. eine genetische Verarmung.

Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Betriebsbedingte Wirkungen sind durch
* optischen Storwirkungen,
* Zerschneidung / Barrierewirkung sowie

Optische Storung: Faunistische Lebensrdaume konnen durch das reflektierte Licht gestort
werden.

Insbesondere sind Beeintrachtigungen von Arten mit hohen Anspriichen an unzerschnittene
und stérungsarme Raume zu erwarten. Auf die Aussagen zur Heranziehung von kritischen
Effektdistanzen gem. GARNIEL et al. (2010) als Mittel zur Prognose der Beeintrachtigungen
von Vogelarten wird verwiesen.

Barrierewirkung: die Anlagen sind i.d.R. mit einer Erhéhung der Barrierewirkung verbunden.

GRUNDLAGEN ZU ARTVORKOMMEN IM EINGRIFFSRAUM
Zur Analyse und Beschreibung der Bestandssituation werden folgende Unterlagen und
Kartierungsergebnisse berlcksichtigt.

Eigene Erhebungen

Auf den Untersuchungsergebnissen der durchgefihrten faunistischen Kartierungen
aufbauend, wurden im Rahmen des ASB folgende Untersuchungen durchgefiihrt:

e Fachgutachten Vogelzug und Rastvogel
e Fachgutachten Brutvogel

e Fachgutachten Fledermause

e Fachgutachten Reptilien

alauda- Arbeitsgemeinschaft flir landschaftsokologische Untersuchungen und Datenanalysen
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ERGEBNISSE

Relevanzpriifung der europarechtlich geschiitzten Tierarten und Vogelarten

Die nachfolgende Tab. 0-1 gibt einen Uberblick zur Relevanzpriifung der im
Untersuchungsgebiet vorkommenden europarechtlich geschitzten Tierarten gem. Anh. IV
FFH-RL bzw. Art. 1 VSRL und im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Vogelarten.

Hinsichtlich der europaischen Vogelarten sind alle in Mecklenburg-Vorpommern heimischen
Brutvogelarten zu berticksichtigen. Diesbeziglich wird wie folgt vorgegangen: Gefahrdete
oder sehr seltene Vogelarten sowie Arten mit speziellen artbezogenen Habitatanspriichen
werden einzelartbezogen behandelt. Landesweit nicht gefahrdete und weit verbreitete
Vogelarten werden in Artengruppen (Gilden) zusammengefasst betrachtet. Eine artbezogene
Bearbeitung dieser ungefahrdeten ,Allerweltsarten® erscheint nicht sinnvoll, da sich fir jede
betroffene Art in etwa der gleiche Sachverhalt und damit der gleiche Wortlaut ergeben.

Nach Auswertung der vorhandenen Datenquellen sowie der im Untersuchungsraum
ausgebildeten Lebensrdumen / Biotopen in Verbindung mit den artspezifischen
Habitatanforderungen kénnen Vorkommen weiterer europarechtlich geschuitzter Arten im
Untersuchungsraum ausgeschlossen werden.

alauda- Arbeitsgemeinschaft flir landschaftsokologische Untersuchungen und Datenanalysen
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2. Nach Anhidngen

u. V der

Vogelschutzrichtlinie betroffene Arten

FFH-Richtlinie

und Anhang | der

Anhang IV (Anh. IV) ist eine Liste von Tier- und Pflanzenarten, die unter dem besonderen
Rechtsschutz der EU stehen, weil sie selten und schiitzenswert sind. Weil die Gefahr
besteht, dass die Vorkommen dieser Arten fiir immer verloren gehen, dirfen ihre
"Lebensstatten” nicht beschadigt oder zerstort werden. Dieser Artenschutz gilt nicht nur in
dem Schutzgebietsnetz NATURA 2000, sondern in ganz Europa. Das bedeutet, dass dort
strenge Vorgaben beachtet werden missen, auch wenn es sich nicht um ein Schutzgebiet

handelt.

Anhang V (Anh. V) beschéftigt sich mit Tier- und Pflanzenarten, fur deren Entnahme aus
der Natur besondere Regelungen getroffen werden kénnen. Sie dirfen nur im Rahmen von
Managementmalinahmen genutzt werde. Ein Beispiel ist die Heilpflanze Arnika, die zur
Herstellung von Salben, Tinkturen etc. gebraucht wird.

Auflistung der Arten nach taxonomischen Gruppen:

Farn- und Blutenpflanzen

Deutscher Artname

Wissensch. Artname

| Anh. 1V | Anh. V

Keine Nachweise von Arten nach Anhang IV oder V der FFH-Richtlinie.

Fledermause

Deutscher Artname Wissensch. Artname Anh. 1V | Anh.V
GroBer Abendsegler Nyctalus noctula X
Braunes Langohr Plecotus auritus X
Breitfligelfledermaus Eptesicus serotinus X
Fransenfledermaus Myotis nattereri X
Miickenfledermaus Pipistrellus pygmaeus X
Teichfledermaus Myotis dasycneme X
Wasserfledermaus Myotis daubentonii X
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus X
Sdugetiere
Deutscher Artname Wissensch. Artname Anh.1V | Anh.V
Wolf Canis lupus X
Reptilien
Deutscher Artname Wissensch. Artname Anh.1V | Anh. V
Zauneidechse Lacerta agilis X
Schmetterlinge
Deutscher Artname Wissensch. Artname Anh.1V | Anh. V

Keine Nachweise von Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie.

alauda- Arbeitsgemeinschaft fir landschaftsékologische Untersuchungen und Datenanalysen
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Liste der in Eggesin-Karpin lll vorkommenden Brutvogelarten n. EU-
Vogelschutzrichtlinie sowie streng geschutzte Arten nach Bundesartenschutz-
verordnung

é >

== | 5

Art Wissenschaftlicher Name 2= 52

o< | <

= [~

Brachpieper Anthus campestris X §§
Haubenlerche Galerida cristata §§
Heidelerche Lullula arborea X §§
Ziegenmelker Caprimulgus europaeus X §§

alauda- Arbeitsgemeinschaft fir landschaftsékologische Untersuchungen und Datenanalysen
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Tab. 0-1: Relevanzpriifung der europarechtlich geschiitzten Tierarten (nicht weiter zu betrachtende Arten in grau)

UR
RLD
RL BB
EHZ

Untersuchungsraum
Rote Liste Deutschland
Rote Liste Brandenburg
Erhaltungszustand

hypothetisch

Farn- und Bliitenpflanzen

O<JITONMWN=_O

Erlauterungen:

ausgestorben oder verschollen
vom Aussterben bedroht

stark geféahrdet
geféhrdet
potenziell gefahrdet

Gefahrdung anzunehmen, aber Status unbekannt ?

KBR = kontinentale biogeographische Region

FV  gunstig (favourable)

U1 unglnstig - unzureichend (unfavourable - inadequate)
U2 ungiinstig - schlecht (unfavourable - bad)

keine Angaben mdglich

extrem seltene Art mit geografischer Restriktion

Arten der Vorwarnliste

Daten defizitar

Farn- und Blitenpflanzen

Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie

deutscher Name

wissenschaftlicher
Name

RL-
D | MV

RL-

EHZ KBR
Mv'

potenzielles
Vorkommen
im UG

Nachweis | Beeintrachti Ausschlussgriinde fiir die Art
im UG gungen
durch
Vorhaben
moglich

Keine Nachweise von Arten nach Anhang IV oder V der FFH-Richtlinie.

Schmetterlinge

Schmetterlinge

Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie

deutscher Name

wissenschaftlicher
Name

RL-
D | MV

RL-

EHZ KBR
mv'

potenzielles
Vorkommen
im UG

Nachweis | Beeintrachti Ausschlussgriinde fiir die Art
im UG gungen
durch
Vorhaben
moglich

Keine Nachweise von Arten nach Anhang IV oder V der FFH-Richtlinie.

alauda- Arbeitsgemeinschaft fiir landschaftsokologische Untersuchungen und Datenanalysen
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Amphibien

Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie

deutscher Name wissenschaftlicher RL- | RL- potenzielles | Nachweis | Beeintrachti Ausschlussgriinde fiir die Art
Name MV | x Vorkommen im UG gungen
< im UG durch
N =S Vorhaben
e méglich
Keine Nachweise von Arten nach Anhang IV oder V der FFH-Richtlinie.
Reptilien
Reptilien

Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie

deutscher Name wissenschaftlicher RL- | RL- potenzielles | Nachweis | Beeintrachti Ausschlussgriinde fiir die Art
Name MV | o Vorkommen im UG gungen
@ < im UG durch
NS Vorhaben
i méglich
Zauneidechse Lacerta agilis 3 FV X X -
Vogel
Végel

Arten des Anhang | EU-Vogelschutzrichtlinie u. Arten der Roten Listen Deutschland u. Brandenburg

deutscher Name wissenschaftlicher RL- | RL- potenzielles | Nachweis | Beeintrachti Ausschlussgriinde fiir die Art /
- .
Name D MV | x| x Vorkommen im UG gungen Anmerkungen zum Vorkommen
£ | o :
G| ¥, im UG durch
4 NS Vorhaben
. moglich
K g
Baumpieper Anthus trivialis \% V U1 X X -
Brachpieper Anthus campestris 1 1 | U1 X X -
Feldlerche Alauda arvensis 3 3 U1 X X X
Feldsperling Passer montanus \ \Y ? X X X

alauda- Arbeitsgemeinschaft fiir landschaftsokologische Untersuchungen und Datenanalysen
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Végel

Arten des Anhang | EU-Vogelschutzrichtlinie u. Arten der Roten Listen Deutschland u. Brandenburg

deutscher Name wissenschaftlicher RL- | RL- potenzielles | Nachweis | Beeintrachti Ausschlussgriinde fiir die Art /
- )
Name D | MV | x| x Vorkommen im UG gungen Anmerkungen zum Vorkommen
£ | m ;
G| ¥, im UG durch
4 NS Vorhaben
. moglich
z U g
Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus - \Y U1 X X X
Gelbspatter Hippolais icterina - \Y ? X X -
Grauammer Emberiza calandra 3 - FV X X X
Haubenlerche Galerida cristata 1 2 u1 X X X Brutzeitnachweise
Heidelerche Lullula arborea - \" | FV X X X
Ortolan Emberiza hortulana 3 \% I U1 X X X
Pirol Oriolus oriolus \% \% U1 X X -
Rauchschwalbe Hirundo rustica \% 3 ? X X X
Wiedehopf Upupa epops 2 3 FV X X - mehrmals als Nahrungsgast festgestellt
Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 3 3 | FV X X - Brutreviere festgestellt
Fledermause
Fledermduse
Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie
deutscher Name wissenschaftlicher RL- | RL- potenzielles | Nachweis | Beeintrachti Ausschlussgriinde fiir die Art
Name D Mv % Vorkommen im UG gungen
XS im UG durch
N = Vorhaben
w moglich
Breitfligelfledermaus | Eptesicus serotinus G V FV X X X
Im UG selten als Nahrungsgast
. . ) ) nachgewiesen Keine potenziell geeigneten
Teichfledermaus Myotis dasycneme D G U1 X Fortpflanzungsstatten und Winterquartiere
im UG.
Im UG selten als Nahrungsgast
. . ) ) nachgewiesen Keine potenziell geeigneten
Wasserfledermaus Myotis daubentoni v Fv X Fortpflanzungsstatten und Winterquartiere
im UG.
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Fledermause

Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie

deutscher Name wissenschaftlicher RL- | RL- potenzielles | Nachweis | Beeintrachti Ausschlussgriinde fiir die Art
Name D MV % Vorkommen im UG gungen
XS im UG durch
- = Vorhaben
w moglich
Fransenfledermaus Myotis nattereri 2 FV X X X Trotz fehlendgr Na_l_ch.we|se Vorkommen im
Vorhabengebiet mdglich
Grolder Abendsegler Nyctalus noctula \% 3 U1 X X X
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3 XX X X X
Die Art bevorzugt baum- und
. - strauchreichen Parklandschaften mit alten
Muckenfledermaus Pipistrellus pygmaeus D D FV X X X Baumbestinden und Wasserflachen sowie
naturnahe Feucht- und Auwalder.
Als Waldfledermaus bevorzugt das Braune
Langohr unterholzreiche, mehrschichtige
. lichte Laub- und Nadelwéalder mit einem
Braunes Langohr Plecotus auritus v 3 Fv X ) ) gréReren Bestand an Baumhohlen. Nur alte
Nachweise im erweitertem
Untersuchungsraum

TAngabe EHZ nur fiir Arten des Anhangs IV der FFH-RL * EHZ fiir MV nicht bekannt, daher Angabe EHZ KBR BRD

UR Untersuchungsraum
RLD Rote Liste Deutschland
RL MV  Rote Liste Brandenburg

O<ITOHPwN-=0O

ausgestorben oder verschollen

vom Aussterben bedroht

stark gefahrdet

gefahrdet

potenziell gefahrdet

Gefahrdung anzunehmen, aber Status unbekannt
extrem seltene Art mit geografischer Restriktion
Arten der Vorwarnliste

Daten defizitar

KBR = kontinentale biogeographische Region

EHZ
FV
U1
U2
XX

= Erhaltungszustand

glinstig (favourable)

ungunstig - unzureichend (unfavourable - inadequate)

ungunstig - schlecht (unfavourable - bad)
unbekannt

alauda- Arbeitsgemeinschaft fiir landschaftsokologische Untersuchungen und Datenanalysen
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Amphibien

Keine Nachweise

Reptilien

Reptilien - Reptilia

Zauneidechse (Lacerta agilis) f

1. Schutzstatus

EU-Recht
Anhang IV der FFH-Richtlinie |:| Anhang V der FFH-Richtlinie

Rote Liste-Status Haufigkeit in MV Erhaltungszustand / Trend MV
RL D Kat. V |:| extrem selten |:| gunstig
RL MV Kat. 2 [ ] sehrselten gleichbleibend

|:| selten |:| ungunstig - unzureichend
Konventionen mit Angabe |:| mittelhdufig |:| ungunstig - schlecht
|:| |:| haufig |:| unbekannt

[]  sehrhaufig

nicht bekannt

2. Bestandsdarstellung

2.1 Lebensraum und Verhaltensweisen

Die Zauneidechse ist urspriinglich ein Waldsteppenbewohner. Sie bewohnt gut besonnte
warmegetonte Trockenrasen, Calluna-Heiden (Sand-eiden), Brachen, sonnenbestrahlte Sand- und
Kiesgruben, Sudhange und besonnte Waldrander. Die Zauneidechse bendtigt warme besonnte
Flachen auf lockerem und gut durchlassigem Boden mit sparlicher Vegetation. Zum ,Sonnenbaden®
werden gern auch Knippelhaufen und Stubben genutzt. Totholzhaufen und Steinhaufen dienen den
Eidechsen als sichere Verstecke bei Gefahr. Ansonsten graben sich die Zauneidechsen — wie auch die
anderen heimischen Eidechsenarten — selber Erdréhren als Unterschlupf.

Den Winter verbringen sie in Erdspalten, vermoderten Baumstubben, Nagerbauten oder selbst
gegrabenen Erdréhren.

Fortpflanzung: Die Paarung erfolgt zwischen April und Juni; Ablage der 5-14 Eier nach sieben Wochen
im warmen, maRig feuchten Sand; die 3-4 cm langen Jungtiere schlipfen nach zwei Monaten.

Hauptnahrung: Insekten und Spinnen

2.2 Vorkommen in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern

In Deutschland fast flachendeckend in geeigneten Habitaten zu finden, besonders im Flach- und
Hugelland. Sie ist ein Kulturfolger und besiedelt unter anderem folgende Lebensraume:
sonnenexponierte Bdschungen, Streuobstwiesen, Waldrander und Feldraine.

alauda- Arbeitsgemeinschaft fiir landschaftsdkologische Untersuchungen und Datenanalysen
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Reptilien - Reptilia

Zauneidechse (Lacerta agilis) / '

Die Zauneidechse ist die in Mecklenburg-Vorpommern am weitesten verbreitete Eidechsenart. In
geeigneten Habitaten ist sie bis heute nahezu in allen Landesteilen zu finden. Infolge der Zunahme
von Brachen und Ruderalflachen konnten in den 1990er Jahren sogar regionale Ausbreitungsprozesse
beobachtet werden. Trotzdem sind individuenreiche Vorkommen nur noch selten zu finden.

2.3 Gefahrdungsursachen

Durch die zunehmende Intensivnutzung der Landschaft wird die Zauneidechse immer seltener
(Inselvorkommen) oder kommt bereits in vielen Landschaftsraumen nicht mehr vor. Hauptgriinde fur
den Ruckgang der Art sind dabei vor allem die Parzellierung und Bebauung ihrer Lebensraume, der
StralRentod und die natiirliche Beschattung vieler ehemals idealer Eidechsen-Biotope durch
Invasionsgehdlze, vor allem durch die Robinie und den Eschenahorn.

In Mecklenburg-Vorpommern leidet die Art grof3flachig unter Habitatverlusten infolge von
Eutrophierung und unter dem Insektizideinsatz in Kiefernforsten.

2.4 Vorkommen im Untersuchungsraum
nachgewiesen |:| potenziell mdglich

Die Art wurde im Planungsgebiet / Untersuchungsgebiet an fast flachendeckend nachgewiesen.

3. Prognose und Bewertung der Schadigung oder Stérung nach § 44 BNatSchG Abs. 1
(in Verbindung mit Abs. 5 und Abs. 6)

3.1 Prognose u. Bewertung des Tétungsverbotes gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 1

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschadigung,

Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten (baubedingt)

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch betriebsbedingte Kollisionen

Toétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt) und / oderdkologische
Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestétte wird im raumlichen Zusammenhang nicht
gewahrt

|:| Okologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im rdumlichen
Zusammenhang gewahrt

Bau- und betriebsbedingt sind keine bis geringe Beeintrachtigungen zu erwarten.

3.2 Prognose und Bewertung der Storungstatbestinde gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 2
Erhebliches Storen von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

Die Stérung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
|:| Die Stérungen filhren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population

Baubedingte Stérungen sind auszuschlielRen. Es sind keine Beeintrachtigungen zu erwarten, die sich
negativ auf den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken. Betriebsbedingte Stérungen sind
nicht zu erwarten.

3.3 Prognose und Bewertung der Schiadigungstatbestiande gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 3

Entnahme, Beschadigung, Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten

alauda- Arbeitsgemeinschaft fiir landschaftsdkologische Untersuchungen und Datenanalysen
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Reptilien - Reptilia

Zauneidechse (Lacerta agilis) /

Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten, 6kologische Funktion
der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im rdumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

|:| Okologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestétte wird im
raumlichen Zusammenhang gewahrt

Betriebsflachen kdnnen zuséatzliche Attraktion bilden.

4. Artspezifische VermeidungsmaBBnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen

|:| nicht vorgesehen, da nicht erforderlich

|:| gem. LBP vorgesehen

gem. FFH-VP vorgesehen

|:| im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prufung zu entwickeln
V6 Zeitliche begrenzte Baufeldvorbereitung; schonende Vergramung
CEF 4 Schaffung von Winterquartieren

CEF 5 Schaffung von Sommerquartieren

5. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestinde nach § 44 BNatSchG Abs. 1i. V. m. Abs. 5 u. Abs. 6

treffen zu

|:| treffen nicht zu artenschutzrechtliche Priifung an dieser Stelle beendet

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach BNatSchG
§ 45 Abs. 7 (in Verbindung mit Art. 16(1) FFH-RL

Wahrung des Erhaltungszustandes
Die Gewahrung einer Ausnahme fuhrt zu:
|:| keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

kompensatorische MalRnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich
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Vogel
Brachpieper

Vogel - Aves

Brachpieper (Anthus campestris)

1. Schutzstatus

europaische Vogelart Anhang | der EU-Vogelschutzrichtlinie
Rote Liste-Status Haufigkeit in MV Erhaltungszustand / Trend MV
RL D Kat. 1 |:| extrem selten |:| gunstig (FV)
RL MV Kat. 1 sehr selten [] gleichbleibend
|:| selten |:| ungunstig — unzureichend (U1)
Konventionen mit Angabe |:| mittelhdufig ungunstig — schlecht (U2)
|:| |:| haufig D unbekannt
[]  sehrhaufig

2. Bestandsdarstellung

2.1 Lebensraum und Verhaltensweisen

Die Besiedlung erfolgt bevorzugt auf Flachen in durch Beweidung, Brand, Kahlschlag oder Bl6Ren
(Windwurf, Feuerschutzstreifen, Schneisen flir Hochspannungsleitungen usw.) geéffneten lichten
Walder mit mehrjahrig gleichbleibender Kraut- und Strauchschicht.

Die Aufgabe vieler Trockenrasenreste zeigt, dass der geeignete Biotop eine MinimalgréRe von etwa 10
ha haben muss. Die Heidelerche kann auch in stark abweichenden Ersatzbiotopen regelmafiger und
verbreiteter Brutvogel sein, wenn die wichtigsten Bedingungen erfillt sind: 1. Warme, sonnige Flachen,
meist mit Nordost- bis Stidexposition oder zumindest Windschutz und warmer Luftschicht in
Bodennahe. 2. Vorhandensein von Sing- und Beobachtungswarten (einzeln oder in Gruppen
stehende, am liebsten niedrige blattlose Baume mit horizontalen Zweigen, Straucher, Zaunpfahle,
Leitungsdréhte). 3. Vegetationsfreie Flachen oder zumindest eine luckige bis schuttere Grasflur
(kurzgrasig fir den Nahrungserwerb, mit 10-30 cm hohen Horsten in der Nahe offener Stellen als
Neststandort) oder Krautschicht in kleinparzelliger, jederzeit Nahrungsflachen bietender Griinland-
Acker-Wirtschaft. Nistplatz und Nahrungsbiotop kdnnen bis 200 m voneinander entfernt sein.

Nahrungserwerb In der Nahrung finden sich auch Beutetiere aus der obersten Bodenschicht. Im
Sommerhalbjahr offenbar mehr Insekten und weniger Vegetabilien. Am wichtigsten scheinen
Lepidopterenlarven, Kafer, Larven von Blattwespen, ferner Dipteren, kleine Lepidopteren-Imagines,
Heuschrecken, Ameisen, Schnabelkerfe, andere Insekten und Spinnen, seltener Regenwirmer, kleine
Schnecken u.a., aber auch Samen.

Die GrolRe des Territoriums betragt mindestens 2—3 ha. Schonungen bis zu 3 ha werden gewdhnlich
von 1 BP besetzt, in groRere (3—5 ha) kénnen sich 2 territoriale Mannchen teilen. Auf Lichtungen mit
Eichen-Kiefernwald bestandenen Flachen wurden Reviere von 0,8-8,2 ha ermittelt.
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Vogel - Aves

Brachpieper (Anthus campestris)

Die Mehrzahl der Nester ist nicht weiter von den nachsten Baumen entfernt als deren vierfache Hohe
(Sichtverbindung zu den nachsten Baumwipfeln meist 15-45° Uber der Horizontalen). Waldrandnéhe
ist dabei wichtiger als die Nahe einzelner hoher Beobachtungswarten. Ausnahmsweise kann das Nest
direkt am Waldrand unter weit ausladenden Asten von Kiefern oder im lichten Altholz stehen. In der
unmittelbaren Umgebung des Nestes diirfen Zu- und Weggang der Vogel nicht durch geschlossene
Vegetation behindert werden. Die meisten Nester sind nur von einer Seite zuganglich, der Nestrand ist
dort niedergedriickt und auf der Gegenseite, wo das Material vielleicht auch nicht ausreichend
gepresst werden kann, hinaufgezogen, gelegentlich fast eine laubenartige Uberdachung bildend.

Brutzeit: von Mitte Marz — Mitte August

Langstreckenzieher. Der Abzug aus den Brutgebieten erfolgt ab Mitte August und dauert bis Ende
September; letzte Nachzigler werden in Mitteleuropa Ende Oktober, im Ausnahmefall noch Anfang
November nachgewiesen. Die Vogel Uberwintern in der Sahelzone sudlich der Sahara, in
Nordostafrika, in Arabien, im Siiden des Iran sowie im westlichen Indien.

2.2 Vorkommen in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern

Soweit die 6kologischen Anspriche erflllt sind, vor allem auf durchlassigen Sand- und Kalksteinbdden
in weiten Teilen Mitteleuropas verbreiteter, aber nirgends haufiger Brutvogel. In Deutschland liegen
die Hauptvorkommen in Mecklenburg-Vorpommern und Mecklenburg-Vorpommern. Fehlt in der
Marsch und anderen Niederungslandschaften mit hohem Grundwasserspiegel.

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Art sehr ungleichmafig verbreitet, mit grolter Haufigkeit im
Suden.

2.3 Gefahrdungsursachen

Derzeit sind keine Gefahrdungsursachen festlegbar, da die die Vorkommen der Art in Mecklenburg-
Vorpommern aufgrund der Sukzessionen auf ertragsarmen Ackerstandorten nach Flachenstilllegungen
stagnieren.

2.4 Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen |:| potenziell moglich

Die Art wurde im Planungsgebiet / Untersuchungsgebiet 2021 mit zwei Brutpaaren nachgewiesen.
Der Verbreitungsschwerpunkte liegt im Bereich des nordwestlichen Rand des Eichen-Kiefern-Waldes.
Der minimale Abstand betragt 50 m zur PV-Anlage.

3. Prognose und Bewertung der Schadigung oder Stérung nach § 44 BNatSchG Abs. 1
(in Verbindung mit Abs. 5 und Abs. 6)

3.1 Prognose u. Bewertung des Totungsverbotes gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 1
Verletzung, Totung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschédigung,
Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (baubedingt)

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch betriebsbedingte Kollisionen
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L]

Totung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt) und / oder 6kologische
Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestétte wird im rdumlichen Zusammenhang nicht
gewahrt

Okologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen
Zusammenhang gewahrt

Der Baubeginn erfolgt erst nach Ende der Hauptbrutzeit. So kann eine baubedingte Stérung
vermieden werden. Betriebsbedingt sind geringe Beeintrachtigungen zu erwarten.

3.2 Prognose und Bewertung der Stérungstatbestdnde gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 2

Erhebliches Storen von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

[]

Die Storung fiihrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Stérungen fiihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population

Baubedingte Stérungen sind nicht auszuschliefen. Der Baubeginn sollte daher erst nach Ende der
Hauptbrutzeit erfolgen. So kann eine baubedingte Stérung vermieden werden. Der
Populationsschwerpunkt der Art befindet sich auf3erhalb des UG auf dem Truppenibungsplatz.

3.3 Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 3

Entnahme, Beschadigung, Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten

[]

Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten, 6kologische Funktion
der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Okologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im
raumlichen Zusammenhang gewahrt

Stérungen kénnen durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden. Es kann eingeschatzt werden,
dass sich durch den Eingriff der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert.

4. Artspezifische VermeidungsmaRRnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen

[]
[]
]

nicht vorgesehen, da nicht erforderlich

gem. LBP vorgesehen

gem. FFH-VP vorgesehen

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prifung zu entwickeln

Auflistung der MaRnahmen

Vase 5 Bauausschlusszeit von Anfang April bis Mitte August (Hauptbrutzeit)

VASB = Artspezifische Vermeidungsmafnahme

Bei Einhaltung der Vermeidungsmafinahme bleibt der Erhaltungszustand gewahrt.

5. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestinde nach § 44 BNatSchG Abs. 1i. V. m. Abs. 5 u. Abs. 6
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|:| treffen zu
treffen nicht zu artenschutzrechtliche Prifung an dieser Stelle beendet

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach BNatSchG
§ 45 Abs. 7 (in Verbindung mit Art. 16(1) FFH-RL

Wahrung des Erhaltungszustandes
Die Gewahrung einer Ausnahme flhrt zu:
|:| keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

|:| kompensatorische MafRnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich

Haubenlerche

Vogel - Aves

Haubenlerche (Galerida cristata)

1. Schutzstatus

europaische Vogelart Anhang | der EU-Vogelschutzrichtlinie
Rote Liste-Status Haufigkeit in MV Erhaltungszustand / Trend MV
RL D Kat. 1 |:| extrem selten D gunstig (FV)
RL MV Kat. 2 |:| sehr selten D gleichbleibend
selten unglinstig — unzureichend (U1)
Konventionen mit Angabe |:| mittelhaufig |:| unginstig — schlecht (U2)
|:| |:| haufig |:| unbekannt
[ ] sehrhaufig

2. Bestandsdarstellung

2.1 Lebensraum und Verhaltensweisen

Die Besiedlung erfolgt bevorzugt in offenem trockenem Grasland, ist aber auch an Feld- und
StralRenrandern, in Industriegebieten, Hafen und in Stadten anzutreffen. Ideal sind trockenwarme
Flachen mit niedriger und llickenhafter Vegetationsdecke vorzugsweise auf lehmigen Sandbdden. Eine
fortschreitende Bodeneutrophierung beschrankt dabei zunehmend geeignete Habitate.
Vegetationsfreie Fldchen oder zumindest eine llickige bis schittere Grasflur (kurzgrasig fur den
Nahrungserwerb, mit 10—30 cm hohen Horsten in der Nahe offener Stellen als Neststandort) oder
Krautschicht in kleinparzelligen Nahrungsflachen. Nahrungsbiotop kénnen bis 100 m voneinander
entfernt sein.
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Nahrungserwerb wie bei der Feldlerche nur am Boden. In der Nahrung finden sich auch Beutetiere aus
der obersten Bodenschicht. Im Sommerhalbjahr offenbar mehr Insekten und weniger Vegetabilien

als bei anderen Lerchen. Am wichtigsten scheinen Lepidopterenlarven, Kafer, Larven von
Blattwespen, ferner Dipteren, kleine Lepidopteren-Imagines, Heuschrecken, Ameisen, Schnabelkerfe,
andere Insekten und Spinnen, seltener Regenwirmer, kleine Schnecken u.a., aber auch Samen.

Die GroRe des Territoriums betragt mindestens 0,5 - 1 ha.

Die Mehrzahl der Nester ist nicht weiter von den nachsten Deckungen entfernt als deren vierfache
Hohe. In der unmittelbaren Umgebung des Nestes durfen Zu- und Weggang der Végel nicht durch
geschlossene Vegetation behindert werden. Die meisten Nester sind nur von einer Seite zuganglich,
der Nestrand ist dort niedergedriickt und auf der Gegenseite, wo das Material vielleicht auch nicht
ausreichend gepresst werden kann, hinaufgezogen, gelegentlich fast eine laubenartige Uberdachung
bildend.

Brutzeit: von Ende Marz — Anfang Juli

Standvogel und Kurzstreckenzieher, wobei fiir einzelne Individuen jedoch sehr weite Wanderungen
nachgewiesen worden sind.

2.2 Vorkommen in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern

Soweit die 6kologischen Anspriche erflllt sind, vor allem auf durchlassigen Sand- und Kalksteinbdden
in weiten Teilen Mitteleuropas verbreiteter, aber seltener Brutvogel. In Deutschland liegen die
Hauptvorkommen in Mecklenburg-Vorpommern.

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Art sehr ungleichmafig verbreitet

2.3 Gefahrdungsursachen

Trotz gunstiger klimatischer Bedingungen im 20. Jahrhundert hat es keine Wiederausbreitung der Art
gegeben. Hauptgefahrdungsursachen sind offensichtlich Nahrungsmangel und Habitatverdanderungen.
Ruderal-, Od- und Brachfléachen stehen vielfach nur noch in geringem Male und Uber relativ kurze
Zeitraume zur Verfuigung. Freiflachen beispielsweise in Stadtgebieten, die zu Beginn des 20.
Jahrhunderts von Haubenlerchen besiedelt wurden, werden heute zunehmend begrunt, gedingt und
dicht bepflanzt. Auch andere Rohbodenflachen werden sofort eingegrint. Hinzu kommen eine
Intensivierung der Landwirtschaft und eine Aufgabe der extensiven Weidewirtschaft bei gleichzeitiger
Versiegelung der Landschaft und Verlust breiter, unbehandelter Ackerrandstreifen und -raine. Dadurch
fehlen Wildkrauter, die fur die Samennahrung wichtig sind. Gleichzeitig besteht kein ausreichendes
Insektenangebot zur Brutzeit mehr.

2.4 Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen |:| potenziell mdglich

Die Art wurde im Planungsgebiet / Untersuchungsgebiet 2021 mit drei Brutpaaren nachgewiesen.
Der Verbreitungsschwerpunkte (brutverdacht) liegt im Bereich der mittleren Bebauung.
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3. Prognose und Bewertung der Schadigung oder Stérung nach § 44 BNatSchG Abs. 1
(in Verbindung mit Abs. 5 und Abs. 6)

3.1 Prognose u. Bewertung des Tétungsverbotes gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 1

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschadigung,

Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (baubedingt)

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch betriebsbedingte Kollisionen

Totung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt) und / oder 6kologische
Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestétte wird im rdumlichen Zusammenhang nicht
gewahrt

Okologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen
Zusammenhang gewahrt

Der Baubeginn erfolgt erst nach Ende der Hauptbrutzeit. So kann eine baubedingte Stérung
vermieden werden. Betriebsbedingt sind geringe Beeintrachtigungen zu erwarten.

3.2 Prognose und Bewertung der Stérungstatbestinde gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 2

Erhebliches Storen von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und

Wanderungszeiten

Die Stérung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

|:| Die Stoérungen fiihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population

Baubedingte Stérungen sind nicht auszuschliefen. Der Baubeginn sollte daher erst nach Ende der
Hauptbrutzeit erfolgen. So kann eine baubedingte Stérung vermieden werden. Betriebsbedingt sind
geringe Beeintrachtigungen zu erwarten. Andererseits entstehen adaquate Ausweichflachen.

3.3 Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 3

Entnahme, Beschadigung, Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten

|:| Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten, 6kologische Funktion
der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

Okologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im
raumlichen Zusammenhang gewahrt

Stoérungen kénnen durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden. Es kann eingeschéatzt werden,
dass sich durch den Eingriff der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert.

4. Artspezifische VermeidungsmaBBnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen

nicht vorgesehen, da nicht erforderlich
gem. LBP vorgesehen

gem. FFH-VP vorgesehen

bl Bl I ]

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prifung zu entwickeln

Auflistung der MaRnahmen
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Vass & Bauausschlusszeit von Anfang April bis Mitte August (Hauptbrutzeit)
VASB = Artspezifische Vermeidungsmafnahme

Bei Einhaltung der Vermeidungsmafinahme bleibt der Erhaltungszustand gewahrt.

5. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestinde nach § 44 BNatSchG Abs. 1i. V. m. Abs. 5 u. Abs. 6
|:| treffen zu
treffen nicht zu artenschutzrechtliche Prifung an dieser Stelle beendet

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach BNatSchG
§ 45 Abs. 7 (in Verbindung mit Art. 16(1) FFH-RL

Wahrung des Erhaltungszustandes

Die Gewahrung einer Ausnahme fihrt zu:

|:| keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
kompensatorische MaRnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich

(in erster Linie zur Etablierung der Population)
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Voégel - Aves

Heidelerche (Lullula arborea)

1. Schutzstatus

europaische Vogelart Anhang | der EU-Vogelschutzrichtlinie
Rote Liste-Status Haufigkeit in MV Erhaltungszustand / Trend MV
RL D Kat. - |:| extrem selten |:| gunstig (FV)
|:| RL MV Kat. V |:| sehr selten |:| gleichbleibend
|:| selten |:| unginstig — unzureichend (U1)
Konventionen mit Angabe mittelhdufig D ungiinstig — schlecht (U2)
|:| |:| haufig unbekannt
|:| sehr haufig

2. Bestandsdarstellung

2.1 Lebensraum und Verhaltensweisen

Die Besiedlung erfolgt bevorzugt auf Flachen in durch Beweidung, Brand, Kahlschlag oder Bl6RRen
(Windwurf, Feuerschutzstreifen, Schneisen fir Hochspannungsleitungen usw.) gedffneten lichten
Walder mit mehrjahrig gleichbleibender Kraut- und Strauchschicht.

Die Aufgabe vieler Trockenrasenreste zeigt, dass der geeignete Biotop eine MinimalgréRe von etwa 10
ha haben muss. Die Heidelerche kann auch in stark abweichenden Ersatzbiotopen regelmafiger und
verbreiteter Brutvogel sein, wenn die wichtigsten Bedingungen erfiillt sind: 1. Warme, sonnige Flachen,
meist mit Nordost- bis Stidexposition oder zumindest Windschutz und warmer Luftschicht in
Bodennéahe. 2. Vorhandensein von Sing- und Beobachtungswarten (einzeln oder in Gruppen
stehende, am liebsten niedrige blattlose Baume mit horizontalen Zweigen, Straucher, Zaunpfahle,
Leitungsdrahte). 3. Vegetationsfreie Flachen oder zumindest eine llickige bis schiittere Grasflur
(kurzgrasig far den Nahrungserwerb, mit 10-30 cm hohen Horsten in der Nahe offener Stellen als
Neststandort) oder Krautschicht in kleinparzelliger, jederzeit Nahrungsflachen bietender Griinland-
Acker-Wirtschaft. Nistplatz und Nahrungsbiotop kénnen bis 200 m voneinander entfernt sein.

Nahrungserwerb wie bei der Feldlerche nur am Boden. In der Nahrung finden sich auch Beutetiere aus
der obersten Bodenschicht. Im Sommerhalbjahr offenbar mehr Insekten und weniger Vegetabilien

als bei anderen Lerchen. Am wichtigsten scheinen Lepidopterenlarven, Kafer, Larven von
Blattwespen, ferner Dipteren, kleine Lepidopteren-Imagines, Heuschrecken, Ameisen, Schnabelkerfe,
andere Insekten und Spinnen, seltener Regenwirmer, kleine Schnecken u.a., aber auch Samen.

Die GroRe des Territoriums betrdgt mindestens 2—3 ha. Schonungen bis zu 3 ha werden gewdhnlich
von 1 BP besetzt, in grofRere (3-5 ha) kénnen sich 2 territoriale Mannchen teilen. Auf Lichtungen mit
Eichen-Kiefernwald bestandenen Flachen wurden Reviere von 0,8-8,2 ha ermittelt.

Die Mehrzahl der Nester ist nicht weiter von den nachsten Baumen entfernt als deren vierfache Hohe
(Sichtverbindung zu den nachsten Baumwipfeln meist 15—45° Gber der Horizontalen). Waldrandnahe
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ist dabei wichtiger als die Nahe einzelner hoher Beobachtungswarten. Ausnahmsweise kann das Nest
direkt am Waldrand unter weit ausladenden Asten von Kiefern oder im lichten Altholz stehen. In der
unmittelbaren Umgebung des Nestes diirfen Zu- und Weggang der Végel nicht durch geschlossene
Vegetation behindert werden. Die meisten Nester sind nur von einer Seite zuganglich, der Nestrand ist
dort niedergedriickt und auf der Gegenseite, wo das Material vielleicht auch nicht ausreichend
gepresst werden kann, hinaufgezogen, gelegentlich fast eine laubenartige Uberdachung bildend.

Brutzeit: von Mitte Marz — Mitte August
Mittelstreckenzieher, wobei das Hauptiiberwinterungsgebiet in Westfrankreich, auf der Iberischen

Halbinsel und im nérdlichen Mittelmeerraum liegt. Végel der Nominatform sind auch unter den
Wintergasten der StidkUste der Turkei sowie in Agypten gefunden worden.

2.2 Vorkommen in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern

Soweit die 6kologischen Anspriche erflllt sind, vor allem auf durchlassigen Sand- und Kalksteinbdden
in weiten Teilen Mitteleuropas verbreiteter, aber nirgends haufiger Brutvogel. In Deutschland liegen
die Hauptvorkommen in Mecklenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Fehlt in der Marsch und
anderen Niederungslandschaften mit hohem Grundwasserspiegel.

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Art sehr ungleichmaRig verbreitet, mit groter Haufigkeit im
Slden, d. h. in den Waldgebieten.

2.3 Gefahrdungsursachen

Derzeit sind keine Gefahrdungsursachen festlegbar, da die die Vorkommen der Art in Mecklenburg-
Vorpommern einen gleichbleibenden Trend aufgrund der Sukzessionen auf ertragsarmen
Ackerstandorten nach Flachenstilllegungen.

Gefahrdung durch PV-Anlagen: Evtl. Flachenverlust von Ruderalflachen.

2.4 Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen |:| potenziell mdglich
Die Art wurde im Planungsgebiet / Untersuchungsgebiet 2021 mit zwei Brutpaaren nachgewiesen.
Der Verbreitungsschwerpunkte liegt im Bereich des Randes am Eichen-Kiefern-Waldes.

3. Prognose und Bewertung der Schadigung oder Stéorung nach § 44 BNatSchG Abs. 1
(in Verbindung mit Abs. 5 und Abs. 6)

3.1 Prognose u. Bewertung des Tétungsverbotes gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 1
Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschadigung,
Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (baubedingt)

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch betriebsbedingte Kollisionen

|:| Toétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt) und / oder 6kologische
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Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestétte wird im raumlichen Zusammenhang nicht
gewahrt

Okologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im rdumlichen
Zusammenhang gewahrt

Der Baubeginn erfolgt erst nach Ende der Hauptbrutzeit. So kann eine baubedingte Stérung
vermieden werden. Betriebsbedingt sind geringe Beeintrachtigungen zu erwarten.

3.2 Prognose und Bewertung der Storungstatbestinde gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 2
Erhebliches Storen von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

|:| Die Stérung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die Stérungen filhren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population

Baubedingte Stérungen sind nicht auszuschlie®en. Der Baubeginn sollte daher erst nach Ende der
Hauptbrutzeit erfolgen. So kann eine baubedingte Stérung vermieden werden. Betriebsbedingt sind
geringe Beeintrachtigungen zu erwarten.

3.3 Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 3

Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten

|:| Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten, 6kologische Funktion
der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im rdumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Okologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im

rdumlichen Zusammenhang gewahrt

Stérungen kénnen durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden. Es kann eingeschatzt werden,
dass sich durch den Eingriff der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert.

4. Artspezifische VermeidungsmaRnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaRBnahmen

nicht vorgesehen, da nicht erforderlich

|:| gem. LBP vorgesehen

|:| gem. FFH-VP vorgesehen

|:| im Rahmen der artenschutzrechtlichen Priifung zu entwickeln

Auflistung der MaRnahmen
Vase 5 Bauausschlusszeit von Anfang April bis Mitte August (Hauptbrutzeit)

VASB = Artspezifische Vermeidungsmafnahme

Bei Einhaltung der Vermeidungsmafnahme bleibt der Erhaltungszustand gewahrt.

5. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestinde nach § 44 BNatSchG Abs. 1i. V. m. Abs. 5 u. Abs. 6
|:| treffen zu
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treffen nicht zu artenschutzrechtliche Prifung an dieser Stelle beendet

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach BNatSchG
§ 45 Abs. 7 (in Verbindung mit Art. 16(1) FFH-RL

Wahrung des Erhaltungszustandes
Die Gewahrung einer Ausnahme fihrt zu:
|:| keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

|:| kompensatorische MalRnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich

Ziegenmelker

Vogel - Aves

Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus)

1. Schutzstatus

europaische Vogelart Anhang | der EU-Vogelschutzrichtlinie
Rote Liste-Status Haufigkeit in MV Erhaltungszustand / Trend MV
RL D Kat. 3 |:| extrem selten D gunstig (FV)
RL MV Kat.1 sehr selten [ ] gleichbleibend
|:| selten ungunstig — unzureichend (U1)
Konventionen mit Angabe |:| mittelhaufig |:| unginstig — schlecht (U2)
|:| |:| haufig |:| unbekannt
[ ] sehrhaufig

2. Bestandsdarstellung

2.1 Lebensraum und Verhaltensweisen

Die Besiedlung erfolgt in trockenen, warmebegunstigten, offenen Landschaften mit einem
ausreichenden Angebot an Nachtfluginsekten. In Europa sind seine bevorzugten Lebensraume Heiden
und Moore, auch lichte, sandige Kiefernwalder mit grofen Freiflachen, Kahlschlage sowie
Windbruchgebiete vermag er zu besiedeln. Ebenso erscheint er gelegentlich auch in wenig
bewachsenen Diinenabschnitten. In Mitteleuropa zeigen Sekundarlebensraume wie
Truppenlbungsplatze oder stillgelegte Tagebauflachen die groften Bestandsdichten.

Im Allgemeinen ist der Ziegenmelker als warmeliebende Art eher ein Bewohner der Niederungen, doch
bei glinstigem Nahrungsangebot britet er bis in den subalpinen Bereich.

Sofern die grundlegenden Anforderungen, die die Art an den Brutstandort stellt, erfillt sind, meidet der
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Vogel - Aves

Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus)

Ziegenmelker die Nahe des Menschen nicht. Randgebiete kleiner Siedlungen scheinen sogar,
wahrscheinlich durch die von Tierhaltung und Lichtquellen angezogenen Insekten, eine besondere
Attraktivitat zu besitzen.

Siedlungsdichten: 2 bis maximal 10 Paare/km?. Im Revier muss eine sehr licht bestockte Flache von
0,5-1 ha vorhanden sein.

Brutzeit: von Anfang Mai bis Ende Juli

Langstreckenzieher, wobei das Hauptiberwinterungsgebiet im Sidsudan beginnt und sich bis zur
Kapprovinz erstreckt, wobei die verschiedensten Biotope und Héhenstufen aufgesucht werden
kénnen, sofern nur gentigend Freiflachen zur Jagd zur Verfiigung stehen. Auch in Westafrika werden
beginnend im sudlichen Sahelbereich siidwarts bis zur Guineakuste Ziegenmelker angetroffen,
allerdings in geringerer Zahl.

2.2 Vorkommen in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern

In Mitteleuropa ist sie ein seltener, llickig verbreiteter Brutvogel. Soweit die 6kologischen Anspriiche
erfullt sind, vor allem auf durchldssigen Sand- und Kalksteinbdden verbreitet, aber nirgends haufiger
Brutvogel. In Deutschland liegen die Hauptvorkommen in Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern. Fehlt in der Marsch und anderen Niederungslandschaften mit hohem
Grundwasserspiegel.

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Art sehr ungleichmafig verbreitet, mit groter Haufigkeit in
trockenen Wald- und Heidegebieten der Uckermark

2.3 Gefdahrdungsursachen

Der Verlust offener Flachen in Kiefernwaldern kann zur Aufgabe geeigneter Brutplatze fuhren.
Lebensraumverluste entstehen auch bei Neuanlagen von Verkehrswegen und Bauvorhaben
aulerhalb geschlossener Siedlungen. Gegeniiber dem Verkehr sind Ziegenmelker besonders anfallig,
da sie sich oft auf erwdrmte und glatte Stral3en setzen.

Da revieranzeigende Vogel meist den Sozialkontakt zu benachbarten Brutpaaren suchen, ist flr die
Etablierung eines Reviers ein Verbund an geeigneten Habitaten von Vorteil. Isoliert liegende
Teilflachen bleiben deshalb - trotz Eignung - oftmals verwaist.

Die Schadlingsbekampfung mit Pestiziden bringt Nahrungsverknappung mit sich.

GroRere Storungen verursachen auch Freizeitaktivitaten im Wald.

Gefahrdung durch PV-Anlagen: keine Kenntnisse; moglicherweise profitiert die Art von den Anlagen
aufgrund eines héheren Aufkommens an Insekten.

2.4 Vorkommen im Untersuchungsraum
nachgewiesen |:| potenziell mdglich
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Vogel - Aves

Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus)

Die Art wurde im Planungsgebiet / Untersuchungsgebiet 2021 mit zwei Brutpaaren nachgewiesen.
Der Verbreitungsschwerpunkte liegt im Bereich der Eichen-Kiefern-Walder.

3. Prognose und Bewertung der Schadigung oder Stérung nach § 44 BNatSchG Abs. 1
(in Verbindung mit Abs. 5 und Abs. 6)

3.1 Prognose u. Bewertung des Tétungsverbotes gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 1

Verletzung, Totung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschédigung,
Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (baubedingt)

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch betriebsbedingte Kollisionen

|:| Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt) und / oder 6kologische
Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestétte wird im rdumlichen Zusammenhang nicht
gewahrt

Okologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen
Zusammenhang gewahrt

Der Baubeginn erfolgt erst nach Ende der Hauptbrutzeit. So kann eine baubedingte Stérung
vermieden werden. Betriebsbedingt sind geringe Beeintrachtigungen zu erwarten.

3.2 Prognose und Bewertung der Stoérungstatbestinde gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 2
Erhebliches Storen von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

|:| Die Storung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die Stérungen fiihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population

Baubedingte Stérungen sind nicht auszuschlielen. Der Baubeginn sollte daher erst nach Ende der
Hauptbrutzeit erfolgen. So kann eine baubedingte Stérung vermieden werden. Betriebsbedingt sind
geringe Beeintrachtigungen zu erwarten.

3.3 Prognose und Bewertung der Schiadigungstatbestande gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 3

Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten

|:| Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten, ékologische Funktion
der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

Okologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestétte wird im
raumlichen Zusammenhang gewahrt

Stérungen kénnen durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden. Es kann eingeschéatzt werden,
dass sich durch den Eingriff der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert.

4. Artspezifische VermeidungsmaBnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen

nicht vorgesehen, da nicht erforderlich
|:| gem. LBP vorgesehen
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Vogel - Aves

Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus)

|:| gem. FFH-VP vorgesehen
|:| im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prifung zu entwickeln

Auflistung der MaRnahmen
Vase 5 Bauausschlusszeit von Anfang April bis Mitte August

VASB = Artspezifische Vermeidungsmafnahme

Bei Einhaltung der Vermeidungsmafinahme bleibt der Erhaltungszustand gewahrt.

5. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestinde nach § 44 BNatSchG Abs. 1i. V. m. Abs. 5 u. Abs. 6
|:| treffen zu
treffen nicht zu artenschutzrechtliche Prifung an dieser Stelle beendet

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach BNatSchG
§ 45 Abs. 7 (in Verbindung mit Art. 16(1) FFH-RL

Wahrung des Erhaltungszustandes
Die Gewahrung einer Ausnahme flhrt zu:
|:| keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

|:| kompensatorische MaRnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich
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Ubrige Arten zusammengefasst nach Gilden

Voégel - Aves

Artengruppe: Bodenbriiter
Okologische Gilde Européischer Vogelarten nach VRL

1. Schutzstatus

europaische Vogelarten |:| Anhang | der EU-Vogelschutzrichtlinie
Rote Liste-Status Haufigkeit in MV Erhaltungszustand / Trend MV
|:| RLD |:| extrem selten gunstig (FV)
[] RLMV- [] sehrselten gleichbleibend
|:| selten |:| unguinstig — unzureichend (U1)
Konventionen mit Angabe mittelhaufig |:| unguinstig — schlecht (U2)
|:| haufig |:| unbekannt
|:| sehr haufig

2. Bestandsdarstellung

2.1 Lebensraum und Verhaltensweisen

Samtliche aufgefuhrten Arten sind Bewohner der offenen, halboffenen und / oder geschlossenen
Landschaft. Sie sind nicht gefahrdet, mit glinstigem bis gleichbleibendem Erhaltungszustand in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Gruppe der Bodenbriiter ist im Untersuchungsgebiet durch vier
landesweit sehr haufige Arten und einer weniger haufigen Art (Wachtel) vertreten. Haufigste Art im
Gebiet ist der Zilpzalp mit 18 Revieren.

2.2 Vorkommen in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern

Keine der Arten ist nach den aktuellen Roten Listen Mecklenburg-Vorpommerns VOKLER et al. 2014
und / oder Deutschlands (GRUNEBERG, BAUER, HAUPT, HUPPOP, RYSLAVY u. SUDBECK 2015)
als gefahrdet eingestuft, und alle aufgefiihrten Arten sind in Mecklenburg-Vorpommern weit verbreitet
und haufig. Ihr Erhaltungszustand kann als glnstig bis gleichbleibend eingeschatzt werden. Alle hier
betrachteten Bodenbriiter nutzen ihren Nistplatz nicht erneut wahrend der kommenden
Fortpflanzungsperiode, so dass deren Schutz mit dem Ende der Brutzeit erlischt.

2.3 Gefahrdungsursachen

.
2.4 Vorkommen im Untersuchungsraum
nachgewiesen |:| potenziell mdglich
Diese Arten wurden 2021 im Untersuchungsgebiet nachgewiesen.
Baumpieper 3Bp Feldlerche 1Bp
Fitis * Goldammer *
Grauammer 1Bp Waldlaubsanger 3 Bp

Waldschnepfe 1Bp Zilpzalp

3. Prognose und Bewertung der Schadigung oder Stérung nach § 44 BNatSchG Abs. 1
(in Verbindung mit Abs. 5 und Abs. 6)

3.1 Prognose u. Bewertung des Tétungsverbotes gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 1
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Vogel - Aves

Artengruppe: Bodenbriiter
Okologische Gilde Européischer Vogelarten nach VRL

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschadigung,

Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten (baubedingt)

Verletzung, Totung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch betriebsbedingte Kollisionen

|:| Toétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt) und / oder 6kologische
Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen Zusammenhang nicht
gewahrt

Okologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im rdumlichen
Zusammenhang gewahrt

Der Baubeginn erfolgt erst nach Ende der Hauptbrutzeit. So kann eine baubedingte Stérung

vermieden werden. Betriebsbedingt sind keine bis geringe Beeintrachtigungen zu erwarten.

3.2 Prognose und Bewertung der Storungstatbestinde gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 2
Erhebliches Stéren von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

|:| Die Stérung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die Storungen fihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population

Baubedingte Stérungen sind nicht auszuschlieRen. Es sind jedoch keine Beeintrachtigungen zu
erwarten, die sich negativ auf den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken.
Betriebsbedingte Stérungen sind nicht zu erwarten.

3.3 Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 3

Entnahme, Beschadigung, Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten

|:| Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten, 6kologische Funktion
der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

Okologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im
raumlichen Zusammenhang gewahrt

Stérungen kénnen durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden. Es kann eingeschéatzt werden,
dass sich durch den Eingriff der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert.

4. Artspezifische VermeidungsmaRBnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaRBnahmen

nicht vorgesehen, da nicht erforderlich
|:| gem. LBP vorgesehen
|:| gem. FFH-VP vorgesehen

|:| im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prifung zu entwickeln

5. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestinde nach § 44 BNatSchG Abs. 1i. V. m. Abs. 5 u. Abs. 6
|:| treffen zu Darlegung der Griinde fiir eine Ausnahme erforderlich

treffen nicht zu artenschutzrechtliche Prifung an dieser Stelle beendet
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Vogel - Aves

Artengruppe: Bodenbriiter
Okologische Gilde Européischer Vogelarten nach VRL

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach BNatSchG
§ 45 Abs. 7 (in Verbindung mit Art. 16(1) FFH-RL

Wahrung des Erhaltungszustandes
Die Gewahrung einer Ausnahme fuhrt zu:
keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

|:| kompensatorische Malinahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich

Der Erhaltungszustand bleibt gewahrt.

Vogel - Aves

Artengruppe: Freibruter
Okologische Gilde Européischer Vogelarten nach VRL

1. Schutzstatus

europaische Vogelart |:| Anhang | der EU-Vogelschutzrichtlinie
Rote Liste-Status Haufigkeit in MV Erhaltungszustand / Trend MV
|:| RL D Kat. - |:| extrem selten gunstig (FV)

|:| RL MV Kat. - |:| sehr selten

|:| selten

Konventionen mit Angabe mittelhaufig

[] haufig
sehr haufig

gleichbleibend
unglnstig — unzureichend (U1)
ungunstig — schlecht (U2)

unbekannt

EI I

2. Bestandsdarstellung

2.1 Lebensraum und Verhaltensweisen

Die Gilde der hier aufgefiihrten Freibriter vereint regional weit verbreitete und vielerorts haufige Baum-
und Gebluschbriter, die gegenwartig keinen Gefahrdungsstatus besitzen. Haufigste Art innerhalb
dieser Gilde sind Buchfink und Ménchsgrasmiicke.

2.2 Vorkommen in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern

Keine der Arten ist nach den aktuellen Roten Listen Mecklenburg-Vorpommerns VOKLER et al. 2014)
und / oder Deutschlands (GRUNEBERG, BAUER, HAUPT, HUPPOP, RYSLAVY u. SUDBECK 2015)
als gefahrdet eingestuft, und alle aufgefiihrten Arten sind in Mecklenburg-Vorpommern weit verbreitet
und haufig. Ihr Erhaltungszustand kann als glnstig bis gleichbleibend eingeschatzt werden. Alle hier
betrachteten Freibriter nutzen ihren Nistplatz nicht erneut wahrend der kommenden
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Vogel - Aves

Artengruppe: Freibriiter
Okologische Gilde Européischer Vogelarten nach VRL

Fortpflanzungsperiode, so dass deren Schutz mit dem Ende der Brutzeit erlischt.

2.3 Gefahrdungsursachen
.

2.4 Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen |:| potenziell moglich
Die Arten wurden 2021 im Untersuchungsgebiet nachgewiesen..

Amsel Misteldrossel *
Buchfink * Monchsgrasmiicke *
Eichelhaher * Pirol 1Bp
Gartengrasmiicke * Ringeltaube *
Grunfink * Rotkehlchen *
Heckenbraunelfe * Singdrossel *
Kernbeiler * Sommergoldhahnchen *
Mausebussard *

3. Prognose und Bewertung der Schadigung oder Stérung nach § 44 BNatSchG Abs. 1
(in Verbindung mit Abs. 5 und Abs. 6)

3.1 Prognose u. Bewertung des Tétungsverbotes gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 1

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschadigung,
Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (baubedingt)

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch betriebsbedingte Kollisionen

|:| Totung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt) und / oder 6kologische
Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestétte wird im rdumlichen Zusammenhang nicht
gewahrt

Okologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen
Zusammenhang gewahrt

Der Baubeginn erfolgt erst nach Ende der Hauptbrutzeit.

So kann eine baubedingte Stérung vermieden werden. Betriebsbedingt sind geringe

Beeintrachtigungen zu erwarten.

3.2 Prognose und Bewertung der Stérungstatbestinde gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 2

Erhebliches Storen von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

|:| Die Storung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die Stérungen fiihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population

Baubedingte Stérungen sind nicht auszuschlie®en. Der Baubeginn sollte daher erst nach Ende der
Hauptbrutzeit erfolgen. So kann eine baubedingte Stérung vermieden werden. Betriebsbedingt sind
geringe Beeintrachtigungen zu erwarten.

alauda- Arbeitsgemeinschaft fiir landschaftsdkologische Untersuchungen und Datenanalysen
-37-




Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Eggesin-Karpin ll|

Vogel - Aves

Artengruppe: Freibriiter
Okologische Gilde Européischer Vogelarten nach VRL

3.3 Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 3

Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten

|:| Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten, 6kologische Funktion
der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im rdumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

Okologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im
raumlichen Zusammenhang gewahrt

Stérungen kénnen durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden. Es kann eingeschatzt werden,
dass sich durch den Eingriff der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert.

4. Artspezifische VermeidungsmaBBnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen

|:| nicht vorgesehen, da nicht erforderlich

gem. LBP vorgesehen

|:| gem. FFH-VP vorgesehen

|:| im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prufung zu entwickeln

Auflistung der MaRnahmen

(VASB = Artspezifische Vermeidungsmafnahme ACEF = Artspezifische (vorgezogene) MaRnahme zur dauerhaften Sicherung der ékologischen Funktion
A = Artspezifische AusgleichsmaRBnahme A = Artspezifische (vorgezogene) SchutzmaRBnahme

5. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestinde nach § 44 BNatSchG Abs. 1i. V. m. Abs. 5 u. Abs. 6
|:| treffen zu
treffen nicht zu artenschutzrechtliche Priifung an dieser Stelle beendet

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach BNatSchG
§ 45 Abs. 7 (in Verbindung mit Art. 16(1) FFH-RL

Wahrung des Erhaltungszustandes
Die Gewahrung einer Ausnahme fuhrt zu:
keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

|:| kompensatorische Mallnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich

Bei Einhaltung der Vermeidungsmafinahme bleibt der Erhaltungszustand gewahrt.
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Vogel - Aves

Artengruppe: Hohlen- und Nischenbriiter
Okologische Gilde Européischer Vogelarten nach VRL

1. Schutzstatus

europaische Vogelarten |:| Anhang | der EU-Vogelschutzrichtlinie
Rote Liste-Status Haufigkeit in MV Erhaltungszustand / Trend MV
|:| RL D Kat. - |:| extrem selten gunstig (FV)

|:| RL MV Kat. - |:| sehr selten

|:| selten

Konventionen mit Angabe mittelhaufig

[] haufig
sehr haufig

gleichbleibend
ungunstig — unzureichend (U1)

unginstig — schlecht (U2)

NN

unbekannt

2. Bestandsdarstellung

2.1 Lebensraum und Verhaltensweisen

Samtliche aufgefiihrten Arten sind Bewohner der halboffenen und / oder geschlossenen Landschaft.
Sie sind nicht gefahrdet, mit meist haufigen Vorkommen und glinstigem bis gleichbleibendem
Erhaltungszustand in Mecklenburg-Vorpommern.

2.2 Vorkommen in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern

Keine der Arten ist nach den aktuellen Roten Listen Mecklenburg-Vorpommerns (VOKLER et al. 2014)
und / oder Deutschlands (GRUNEBERG, BAUER, HAUPT, HUPPOP, RYSLAVY u. SUDBECK 2015)
als gefahrdet eingestuft, und alle aufgefiihrten Arten sind in Mecklenburg-Vorpommern weit verbreitet
und haufig. Ihr Erhaltungszustand kann als glinstig bis gleichbleibend eingeschatzt werden. Alle hier
betrachteten Hohlen- und Halbhdhlenbriter nutzen ihren Nistplatz nicht oder nur selten erneut
wahrend der kommenden Fortpflanzungsperiode, so dass deren Schutz mit dem Ende der Brutzeit
erlischt.

2.3 Gefahrdungsursachen
.

2.4 Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen |:| potenziell mdglich

Die Arten wurden 2021 im Untersuchungsgebiet nachgewiesen.

Bachstelze * Hausrotschwanz *
Blaumeise * Kohlmeise *
Buntspecht * Mauersegler *
Feldsperling 3Bp Rauchschwalbe 4 Bp
Gartenbaumlaufer * Tannenmeise *
Gartenrotschwanz * Zaunkonig *
Grauschnapper 2Bp Waldkauz *

Haubenmeise

3. Prognose und Bewertung der Schadigung oder Stérung nach § 44 BNatSchG Abs. 1
(in Verbindung mit Abs. 5 und Abs. 6)
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Vogel - Aves

Artengruppe: Hohlen- und Nischenbriiter
Okologische Gilde Européischer Vogelarten nach VRL

3.1 Prognose u. Bewertung des Tétungsverbotes gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 1
Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschadigung,
Zerstoérung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten (baubedingt)

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch betriebsbedingte Kollisionen

|:| Toétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt) und / oder 6kologische
Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen Zusammenhang nicht
gewahrt

Okologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im rdumlichen

Zusammenhang gewahrt

Der Baubeginn erfolgt erst nach Ende der Hauptbrutzeit. So kann eine baubedingte Stérung
vermieden werden. Betriebsbedingt sind keine bis geringe Beeintrachtigungen zu erwarten.

3.2 Prognose und Bewertung der Storungstatbestinde gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 2
Erhebliches Storen von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

|:| Die Stoérung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die Stérungen filhren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population

Baubedingte Stérungen sind nicht auszuschliel®en. Es sind jedoch keine Beeintrachtigungen zu
erwarten, die sich negativ auf den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken.
Betriebsbedingte Stérungen sind nicht zu erwarten.

3.3 Prognose und Bewertung der Schiadigungstatbestande gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 3

Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten

|:| Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten, 6kologische Funktion
der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

Okologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im
raumlichen Zusammenhang gewahrt

Stérungen kénnen durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden. Es kann eingeschéatzt werden,
dass sich durch den Eingriff der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert.

4. Artspezifische VermeidungsmaRnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaRnahmen

|:| nicht vorgesehen, da nicht erforderlich
|:| gem. LBP vorgesehen
gem. FFH-VP vorgesehen

|:| im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prifung zu entwickeln
CEF 1 10 Halbhohlen 10 Nistkdsten an Gebduden
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Vogel - Aves

Artengruppe: Hohlen- und Nischenbriiter
Okologische Gilde Européischer Vogelarten nach VRL

CEF 2 10 Nistkasten an Baumen
CEF 3 15 Halbhohlen am Rand der PV-Anlage

5. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestinde nach § 44 BNatSchG Abs. 1i. V. m. Abs. 5 u. Abs. 6
|:| treffen zu
treffen nicht zu artenschutzrechtliche Priifung an dieser Stelle beendet

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach BNatSchG
§ 45 Abs. 7 (in Verbindung mit Art. 16(1) FFH-RL

Wahrung des Erhaltungszustandes
Die Gewahrung einer Ausnahme fuhrt zu:
keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

|:| kompensatorische Malinahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich

Der Erhaltungszustand bleibt gewahrt.
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Fledermause

Betroffene Arten (Artenschutzblétter in alphabetischer Reihenfolge):

Braunes Langohr - Plecotus auritus
Breitfliigelfledermaus - Eptesicus serotinus
Fransenfledermaus - Myotis nattereri
Grolder Abendsegler - Nyctalus noctula
Rauhautfledermaus - Pipistrellus nathusii

Teichfledermaus - Myotis dasycneme
Wasserfledermaus - Myotis daubentoni
Zwergfledermaus -  Pipistrellus pipistrellus

Breitflugelfledermaus

Fledermause - Microchiroptera

Breitfliigelfledermaus (Eptesicus serotinus)

1. Schutzstatus

EU-Recht
Anhang IV der FFH-Richtlinie

Rote Liste-Status Haufigkeit in MV Erhaltungszustand / Trend MV

RL D Kat. 2 giinstig (FV)
RL MV Kat. 3 gleichbleibend

extrem selten
sehr selten
selten unginstig — unzureichend (U1)

[]

[]

[]
Konventionen mit Angabe mittelhdufig

[]

[]

ungunstig — schlecht U2)

OOO0OE]

[]

haufig unbekannt
sehr haufig

nicht bekannt

[]

2. Bestandsdarstellung

2.1 Charakterisierung und Lebensweise

Besiedlung: die Breitfliigelfledermaus besiedelt das ganze Spektrum mitteleuropaischer Lebensraume
und ist kaum auf Wald angewiesen. Als warmeliebende Art bevorzugt sie Dorfer, Stadte, Einzelgehdfte
in Waldnahe oder in Waldern.

Jagdhabitate: vor allem strukturreiche Gelande an Alleen, Waldrandern, entlang von Schneisen und
Wegen in Waldern, Parks, strukturreichen Siedlungsrandern, Streuobstwiesen, Uber Viehweiden und
kleinen Stand- und FlieRgewassern, auch weitgehend ausgerdumte landwirtschaftliche Flachen
werden nicht gemieden. Wichtig scheint ein lockerer Bewuchs mit Laubbdumen zu sein.

Wanderungen: die Art ist meist standorttreu, Winterquartiere liegen meist innerhalb eines 50 km-
Radius um die Sommerquartiere. Einzelne Weitwanderungen vorkommend.

Flughéhen: Jagdflughdhen oft deutlich Uber Baumkronenhdéhe reichend (Luftraumjager),
Streckenflughdhen (Dismigration) bis 40 (50) m Hohe und gelegentlich mehr (n. BANSE 2010). Bisher

alauda- Arbeitsgemeinschaft fiir landschaftsdkologische Untersuchungen und Datenanalysen
-42 -




Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Eggesin-Karpin ll|

Fledermause - Microchiroptera

Breitfliigelfledermaus (Eptesicus serotinus)

sind maximale Flughéhen bis 67 m nachgewiesen worden.

Nahrungserwerb: die Jagd startet in der Abenddédmmerung 20-30 Minuten nach Sonnenuntergang mit
dem Verlassen ihrer Quartiere. Es werden 2-10 Teiljagdgebiete aufgesucht, die sich meist innerhalb
eines Radius von 4,5 km, in Ausnahmefallen bis zu 12 Km um die Quartiere befinden. Dabei fliegen
die Tiere langsam (15 km/h) und oft in Gruppen.

Nahrung: die Art reagiert flexibel auf Verfliigbarkeit von Beute, abhangig von Flugzeiten besteht diese
aus Dung-, Mai- und Junikafern, Nachtfaltern, Hautfliglern (bes. Schlupfwespen), Wanzen und
anderen Insekten. Erbeutet wird auch Nahrung am Boden (z.B. bei Massenauftreten von schlipfenden
Kafern).

Fortpflanzung: Eintreten der Geschlechtsreife vermutl. Im 2. Jahr. Paarung im September, Oktober,
Geburt des meist einzelnen Jungen etwa Mitte Juni, spate Geburten bis zum August.

Quartiere: Sommerquartiere nahezu ausschlief3lich warme Spalten an und in Gebauden (z.B. hinter
Fassadenverkleidungen, Regenrinnen, Attiken oder dhnlichem), selten in Nistkdsten und Baumhdhlen.
Winterquartiere in Gebauden, selten in Hohlen.

2.2 Vorkommen in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern

Die Art ist in Deutschland flachendeckend verbreitet, weist aber erhebliche regionale
Dichteunterschiede auf. Die glazial gepragte Landschaft Norddeutschlands scheint am dichtesten
besiedelt zu sein (BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ 1999). Bestand in Mecklenburg-Vorpommern:
weit verbreitet, stellenweise haufig (TEUBNER et al. in BMU, 2010).

2.3 Gefahrdungsursachen

Uberwiegend durch Windkraftanlagen und Verluste von Quartieren. Gefahrdet aufgrund von
Habitatverlusten bei Rodungen, Barrierewirkungen.

2.4 Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen |:| potenziell mdglich
Die Art wurde jagend bei Kontrollen im Zeitraum Mai-September 2021 im Planungs- bzw.
Untersuchungsgebiet, somit auch im Bereich der geplantenStandorte nachgewiesen.

3. Prognose und Bewertung der Schadigung oder Stéorung nach § 44 BNatSchG Abs. 1
(in Verbindung mit Abs. 5 und Abs. 6)

3.1 Prognose u. Bewertung des Totungsverbotes gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 1

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschadigung,
Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (baubedingt)

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch betriebsbedingte Kollisionen

Toétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt), 6kologische Funktion der
Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Okologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen

Zusammenhang gewahrt
Auf die Population als erheblich zu bewertende negative baubedingte Auswirkungen sind aufgrund der
vorwiegend in Gebduden siedelnden Art nicht zu erwarten. Betriebsbedingte Auswirkungen sind
potenziell nicht gegeben.

3.2 Prognose und Bewertung der Storungstatbestinde gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 2

Erhebliches Storen von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten
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|:| Die Storung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die Storungen flihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population

Gefahrdungen durch PV-Anlagen sind nicht bekannt. Untersuchungen belegen im Gegenteil ein
hdheres Jagdaufkommen durch verbesserte Nahrungsressource. Allerdings sind durch Abriss von
Gebauden die Quartiere gefahrdet.

3.3 Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 3

Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten

Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten, dkologische Funktion
der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

Okologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestéatte wird im
raumlichen Zusammenhang gewahrt

Fortpflanzungs- und Ruhestatten sind vom Eingriff voraussichtlich nicht betroffen. Es kann
eingeschatzt werden, dass sich durch den Eingriff der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht
verschlechtert.

4. Artspezifische VermeidungsmaRRnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen

|:| nicht vorgesehen, da nicht erforderlich

gem. LBP vorgesehen

|:| gem. FFH-VP vorgesehen

|:| im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prifung zu entwickeln

Vass 3 Bauausschlusszeit im Juni bis September von der Abend- bis zur Morgenddmmerung

Acker X
AA X
SA X

(VASB = Artspezifische Vermeidungsmafnahme ACEF = Artspezifische (vorgezogene) MaRnahme zur dauerhaften Sicherung der ékologischen Funktion
A = Artspezifische AusgleichsmalRnahme A = Artspezifische (vorgezogene) SchutzmaRnahme

5. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestinde nach § 44 BNatSchG Abs. 1i. V. m. Abs. 5 u. Abs. 6
|:| treffen zu Darlegung der Griinde fiir eine Ausnahme erforderlich
treffen nicht zu artenschutzrechtliche Priifung an dieser Stelle beendet

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach BNatSchG
| § 45 Abs. 7

Wahrung des Erhaltungszustandes

Die Gewahrung einer Ausnahme fuhrt zu:

|:| keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen

|:| kompensatorische Malinahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich
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Wasserfledermaus

Fledermause - Microchiroptera

Wasserfledermaus (Myotis daubentoni)

1. Schutzstatus

EU-Recht
Anhang IV der FFH-Richtlinie

Rote Liste-Status Haufigkeit in MV Erhaltungszustand / Trend MV
[ ] RLDKat 4 glinstig (FV)
RL MV Kat. 3 gleichbleibend

extrem selten
sehr selten
selten

[]

[]

[]
Konventionen mit Angabe mittelhdufig

[]

[]

ungunstig — unzureichend (U1)
ungiinstig — schlecht U2)

OOO0OE]

]

haufig unbekannt

sehr haufig

[]

nicht bekannt

2. Bestandsdarstellung

2.1 Charakterisierung und Lebensweise

Besiedlung: die Art bevorzugt nahrungsreiche Gewasser mit angrenzenden baumhoéhlenreichen
Laubwaldern. Quartiergebiete kdnnen Auwalder, gewasserbegleitende Gehdlzstreifen oder auch
entfernt liegende Waldgebiete oder Siedlungen sein.

Jagdhabitate: sehr dicht Gber dem Wasser von Flissen und Seen jagend und auf dem Weg zu den
Nahrungsgewassern festgelegten Flugkorridoren entlang von Leitstrukturen folgend. Zum Jagdgebiet
zahlen aber auch gut strukturierte Offenlandschaften, die bis in die Randbereiche von Siedlungen
hineinreichen kénnen.

Wanderungen: zwischen Sommer- und Winterquartier werden meist mittlere Strecken von unter 150
km zurlckgelegt.

Flughdéhen: Jagdflug- und Streckenflughdhen reichen bis Baumkronenhéhe und gelegentlich daruber,
nur z.T. bodennah, (n. BANSE 2010). Flughdhen bis maximal 67 m konnten bisher fir die Art
nachgewiesen werden.

Nahrungserwerb: schnell und wendig bewegt sich die Art nur wenige Dezimeter Uber der
Wasseroberflache. Auf dem Wasser treibende Tiere werden akustisch erkannt und mit den Fif3en wird
die Beute gepackt und im weiteren Flug durch Einkugeln zum Maul gefihrt.

Nahrung: die bevorzugte BeutegroBe der Wasserfledermaus betrdgt 7,2 mm. Meist werden
Zweifligler wie Miicken und Schnaken, Netzfligler und Falter gefressen. Aufgrund ihrer besondere
Jagdmethode kann sie aber auch kleine Fische, wie das Moderlieschen, erbeuten.

Fortpflanzung: Schwarmzeit August-Anfang September, dabei erfolgen z.T. Paarungen, die im
Maximum im Oktober-November stattfinden bis ins Friihjahr hinein. Geburt von meist nur einem
Jungen ab der zweiten Junihélfte. in der Wochenstuben umfassen in Abhangigkeit von der
Quartiergrofle 20 bis 50 (in Gebauden ausnahmsweise auch 600) Tiere, wobei kleinere Quartiere,
etwa in Baumhohlen, alle paar Tage gewechselt werden.
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Quartiere: Sommerquartiere vor allem in Baumhohlen, Fledermauskasten, seltener an Bricken oder
in Gebauden. Winterquartiere in frostsicheren Héhlen und Felsspalten aber auch in Baumhdhlen.

2.2 Vorkommen in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern

Die Art ist in Deutschland flachendeckend verbreitet, weist aber erheblicher regionale
Dichteunterschiede auf. Gewasserreiche Landschaften weisen die hdchste Siedlungsdichte auf
(BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ 1999). Bestand in Mecklenburg-Vorpommern: (berall
nachgewiesen und stellenweise haufig / in Winterquartieren stabil bis riicklaufig (TEUBNER et al.
2008; TEUBNER et al. in BMU, 2010)

2.3 Gefahrdungsursachen

Uberwiegend durch Windkraftanlagen und Verluste von Quartieren. Gefahrdet aufgrund von
Habitatverlusten bei Rodungen, Barrierewirkungen.

2.4 Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen |:| potenziell mdglich

Fir die Art gibt es Nachweise (inkl. Vorkommen in Winterquartieren, keine Wochenstuben) aus MTB-
Quadranten betr. einem ca. 3 Km-Umkreis bezliglich des Eingriffsgebietes aus dem Zeitraum 1990 bis
2007. Zudem liegen aktuelle Nachweise jagender Individuen aus 2021 an einem Gewasser im
Ortsbereich von Tuchen, westlich des 1-Km Untersuchungsgebietes vor. Besetzte Quartiere wurden
nicht gefunden.

3. Prognose und Bewertung der Schadigung oder Stérung nach § 44 BNatSchG Abs. 1
(in Verbindung mit Abs. 5 und Abs. 6)

3.1 Prognose u. Bewertung des Totungsverbotes gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 1

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschadigung,
Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (baubedingt)

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch betriebsbedingte Kollisionen

Totung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt), 6kologische Funktion der
Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Okologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen

Zusammenhang gewahrt
Auf die Population als erheblich zu bewertende negative baubedingte Auswirkungen sind aufgrund der
raumlich sehr begrenzten Vorkommen der Art im Eingriffsgebiet nicht zu erwarten, zumal das
Kollisionsrisiko fur diese Art aufgrund durchweg geringer Flughéhen und gemall niedriger
Totfundstatistik als gering einzuschatzen ist.

3.2 Prognose und Bewertung der Stérungstatbestinde gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 2

Erhebliches Storen von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

Die Storung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Storungen flihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population

Gefahrdungen durch PV-Anlagen sind nicht bekannt. Untersuchungen belegen im Gegenteil ein

héheres Jagdaufkommen durch verbesserte Nahrungsressource. Es sind daher keine

Beeintrachtigungen zu erwarten, die sich negativ auf den Erhaltungszustand der lokalen Population
auswirken.

3.3 Prognose und Bewertung der Schiadigungstatbestande gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 3
Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten

|:| Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten, dkologische Funktion
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der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

Okologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im
raumlichen Zusammenhang gewahrt

Es kann eingeschatzt werden, dass sich durch den raumlich eng begrenzten Eingriff der

Erhaltungszustand der lokalen Population nicht signifikant verschlechtert.

4. Artspezifische VermeidungsmaRnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaRnahmen

nicht vorgesehen, da nicht erforderlich
gem. LBP vorgesehen
gem. FFH-VP vorgesehen

k]

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prufung zu entwickeln

= Artspezifische Vermeidungsmafnahme = Artspezifische (vorgezogene) Mafinahme zur dauerhaften Sicherung der 6kologischen Funktion
(VASB Art ifische Ve id Rnah ACEF Art ifische ( ) Manah d haften Sich der 6kologischen Funkti
A = Artspezifische AusgleichsmalRnahme A = Artspezifische (vorgezogene) Schutzmaf3nahme

5. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestinde nach § 44 BNatSchG Abs. 1i. V. m. Abs. 5 u. Abs. 6
|:| treffen zu Darlegung der Griinde fiir eine Ausnahme erforderlich
treffen nicht zu artenschutzrechtliche Priifung an dieser Stelle beendet

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach BNatSchG
| § 45 Abs. 7

Wahrung des Erhaltungszustandes

Die Gewahrung einer Ausnahme fuhrt zu:

|:| keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen

|:| kompensatorische Malinahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich
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Fransenfledermaus

Fledermause - Microchiroptera

Fransenfledermaus (Myotis nattereri)

1. Schutzstatus

EU-Recht
Anhang IV der FFH-Richtlinie

Rote Liste-Status Haufigkeit in MV Erhaltungszustand / Trend MV
[ ] RLDKat. 2 glinstig (FV)
RL MV Kat. 3 gleichbleibend

extrem selten
sehr selten
selten

[]

[]

[]
Konventionen mit Angabe mittelhaufig

[]

[]

ungunstig — unzureichend (U1)
unguinstig — schlecht U2)

DOO0OkE]

[

haufig unbekannt

sehr haufig

[]

nicht bekannt

2. Bestandsdarstellung

2.1 Charakterisierung und Lebensweise

Besiedlung: die Fransenfledermaus weist eine sehr variable Lebensraumnutzung auf. Die Art ist auf
einen hohen Gehdlzanteil angewiesen und préaferiert mit Baumen bestandene Landschaften wie Parks
und Obstwiesen und entlang von Gewassern bis zu nahezu allen Waldtypen wie Laub-, Laubmisch-
und Nadelwaldern als Lebensraum.

Jagdhabitate: Offenland wird selten, aber in der Ndhe von Waldern oder Obstwiesen zur Jagd
genutzt, Diese erfolgt vegetationsnah, wobei die Nahrung Uberwiegend direkt von der Vegetation
abgesammelt wird.

Wanderungen: meist ortstreue Art, z.T. kommen kurzere Wanderungen vor, die selten Distanzen von
40 km Uberschreiten.

Flughdhen: die Art ist eine langsam und niedrig, vorwiegend bis ausschlie3lich vegetationsnah
fliegend mit einer Flughdhe bis zu 20 m und weist sehr lange Flugstrecken zwischen Winter und
Sommerquartieren auf.

Nahrungserwerb: sehr mandvrierfahig, kann auf engstem Raum sehr langsam fliegen und sogar
rutteln. Besonders gut kann sie Beutetiere auf Oberflachen ausmachen, fliegt daher dicht an der
Vegetation entlang und liest etwa Insekten mit ihrer Schwanzflughaut von den Blattern ab. Auch in der
Luft, Gber Gewassern und ,zu FuR® am Boden, z. B. auf frisch gemahten Wiesen, wird Beute
gemacht.

Nahrung: u.a. Fliegen, Schnaken, Spinnen und Weberknechte.

Fortpflanzung: Paarungen sowohl im Schwarm- als auch im Winterquartier. Geburt von einem
Jungtier Anfang Juni bis Anfang Juli. Wochenstuben umfassen je nach Grofle 20 bis 80 Tiere. In
Gebauden kdnnen es auch Uber 120 Individuen sein. Alle paar Tage wechseln einzelne Tiere die
Hangplatze, in grolReren Zeitabstdnden auch das Quartier, so dass die Grolie der Kolonie standig
wechselt.

Quartiere: Sommerquartiere in Baumhohlen und Fledermauskasten, vereinzelt an Gebauden, z.B.
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Hohlblocksteine an Fassaden. Winterquartiere in maRig feuchten bis feuchten frostfreie Bereichen
unterirdischer Hohlraume (Héhlen, Keller, Bunker) oder Felsspalten.

2.2 Vorkommen in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern

Die Art ist in Deutschland regelmaBig verbreitet, aber nirgends haufig. Praferenzen fir bestimmte
Lebensrdume sind nicht klar erkennbar (TRAPPMANN 2005). Bestand in Mecklenburg-Vorpommern:
verbreitet (TEUBNER et al. in BMU, 2010)

2.3 Gefahrdungsursachen

Uberwiegend durch Windkraftanlagen und Verluste von Quartieren. Gefahrdet aufgrund von
Habitatverlusten bei Rodungen, Barrierewirkungen.

2.4 Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen |:| potenziell mdglich

Far die Art liegen im Erfassungszeitraum 2021 Nachweise einzelner, jagender Individuen im
Untersuchungsraum vor, zudem aus dem Zeitraum 1990-2007, u.a. von besetzten Winterquartieren.
Diese Vorkommen befanden sich ca. 3 - 8 Km vom Planungsgebiet entfernt.

3. Prognose und Bewertung der Schadigung oder Stérung nach § 44 BNatSchG Abs. 1
(in Verbindung mit Abs. 5 und Abs. 6)

3.1 Prognose u. Bewertung des Tétungsverbotes gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 1

Verletzung, Toétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschadigung,
Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (baubedingt)

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch betriebsbedingte Kollisionen

Toétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt), dkologische Funktion der

Fortpflanzungs- oder Ruhestéatte wird im rdumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Okologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im rdumlichen

Zusammenhang gewahrt
Auf die Population als erheblich zu bewertende negative baubedingte Auswirkungen sind aufgrund
fehlender Nachweise im Untersuchungsraum sowie fehlender Quartiernachweise nicht zu erwarten.
Betriebsbedingte Auswirkungen sind als sehr gering zu bewerten, da das Kollisionsrisiko fiir diese Art
aufgrund geringer Wahrscheinlichkeit des Auftretens sowie durchweg geringer Flughdhen und gemaf
Totfundstatistik als gering einzuschatzen ist.

3.2 Prognose und Bewertung der Storungstatbestinde gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 2
Erhebliches Stéren von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten
Die Stérung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die Stdorungen fliihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population
Gefahrdungen durch PV-Anlagen sind nicht bekannt. Untersuchungen belegen im Gegenteil ein
héheres Jagdaufkommen durch verbesserte Nahrungsressource.

3.3 Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 3

Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten

|:| Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten, dkologische Funktion
der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Okologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im

raumlichen Zusammenhang gewahrt
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Es kann eingeschatzt werden, dass sich durch den raumlich eng begrenzten Eingriff der
Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert, da im Bereich von 2 Km um die
Anlagenstandorte keine tatsachlich genutzten Quartiere nachgewiesen wurden.

4. Artspezifische VermeidungsmaRRnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen

nicht vorgesehen, da nicht erforderlich
gem. LBP vorgesehen

gem. FFH-VP vorgesehen

LI k]

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Priifung zu entwickeln

(VASB = Artspezifische VermeidungsmaRnahme ACEF = Artspezifische (vorgezogene) MafRnahme zur dauerhaften Sicherung der ékologischen Funktion
A = Artspezifische AusgleichsmaRnahme A = Artspezifische (vorgezogene) Schutzmanahme

5. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestinde nach § 44 BNatSchG Abs. 1i. V. m. Abs. 5 u. Abs. 6
|:| treffen zu Darlegung der Griinde fiir eine Ausnahme erforderlich
treffen nicht zu artenschutzrechtliche Prifung an dieser Stelle beendet

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach BNatSchG
| § 45 Abs. 7

Wahrung des Erhaltungszustandes

Die Gewahrung einer Ausnahme flhrt zu:

|:| keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen

|:| kompensatorische MafRnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich
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Fledermause - Microchiroptera

GroRer Abendsegler (Nyctalus noctula)

1. Schutzstatus

EU-Recht
Anhang IV der FFH-Richtlinie

Rote Liste-Status Haufigkeit in MV Erhaltungszustand / Trend MV
RL D Kat. 3 |:| extrem selten |:| gunstig (FV)
RL MV Kat. 3 |:| sehr selten |:| gleichbleibend
|:| selten unginstig — unzureichend (U1)
Konventionen mit Angabe |:| mittelhaufig unguinstig — schlecht U2)
[]
[]

[]
|:| haufig D unbekannt

sehr haufig

]

nicht bekannt

2. Bestandsdarstellung

2.1 Charakterisierung und Lebensweise

Besiedlung: die Art besiedelt urspriinglich Laubwalder, heute aber ein weites Spektrum an Habitaten
bis hin zu Stadten, sofern ein ausreichender Baumbestand bzw. eine hohe Dichte hoch fliegender
Insekten vorhanden ist.

Jagdhabitate: Gewasser, Walder, Kahlschlage, Grin- und Brachflachen, Garten und Alleen bis zu 10
km von den Quartieren entfernt, vor allem in altholzreichen Waldern und Forsten, wobei Nadelwalder
unterproportional im Vergleich zu Gewassern und Auwaldern bejagt werden.

Wanderungen: als typische Wanderfledermaus bricht der GroRe Abendsegler im Herbst Richtung
Sidwesten zu seinen Winterquartieren auf. Zu dieser Zeit kann man ihn auch tagstber im Verband mit
Schwalben beobachten. Im Marz/April wird dann der Rickflug gen Nordosten angetreten. Die
Uberfliige sind meist kiirzer als 1000 km. Wahrscheinlich ist die Art ortstreu.

Flughdhen: meist jagt die Art 10 — 50 m Uber der Erdoberflache (meist Uber Baumkronenhothe), es
wurden jedoch auch Flige in mehreren Hundert Metern Héhe beobachtet (Luftraumjager),
Streckenflughéhen (Dismigration) bis Baumkronenhdhe und o&fter etwas dariber (n. BANSE 2010).
Mittlerweile wurden Flughdhen bis zu 105 m nachgewiesen.

Nahrungserwerb: Jagd erfolgt Uberwiegend im offenen Gelande, bevorzugt im freien Luftraum bis ca.
20 m Hohe. Auf weitgehend geradliniger Flugbahn werden Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h
erreicht. Stets wird ein Abstand von mehreren Metern zur Vegetation eingehalten. Im Herbst und
Winter auch an sonnigen Spatnachmittagen anzutreffen und in Stadten sogar noch bei Temperaturen
um den Gefrierpunkt.

Nahrung: der Grof3e Abendsegler ist nicht besonders wahlerisch, sein Speiseplan ist variabel und
richtet sich nach dem Angebot an Fluginsekten, wie zum Beispiel Wanzen, Kdcherfliegen, Kafern, und
Schmetterlingen. Bei Massenauftreten werden gern Mai- und Mistkafer gejagt.

Fortpflanzung: ab Anfang August etablieren Mannchen Paarungsquartiere in Baumhdhlen, dort bilden
sich Harems von 4-5, aber auch bis zu 20 Weibchen. Geburt von 1-2 Jungen ab Mitte Juni, ab Ende
Juli werden die Wochenstuben verlassen. Diese umfassen 20 bis 60 (100) Tiere.
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Quartiere: Sommerquartiere vor allem in Baumhohlen (inbes. Spechthéhlen, auch Stammaus-
faulungen) von Laubbdumen, selten in Nadelbaumen, sowie in Fledermauskasten und Gebauden (z.B.
Glockentirme, Dachbdden, Stélle). Winterquartiere in dickwandigen Baumhdhlen, Spalten von
Gebauden und Bricken, Felsspalten, Spalten in Héhlen.

2.2 Vorkommen in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern

Der GroRe Abendsegler ist in Deutschland flachendeckend verbreitet. Reproduktionsschwerpunkte
sind jedoch in den nérdlichen Bundeslandern (MV, MV, SH) vorzufinden (BUNDESAMT FUR
NATURSCHUTZ 1999). Bestand in Mecklenburg-Vorpommern: weit verbreitet vorkommend, aber
keine Schatzung zur Bestandsgrofie (TEUBNER et al. 2008; TEUBNER et al. in BMU, 2010)

2.3 Gefahrdungsursachen

Uberwiegend durch Windkraftanlagen und Verluste von Quartieren. Gefahrdet aufgrund von
Habitatverlusten bei Rodungen, Barrierewirkungen.

2.4 Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen |:| potenziell mdglich

Die Art wurde ziehend und jagend im bei Kontrollen im Zeitraum Mai-Oktober 2021 im
Untersuchungsgebiet, somit auch im Bereich der Planung nachgewiesen.

3. Prognose und Bewertung der Schadigung oder Stérung nach § 44 BNatSchG Abs. 1
(in Verbindung mit Abs. 5 und Abs. 6)

3.1 Prognose u. Bewertung des Tétungsverbotes gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 1

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschadigung,
Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (baubedingt)

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch betriebsbedingte Kollisionen

Toétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt), 6kologische Funktion der
Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Okologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen
Zusammenhang gewahrt
Auf die Population als erheblich zu bewertende negative baubedingte Auswirkungen sind aufgrund
fehlender Quartiernachweise im 1 Km-Umkreis nicht zu erwarten.

3.2 Prognose und Bewertung der Storungstatbestinde gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 2

Erhebliches Stéren von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

Die Storung fiihrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Stdorungen fliihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population

Gefahrdungen durch PV-Anlagen sind nicht bekannt. Untersuchungen belegen im Gegenteil ein

héheres Jagdaufkommen durch verbesserte Nahrungsressource. Allerdings sind durch Abriss von

Gebauden die Quartiere gefahrdet.

3.3 Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 3

Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten
Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten, dkologische Funktion
der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Okologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im
raumlichen Zusammenhang gewahrt
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Da besetzte Quartiere im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen wurden, kann eingeschatzt
werden, dass sich durch den raumlich eng begrenzten Eingriff der Erhaltungszustand der lokalen
Population nicht signifikant verschlechtert.

4. Artspezifische VermeidungsmaRRnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen

|:| nicht vorgesehen, da nicht erforderlich
gem. LBP vorgesehen
|:| gem. FFH-VP vorgesehen

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Priifung zu entwickeln
Bauzeitausschlusszeit im Juni bis September von der Abend- bis zur Morgendammerung.

(VASB = Artspezifische VermeidungsmaRnahme ACEF = Artspezifische (vorgezogene) MafRnahme zur dauerhaften Sicherung der ékologischen Funktion
A = Artspezifische AusgleichsmaRnahme A = Artspezifische (vorgezogene) Schutzmanahme

5. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestinde nach § 44 BNatSchG Abs. 1i. V. m. Abs. 5 u. Abs. 6
|:| treffen zu Darlegung der Griinde fiir eine Ausnahme erforderlich
treffen nicht zu artenschutzrechtliche Prifung an dieser Stelle beendet

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach BNatSchG
| § 45 Abs. 7

Wahrung des Erhaltungszustandes

Die Gewahrung einer Ausnahme flhrt zu:

|:| keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen

|:| kompensatorische MafRnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich
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Fledermause - Microchiroptera

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)

1. Schutzstatus

EU-Recht
Anhang IV der FFH-Richtlinie

Rote Liste-Status Haufigkeit in MV Erhaltungszustand / Trend MV
[ ] RLDKat. 2 giinstig (FV)
RL MV Kat. 4 gleichbleibend

extrem selten
sehr selten
selten ungunstig — unzureichend (U1)

Konventionen mit Angabe mittelhaufig

[]
[]
[]
[]
[] [] haufig
[]

unguinstig — schlecht U2)

DOO0OkE]

unbekannt
sehr haufig
nicht bekannt

2. Bestandsdarstellung

2.1 Charakterisierung und Lebensweise

Besiedlung: die Art bevorzugt naturnahe, reich strukturierte Waldhabitate und einem reich
strukturierten gewassereichen Umland, wie z.B. altholzreiche Laubmischwalder mit Kleingewassern,
feuchte Niederungswalder, Auwalder. Aber auch Nadelwalder und Parklandschaften werden besiedelt,
sofern ein nahrungsreiches Umland und geniigend Quartiere zur Verfiigung stehen. Die Art ist mit
Abstand haufigste Art in reinen Kiefernforsten.

Jagdhabitate: die Jagd findet im Wald, an Waldrandern und Uber Kleingewassern und in Jagdrevieren
bis 20 ha GroRe statt.

Wanderungen: die Rauhautfledermaus zahlt zu den weitziehenden Arten, die 1000-2000 km bis in die
Winterquartiere zurlicklegen.

Flughdéhen: Jagdflughéhen In 3 - 20 m Ho6he, oft deutlich Uber Baumkronenhéhe reichend
(Luftraumjager), Streckenflughohen (Dismigration) oft in Gber 40 (50) m Hohe oder an Strukturen
entsprechend hoch steigend (n. BANSE 2010). Maximale nachgewiesene Flughéhen bis ca. 105 m.

Nahrungserwerb: die Art fliegt lineare Strukturen wie Waldwege, Schneisen, Vegetationskanten ab.
Auch Uber Gewassern und um StraRenlaternen ist sie anzutreffen. lhr Flug ist meist schnell und
geradlinig, wobei die Art weniger wendig als etwa Zwerg- und Mickenfledermaus ist.

Nahrung: verzehrt werden ausschlieRlich Fluginsekten. An Gewassern machen Micken einen grof3en
Anteil ihrer Nahrung aus. Ansonsten kommen Kdécherfliegen, Blattlause und Netzflligler hinzu.

Fortpflanzung: Paarungsquartiere werden im Herbst bezogen, Harems umfassen 3-10 Tiere. Ende
Mai-Anfang Juni werden die Jungen, meist Zwillinge, geboren. Wochenstuben umfassen je nach
Quartiergrofie 20 bis 200 Weibchen. Die Wochenstuben Idsen sich bereits Ende Juli auf.

Quartiere: Sommerquartiere vor allem in Baumhohlen, Rindenspalten sowie in Fledermauskasten,
auch in Holzverkleidungen und Dehnungsfugen von Gebauden. Winterquartiere ebenfalls in
Baumhéhlen, Holzstapeln sowie Felsspalten.
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2.2 Vorkommen in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern

In Deutschland ist die Rauhautfledermaus vorwiegend in der Jungmoranenlandschaft im Nordosten
vertreten; hier befindet sich auch das Hauptreproduktionsgebiet der Art (SCHOBER &
GRIMMBERGER 1998). Bestand in Mecklenburg-Vorpommern:weit verbreitet = vorkommend
(TEUBNER et al., 2008), aber keine Schatzung zur BestandsgroRe (TEUBNER et al.in BMU, 2010).

2.3 Gefahrdungsursachen

Uberwiegend durch Windkraftanlagen und Verluste von Quartieren. Gefahrdet aufgrund von
Habitatverlusten bei Rodungen, Barrierewirkungen.

2.4 Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen |:| potenziell mdglich

Die Art wurde ausschlie3lich innerhalb der Waldbereiche jagend bei Kontrollen im Zeitraum Mai-
Oktober 2021 im 1 Km-Untersuchungsgebiet angetroffen, jedoch nicht in den offenen Bereichen der
geplanten PV-Anlage.

3. Prognose und Bewertung der Schadigung oder Stérung nach § 44 BNatSchG Abs. 1
(in Verbindung mit Abs. 5 und Abs. 6)

3.1 Prognose u. Bewertung des Tétungsverbotes gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 1

Verletzung, Toétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschadigung,
Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (baubedingt)

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch betriebsbedingte Kollisionen

|:| Toétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt), dkologische Funktion der
Fortpflanzungs- oder Ruhestéatte wird im rdumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Okologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im rdumlichen

Zusammenhang gewahrt

Auf die Population als erheblich zu bewertende negative baubedingte Auswirkungen sind aufgrund
fehlender Nachweise an den Planungsstandorten sowie in einem erweiterten Umkreis (s. 2.4) nicht zu
erwarten. Obwohl die Art eine relativ hohe Totfundstatistik aufweist, sind betriebsbedingte
Auswirkungen insgesamt gering zu bewerten, da diese Art im Untersuchungsgebiet an den
Planungsstandorten die offenen Bereiche meidet und insgesamt nur in geringer Individuen- bzw.
Aktivitdtsabundanz vorkommt.

3.2 Prognose und Bewertung der Storungstatbestinde gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 2
Erhebliches Stéren von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten
Die Stérung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die Storungen filhren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population
Gefahrdungen durch PV-Anlagen sind nicht bekannt. Untersuchungen belegen im Gegenteil ein
héheres Jagdaufkommen durch verbesserte Nahrungsressource.

3.3 Prognose und Bewertung der Schiadigungstatbestande gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 3

Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten
Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten, 6kologische Funktion
der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Okologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im
raumlichen Zusammenhang gewahrt
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Fortpflanzungs- und Ruhestatten sind vom Eingriff voraussichtlich nicht betroffen. Es kann
eingeschatzt werden, dass sich durch den Eingriff der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht
verschlechtert.

4. Artspezifische VermeidungsmaRnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen

nicht vorgesehen, da nicht erforderlich

|:| gem. LBP vorgesehen

|:| gem. FFH-VP vorgesehen

|:| im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prifung zu entwickeln

(VASB = Artspezifische Vermeidungsmafnahme ACEF = Artspezifische (vorgezogene) MaRnahme zur dauerhaften Sicherung der 6kologischen Funktion
A = Artspezifische AusgleichsmaRnahme A = Artspezifische (vorgezogene) Schutzma3nahme

5. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestinde nach § 44 BNatSchG Abs. 1i. V. m. Abs. 5 u. Abs. 6
|:| treffen zu Darlegung der Griinde fiir eine Ausnahme erforderlich
treffen nicht zu artenschutzrechtliche Prifung an dieser Stelle beendet

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach BNatSchG
| § 45 Abs. 7

Wahrung des Erhaltungszustandes

Die Gewahrung einer Ausnahme flhrt zu:

|:| keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen

|:| kompensatorische MaRnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich
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Fledermause - Microchiroptera

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

1. Schutzstatus

EU-Recht
Anhang IV der FFH-Richtlinie

Rote Liste-Status Haufigkeit in MV Erhaltungszustand / Trend MV
[ ] RLDKat.3 glinstig (FV)
RL MV Kat. 4 gleichbleibend

extrem selten
sehr selten
selten

[]

[]

[]
Konventionen mit Angabe |:| mittelhaufig

[]

[]

ungunstig — unzureichend (U1)
unguinstig — schlecht U2)

DOO0OkE]

[

haufig unbekannt

sehr haufig

]

nicht bekannt

2. Bestandsdarstellung

2.1 Charakterisierung und Lebensweise

Besiedlung: die Art ist in ihren Lebensraumanspriichen sehr flexibel kommt sowohl in Innenstadten,
Siedlungsrandbereichen als auch in parkdhnlichen Landschaften bis hin zu groflen geschlossenen
Waldern vor und hat einen Aktionsraum bis zu 30 km um ihre Quartiere.

Jagdhabitate: die Art jagt entlang linearer Strukturen in kleinstrukturierten Lebensrdumen von
Freiflachen bis hin zu Waldern und in Gewassernahe.

Wanderungen: ortstreue Art mit Saisonuberfligen zwischen Sommer- und Winterquartier von unter 20
Km. Einige wenige Fernwanderungen sind bekannt.

Flughdéhen: Jagdflughéhen bis Baumkronenhéhe oder etwas darliber, Streckenflughéhen
(Dismigration) oft in Gber 40 (50) m Héhe oder an Strukturen entsprechend hoch steigend (n. BANSE
2010). Dabei umfasst die Spanne Hohen von 2 bis 70 m statt, jedoch ist die Art bereits bis in H6hen
von maximal 105 m nachgewiesen worden.

Nahrungserwerb: die Zwergfledermaus ist sehr wendig und patrouilliert im kurvenreichen Flug entlang
von linearen Strukturen oder im kleinrdumigen Gebiet, etwa um Stralenlaternen. Die Beute wird in
rasanten Mandvern und Sturzfligen gefangen.

Nahrung: hinsichtlich Nahrungswahl ist die Art sehr variabel. Zwar bilden Zweifliigler die Basis ihres
Speiseplans, dazu kommen aber auch zahlreiche andere Insekten wie Miicken und Fliegen.

Fortpflanzung: Etablierung von Paarungsquartieren im Herbst, Aufbau von Harems mit bis zu zehn
Weibchen. Wochenstuben ab Mai kénnen kopfstark sein (bis 300 Tiere); durchschnittlich 50 bis 100
Tiere. Geburt von 1-2 Jungen Mitte Juni bis Anfang Juli. Fir gebaudebewohnende Arten sind die
wZwergen-Weibchen“ sehr wenig quartiertreu. Zum Teil ziehen ganze Wochenstubenverbande alle
zwolf Tage um.

Quartiere: Sommerquartiere Uberwiegend in Spaltrdumen von Gebduden (z.B. Fensterladen,
Fassadenverkleidungen), vereinzelt in Felsspalten und Hohlrdume hinter Baumrinde. Winterquartiere
ebenfalls in Gebauden sowie in unterirdischen Hohlraumen (Hohlen, Keller, Bunker) oder Felsspalten.
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2.2 Vorkommen in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern

Die Art ist in Deutschland flachendeckend verbreitet, weist aber erhebliche regionale
Dichteunterschiede auf. Die glazial gepragte Landschaft Nord(ost)deutschlands scheint dichter
besiedelt zu sein (NIETHAMMER & KRAPP 2004). Bestand in Mecklenburg-Vorpommern: verbreitet
und vermutlich im gesamten Gebiet haufig (TEUBNER et al. 2008; TEUBNER et al. in BMU, 2010)

2.3 Gefahrdungsursachen

Uberwiegend durch Windkraftanlagen und Verluste von Quartieren. Gefahrdet aufgrund von
Habitatverlusten bei Rodungen, Barrierewirkungen.

2.4 Vorkommen im Untersuchungsraum
nachgewiesen |:| potenziell mdglich

Die Art wurde im Erfassungszeitraum 2021 Uberwiegend jagend an den bestehenden
Vegetationsstrukturen ~ (Baumreihen,  Waldréander) entlang der Fahrwege Teil des
Untersuchungsgebietes nachgewiesen. Die offenen Agrarflaichen im Bereich der Planungsstandorte
wurden weitgehend gemieden Besetzte Quartiere wurden nicht gefunden.

Im Umkreis von ca. 3 - 8 Km um die Planungsstandorte wurde die Art bezlglich des Zeitraumes 1990-
2007 auch in Winterquartieren gefunden (n. TEUBNER et al. 2008).

3. Prognose und Bewertung der Schadigung oder Storung nach § 44 BNatSchG Abs. 1
(in Verbindung mit Abs. 5 und Abs. 6)

3.1 Prognose u. Bewertung des Tétungsverbotes gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 1

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschadigung,
Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (baubedingt)

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch betriebsbedingte Kollisionen

Toétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt), 6kologische Funktion der

Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Okologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen

Zusammenhang gewahrt
Auf die Population als erheblich zu bewertende negative baubedingte Auswirkungen sind aufgrund
fehlender Quartiernachweise sowie Meidung der offenen Agrarflachen als Jagdgebiete im Bereich der
Planungsstandorte im 1 Km-Untersuchungsgebiet (s. 2.4) nicht zu erwarten. Obwohl diese Art eine
relativ hohe Totfundstatistik aufweist, sind betriebsbedingte Auswirkungen aus den oben aufgefihrten
Grinden ebenfalls insgesamt als gering zu bewerten,

3.2 Prognose und Bewertung der Storungstatbestinde gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 2

Erhebliches Stéren von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

Die Stoérung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Stoérungen fiihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population

Gefahrdungen durch PV-Anlagen sind nicht bekannt. Untersuchungen belegen im Gegenteil ein

héheres Jagdaufkommen durch verbesserte Nahrungsressource. Allerdings sind durch Abriss von

Gebauden die Quartiere gefahrdet.

3.3 Prognose und Bewertung der Schiadigungstatbestande gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 3
Entnahme, Beschadigung, Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten

|:| Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten, dkologische Funktion
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der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

Okologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im
raumlichen Zusammenhang gewahrt

Es kann eingeschatzt werden, dass sich durch den raumlich eng begrenzten Eingriff der

Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert.

4. Artspezifische VermeidungsmaRnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaRnahmen

nicht vorgesehen, da nicht erforderlich
gem. LBP vorgesehen
gem. FFH-VP vorgesehen

k]

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prufung zu entwickeln

= Artspezifische VermeidungsmaRnahme = Artspezifische (vorgezogene) MaRnahme zur dauerhaften Sicherung der 6kologischen Funktion
(VASB Art ifische Ve id Rnah ACEF Art: ifische ( ) MaRnah d haften Sich der 6kologischen Funkti
A = Artspezifische AusgleichsmalRnahme A = Artspezifische (vorgezogene) SchutzmaRnahme

5. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestinde nach § 44 BNatSchG Abs. 1i. V. m. Abs. 5 u. Abs. 6
|:| treffen zu Darlegung der Griinde fiir eine Ausnahme erforderlich
treffen nicht zu artenschutzrechtliche Priifung an dieser Stelle beendet

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach BNatSchG
| § 45 Abs. 7

Wahrung des Erhaltungszustandes

Die Gewahrung einer Ausnahme fuhrt zu:

|:| keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen

|:| kompensatorische Malinahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich
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1. Schutzstatus

EU-Recht
Anhang IV der FFH-Richtlinie

Rote Liste-Status Haufigkeit in MV Erhaltungszustand / Trend MV

RL D Kat. 2 gunstig (FV)
RL MV Kat. 4 gleichbleibend

extrem selten
sehr selten
selten ungunstig — unzureichend (U1)

unguinstig — schlecht U2)

DOO0OkE]

[

haufig unbekannt

[]

[]

[]
Konventionen mit Angabe |:| mittelhaufig

[]

sehr haufig

[]

nicht bekannt

2. Bestandsdarstellung

2.1 Charakterisierung und Lebensweise

Besiedlung: das Braune Langohr ist sehr variabel bezlglich seiner Quartierwahl. Als urspriingliche
Waldart bewohnt es vor allem Waldgebiete aller Art, auch Einzelbdume in Parks und Gartenanlagen.
Lediglich in Kiefernforsten ist die Art seltener anzutreffen.

Jagdhabitate: Waldgebiete aller Art, auch Einzelbaume in Parks und Gartenanlagen

Wanderungen: ortstreu; saisonale Wanderungen zwischen Sommer- und Winterhabitat von bis zu 40
km.

Flughdéhen: Jagd- und Streckenflughthen reichen bis Baumkronenhdhe und gelegentlich dariiber, nur
z.T. bodennah (n. BANSE 2010).

Nahrungserwerb: die Art tritt erst bei vollstandiger Dunkelheit ihren langsamen und niedrig Uber der
Vegetation stattfindenden Jagdflug an. Dabei verfolgt sie zwei Strategien: Insekten werden in der Luft
gefangen, wobei der Schwanz als Kescher dient. Es werden jedoch auch Beutetiere von der
Vegetation abgesammelt, wobei die Fledermaus im langsamen, gaukelnden Suchflug dicht Gber der
Vegetation fliegt. Die Tiere sind in der Lage, passiv zu orten.

Nahrung: aufgrund seines variablen Jagdverhaltens ernahrt sich das Braune Langohr sowohl von
Fluginsekten, als auch von nicht fliegenden Gliedertieren wie Spinnen, Raupen und Weberknechten.
An Fraf3platzen dominieren vor allem Reste von verzehrten Nachtfaltern, Zweifliglern und Kafern.

Fortpflanzung: Eintreten der Geschlechtsreife im 1. Jahr. Hauptpaarungszeit im Herbst, erste im
Spatsommer in Schwarmquartieren, letzte im Winterquartier. Etwa Mitte Juni- Mitte Juli Geburt von
meist nur 1 Jungen, das ca. 6 Wochen gesaugt wird. Zwischen April und September bilden sich
Wochenstubenkolonien aus 5 — 50 Weibchen. In Gebauden bestehen diese Wochenstuben das
gesamte Sommerhalbjahr, Kolonien in Baum- und Kastenquartieren dagegen wechseln alle 1-5 Jahre
den Standort. Vor allem die Weibchen des Braunen Langohres sind sehr ortstreu und suchen stets
wieder ihre Geburtswochenstuben auf.
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Quartiere: Sommerquartiere in West- und Mitteleuropa vorwiegend in Gebauden, im Winter in
unterirdischen Quartieren. In Osteuropa werden als Sommer- und Winterquartiere Baume bevorzugt
Doch auch in Héhlen und Gebaudequartieren fiihlt sich das Braune Langohr zu Hause, es bewohnt
menschliche Siedlungen, vor allem in Stadt- und Dorfrandlage und sucht auch Nistkasten auf.

2.2 Vorkommen in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern

Die Art ist in Deutschland flachendeckend verbreitet. Die Vorgebirgsregion scheint dichter besiedelt zu
sein als die norddeutsche Tiefebene (BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ 1999). Bestand in
Mecklenburg-Vorpommern: haufig und flachendeckend verbreitet; Bestandsentwicklung stabil
(TEUBNER et al., 2008, TEUBNER et al. in BMU, 2010)

2.3 Gefahrdungsursachen

Uberwiegend durch Windkraftanlagen und Verluste von Quartieren. Gefahrdet aufgrund von
Habitatverlusten bei Rodungen, Barrierewirkungen.

2.4 Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen |:| potenziell mdglich

Aktuell im Erfassungszeitraum 2021 wurde die Art im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Zudem
liegen altere Nachweise, darunter auch Vorkommen im Winterquartier aus dem Zeitraum 1990 bis
2007 aus MTB-Q aus dem 3 Km-Umkreis bezuglich des Eingriffsgebietes vor.

3. Prognose und Bewertung der Schadigung oder Stéorung nach § 44 BNatSchG Abs. 1
(in Verbindung mit Abs. 5 und Abs. 6)

3.1 Prognose u. Bewertung des Tétungsverbotes gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 1

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschadigung,
Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (baubedingt)

Verletzung, Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch betriebsbedingte Kollisionen

Toétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt), 6kologische Funktion der
Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Okologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen

Zusammenhang gewahrt
Auf die Population als erheblich zu bewertende negative baubedingte Auswirkungen sind aufgrund
lediglich einzelner Nachweise der Art im bewaldeten Teil des UG sowie der Meidung des offenen
Gelandes im Bereich der PV-Standortplanungen nicht zu erwarten.

3.2 Prognose und Bewertung der Storungstatbestinde gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 2
Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten
Die Storung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die Storungen flihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population
Gefahrdungen durch PV-Anlagen sind nicht bekannt. Untersuchungen belegen im Gegenteil ein
héheres Jagdaufkommen durch verbesserte Nahrungsressource.

3.3 Prognose und Bewertung der Schiadigungstatbestande gem. BNatSchG § 44 Abs. 1, Nr. 3

Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten

Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten, 6kologische Funktion
der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

Okologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatte wird im
rdumlichen Zusammenhang gewahrt
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Fortpflanzungs- und Ruhestatten sind vom Eingriff nicht betroffen. Es kann eingeschatzt werden, dass
sich durch den Eingriff der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert.

4. Artspezifische VermeidungsmaRRnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen

nicht vorgesehen, da nicht erforderlich
|:| gem. LBP vorgesehen
|:| gem. FFH-VP vorgesehen

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Priifung zu entwickeln

(VASB = Artspezifische Vermeidungsmafnahme ACEF = Artspezifische (vorgezogene) MaRnahme zur dauerhaften Sicherung der 6kologischen Funktion
A = Artspezifische AusgleichsmalRnahme A = Artspezifische (vorgezogene) Schutzma3nahme

5. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestinde nach § 44 BNatSchG Abs. 1i. V. m. Abs. 5 u. Abs. 6
|:| treffen zu Darlegung der Griinde fiir eine Ausnahme erforderlich
treffen nicht zu artenschutzrechtliche Prifung an dieser Stelle beendet

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach BNatSchG
| § 45 Abs. 7

Wahrung des Erhaltungszustandes

Die Gewahrung einer Ausnahme flhrt zu:

|:| keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen

|:| kompensatorische MafRnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich
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1 ANLASS, AUFGABENSTELLUNG

Die Firma BEC — ENERGIE CONSULT GMBH (Berlin) beabsichtigt auf einer Teilflache des
Sondergebietes fiir die Bundeswehr in Eggesin-Karpin einen Solarpark mit ca. 34 MW zu
errichten. Die Photovoltaik-Freiflachenanlage soll auf der Konversionsfliche ehemaliger
militarischer Nutzung von insgesamt ca. 23,74 ha im sldlichen Bereich der ehemaligen
Militarliegenschaft Eggesin-Karpin entstehen.

Der bestehende Flachennutzungsplan (FNP) der Stadt Eggesin stellt die vorgesehene
Flache des Solarparks als Flache im Aufienbereich und als Sondergebiet Bundeswehr dar.
Die Flache des geplanten Umspannwerks ist als Waldflache dargestellt.

Es soll Uber einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Nutzung des vorhandenen
Sondergebiets Bundeswehr in ein Sondergebiet Photovoltaik und die Waldflache in eine
Flache fir Versorgungsanlagen Uberfihrt werden. Der Flachennutzungsplan entspricht im
Bereich des geplanten Sondergebiets nicht mehr der beabsichtigten Entwicklung und wird
daher im Parallelverfahren entsprechend angepasst.
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2 LAGE UND BESCHREIBUNG DES UNTERSUCHUNGSGEBIETES

2.1 Lage und GroRe

Das ca. 23,74 ha grof3e Plangebiet liegt etwa 300 m sudéstlich der Ortschaft Eggesin
innerhalb der umzdunten ehemaligen Artilleriekaserne Karpin. Der Untersuchungsraum
beinhaltet den mittleren Teil der Kaserne und umfasst die Zufahrt bis zur Stettiner
Landstral3e. Die L28 verlauft ca. 1,2 km nordéstlich der geplanten PV-Anlage. Sidlich an das
Plangebiet grenzt der Truppenlibungsplatz Jagerbriick an. Hier durchgefihrte Ubungen sind
die einzigen Immissionen, die derzeit auf das Plangebiet wirken

Die Flache zeichnet sich insbesondere durch leerstehende Gebaudekomplexe
(anthropomorphe Biotopeinheiten), Wald- und Gehoélzflachen sowie Brach-, Ruderal- und
Grasflachen aus. . Ein- bis zweigeschossige ehemals u.a. als Kasernen genutzte Gebaude
sowie befestigte Flachen sind eingebettet in verschiedene Vegetationsformen. In drei groRen
Bereichen wachst Kiefernwald deren Baume Stammdurchmesser von 10 bis 50 cm

aufweisen.

2.2 Naturraumliche Gliederung, Geologie und Boden

Die Landschaft ist dem Naturraum Pommersches Flachland und innerhalb dieses Raumes
der Vorpommerschen Heide- und Moorlandschaft zuzuordnen.

Die Landschaft wurde durch das Pommersche Stadium der Weichseleiszeit vor ca. 12.000
bis 10.000 Jahren gepragt. Die daraus hervorgegangenen reliefarmen Oberflachenstrukturen
der Grundmorane sind durch Eisrandlagen, Oser, Taler und Becken gekennzeichnet. Im
Spatglazial wurden durch Windverfrachtungen Flugsanddecken und Binnendinen
aufgelagert, welche das heute charakteristische Bild pragen.

In der Warmzeit des Holozans entstanden im Hinterland des Stettiner Haffs kleine Seen. In
den Niederungen der Flusstadler kam es zu Vermoorungen mit Mudden, Seekreiden und
Niedermoortafeln (LUNG MV LINFOS 2018).

Der natlrliche Boden des Untersuchungsgebietes besteht aus grundwasserbestimmten
Sanden. Die Planungsflache ist aufgrund vorhergehender menschlicher Nutzung durch
Fremdstoffeintrage, Versiegelungen und Gelandemodellierungen vorbelastet. Die Flache
weist keine Oberflachengewasser auf und liegt nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet
(BAUM u. LEINWEBER 2016). Das Grundwasser steht bei mehr als 2 m bis 5 m unter Flur
an und ist aufgrund des sandigen Deckungssubstrates vor eindringenden Schadstoffen
vermutlich nicht geschutzt. Auch die Umgebung des Untersuchungsraumes ist weitgehend
gewasserfrei. Auf dem sidlich angrenzenden Truppentbungsplatz Jagerbriick gibt es nur die
Entwasserungsgraben des Karpiner Bruches und die Zuflisse des Winkelmanns Graben.
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Es sind aber eine Reihe von Moorbiotopen vorhanden, bedingt durch den geringen
Grundwasserflurabstand. Zwei Moorwalder befinden sich etwa 700 m sudwestlich der
Planungsflache. Die nachstgelegenen Gewasser sind die zwei 1,8 km entfernte Tongruben
stidwestlich des Winkelmanns - Grabens, die durch die nordlich verlaufende L28 vom
Vorhaben getrennt sind sowie die 2,5 km westlich fliellende Randow.

Die Planungsflache liegt im Einfluss kontinentalen Klimas, welches durch hdhere
Temperaturunterschiede  zwischen den Jahres- und Tageszeiten und durch
Niederschlagsarmut gekennzeichnet ist. Die kleinklimatischen Bedingungen im Plangebiet
sind durch den Gehdlzbestand und die Siedlungsferne gepragt. Die Geholze lben

Sauerstoffproduktions-, Windschutz- und Staubbindungsfunktionen aus.

3 MATERIAL UND METHODE

Die Aufnahme der Biotoptypen sowie der charakteristischen, dominierenden und seltenen
Pflanzenarten wurde im Zeitraum Juni-August 2021 gemafl der methodischen Vorgaben der
Kartieranleitung zur Biotopkartierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (TEPPKE et al.
2013) durchgefihrt.

Die angegebenen numerischen und Buchstabencodes entsprechen dem zugeordneten Code
der Biotopkartierungsliste des Landesamt flir Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-
Vorpommern in der Neufassung von 2013.

Die Gefahrdungseinstufungen der Biotoptypen in Mecklenburg-Vorpommern erfolgten nach
Landesamt flir Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG; 2013).
Fir die Einstufung der nach § 20 Mecklenburg-Vorpommersches Naturschutzgesetz
(NatSchAG MV) geschitzten Biotope ist die entsprechende Verwaltungsvorschrift
Biotopschutz (LUNG; 2010) berlicksichtigt worden. Biotope, die nach Anhang | der Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) zu den FFH-Lebensraumtypen gehoren, sind ggfs.

entsprechend gekennzeichnet.
4 ERGEBNISSE

4.1 Karte der Biotoptypen

In Abb. 3-1 sind die im Untersuchungsgebiet erfassten und kartierten Biotoptypen farblich
differenziert und mit der zugeordneten Nr. der jeweiligen Biotopeinheit kartografisch
dargestellt. In der Legende sind die den Nummern in der Karte  zugeordneten
Biotopeinheiten nebst Codes und den Bezeichnungen der jeweils zugrunde liegenden
Biotoptypen gemal der Biotopkartierung Mecklenburg-Vorpommerns aufgefiihrt (die
Biotoptypenkarte mit Legende ist diesem Fachbericht zusatzlich im DIN A3-Format
beigefligt).
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Solarpark Eggesin-Karpin Ill - Fachbericht zu den Biotoptypen

4.1.1 Beschreibung der Biotoptypen

Nachfolgend werden die kartierten Biotoptypen gemal® der von 1 — 19 nummerierten
,Biotopeinheiten“ (vgl. Karte, Kap.4.1) hinsichtlich jeweiliger Ausbildung und Bedeutung im
Untersuchungsgebiet, Angaben zur Schutzwirdigkeit und Gefahrdung sowie allgemeinen
Charakterisierungen Ubergeordneter Biotoptypen beschrieben.

Die Bezeichnungen der Biotoptypen entsprechen nebst der jeweiligen Kiirzel und Codes sowie
den allgemeinen Charakterisierungen. denen der Biotopkartierung des Landes Mecklenburg-
Vorpommerns (n. LUNG; 2013).

Von den 19 Biotopeinheiten sind sieben, meist kleinflachige Biotope nach §§ 19 und 20 NatSchAG
M-V sowie §28 und § 30 BNatSchG geschitzt. Dabei handelt es sich iberwiegend um Baumreihen
und Alleen (§19 NatSchAG M-V, resp. §28 BNatSchG). Einem besonderen Schutz kommt zwei
weiteren, grof¥flachigeren Biotopen (16 u. 18; Trockene Grasfluren mit Magerrasenvegetation
sowie Drahtschmielen-Eichen-Kiefernforst) zu (§20 NatSchAG M-V, s. Kap. 4.1.1.1, resp. §30
BNatSchG).

4.1.1.1 Gesetzliche Grundlagen zu den geschitzten Biotopen nach NatSchAG M-V

§ 19 NatSchAG M-V — Schutz der Alleen

(zu § 29 Absatz 3 BNatSchG)

(1) Alleen und einseitige Baumreihen an 6ffentlichen oder privaten Verkehrsflachen und Feldwegen sind
gesetzlich geschutzt. Die Beseitigung von Alleen oder einseitigen Baumreihen sowie alle Handlungen, die
zu deren Zerstoérung, Beschadigung oder nachteiligen Veranderung fiihren kénnen, sind verboten. Dies
gilt nicht fir die Pflege und Rekultivierung vorhandener Garten- und Parkanlagen entsprechend dem
Denkmalschutzrecht.

(2) Die Naturschutzbehérde kann Befreiungen unter den Voraussetzungen des § 67 Absatz 1 und 3 des
Bundesnaturschutzgesetzes erteilen. Bei Befreiungen aus Griinden der Verkehrssicherheit liegen Griinde
des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses in der Regel erst dann vor, wenn die MalRhahme aus Griinden
der Verkehrssicherheit zwingend erforderlich ist und die Verkehrssicherheit nicht auf andere Weise
verbessert

werden kann. Der Trager der Stralenbaulast hat die notwendige Unterhaltung in Abstimmung mit der
Naturschutzbehdrde vorzunehmen.

(3) Um den Alleenbestand nachhaltig zu sichern, hat die zustédndige Behorde, insbesondere im Rahmen
von

Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen, rechtzeitig und in ausreichendem Umfang Neuanpflanzungen
vorzunehmen oder fir deren Durchfliihrung zu sorgen. Dabei sind bevorzugt standortgerechte und
einheimische Baumarten einschliel3lich einheimischer Wildobstbaumarten zu verwenden. Die
Neuanpflanzungen sind dem Landschaftsbild anzupassen und sollen gleichzeitig einen Bezug zur
Ortlichen Landeskultur haben.

§ 20 NatSchAG M-V - Gesetzlich geschiitzte Biotope und Geotope

(abweichende Vorschrift zu § 30 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4, Satz 2 und

Absatz 3 BNatSchG)

(1) MaRBnahmen, die zu einer Zerstérung, Beschadigung, Veranderung des charakteristischen Zustandes
oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigung folgender Biotope in der in der Anlage 2
zu diesem Gesetz beschriebenen Auspragung fiihren kdnnen, sind unzulassig:

1. naturnahe Moore und Sumpfe, Solle, Roéhrichtbestande und Riede, seggen- und binsenreiche
Nasswiesen,
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Solarpark Eggesin-Karpin Ill - Fachbericht zu den Biotoptypen

2. naturnahe und unverbaute Bach- und Flussabschnitte, Quellbereiche, Altwasser, Torfstiche und
stehende Kleingewasser jeweils einschlieBlich der Ufervegetation, Verlandungsbereiche stehender
Gewasser,

3. Zwergstrauch- und Wacholderheiden, Trocken- und Magerrasen sowie aufgelassene Kreidebriiche, 4.
naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwalder, Gebusche und Walder trockenwarmer Standorte, Feldgehdlze
und Feldhecken.

Soweit es sich bei den Biotopen um Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung oder um nach § 21 Absatz 1
ausgewahlte oder festgesetzte Europaische Vogelschutzgebiete handelt, gilt ferner § 21 Absatz 2 Satz 2.
(2) Absatz 1 gilt auch fir die folgenden Geotope in der in der Anlage 3 zu diesem Gesetz beschriebenen
Auspragung:

1. Findlinge, Blockpackungen, Gesteinsschollen und Oser,

2. Trockentaler und Kalktuff-Vorkommen,

3. offene Binnendiinen und Kiliffranddiinen,

4. Kliffs und Haken.

(3) Die untere Naturschutzbehdrde kann auf Antrag im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn die
Beeintrachtigungen der Biotope oder Geotope ausgeglichen werden kénnen oder die Malnahme aus
iberwiegenden Griinden des Gemeinwohls notwendig ist. Uber den Satz 1 hinaus ist eine Ausnahme
zuzulassen, wenn es sich um Biotope oder Geotope handelt, die nach dem Inkrafttreten eines
Bebauungsplans entstanden sind, und eine nach dem Bebauungsplan zuldssige Nutzung verwirklicht
werden soll. Soweit es sich bei den Biotopen oder Geotopen um Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung
oder um nach § 21 Absatz 1 ausgewahlte oder festgesetzte Europaische Vogelschutzgebiete handelt,
sind Ausnahmen nur zulassig, wenn auch die Anforderungen von § 34 Absatz 1 bis 5 des
Bundesnaturschutzgesetzes erfiillt sind. Bei Ausnahmen, die aus Uberwiegenden Grinden des
Gemeinwohls notwendig sind, finden die Bestimmungen des § 15 Absatz 2 und 6 des
Bundesnaturschutzgesetzes Uber Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen Anwendung.

(4) Die Biotope nach Absatz 1 und die Geotope nach Absatz 2 sind in ein Verzeichnis einzutragen, das
von der oberen Naturschutzbehoérde gefiihrt wird. Das Verzeichnis liegt bei der oberen sowie der 6rtlich
zustandigen unteren Naturschutzbehoérde zur Einsicht fir jedermann aus. Die Verbote der Absatze 1 und
2 gelten unabhangig von der Aufnahme in das Verzeichnis.
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Solarpark Eggesin-Karpin Il - Fachbericht zu den Biotoptypen

1 Betonplattenweg mit Fugenvegetation
RHK 14%

TMD 1%

ovw Wirtschaftsweg, versiegelt

OIM Militarobjekt

Schutzstatus: -

Die Fahrwege westlich des Kaserneneingangs sind bis auf den Biotoptyp 3 alle mit
Betonplatten befestigt. Hauptwege sind in der Regel um die 6 m breit (direkt vor den
Hausern auch schmaler), kdbnnen aber vor den LKW-Hallen (033, 057) sogar tber 20
m breite Betonflachen ausbilden. Wegen der seit Jahren aufgegebenen Nutzung hat
sich Uberall eine mehr oder wenige Uppige Fugenvegetation entwickelt
(Gesamtdeckung ca. 15%). Neben Rainfarn-Schafschwingel-Landreitgras-Rasen
findet man eine artenreichere Begleitvegetation aus Florenelementen der Dauco-
Melilotion-Gesellschaften  (Graukresse, Silber-Fingerkraut, Feld-Beiful) sowie
Mauerpfeffer, Sprossende Felsennelke, Sand-Strohblume, Frihlings-Fingerkraut u.a.
Magerrasen-Pflanzen. Eine charakteristische Trittpflanzenflora kommt nicht vor.

Die mit knapp 50 Pflanzensippen artenreiche Betonplatten-Fugenvegetation aus
Pflanzen der ruderalisierten Grasfluren und Trockenrasen stellt eine Besonderheit dar.
Die Plattenwege haben eine Bedeutung als Sekundarstandort fir Rote-Liste-Pflanzen
und sollten soweit wie mdglich erhalten bleiben.

Gefapflanzen:

Betula pendula - Hange-Birke

Pinus sylvestris ssp. sylvestris - Wald-Kiefer
Salix spec. - Weide

Sedum acre - Scharfer Mauerpfeffer

Herniaria glabra ssp. glabra - Kahles Bruchkraut

Potentilla argentea - Silber-Fingerkraut

Petrorhagia prolifera - Sprossende Felsennelke

Cerastium semidecandrum - Fiinfmanniges Hornkraut
Trifolium repens - WeilR-Klee

Achillea millefolium ssp. millefolium - Gewohnliche Schafgarbe
Arabidopsis thaliana - Acker-Schmalwand

Medicago lupulina - Hopfenklee

Veronica arvensis - Feld-Ehrenpreis

Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia - Thymianblattriges Sandkraut
Conyza canadensis - Kanadisches Berufkraut

Taraxacum officinale agg. - Artengr. Gewohnlicher Léwenzahn
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Plantago major ssp. major - Breit-Wegerich

Plantago lanceolata - Spitz-Wegerich

Galium album ssp. album - Wiesen-Labkraut

Echium vulgare - Gewohnlicher Natternkopf

Sedum album - WeilRe Fetthenne

Geranium robertianum ssp. robertianum - Stinkender Storchschnabel
Tanacetum vulgare - Rainfarn

Convolvulus arvensis - Acker-Winde

Artemisia campestris ssp. campestris - Feld-Beiful

Hypochoeris radicata - Gewdhnliches Ferkelkraut

Crepis capillaris - Kleinkopfiger Pippau

Artemisia vulgaris - Gewohnlicher Beifufy

Descurainia sophia - Sophienrauke

Galium album ssp. album - Wiesen-Labkraut

Solidago canadensis - Kanadische Goldrute

Verbascum spec. - Kénigskerze

Epipactis helleborine ssp. helleborine - Breitblattrige Stendelwurz
*Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume (BRD 3, MV V)
*Potentilla tabernaemontani- Frihlings-Fingerkraut (MV 2)

Calamagrostis epigejos - Land-Reitgras

Lolium perenne - Ausdauerndes Weidelgras

Poa annua - Einjahriges Rispengras

Festuca ovina agg. - Artengr. Echter Schaf-Schwingel
Agrostis capillaris - Rotes Strauldgras

Festuca rubra ssp. rubra - Gewohnlicher Rot-Schwingel
Bromus tectorum - Dach-Trespe

Carex arenaria - Sand-Segge

Dactylis glomerata - Gewdhnliches Knduelgras
Bromus inermis - Wehrlose Trespe

Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus - Weiche Trespe
Poa compressa - Flaches Rispengras
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Solarpark Eggesin-Karpin Il - Fachbericht zu den Biotoptypen

2 Trockene Grasfluren mit Gehoélzanpflanzungen
RHK 80%

PHY 20%

PWX <1%

OIM Militarobjekt

Schutzstatus: -

Unter diesem Biotoptyp werden die Flachen direkt an den Kasernengebauden erfasst.
Sie alle haben sich aus den hausnahen Grinanlagen mit Grasfluren, Geblischen und
Einzelbdumen entwickelt. Bestandspragend sind wie beim Biotoptyp 6 ruderalisierte
Rotschwingel-Landreitgras-Rasen mit artenreicher Begleitflora aus Trockenpflanzen
(oft nur wenige Exemplare). Auf Stellen mit entfernten Bodenplatten haben sich 6fters
Mauerpfeffer angesiedelt, zuweilen auch Sprossende Felsennelke, Sand-Grasnelke
und Sand-Strohblume. Der Wiesen-Salbei konnte nur in diesem Biotoptyp
nachgewiesen werden. Die Gebische bestehen aus Anpflanzungen sowie auch
naturlich aufgewachsenen Kiefern, Ahorn, Traubenkirschen und manchmal schon bis
zu den Dachrinnen reichenden Hange-Birken. Bemerkenswert sind die gelegentlich
sehr breiten Sadebaum-Straucher. Einzelbaume oder kleine Baumgruppen aus
Eichen, Kiefern, Fichten oder anderen Nadelgehélzen kommen nur selten vor.

Die hausnahen Bereiche mit Grasfluren und Gehdlzen gehéren mit tGber 60 kartierten
Pflanzensippen zu den artenreichsten im Untersuchungsgebiet. Sie sind Lebensraum
von Heuschrecken und Nahrungsbiotop fir Schmetterlinge u.a. Blitenbesucher.

Gefapflanzen:

Pinus sylvestris ssp. sylvestris - Wald-Kiefer
Quercus robur - Stiel-Eiche

Quercus petraea - Trauben-Eiche

Acer negundo - Eschen-Ahorn

Acer campestre - Feld-Ahorn

Prunus serotina - Spate Trauben-Kirsche
Tilia platyphyllos - Sommer-Linde

Betula pendula - Hange-Birke

Prunus cerasifera - Kirschpflaume
Prunus avium ssp. avium - Vogel-Kirsche
Picea pungens - Blau-Fichte

Salix babylonica - Trauer-Weide

Abies spec. - Tanne

Larix kaempferi - Japanische Larche
Picea strobus - Weymouth-Kiefer

Rosa canina - Hunds-Rose

<K <K<K<K<K<K<K<K<K<K<K<K<KK<K KL

<
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Ligustrum vulgare - Gewoéhnlicher Liguster
Symphoricarpos x chenaultii - Korallenbeere

Juniperus sabina var. davurica - Dahurischer Sadebaum
Colutea arborescens - Gewdhnlicher Blasenstrauch
Cotoneaster dammeri - Zwergmispel

Rubus caesius - Kratzbeere

< << <K< <

Sedum acre - Scharfer Mauerpfeffer

Petrorhagia prolifera - Sprossende Felsennelke

Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia - Thymianblattriges Sandkraut
Sisymbrium altissimum - Ungarische Rauke

Papaver dubium ssp. dubium - Saat-Mohn

Senecio vernalis - Friihlings-Greiskraut

Lactuca serriola - Kompass-Lattich

Geranium pusillum - Kleiner Storchschnabel

Erophila verna ssp. verna - Frihlings-Hungerbliimchen
Hieracium pilosella - Kleines Habichtskraut

Berteroa incana - Graukresse

Trifolium pratense - Rot-Klee

Artemisia campestris ssp. campestris - Feld-Beifufly
Plantago lanceolata - Spitz-Wegerich

Vicia angustifolia - Schmalblattrige Wicke

Linaria vulgaris - Gewodhnliches Leinkraut

Medicago x varia - Bastard-Luzerne

Asparagus officinalis ssp. officinalis - Gemuse-Spargel
Rumex acetosella ssp. acetosella - Kleiner Sauerampfer
Melilotus officinalis - Gewdhnlicher Steinklee

Potentilla argentea - Silber-Fingerkraut

Echium vulgare - Gewdhnlicher Natternkopf

Trifolium campestre - Feld-Klee

Oenothera biennis - Gewdhnliche Nachtkerze

Erodium cicutarium - Gewdhnlicher Reiherschnabel
Hieracium spec. - Habichtskraut

Polygonum amphibium - Wasser-Knéterich

Silene latifolia ssp. alba - Weille Lichtnelke

Epipactis helleborine ssp. helleborine - Breitblattrige Stendelwurz
*Armeria maritima ssp. elongata - Sand-Grasnelke (BRD 3, MV 3)
*Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume (BRD 3, MV V)
*Salvia pratensis - Wiesen-Salbei (BRD V, MV 3)

<K <K<K<K<K<K<K<K<K<K<K<LK<LK<LK<K<LK<LK<LK<LK<LK<LK<LK<LK<K<K<K<K<K<K<KK KL

Festuca rubra ssp. rubra - Gewdhnlicher Rot-Schwingel d
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Calamagrostis epigejos - Land-Reitgras

Dactylis glomerata - Gewohnliches Knauelgras

Poa pratensis - Wiesen-Rispengras

Arrhenatherum elatius - Glatthafer

Elymus repens ssp. repens - Kriechende Quecke
Carex arenaria - Sand-Segge

Carex hirta - Behaarte Segge

Festuca ovina agg. - Artengr. Echter Schaf-Schwingel
Corynephorus canescens - Silbergras

< << <K<K N

3 Teilversiegelter Weg mit Gras- und Magerrasen-Pioniervegetation
RHK 4% Ruderaler Kriechrasen

TMD 1% Ruderalisierter Sandmagerrasen

ovu Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt

OIM Militarobjekt

Schutzstatus: -

Zu diesem Biotoptyp mit vor langerer Zeit entfernten Betonplatten gehéren
Hauptwege und Bereiche direkt an den Kasernengebauden. Sie befinden sich alle
westlich des Haupteingangs. Auf vielen Abschnitten sind neue Befestigungen aus
Granulat oder Split aufgebracht worden, manchmal kommen aber auch offene,
verdichtete Sandbdden mit Pflasterresten oder grobem Schotter vor. Eine Pionierflora
hat sich meist an den Randern entwickelt (Gesamtdeckung ca. 5%) und wird mit Giber
40 Pflanzensippen als recht artenreich eingestuft. Neben den hier und da haufigeren
Dachtrespen-Pioniergesellschaften wachsen vereinzelt Rot-Schwingel, Land-Reitgras
und andere Arten der umliegenden Grasfluren. An den Hausern hat sich bisweilen
eine dichtere Pioniervegetion aus Schaf-Schwingel, Mauerpfeffer und anderen
Magerrasen-Pflanzen entwickelt (Sprossende Felsennelke, Filzkraut, Sand-
Strohblume).

Die ungestorten Wege bilden einen optimalen Sonnplatz fur Zauneidechsen.
Teilversiegelte Wege mit  Bedeutung als Wuchsort kurzlebiger Sisymbrion-
Ruderalgesellschaften und Magerrasenpflanzen mit Rote-Liste-Arten. Allgemein
seltener Wegtyp.

Gefapflanzen:

Acer negundo - Eschen-Ahorn v
Salix caprea - Sal-Weide v
Salix spec. - Weide v
Rosa canina - Hunds-Rose v
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Sedum acre - Scharfer Mauerpfeffer

Cerastium semidecandrum - Flinfmanniges Hornkraut
Taraxacum officinale agg. - Artengr. Gewohnlicher Léwenzahn
Plantago lanceolata - Spitz-Wegerich

Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia - Thymianblattriges Sandkraut
Berteroa incana - Graukresse

Petrorhagia prolifera - Sprossende Felsennelke

Hieracium pilosella - Kleines Habichtskraut

Senecio vernalis - Frihlings-Greiskraut

Herniaria glabra ssp. glabra - Kahles Bruchkraut

Artemisia vulgaris - Gewohnlicher Beifufd

Euphorbia cyparissias - Zypressen-Wolfsmilch

Tanacetum vulgare - Rainfarn

Achillea millefolium ssp. millefolium - Gewdhnliche Schafgarbe
Trifolium pratense - Rot-Klee

Geranium molle - Weicher Storchschnabel

Medicago lupulina - Hopfenklee

Conyza canadensis - Kanadisches Berufkraut

Hypochoeris radicata - Gewdhnliches Ferkelkraut

Daucus carota ssp. carota - Wilde Méhre

Echium vulgare - Gewohnlicher Natternkopf

Convolvulus arvensis - Acker-Winde

Capsella bursa-pastoris - Gewohnliches Hirtentaschel
Medicago x varia - Bastard-Luzerne

Oenothera biennis - Gewdhnliche Nachtkerze

Trifolium campestre - Feld-Klee

Papaver rhoeas - Klatsch-Mohn

*Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume (BRD 3, MV V)
*Filago minima - Kleines Filzkraut (MV 3)

<K K<K<K<K<K<K<K<K<K<K<K<LK<K<LK<LK<K<K<LK<K<LK<K<LK<K<K<K<KK<KKLK

Bromus tectorum - Dach-Trespe

Poa annua - Einjahriges Rispengras

Agrostis capillaris - Rotes Straul3gras

Festuca ovina agg. - Artengr. Echter Schaf-Schwingel
Festuca rubra ssp. rubra - Gewohnlicher Rot-Schwingel
Calamagrostis epigejos - Land-Reitgras

Carex arenaria - Sand-Segge

Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus - Weiche Trespe
Holcus lanatus - Wolliges Honiggras

< <K <K<K<K<K<K KL<

alauda- Arbeitsgemeinschaft fir landschaftsékologische Untersuchungen und Datenanalysen

-13-



Solarpark Eggesin-Karpin Il - Fachbericht zu den Biotoptypen

4 Fahrspur-Grasweg

RHK 75% Ruderalisierter Kriechrasen

ovu Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt
OIM Militarobjekt

Schutzstatus: -

Die zwei sandigen Feldwege am Kasernenzaun werden regelmafig von Fahrzeugen
genutzt. Die beiden Fahrspuren (0,35 m) sind nur sparlich von Grasern, selten
Wegerich bewachsen. Auf dem Uber 1 m breiten Mittelstreifen dominieren trockene
StrauRgras-Schafschwingel-Rasen mit haufiger beigemischtem Finfméannigen
Hornkraut, einer Charakterart der Cerastio-Scleranthetum-Rasen. Als weitere
Begleitarten  wachsen  Feld-Beiful,  Silber-Fingerkraut,  Mauerpfeffer  u.a.
Trockenzeiger. Die Randbereiche unterscheiden sich nicht von den angrenzenden
Grasfluren (Biotoptyp 6).

Die unbefestigten Graswege am Rand des Kaserenengelandes sind im Gegensatz zu
den Pflaster- und Plattenwegen floristisch verarmt, haben aber gewisse Bedeutung
als Wuchsort von Arten ephemerer Trittpflanzengesellschaften sandiger Weg- und
Straltenrander.

GefaRpflanzen:
Robinia pseudoacacia - Robinie

<

Plantago major ssp. major - Breit-Wegerich
Cerastium semidecandrum - Flinfmanniges Hornkraut
Herniaria glabra ssp. glabra - Kahles Bruchkraut
Spergularia rubra - Rote Schuppenmiere

Trifolium repens - WeilR-Klee

Berteroa incana - Graukresse

Echium vulgare - Gewdhnlicher Natternkopf
Conyza canadensis - Kanadisches Berufkraut
Sedum acre - Scharfer Mauerpfeffer

Artemisia campestris ssp. campestris - Feld-Beifuly
Potentilla argentea - Silber-Fingerkraut

Erodium cicutarium - Gewohnlicher Reiherschnabel
Vicia angustifolia - Schmalblattrige Wicke

Potentilla reptans - Kriechendes Fingerkraut
(*)Medicago falcata - Sichelklee (MV V)

K <K<K<K<K<LK<K<K<K<K<K<K<KKLK KL

Festuca ovina agg. - Artengr. Echter Schaf-Schwingel d
Agrostis capillaris - Rotes Straufigras z
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Solarpark Eggesin-Karpin Il - Fachbericht zu den Biotoptypen

Poa pratensis - Wiesen-Rispengras %
Dactylis glomerata - Gewohnliches Knauelgras v
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus - Weiche Trespe

5 Pappel-Baumreihe
BRR Baumreihe
OIM Militarobjekt

Schutzstatus: § 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Die Pappelreihe entlang eines Feldweges (4) am Kasernenzaun besteht aus alteren
Pyramiden-Pappeln (Stammdurchmesser um 0,4 m), die alle einen guten Zustand
aufweisen. Im Westen sind Liicken vorhanden, auf den Ubrigen Bereichen ist die
Baumreihe aber geschlossen (Baumabstand 10 m). Eine hohere Bastard-Pappel
(Stammdurchmesser 0,6 m) ist beigemischt. Die Bodenflora wird gepragt von den
Grasfluren der angrenzenden Rasenflachen. Der Biotoptyp setzt sich aulRerhalb des
Untersuchungsgebietes fort.

Die Baumreihe ist geschitzt nach § 19 NatSchAG M-V.

GefaRpflanzen:

Populus nigra ‘Italica’ - Pyramiden-Pappel

Populus x canadensis - Bastard-Schwarz-Pappel
Quercus petraea - Trauben-Eiche

Euonymus europaea - Gewohnliches Pfaffenhiitchen

< << Qo

Vicia hirsuta - Rauhaarige Wicke

Medicago x varia - Bastard-Luzerne

Vicia angustifolia - Schmalblattrige Wicke
Potentilla reptans - Kriechendes Fingerkraut

< << <

Calamagrostis epigejos - Land-Reitgras

Festuca rubra ssp. rubra - Gewdhnlicher Rot-Schwingel
Dactylis glomerata - Gewohnliches Knauelgras \%
Poa pratensis - Wiesen-Rispengras

< <
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Solarpark Eggesin-Karpin Il - Fachbericht zu den Biotoptypen

6 Trockene Grasfluren
RHK Ruderaler Kriechrasen
OIM Militarobjekt
Schutzstatus: -

Die groRflachigen Grasfluren zwischen den Kasernengebduden haben sich aus W AT Y

ehemaligen Rasenflachen entwickelt. Sie sind leicht ruderalisiert und lassen an | =

wenigen Stellen auch kleinflachige Fragmente von Trockenrasen erkennen.
Hauptbestandsbilder sind Rot-Schwingel, Land-Reitgras und Schaf-Schwingel auf
sandigen Bodenstellen. Beigemischt findet man Spitz-Wegerich, Wiesen-Labkraut,
Klee, Wicken u.a. Kennarten der Molinio-Arrhenatheretea-Wirtschaftswiesen,
bisweilen wachsen Rainfarn, Johanniskraut, Graukresse wu.a. Vertreter
nahrstoffreicherer Dauco-Melilotion-Gesellschaften. Stellen mit Mauerpfeffer, Berg-
Sandgléckchen, Sprossender Felsennelke u.a. Trockenpflanzen haben sich nur sehr
kleinflachig auf wenigen Quadratmetern entwickelt. Kleine Baumgruppen sind selten,
ebenso wie Kiefern-Anfluggebische.

Die ungestorten Grasfluren bieten der Heidelerche geeignete Brutmdglichkeiten,
Schmetterlinge und Heuschrecken konnten nur selten nachgewiesen werden.

Die grof¥flachigen Grasfluren sind Wuchsort von einheitlich strukturierten Grasfluren
mit einer recht artenreichen, jedoch individuenarmen Begleitflora. Zoologisch
interessanter Brutraum der Heidelerche.

Gefapflanzen:

Pinus sylvestris ssp. sylvestris - Wald-Kiefer

Picea pungens - Blau-Fichte

Quercus robur - Stiel-Eiche

Betula pendula - Hange-Birke

Robinia pseudoacacia - Robinie

Acer negundo - Eschen-Ahorn

Acer saccharinum - Silber-Ahorn

Aesculus hippocastanum - Gewohnliche Rosskastanie
Juniperus sabina var. davurica - Dahurischer Sadebaum
Amorpha fruticosa - Gewohnlicher Bastardindigo
Cotoneaster spec. - Zwergmispel

Rubus caesius - Kratzbeere

Viscum album - Gewohnliche Mistel

<K <K <K<K<K<K<K<K<K<K<K<KKLKKL

Plantago lanceolata - Spitz-Wegerich v
Hypochoeris radicata - Gewohnliches Ferkelkraut v
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Solarpark Eggesin-Karpin Il - Fachbericht zu den Biotoptypen

Galium album ssp. album - Wiesen-Labkraut
Hieracium pilosella - Kleines Habichtskraut

Sedum acre - Scharfer Mauerpfeffer

Vicia hirsuta - Rauhaarige Wicke

Trifolium pratense - Rot-Klee

Vicia angustifolia - Schmalblattrige Wicke

Centaurea scabiosa - Skabiosen-Flockenblume
Medicago x varia - Bastard-Luzerne

Artemisia campestris ssp. campestris - Feld-Beifufy
Euphorbia cyparissias - Zypressen-Wolfsmilch
Berteroa incana - Graukresse

Achillea pannonica - Ungarische Schafgarbe
Medicago lupulina - Hopfenklee

Trifolium campestre - Feld-Klee

Urtica dioica ssp. dioica - Grolte Brennnessel
Tanacetum vulgare - Rainfarn

Echium vulgare - Gewdhnlicher Natternkopf

Anchusa officinalis - Gewdhnliche Ochsenzunge
Petrorhagia prolifera - Sprossende Felsennelke
Oenothera biennis - Gewohnliche Nachtkerze
Falcaria vulgaris - Gewdhnliche Sichelmdhre

Erodium cicutarium - Gewohnlicher Reiherschnabel
Convolvulus arvensis - Acker-Winde

Geranium molle - Weicher Storchschnabel
Verbascum spec. - Kénigskerze

Vicia villosa - Zottel-Wicke

Senecio vernalis - Frihlings-Greiskraut

Reseda lutea - Gelbe Resede

Melilotus officinalis - Gewdhnlicher Steinklee
Equisetum arvense - Acker-Schachtelhalm

Rumex acetosella ssp. acetosella - Kleiner Sauerampfer
Crepis capillaris - Kleinkopfiger Pippau

Jasione montana - Berg-Sandgléckchen

Papaver dubium ssp. dubium - Saat-Mohn
Ornithopus perpusillus - Kleiner Vogelful®

*Armeria maritima ssp. elongata - Sand-Grasnelke (BRD V, MV 3)
*Centaurea jacea - Gemeine Wiesen-Flockenblume (MV 3)
(*)Lotus corniculatus - Gewohnlicher Hornklee (MV V)

K <K<K<K<K<K<K<LK<K<KKK<LK<K<LK<LK<LK<K<LK<KKLKKKKLK<LK<K<K<K<LK<LK<LK<LK<LK<K<K<K<KKLKKL

Calamagrostis epigejos - Land-Reitgras
Festuca rubra ssp. rubra - Gewdhnlicher Rot-Schwingel

[eRN e
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Solarpark Eggesin-Karpin Il - Fachbericht zu den Biotoptypen

Festuca ovina agg. - Artengr. Echter Schaf-Schwingel
Dactylis glomerata - Gewohnliches Knauelgras
Arrhenatherum elatius - Glatthafer

Bromus inermis - Wehrlose Trespe

Carex hirta - Behaarte Segge

< << < QO

7 Eichen-Allee
BAN Nicht Verkehrswege begleitende Allee
OIM Militarobjekt

Schutzstatus:  § 18 NatSchAG M-V - geschiitzte Baume

Die knapp 150 m lange Allee entlang eines verfallenen Plattenweges wird aus alten
Stiel- und Rot-Eichen gebildet (Stammdurchmesser um 0,5 m). Die in 7 m Abstand
stehenden Baume bilden ein geschlossenes Kronendach und lassen alle einen guten
Zustand erkennen. Selten findet man beigemischten Eschen-Ahorn, Gehdlzllicken
sind nur an wenigen Stellen vorhanden. Die Bodenflora aus trockenen
Schafschwingel-Rasen mit sparlichem Kiefernanflug ist arm, jedoch findet man hier
und da die seltenere Sand-Strohblume. Der verfallene Plattenweg mit schitteren
Drahtschmielen-Rasen ist 2,50 m breit und fihrt direkt zum Krankenhaus-Eingang
(Gebaude 006).

Die alte, mit dem Bau der Kaserne gepflanzte Eichen-Allee an dem Krankenhaus-
Zuweg stellt ein Unikat dar. Wegen der guten Ausbildung wird der Biotoptyp als
geschutzt eingestuft (§18 NatSchAG M-V).

GefaRpflanzen:

Quercus robur - Stiel-Eiche

Quercus rubra - Rot-Eiche

Pinus sylvestris ssp. sylvestris - Wald-Kiefer
Acer negundo - Eschen-Ahorn

Prunus serotina - Spate Trauben-Kirsche

< << NO

Hieracium pilosella - Kleines Habichtskraut

Sedum acre - Scharfer Mauerpfeffer

Trifolium campestre - Feld-Klee

Taraxacum officinale agg. - Artengr. Gewoéhnlicher Léwenzahn
Trifolium pratense - Rot-Klee

Ornithopus perpusillus - Kleiner Vogelful®

Veronica officinalis - Wald-Ehrenpreis

Vicia sativa - Saat-Wicke

Medicago x varia - Bastard-Luzerne

< <K <K<K<K<K<K <K<

<
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<

*Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume (BRD 3, MV V)

Festuca ovina agg. - Artengr. Echter Schaf-Schwingel
Poa pratensis - Wiesen-Rispengras

Festuca rubra ssp. rubra - Gewdhnlicher Rot-Schwingel
Calamagrostis epigejos - Land-Reitgras

Deschampsia flexuosa - Draht-Schmiele

Carex arenaria - Sand-Segge

< <<<<oa

8 Junge Baumreihe

BRR Baumreihe

OIM Militarobjekt

Schutzstatus:  § 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Bei diesem Biotoptyp handelt es sich um jungere Baumreihen entlang eines
Feldweges und an befestigten Hauptwegen. Der Stammdurchmesser betragt meist
nur 0,2 m, selten werden auch 0,3 m erreicht. Die bis auf eine gréRere Liicke dicht
geschlossene Robinien-Reihe am Rand der Kaserne hat eine Hohe von 7 Metern
erreicht. Alle Baume zeigen eine gute Vitalitat und lassen keine Schaden erkennen.
Die Reihe entlang der Zufahrt zum Gebaude 009 besteht aus dicht gepflanzten
Sommer-Linden und Spitz-Ahorn. Die angrenzenden Winter-Linden entlang des
Hauptweges sind etwas alter und werden durch bis zum Boden reichende
Stammaustriebe charakterisiert. Eine grof3ere Licke ist im dstlichen Teil vorhanden.

Trotz des geringeren Alters werden die Schutzkriterien von § 19 NatSchAG M-V
erreicht (Stammdurchmesser >10 cm).

GefaRpflanzen:

Robinia pseudoacacia - Robinie z
Acer platanoides - Spitz-Ahorn z
Tilia platyphyllos - Sommer-Linde z
Tilia cordata - Winter-Linde z
Festuca ovina agg. - Artengr. Echter Schaf-Schwingel z

Festuca rubra ssp. rubra - Gewdhnlicher Rot-Schwingel
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9 Pflasterweg mit Fugenvegetation
TMD 8% Ruderalisierter Sandmagerrasen
RHK 2% Ruderaler Kriechrasen

ovw Wirtschaftsweg, versiegelt

OIM Militarobjekt

Schutzstatus: -

Der Uber 6 m breite Hauptweg 0Ostlich des Kaserneneinganges ist mit Naturstein-
Kleinpflaster versiegelt. Die gut entwickelte Fugenvegetation ist auf dem Weg nur
sehr niedrig und mit Moosen vergesellschaftet. Eine typische Trittflora kommt selten
vor (Rispengras, Wegerich, Lowenzahn, WeiR-Klee), meist findet man Arten
ruderalisierter Sandmagerrasen und Grasfluren wie Schaf-Schwingel, Rot-Schwingel,
Silber-Fingerkraut, Feld-Beiful und Finfmanniges Hornkraut. Entlang der Rander ist
Mauerpfeffer die haufigste Art mit fleckenweise dichten Pflanzenpolstern. Auf einem
schmaleren, kaum befahrenen Nebenweg hat sich eine héhere Vegetationsdecke mit
Rote-Liste-Pflanzen entwickelt (Sand-Strohblume, Zwerg-Schneckenklee, Acker-
Filzkraut).

Pflasterfugenweg mit artenreicherer Vegetation der ruderalisierten Trockenrasen und
Grasfluren mit Rote-Liste-Pflanzen auf einem Seitenweg.

Gefapflanzen:
Pinus sylvestris ssp. sylvestris - Wald-Kiefer

Sedum acre - Scharfer Mauerpfeffer

Sedum album - WeilRe Fetthenne

Petrorhagia prolifera - Sprossende Felsennelke
Herniaria glabra ssp. glabra - Kahles Bruchkraut
Spergularia rubra - Rote Schuppenmiere

Plantago major ssp. major - Breit-Wegerich
Taraxacum officinale agg. - Artengr. Gewohnlicher Léwenzahn
Trifolium repens - Weill-Klee

Artemisia campestris ssp. campestris - Feld-Beiful®
Potentilla argentea - Silber-Fingerkraut

Hieracium pilosella - Kleines Habichtskraut

Erophila verna ssp. verna - Frihlings-Hungerbliimchen
Cerastium semidecandrum - Fiinfmanniges Hornkraut
Medicago lupulina - Hopfenklee

Crepis capillaris - Kleinkdpfiger Pippau

Medicago x varia - Bastard Luzerne

Papaver dubium ssp. dubium - Saat-Mohn
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Jasione montana - Berg-Sandgléckchen

Rumex acetosella ssp. acetosella - Kleiner Sauerampfer
Trifolium campestre - Feld-Klee

Capsella bursa-pastoris - Gewohnliches Hirtentaschel
*Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume (BRD 3, MV V)
*Medicago minima - Zwerg-Schneckenklee (BRD V, MV 2)
(*)Filago arvensis - Acker-Filzkraut (MV V)

Poa annua - Einjahriges Rispengras

Festuca ovina - Echter Schaf-Schwingel

Carex arenaria - Sand-Segge

Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus - Weiche Trespe
Festuca rubra ssp. rubra - Gewdhnlicher Rot-Schwingel
Calamagrostis epigejos - Land-Reitgras

10 Lichtes Landreitgras-Drahtschmielen-Kiefern-Geholz
WKZ Sonstiger Kiefernwald trockener bis frischer Standorte
HDL Kronenschluf licht

HSE Einschichtiger Waldaufbau

HAO Mittelalter Baumbestand

OIM Militarobjekt

Schutzstatus: -

Die etwa 1 Hektar groflen Kiefern-Gehdlze auf den Freiflachen vor den
Kasernengebauden werden alle gepragt durch lockere Kiefern-Reinbestande
(Stammdurchmesser um 0,4 m), auferst sparlich findet man beigemischte Rot-
Buchen, Birken oder Trauben-Eichen. Eine Strauchschicht ist nur sehr selten
vorhanden (Kiefer, Ahorn, Eiche). In der Uppigen Bodenvegetation dominieren
Landreitgras-Drahtschmielen-Rasen mit Rot-Schwingel sowie Florenelemente der
umliegenden Grasfluren.

In dem Geho6lz am Nordostrand mit Ziergehoélzen stehen noch einige verfallene
Gartenhduschen u.a. Relikte einer ehemaligen Gartennutzung. Die alte Wald-Kiefer
am Wegrand mit einem Stammdurchmesser von 0,8 m stellt ein Unikat dar.

Die lichten, grasreichen Kiefern-Geholze sind optimaler Fortpflanzungsraum des
Baumpiepers, der Gartenrotschwanz findet in den Stammhdhlen von Altbaumen
Brutmoglichkeiten.

GefaRpflanzen:
Pinus sylvestris ssp. sylvestris - Wald-Kiefer d
Fagus sylvatica - Rotbuche v
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Betula pendula - Hange-Birke

Robinia pseudoacacia - Robinie

Tilia platyphyllos - Sommer-Linde

Quercus petraea - Trauben-Eiche

Salix babylonica - Trauer-Weide

Colutea arborescens - Gewdhnlicher Blasenstrauch
Rosa canina - Hunds-Rose

Philadelphus coronarius - GroRer Pfeifenstrauch
Ligustrum vulgare - Gewohnlicher Liguster
Juniperus sabina var. davurica - Dahurischer Sadebaum
(*)Taxus baccata - Eibe (BRD V, MV R)

<K <K <K<K<K<K<K<K<K <K KL

Hieracium pilosella - Kleines Habichtskraut

Linaria vulgaris - Gewdhnliches Leinkraut

Veronica officinalis - Wald-Ehrenpreis

Vicia hirsuta - Rauhaarige Wicke

Trifolium pratense - Rot-Klee

Hypericum perforatum - Tlpfel-Johanniskraut

Lamium purpureum - Purpurrote Taubnessel

Anchusa officinalis - Gewohnliche Ochsenzunge

Artemisia campestris ssp. campestris - Feld-Beifuly
Trifolium campestre - Feld-Klee

Plantago lanceolata - Spitz-Wegerich

Senecio vernalis - Friihlings-Greiskraut

Trifolium campestre - Feld-Klee

Trifolium medium - Mittlerer Klee

Euphorbia cyparissias - Zypressen-Wolfsmilch

Berteroa incana - Graukresse

Epipactis helleborine ssp. helleborine - Breitblattrige Stendelwurz
Campanula rotundifolia - Rundblattrige Glockenblume
Hieracium spec. - Habichtskraut

*Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume (BRD 3, MV V)

<K <K<K<K<K<K<K<K<K<K<K<LK<K<K<K<K<K<KKLKKL

Deschampsia flexuosa - Draht-Schmiele

Calamagrostis epigejos - Land-Reitgras

Festuca rubra ssp. rubra - Gewohnlicher Rot-Schwingel
Festuca ovina agg. - Artengr. Echter Schaf-Schwingel
Dactylis glomerata - Gewohnliches Knauelgras

< ooo
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11 Verwilderte Griinanlage mit Geholzen, ruderalen Grasfluren
PWY 50% Siedlungsgehdlz aus nichtheimischen Baumarten

RHK 50% Ruderaler Kriechrasen

OIM Militarobjekt

Schutzstatus: -

Die verwilderte Grunanlage mit Gehdlzen und ruderalisierten Grasfluren im Bereich
der Hauser 050 und 051 wird durch einen hohen vertikalen Totholzanteil
charakterisiert. Von den jungeren Silberahorn-Baumen (Stammdurchmesser bis 0,3
m) sind viele stark von Misteln befallen und geschwacht, einige abgestorbene
Altfichten bilden weitere ungewdohnliche Biotopstrukturen. Zwei hohe Wald-Kiefern
und eine Weymouth-Kiefer zeigen keine Beeintrachtigungen. Bemerkenswert sind die
niederliegend wachsenden, dicht buschigen, tber 20 m breiten Sadebaum-Straucher.
Die verwilderten Rasenflachen werden gepragt durch (ppige Landreitgras-
Rotschwingel-Rasen mit an den Randbereichen wachsenden Magerzeigern (u.a.
Schafschwingel, Mauerpfeffer, Kleines Habichtskraut).

Die abgestorbenen Baume bilden ideale Brutplatze fir Gartenrotschanz und
Buntspecht und sind wichtige Habitate fiir totholzbewohnende Insekten u.a.
Wirbellose.

GefaRpflanzen:

Pinus sylvestris ssp. sylvestris - Wald-Kiefer
Acer saccharinum - Silber-Ahorn

Acer negundo - Eschen-Ahorn

Picea abies - Fichte

Tilia platyphyllos - Sommer-Linde

Pinus strobus - Weymouth-Kiefer

Quercus robur - Stiel-Eiche

Prunus serotina - Spate Trauben-Kirsche
Juniperus sabina var. davurica - Dahurischer Sadebaum
Philadelphus coronarius - GroRRer Pfeifenstrauch
Mahonia aquifolium - Mahonie

Forsythia x intermedia - Hybrid-Forsythie

Rosa canina - Hunds-Rose

Viscum album - Gewdhnliche Mistel

<K <K <K<K<K<K<K<K<K<K<K<<KK<K KL

Vicia hirsuta - Rauhaarige Wicke

Linaria vulgaris - Gewdhnliches Leinkraut

Achillea millefolium ssp. millefolium - Gewdhnliche Schafgarbe
Geranium robertianum ssp. robertianum - Stinkender Storchschnabel

< < <

<
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Sedum acre - Scharfer Mauerpfeffer

Senecio vernalis - Frihlings-Greiskraut

Berteroa incana - Graukresse

Plantago lanceolata - Spitz-Wegerich

Hieracium pilosella - Kleines Habichtskraut
Artemisia campestris ssp. campestris - Feld-Beifuly
Trifolium campestre - Feld-Klee

<K < <K<K <K<K K<

Festuca rubra ssp. rubra - Gewdhnlicher Rot-Schwingel
Calamagrostis epigejos - Land-Reitgras

Dactylis glomerata - Gewdhnliches Knauelgras

Holcus mollis - Weiches Honiggras

Festuca ovina agg. - Artengr. Echter Schaf-Schwingel

< < NO

12 Linden-Baumreihe
BRR Baumreihe
OIM Militarobjekt

Schutzstatus: § 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Die Baumreihe gegenuber dem Gebaude 049 besteht aus in 10 m Abstand
gepflanzten Winter-Linden mit Stammdurchmesser zwischen 0,35 m und 0,50 m.
Stammaustriebe sind Uberall vorhanden und bilden bis zum Boden reichende
Seitenaste. Wegen einiger Ausfalle sind stellenweise bis 20 m breite Licken
vorhanden. Die Bodenflora wird gepragt durch schittere Schafschwingel-Rase mit
einzelnen Kiefer-Anfluggebulschen. Auffallig ist die gute Vitalitat der Linden-Baume.

Nach § 19 NatSchAG M-V geschltzter Biotoptyp aus heimischen Winter-Linden.
Neben Biotoptyp-Nr. 13 alteste Wegrand-Baumreihe im Untersuchungsgebiet.

GefaRpflanzen:
Tilia cordata - Winter-Linde d

Quercus robur - Stiel-Eiche v
Pinus sylvestris ssp. sylvestris - Wald-Kiefer v
Sedum acre - Scharfer Mauerpfeffer v
Hieracium pilosella - Kleines Habichtskraut v
Artemisia campestris ssp. campestris - Feld-Beifuly v
Plantago lanceolata - Spitz-Wegerich v
Medicago x varia - Bastard-Luzerne v
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*Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume (BRD 3, MV V) v

Festuca ovina agg. - Artengr. Echter Schaf-Schwingel d
Festuca rubra ssp. rubra - Gewohnlicher Rot-Schwingel

13 Alte Eschenahorn-Baumreihe
BRG Geschlossene Baumreihe
OIM Militéarobjekt

Schutzstatus: § 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Die Baumreihe entlang des Betonplattenweges aus dichtem Eschen-Ahorn
(Baumabstande ca. 15 m) ist mit dem Bau der Kaserne Anfang der 1950er Jahre
gepflanzt worden. Der Stammdurchmesser variiert zwischen 0,5 m und 0,6 m, alle
Baume besitzen bis zum Boden reichende Seitenaste. Einige Baume zeigen
geschwachte Vitalitat, bei einem ist die Krone abgebrochen. Der Unterwuchs besteht
aus den trockenen Rotschwingel-Landreitgras-Rasen der umliegenden Grasfluren
(Biotoptyp 2). Selten sind zwischen den Gehdlzen niedrige Ahorn-Eichen-Liguster-
Anfluggeblische aufgewachsen.

Alteste Wegrand-Baumreihe im Untersuchungsgebiet. Die Baumreihe ist geschiitzt nach
§ 19 NatSchAG M-V.

GefaRpflanzen:

Acer negundo - Eschen-Ahorn

Quercus robur - Stiel-Eiche

Prunus serotina - Spate Trauben-Kirsche

Crataegus monogyna - Eingriffeliger Weiltdorn

Juniperus sabina var. davurica - Dahurischer Sadebaumv
Rosa canina - Hunds-Rose

Ligustrum vulgare - Gewohnlicher Liguster

Mahonia aquifolium — Mahonie

Achillea millefolium ssp. millefolium - Gewdhnliche Schafgarbe
Plantago lanceolata - Spitz-Wegerich

Galium album ssp. album - Wiesen-Labkraut

Taraxacum officinale agg. - Artengr. Gewohnlicher Léwenzahn
Tragopogon pratensis ssp. pratensis - Wiesen-Bocksbart
Tanacetum vulgare - Rainfarn

Geranium molle - Weicher Storchschnabel

Berteroa incana - Graukresse

Echium vulgare - Gewohnlicher Natternkopf

Linaria vulgaris - Gewdhnliches Leinkraut

< << o
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Vicia hirsuta - Rauhaarige Wicke

Hieracium pilosella - Kleines Habichtskraut

Daucus carota ssp. carota - Wilde Mohre

Festuca rubra ssp. rubra - Gewohnlicher Rot-Schwingel
Calamagrostis epigejos - Land-Reitgras

Arrhenatherum elatius - Glatthafer

Poa pratensis - Wiesen-Rispengras

Festuca ovina agg. - Artengr. Echter Schaf-Schwingel

< << NOAO<K<KKL

<

Carex arenaria - Sand-Segge

14 Unterholzreicher Drahtschmielen-Eichen-Kiefernforst
WKX Kiefernmischwald trockener bis frischer Standorte

HDM stark entwickelte Moosschicht

HDS stark entwickelte Strauchschicht

HAO Mittelalter Baumbestand

OIM Militarobjekt

Schutzstatus: -

Der ca. 5 Hektar grofl3e, altere Kiefernforst (Stammdurchmesser um 0,4 m) nérdlich
der LKW-Hallen wird durch eine hohe Strukturvielfalt charakterisiert. Typisch fir dieses
Gebiet sind die bisweilen véllig unzugénglichen Geblsche aus Trauben-Kirschen,
Eichen, beigemischten Zitter-Pappeln und Ahorn verschiedener Altersklassen
(Gesamtdeckung ca. 70 %), fleckenweise beigemischt sind in die Baumschicht
ausgewachsene Birken. Entlang der beiden verfallenen Geb&ude (052, 053) findet
man haufig verwilderte Spierstraucher. Neben dem unterholzreichen Zentrum zeigen
die Randbereiche mannigfaltige Ubergadnge zu strauchdrmeren Drahtschmielen-
Kiefernforsten mit Rotschwingel-Landreitgras-Rasen, Farnen und Arten der angrenzen
Grasfluren.

Der Kiefernforst mit Sukzessionsstadien naturnaher Kiefernwélder hat eine besondere
Bedeutung als interessantes Vogelbrutgebiet.

GefaRpflanzen:

Pinus sylvestris ssp. sylvestris - Wald-Kiefer
Quercus robur - Stiel-Eiche

Prunus serotina - Spate Trauben-Kirsche
Acer campestre - Feld-Ahorn

Quercus petraea - Trauben-Eiche

Populus tremula - Zitter-Pappel

Betula pendula - Hange-Birke

Tilia platyphyllos - Sommer-Linde

< < << NNOQO

<
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Acer negundo - Eschen-Ahorn v
Syringa vulgaris - Gewohnlicher Flieder %
Hippophaé rhamnoides ssp. rhamnoides - Sanddorn %
Cotoneaster spec. — Zwergmispel %
Spiraea douglasii- Douglas-Spierstrauch v
Vaccinium myrtillus - Heidelbeere v
Viscum album - Gewdhnliche Mistel v
Hieracium pilosella - Kleines Habichtskraut

Dryopteris carthusiana - Dorniger Wurmfarn

Dryopteris filix-mas - Gewohnlicher Wurmfarn

Veronica officinalis - Wald-Ehrenpreis

Veronica chamaedrys ssp. chamaedrys - Gamander Ehrenpreis

Linaria vulgaris - Gewodhnliches Leinkraut

Hieracium spec. — Habichtskraut %
Vicia angustifolia - Schmalblattrige Wicke v
Berteroa incana - Graukresse

Geranium robertianum ssp. robertianum - Stinkender Storchschnabel
Trifolium pratense - Rot-Klee

Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia - Thymianblattriges Sandkraut
Geranium pusillum - Kleiner Storchschnabel

Cerastium arvense - Acker-Hornkraut

Equisetum arvense - Acker-Schachtelhalm

Epipactis helleborine ssp. helleborine - Breitblattrige Stendelwurz
Irsis spec. — Schwertlilie

< << <K< <
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Deschampsia flexuosa - Draht-Schmiele

Festuca ovina agg. - Artengr. Echter Schaf-Schwingel
Carex arenaria - Sand-Segge

Holcus mollis - Weiches Honiggras

Festuca rubra ssp. rubra - Gewdhnlicher Rot-Schwingel
Dactylis glomerata - Gewdhnliches Knduelgras

Carex hirta - Behaarte Segge

< < << <O
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15 Trockene Grasfluren mit Einzelbaumen, Kiefern-Anfluggebiischen
RHK 60%

BB 20%

WVT 20%

OIM Militarobjekt

Schutzstatus: -

Bei diesen Flachen handelt es sich um Grasfluren mit Kiefern-Anfluggebischen,
Kiefern-Baumgruppen und teilweise schon abgestorbenen Pappeln. Wie bei dem
jingeren, kaum verbuschten Grasland (Biotoptyp 16) sind Landreitgras-
Schafschwingel-Grasfluren bestandspragend, beigemischt findet man eine Vielzahl
von Wiesen-Pflanzen und Kennarten der Wildmohren-Steinklee-Fluren. Grolke
Bestdnde aus Mauerpfeffer und bodendeckende Hieracium-pilosella-Rasen bilden
flieRende Ubergange zum Trockenrasen, der bei charakteristischer Ausbildung als
Biotop 16 ausgegliedert wurde (Bereich westlich der LKW-Halle 033). Stellenweise
findet man kleine Drahtschmielen-Kiefern-Gehdlze aus alten Wald-Kiefern
(Stammdurchmesser um 0,4 m), Kiefern-Gruppen, Einzelbdume sowie eingestreute
alte  Hybrid-Pappeln  (Stammdurchmesser m 0,6 m). Entlang des
Plattenwegeswachsen in Reihe stehende Pyramiden-Pappeln, die alle von Misteln
befallen und teilweise schon abgestorben sind. Kiefern-Anfluggebusche (bis 2 m
Hohe) sind streckenweise haufig und haben eine geschatzte Gesamtdeckung von
20% erreicht.

Wichtiger Brutbiotop vom Baumpieper und Gartenrotschwanz, Heuschrecken-
Lebensraum und Nahrungsgebiet von Kafern, Tagfaltern u.a. blitenbesuchenden
Insekten

Mit 74 Gefallpflanzensippen ist dieser Biotopkomplex der artenreichste im
Untersuchungsgebiet und hat Bedeutung als Wuchsort mehrerer Rote-Liste
Pflanzenarten wie Sand-Strohblume Frihlings-Fingerkraut und Kegel-Leimkraut
(einziger Nachweis). Die zahlreichen abgestorbenen Pappeln haben einen
besonderen Werte als Lebensstatte vieler im Totholz lebender Insekten u.a.
Wirbelloser.

GefaRpflanzen:

Pinus sylvestris ssp. sylvestris - Wald-Kiefer d
Populus nigra ‘Italica’ - Pyramiden-Pappel v

Populus x canadensis - Bastard-Schwarz-Pappel %
Quercus robur - Stiel-Eiche v
Quercus petraea - Trauben-Eiche %
Betula pendula - Hange-Birke %
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Populus tremula - Zitter-Pappel v
Acer negundo - Eschen-Ahorn %
Prunus serotina - Spate Trauben-Kirsche v
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia - Eberesche %
Rosa canina - Hunds-Rose %
Spiraea x vanhouttei — Spierstrauch v
Symphoricarpos x chenaultii — Korallenbeere v
Calluna vulgaris - Besenheide v
Viscum album - Gewdhnliche Mistel v

Sedum acre - Scharfer Mauerpfeffer

Artemisia campestris ssp. campestris - Feld-Beifuly
Hieracium pilosella - Kleines Habichtskraut

Achillea millefolium ssp. millefolium - Gewdhnliche Schafgarbe
Plantago lanceolata - Spitz-Wegerich

Potentilla argentea - Silber-Fingerkraut

Tanacetum vulgare - Rainfarn

Taraxacum officinale agg. - Artengr. Gewohnlicher Léwenzahn
Cerastium semidecandrum - Finfmanniges Hornkraut
Trifolium campestre - Feld-Klee

Hypochoeris radicata - Gewdhnliches Ferkelkraut
Hypericum perforatum - Tupfel-Johanniskraut

Berteroa incana - Graukresse

Petrorhagia prolifera - Sprossende Felsennelke
Medicago x varia - Bastard-Luzerne

Galium album ssp. album - Wiesen-Labkraut

Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia - Thymianblattriges Sandkraut
Vicia angustifolia - Schmalblattrige Wicke

Vicia hirsuta - Rauhaarige Wicke

Rumex acetosella ssp. acetosella - Kleiner Sauerampfer
Echium vulgare - Gewohnlicher Natternkopf
Convolvulus arvensis - Acker-Winde

Silene latifolia ssp. alba - Weile Lichtnelke

Conyza canadensis - Kanadisches Berufkraut

Echium vulgare - Gewohnlicher Natternkopf

Daucus carota ssp. carota - Wilde Mdhre

Descurainia sophia - Sophienrauke

Knautia arvensis - Wiesen-Witwenblume

Melilotus officinalis - Gewodhnlicher Steinklee

Oenothera biennis - Gewohnliche Nachtkerze

Papaver dubium ssp. dubium - Saat-Mohn

<K <K<K<K<K<K<K<K<K<K<K<K<K<K<KK<KKL
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Papaver rhoeas - Klatsch-Mohn v
Senecio jacobaea ssp. jacobaea - Jakobs-Greiskraut \
Senecio vernalis - Frihlings-Greiskraut v
Anchusa officinalis - Gewohnliche Ochsenzunge %
Epipactis helleborine ssp. helleborine - Breitblattrige Stendelwurz v
Veronica officinalis - Wald-Ehrenpreis v

Achillea pannonica - Ungarische Schafgarbe v
Sedum album - WeilRe Fetthenne v
Viola spe. — Veilchen v
Sisymbrium altissimum - Ungarische Rauke v
Hieracium spec. — Habichtskraut %
*Silene conica - Kegel-Leimkraut (BRD 3, MV 3) v
*Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume (BRD 3, MV V) v
*Potentilla tabernaemontani- Frihlings-Fingerkraut (MV 2) %

(*)Erigeron acris - Scharfes Berufkraut (MV V)

Deschampsia flexuosa - Draht-Schmiele
Calamagrostis epigejos - Land-Reitgras

Festuca ovina agg. - Artengr. Echter Schaf-Schwingel
Poa pratensis - Wiesen-Rispengras

Bromus inermis - Wehrlose Trespe

Festuca rubra ssp. rubra - Gewohnlicher Rot-Schwingel
Dactylis glomerata - Gewdhnliches Knauelgras
Elymus repens ssp. repens - Kriechende Quecke
Carex arenaria - Sand-Segge

Corynephorus canescens - Silbergras

Hordeum murinum - Mause-Gerste

Luzula campestris - Feld-Hainsimse

Poa humilis - Blauliches Wiesen-Rispengras

S<c<<<<<<<<NNN
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16 Trockene Grasfluren mit Magerrasenvegetation
RHK 99% Ruderaler Kriechrasen

TMD 1% Ruderalisierter Sandmagerrasen

OIM Militarobjekt

Schutzstatus: § 20 NatSchAG M-V - Ruderalisierter Sandmagerrasen

Die grof3flachigen Grasfluren neben der LKW-Halle 057 sind ahnlich dem Biotoptyp 6
strukturiert, besitzen aber grdoRere Bereiche mit ruderalisierten Sandmagerrasen.
Hauptbestandsbildner sind dichte Landreitgras-Schafschwingel-Rasen mit Trespen,
Rot-Schwingel, Wicken, Rainfarn, Sauerampfer, Ferkelkraut u.a. Vertretern der
Wiesen-Gesellschaften und  Wildmohren-Steinklee-Fluren. Auf den sandigen
Bodenstellen mit stellenweise offenen Sandbéden wachsen Florenelemente der
Koelerio-Corynephoretea-Sandtrockenrasen (Mauerpfeffer, Sprossende Felsennelke,
Silber-Fingerkraut, = Berg-Sandgléckchen,  Sand-Strohblume) sowie  haufiger
Graukresse, Feld-BeifuB, Finfmanniges Hornkraut als Nahrstoffzeiger. Ahnlich
ausgebildete, meist nur streifenférmige Bereiche findet man westlich der Halle 033.
Kiefern-Anfluggebliische sind noch nicht haufig und haben nur eine geschatzte
Gesamtdeckung von 5% erreicht.

Die Flachen sind interessanter Heuschrecken-Lebensraum, als seltenere Arten
konnten hier Feldgrille und der bundesweit gefahrdete Warzenbeiller nachgewiesen
werden.

Die trockenen Grasfluren mit ruderalisierten Sandmagerrasen werden als wertvollstes
Grasland des Kasernengelandes eingestuft. Sie sind wichtiger Wuchsort der Sand-
Strohblume und Verbreitungsgebiet gefahrdeter Heuschreckenarten.

GefaRpflanzen:

Pinus sylvestris ssp. sylvestris - Wald-Kiefer
Populus x canadensis - Bastard-Schwarz-Pappel
Populus tremula - Zitter-Pappel

Picea abies - Fichte

Acer negundo - Eschen-Ahorn v

< << <

Euonymus europaea - Gewohnliches Pfaffenhiitchen v
Calluna vulgaris - Besenheide v
Hieracium pilosella - Kleines Habichtskraut v
Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia - Thymianblattriges Sandkraut %
Sedum acre - Scharfer Mauerpfeffer v
Petrorhagia prolifera - Sprossende Felsennelke v
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Artemisia campestris ssp. campestris - Feld-Beifuly
Jasione montana - Berg-Sandglockchen

Scleranthus annuus - Einjahriger Knauel

Cerastium semidecandrum - Flinfmanniges Hornkraut
Geranium pusillum - Kleiner Storchschnabel

Erodium cicutarium - Gewdhnlicher Reiherschnabel

Vicia hirsuta - Rauhaarige Wicke

Erophila verna ssp. verna - Frihlings-Hungerbliimchen
Teesdalia nudicaulis - Bauernsenf

Berteroa incana - Graukresse

Echium vulgare - Gewohnlicher Natternkopf

Vicia angustifolia - Schmalblattrige Wicke

Tanacetum vulgare - Rainfarn

Plantago lanceolata - Spitz-Wegerich

Rumex thyrsiflorus - Straulblitiger Sauerampfer

Silene latifolia ssp. alba - Weille Lichtnelke

Medicago lupulina - Hopfenklee

Hypochoeris radicata - Gewdhnliches Ferkelkraut
Taraxacum officinale agg. - Artengr. Gewohnlicher Léwenzahn
Linaria vulgaris - Gewdhnliches Leinkraut

Medicago x varia - Bastard-Luzerne

Conyza canadensis - Kanadisches Berufkraut

Malva spec. - Malve

Veronica arvensis - Feld-Ehrenpreis

Saponaria officinalis - Echtes Seifenkraut

Sisymbrium altissimum - Ungarische Rauke

*Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume (BRD 3, MV V)
*Potentilla tabernaemontani- Fruhlings-Fingerkraut (MV 2)

<K K<K<K<K<K<K<K<K<K<LK<K<K<LK<LK<LK<LK<LK<LK<LK<K<K<K<K<K<KK<K KL

Festuca ovina agg. - Artengr. Echter Schaf-Schwingel
Calamagrostis epigejos - Land-Reitgras

Deschampsia flexuosa - Draht-Schmiele

Carex arenaria - Sand-Segge

Poa pratensis - Wiesen-Rispengras

Bromus inermis - Wehrlose Trespe

Festuca rubra ssp. rubra - Gewohnlicher Rot-Schwingel
Festuca pratensis ssp. pratensis - Wiesen-Schwingel
Dactylis glomerata - Gewohnliches Knauelgras

< <<K<K<K<K<K<K<Kao
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17 Eschenahorn-Baumreihe
BRR Baumreihe
OIM Militarobjekt

Schutzstatus:  § 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Die stellenweise liickige Eschenahorn-Baumreihe im Bereich der LKW-Hallen ist
junger als die am Hauptweg (Biotoptyp 13). Der Stammdurchmesser betragt ca. 0,3 m,
auch hier besitzen alle Baume bis zum Boden ausgetriebene, weit ausladende
Seitenaste. Beigemischt findet man eine alte Kiefer, am Rand der Reihe ist hier und da
noch niedriger Kiefern-Auwuchs zu finden. Einige von Misteln befallene Baume sind
geschwacht oder in Teilen abgestorben. In der Bodenflora dominieren trockene
Landreitgras-Schafschwingel-Rasen mit kleinen Vorkommen der Sand-Strohblume.

Die Baumreihe ist geschiitzt nach § 19 NatSchAG M-V.

GefaRpflanzen:

Acer negundo - Eschen-Ahorn d

Pinus sylvestris ssp. sylvestris - Wald-Kiefer v

Quercus robur - Stiel-Eiche v

Populus x canadensis - Bastard-Schwarz-Pappel v
v
v

Populus tremula - Zitter-Pappel
Prunus serotina - Spate Trauben-Kirsche

Spiraea x vanhouttei — Spierstrauch v
Rubus caesius - Kratzbeere v
Viscum album - Gewohnliche Mistel v

Artemisia campestris ssp. campestris - Feld-Beifuly

Sedum acre - Scharfer Mauerpfeffer

Vicia hirsuta - Rauhaarige Wicke

Achillea millefolium ssp. millefolium - Gewdhnliche Schafgarbe
Plantago lanceolata - Spitz-Wegerich

Berteroa incana - Graukresse

Hieracium pilosella - Kleines Habichtskraut

Linaria vulgaris - Gewodhnliches Leinkraut

Trifolium campestre - Feld-Klee

Hypericum perforatum - Tupfel-Johanniskraut

Oenothera biennis - Gewohnliche Nachtkerze

Papaver dubium ssp. dubium - Saat-Mohn

Conyza canadensis - Kanadisches Berufkraut
*Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume (BRD 3, MV V)
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Festuca ovina - Echter Schaf-Schwingel

Calamagrostis epigejos - Land-Reitgras

Poa pratensis - Wiesen-Rispengras

Festuca rubra ssp. rubra - Gewohnlicher Rot-Schwingel
Bromus inermis - Wehrlose Trespe

< < NO

18 Drahtschmielen-Eichen-Kiefernforst

WKZ Sonstiger Kiefernwald trockener bis frischer Standorte
HDM stark entwickelte Moosschicht

HDS stark entwickelte Strauchschicht

HAO Mittelalter Baumbestand

OIM Militarobjekt

Schutzstatus:  § 20 NatSchAG M-V - Sonstiger Kiefernwald trockener bis frischer
Standorte

Der strukturreichere Nadelholzforst am Siudrand des Gebietes wird gepragt durch
altere Wald-Kiefern (Stammdurchmesser von 0,35 m bis 0,6 m) und einer dichteren
Strauchschicht aus unterschiedlich hohen Trauben-Eichen, Birken und Zitter-Pappeln,
im Osten schlief3t sich ein kleiner Stangenholz-Bestand an. Auffallig sind die Gberall
vereinzelt wachsenden Preiselbeeren, zuweilen auch Blaubeeren und selten
Besenheide. In der Bodenflora dominieren moosreiche Schafschwingel-
Drahtschmielen-Rasen mit Sand-Seggen, an den Randern wachsen vereinzelt Sand-
Strohblume und Friihlings-Fingerkraut.

Das benachbarte kleinere Waldbereich ist etwas jlinger, besitzt weniger Unterholz,
wird sonst aber durch ein ahnliches Arteninventar ausgezeichnet.

Bei dem alteren Kiefernforst handelt es sich um eine artenreichere Ausbildung eines
Drahtschmielen-Kiefernforstes mit Preiselbeere und Trockenrasenvegetation. Als
ornithologische Besonderheit konnte hier 2020 der Wiedehopf beobachtet werden.

GefaRpflanzen:

Pinus sylvestris ssp. sylvestris - Wald-Kiefer
Quercus petraea - Trauben-Eiche

Picea abies - Fichte

Quercus robur - Stiel-Eiche

Acer campestre - Feld-Ahorn

Prunus serotina - Spate Trauben-Kirsche
Betula pendula - Hange-Birke

Populus tremula - Zitter-Pappel

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia - Eberesche
Frangula alnus - Faulbaum

< << <K<K<K<<<<NO

<
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Vaccinium vitis-idaea - Preiselbeere v
Vaccinium myrtillus - Heidelbeere %
Calluna vulgaris - Besenheide v

Hieracium pilosella - Kleines Habichtskraut

Potentilla argentea - Silber-Fingerkraut

Artemisia campestris ssp. campestris - Feld-Beifufy
Sedum acre - Scharfer Mauerpfeffer

Plantago lanceolata - Spitz-Wegerich

Trifolium campestre - Feld-Klee

Berteroa incana - Graukresse

Euphorbia cyparissias - Zypressen-Wolfsmilch
Convallaria majalis - Maigléckchen

Veronica officinalis - Wald-Ehrenpreis

Erigeron acris - Gewoéhnliches Scharfes Berufkraut

Viola spec. - Veilchen

Vicia hirsuta - Rauhaarige Wicke

Hieracium spec. - Habichtskraut

Hypericum perforatum - Tlpfel-Johanniskraut

Trifolium arvense ssp. arvense - Hasen-Klee
Melampyrum pratense - Wiesen-Wachtelweizen

Epipactis helleborine ssp. helleborine - Breitblattrige Stendelwurz
*Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume (BRD 3, MV V)
*Potentilla tabernaemontani- Frihlings-Fingerkraut (MV 2)
Deschampsia flexuosa - Draht-Schmiele

Festuca ovina agg. - Artengr. Echter Schaf-Schwingel
Calamagrostis epigejos - Land-Reitgras

Carex arenaria - Sand-Segge

Dactylis glomerata - Gewdhnliches Knduelgras

Festuca rubra ssp. rubra - Gewdhnlicher Rot-Schwingel
Carex hirta - Behaarte Segge

Corynephorus canescens — Silbergras

< < < <K<K<K<KNOK<K<K<K<LK<K<LK<K<LK<LK<LK<LK<LK<LK<K<K<KK<KKLKKL
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19 Pflasterweg

ovw Wirtschaftsweg, versiegelt
OIM Militérobjekt

Schutzstatus: -

Die Hauptzufahrt zum Kasernengelande ist 9,5 m breit und mit Beton-Verbundsteinen
befestigt. Eine Vegtation ist hier nicht vorhanden. Der Weg fiihrt zum angrenzenden

Solarpark Eggesin und wird haufiger befahren.

Deckungsgrade erfasster Pflanzenarten:

d = dominant, Deckung > 25%
z = zahlreich Deckung 5 - 25 % oder Deckung < 5% und > 50 Individuen pro 25 gm (Durchschnittswert)

v = vereinzelt, Deckung < 5% und < 50 Individuen pro 25 gm (Durchschnittswert)
* = Rote-Liste-Art, BRD = Rote-Liste BRD, MV = Rote-Liste Mecklenburg-Vorpommern
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5 BEWERTUNG

5.1 Bewertungen der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet

Die im Rahmen der Kartierung erfassten Biotoptypen werden nachfolgend nach ihrer Funktion bei
der Bewahrung heimischer Arten und Lebensgemeinschaften in solche sehr hoher, hoher,

mittlerer, geringer und sehr geringer 6kologischer Wertstufe eingeteilt (Tab. 3-1).

Tab. 5-1: Okologische Wertstufen und Bewertungskriterien fiir Biotope

Wertstufe Bewertungskriterien
sehr hoch - gut ausgebildete gemaf § 20 NatSchGA MV geschutzte Biotope oder Alleen
- besonders wertvoll ausgestattete Biotope mit Vorkommen geschiitzter /
gefahrdeter Arten

- herausragende Funktion bei der Bewahrung einheimischer Arten und
Lebensgemeinschaften
- i.d. R. nurin langeren ZeitrAumen wiederherstellbar

hoch - gemal § 20 NatSchGA MV geschitzte Biotope mit Vorbelastungen

- Standortbedingungen selten

- wichtige Funktion bei der Bewahrung einheimischer Arten und
Lebensgemeinschaften

- meist mit Pflanzen- und Tierarten der Roten Listen des jeweiligen Bundeslandes
bzw. der Bundesrepublik Deutschland

- Ausgleichsstrukturen in Gebieten mit starker anthropogener Uberpragung

- wichtige Elemente zur Biotopvernetzung

- i. d. R. in mittleren bis langeren Zeitrdumen wiederherstellbar

mittel - Biotope mit Bedeutung flir Arten mit geringeren spezifischen Standortanspriichen

- allgemein zu erhaltende und zu férdernde Biotope mit Bedeutung als
Vernetzungsbiotop in der intensiv genutzten Kulturlandschaft

- Biotope, die Rickzugsmdglichkeiten fur Tiere innerhalb der Agrarlandschaft bieten

- i. d. R. in mittleren Zeitrdumen wiederherstellbar

gering - stark anthropogen Uberformte bzw. geschaffene (auch technische) Biotope

mit einem nur geringen Potential fiir seltene und / oder gefahrdete Arten.

- verarmte Flachen, spezifische Arten sind infolge von Standortnivellierung und
durch hohe Nutzungsintensitat weitgehend verdrangt, somit nur noch fir wenige
Ubiquisten nutzbar

- Flachen mit hoher Versiegelung

-i. d. R.in kiirzeren Zeitrdumen wiederherstellbar

sehr gering - ausschlieBlich durch den Menschen geschaffene (auch technische) Lebensraume
mit einem sehr geringen Potential fir seltene und / oder gefahrdete Arten

In diese Bewertung gehen auch die Kriterien Seltenheit/Schutz, Naturndhe und Regenerierbarkeit
mit ein. Die Einzelbewertung der erfassten Biotopeinheiten im Untersuchungsgebiet erfolgt
resultierend aus den Bewertungen der jeweils zugrunde liegenden (codierten) Biotoptypen (Kap.
4.1.1).

Das Untersuchungsgebiet (UG) bzw. die Vorhabensflache (VF) ist flachenhaft gepragt von

Okologisch mit ,mittel“ bis ,hoch* bewerteten Brach- und Gehdlzflachen.
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In Tab. 5-2 sind die einzelnen Bewertungen der &kologische Wertstufen (gemal Tab. 5-1) der
kartierten Biotoptypen aufgelistet sowie Angaben zum gesetzlichen Schutz, FFH-, Rote Liste

Status, Regenerierbarkeit, sowie potenzieller Beeintrachtigungen durch das Planungsvorhaben.

5.1.1 Bewertung moglicher Auswirkungen des Eingriffes

5.1.1.1 Umweltrelevante Wirkfaktoren von PV-Flachenanlagen

Die umweltrelevanten Wirkfaktoren von Photovoltaik-Freiflachenanlagen auf die Biotoptypen einer
Planungsflache lassen sich nach verschiedenen Kriterien differenzieren, die hinsichtlich Intensitat,
raumlicher Reichweite und zeitlicher Dauer in Abhangigkeit von den Merkmalen einer geplanten
PV-Anlage variabel sein kénnen. Zudem ist dabei in baubedingte (zeitlich auf die Bauzeit
befristete), anlagenbedingte und betriebsbedingte Wirkungen zu unterscheiden. In Tab. 5-2 sind
generell mogliche Wirkfaktoren aufgefuhrt (n. ARGE MONITORING PV-ANLAGEN 2007)

Tab. 5-2: Generelle Wirkfaktoren bei Photovoltaik-Freiflaichenanlagen (n. ARGE MONITORING PV-
ANLAGEN 2007)

Wirkfaktor . bau l,)g;:::]l;tt)au ) anlagebedingt vt;::trllﬂ;ssbbee?::innggtt_
Flachenumwandlung, - X X
Inanspruchnahme
Bodenversiegelung X
Bodenverdichtung X
Bodenabtrag, -erosion X X
Schadstoffemissionen X X
Larmemissionen X X
Lichtemissionen X X
Erschitterungen X
Zerschneidung X
Verschattung, Austrocknung X
Aufheizung der Module X
Elektromagnetische Spannungen X
visuelle Wirkung der Anlage X

Baubedingten Auswirkungen kénnen in Abhangigkeit von der Art und Weise der Griindung und
damit verwendeten Techniken bzw. Geraten unterschiedlich sein (Verwendung von Rammpfahlen
Schraubdiibeln oder schwimmende Griindungskonstruktion). Aushub und Bodenumlagerungen
entstehen aufgrund Bau von Kabelgraben. Fur die Befahrbarkeit des Baugelandes ist die
Errichtung von geschotterten Baustral3en erforderlich.

Wahrend der (mehrmonatigen) Bauzeit konnen temporaren Gerdusche, Erschitterungen und
stoffliche Emissionen auftreten.

Zu den anlagebedingten Wirkungen gehort die Bodenversiegelung durch die Erstellung der
Fundamente sowie den Bau von Betriebsgebduden und ErschlieBungsanlagen (ggf. Wege,
Bedarfsparkplatze oder Wendmdglichkeiten). Bezogen auf die Gesamtflache einer PV-

Freiflachenanlage ist im Allgemeinen mit einem Versiegelungsgrad von < 5 % zu rechnen (bei
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Grindung auf Rammpféahlen <2 %). Eine weitere wesentliche Auswirkung ist die Uberdeckung
(bzw. Uberbauung) von Boden, welche die Projektion der Modulflache auf die Horizontale darstellt.
Bei einer starren Anlage in Reihenaufstellung hat die Uberdeckte Flache, bezogen auf die
eigentliche Aufstellflache einen Flachenanteil - unabhangig vom Zellentyp — von etwa 30 % bis 35
%. Bei nachgeflihrten Anlagen gibt es keine Uberdeckte Flache im eigentlichen Sinn.

Wesentliche Wirkfaktoren einer Bodenuberdeckung sind die Beschattung sowie die oberflachliche
Austrocknung der Béden durch die Reduzierung des Niederschlagswassers unter

den Modulen. Zudem kann das gesammelt an den Modulkanten ablaufende Wasser zu
Bodenerosion flihren. Die Intensitat dieser Faktoren ist abhangig vom Anlagetyp (nachgefiihrt/
nicht nachgefiihrt) sowie von der Héhe und der GrofRe der Moduleinheiten.

Fir eine detailliertere Beschreibung dieser und weiterer Wirkfaktoren wird auf die Darstellung im
Leitfaden zur Bericksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflachenanlagen
verwiesen (ARGE MONITORING PV-ANLAGEN 2007).

5.1.1.2 Potenzielle Beeintrachtigungen der kartierten Biotoptypen

Die umweltrelevanten Wirkfaktoren kénnen zu Beeintrachtigungen der im Untersuchungsgebiet
zum Planungsvorhaben des Solarparks kartierten Biotopeinheiten und der zugrunde liegenden
Biotoptypen fiihren. Diese sind abhangig vom Grad bzw. dem jeweiligen prozentualen Anteil der
flachenhaften Beanspruchung durch die PV-Planungen (vgl. Abb. 3-1) und fir jeden erfassten
Biotoptyp gemal einer Skala bewertet. In nachfolgender Tab. 5-3 werden die erfassten
Biotopeinheiten zusammengefasst den jeweils zugeordneten Beeintrachtigungsgraden nebst
konkretisierenden Anmerkungen zur flachenmafigen Inanspruchnahmen durch die PV-Planungen

zugeordnet.

Tab. 5-3: Potenzielle Beeintrachtigungsgrade der Biotopeinheiten (BE) mit Konkretisierungen

Potenzieller BE- Biotopeinheiten Anmerkungen
Beeintrachtigungsgrad* | Nr. (Konkretisierungen)
1 Betonplattenweg mit
Fugenvegetation
3 Teilversiegelter Weg mit Gras Biotopeinheiten innerhalbhalb
Sehr gering (0-5%) 4 Fahrspur-Grasweg Planungsflachen der PV-
9 Pflasterweg mit Anlagen (vgl. Abb. 4-1)
Fugenvegetation
19 | Pflasterweg
7 | Eichen-Allee Biotopeinheiten innerhalbhalb
13 | Alte Eschenahorn-Baumreihe PV-Planungsflache (vgl. Abb. 4-
Gering (6-25 %) 17 | Eschenahorn-Baumreihe 1); geringe Beeintrachtigung
durch Zuwegung und
Raumarbeiten
. o 9 | Junge Baumreihe Beeintrachtigung durch
ANiEl (5 12 | Linden-Baumreihe Bauwege und Raumarbeiten
Hoch (51-75%) 18 Erahtschmielen—Eichen— Bgeinf[récht_i_gung durch
iefernforst teilweise Raumungen
Sehr hoch (76-100%) X | Alle ubrigen Biotopeinheiten Abrdumung der Erdoberflache

alauda- Arbeitsgemeinschaft fiir landschaftsdkologische Untersuchungen und Datenanalysen

-39-



Solarpark Eggesin-Karpin Ill - Fachbericht zu den Biotoptypen

Potenzielle Beeintrachtigung

Potenzielle Beeintrachtigung (i. S. flichenhafter Beanspruchung aufgrund der Planung in Prozent
der Untersuchungsflache) der Biotopeinheiten und —typen durch das Planungsvorhaben: sehr gering
(0-5%), gering (6-25 %), mittel (26-50%), hoch (51-75%), sehr hoch (76-100%)

Die Errichtung der Module und Nebenanlagen sowie die Offenhaltung der Betriebsflachen durch
Beweidung und Mahd flhren zu einer Veranderung der bestehenden Flachennutzung. Damit
werden strukturelle und biozénologische Veranderungen initiiert.

Insgesamt gibt es vor allem im Bereich der Gebaudeabrisse erhebliche Beeintrachtigungen und
strukturellen Flachenveranderungen.

Die Ubrigen Biotopeinheiten werden durch die installierten PV-Anlagen gemal der bau-, anlage -
und betriebsbedingten Auswirkungen beeintrachtigt bzw. nicht beeintrachtigt. Die zu erwartenden
Auswirkungen auf die Lebensraumfunktion der beanspruchten Flachen hangen in erheblichem
MalRe vom Ausmal® der baubedingten, aber auch Konstruktions- und betriebsbedingten
Wirkfaktoren ab, so dass an dieser Stelle diesbeziiglich keine naheren Konkretisierungen moglich
sind.
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Legende Biotoptypen und Signaturen

Biotopeinheit Schutzstatus / Kartiereinheit

Nr. / Code

1 [ Betonplattenweg mit Fugenvegetation

RHK 14% Ruderaler Kriechrasen

TMD 1%  Ruderalisierter Sandmagerrasen

ovw Wirtschaftsweg, versiegelt

OIM Militarobjekt

Schutzstatus: -

2 l:l Trockene Grasfluren mit Gehélzanpflanzungen

RHK 80% Ruderaler Kriechrasen

PHY 20% Siedlungsgebiisch aus nichtheimischen
Geholzarten

PWX <1% Siedlungsgehdlz aus heimischen Baumarten

OIM Militérobjekt

Schutzstatus: -

3 - Teilversiegelter Weg mit Gras- und Magerrasen
-Pioniervegetation

RHK 4% Ruderaler Kriechrasen

TMD 1% Ruderalisierter Sandmagerrasen

[e)V]V] Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt

OIM Militarobjekt

Schutzstatus: -

4 - Fahrspur-Grasweg

RHK 75% Ruderalisierter Kriechrasen

Oovu Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt

OIM Militarobjekt

Schutzstatus: -

5 - Pappel-Baumreihe

BRR Baumreihe

(e]]Y] Militérobjekt

Schutzstatus: § 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

6 [ ] Trockene Grasfluren

RHK Ruderaler Kriechrasen

OIM Militarobjekt

Schutzstatus: -

7 - Eichen-Allee

BAN Nicht Verkehrswege begleitende Allee

OIM Militarobjekt

Schutzstatus: § 18 NatSchAG M-V - geschiitzte Baume

8 I Junge Baumreihe

BRR Baumreihe

OIM Militarobjekt

Schutzstatus: § 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

9 l:| Pflasterweg mit Fugenvegetation

TMD 8% Ruderalisierter Sandmagerrasen

RHK 2% Ruderaler Kriechrasen

ovw Wirtschaftsweg, versiegelt

OIM Militarobjekt

Schutzstatus: -

10 l:l Lichtes Landreitgras-Drahtschmielen-Kiefern-Gehoélz
WKZ Sonstiger Kiefernwald trockener bis frischer Standorte
HDL Kronenschluss licht

HSE Einschichtiger Waldaufbau

HAO Mittelalter Baumbestand

OIM Militarobjekt

Schutzstatus: -

Biotopeinheit
Nr. / Code

U

PWY 50%
RHK 50%
OIM
Schutzstatus:

12

BRR

OIM
Schutzstatus:

13 [ ]
BRG

oM
Schutzstatus:

14 -

WKX

HDM

HDS

HAO

oM
Schutzstatus:

1 [
RHK  60%

BB 20%
WVT 20%
OIM
Schutzstatus:

16

RHK 99%
TMD 1%
OIM
Schutzstatus:

17

BRR

oM
Schutzstatus:

e, N

WKZ

HDM

HDS

HAO

oM
Schutzstatus:

19 /=
ovw

oM
Schutzstatus:

[
§

®

Schutzstatus / Kartiereinheit

Verwilderte Griinanlage mit Gehélzen, ruderalen
Grasfluren

Siedlungsgehdlz aus nichtheimischen Baumarten
Ruderaler Kriechrasen

Militarobjekt

Linden-Baumreihe

Baumreihe

Militarobjekt

§ 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Alte Eschenahorn-Baumreihe
Geschlossene Baumreihe

Militarobjekt

§ 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Unterholzreicher Drahtschmielen-Eichen-Kiefernforst
Kiefernmischwald trockener bis frischer Standorte

stark entwickelte Moosschicht

stark entwickelte Strauchschicht

Mittelalter Baumbestand

Militarobjekt

Trockene Grasfluren mit Einzelbdumen, Kiefern-
Anfluggebiischen

Ruderaler Kriechrasen

Einzelbaum und Baumgruppe

Vorwald aus heimischen Baumarten trockener Standorte
Militérobjekt

Trockene Grasfluren mit Magerrasenvegetation
Ruderaler Kriechrasen

Ruderalisierter Sandmagerrasen

Militérobjekt

§ 20 NatSchAG M-V - Ruderalisierter Sandmagerrasen

Eschenahorn-Baumreihe

Baumreihe

Militarobjekt

§ 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Drahtschmielen-Eichen-Kiefernforst

Sonstiger Kiefernwald trockener bis frischer Standorte
stark entwickelte Moosschicht

stark entwickelte Strauchschicht

Mittelalter Baumbestand

Militérobjekt

§ 20 NatSchG M-V - Sonstiger Kiefernwald trockener
bis frischer Standorte

Pflasterweg
Wirtschaftsweg, versiegelt
Militérobjekt

Militarische Gebaude (OIM)
Geschiitzter Biotop nach NatSchAG MV
Biotopeinheit (Nr. 1 — 19)

Grenze Untersuchungs- / Planungsflache




Vertraglichkeitsvorprifung fur das europaische Vogelschutzgebiet
DE 2350-401 ,,Ueckermiinder Heide“ (SPA 12)

Prifungsablauf

Wie bereits beschrieben, grenzt das Plangebiet im Sidosten unmittelbar an das Europdaische
Vogelschutzgebiet DE 2350-401 ,Ueckermiinder Heide“ (SPA 12).

Das Schutzgebiet ist Teil des Europaischen 6kologischen Netzes ,Natura 2000“.

Gemall 8 34 und 36 BNatSchG sind Projekte und Pléane vor ihrer Zulassung oder
Durchfiihrung auf ihre Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes
zu Uberprifen, wenn sie geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeintrachtigen.

Ergibt die Prifung, dass ein Plan zu erheblichen Beeintrdchtigungen eines Natura 2000-
Gebietes in seinen fir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck mafgeblichen
Bestandteilen fiihren kann, ist es unzulassig (8 34 Abs. 2 BNatSchG).

Bei der Prifung von Planungen nach § 34 BNatSchG lassen sich folgende Schritte unter-
scheiden:

*  Vorprifung: Prufung, ob eine Handlung i. S. des § 10 Abs. 1 Nr. 12 BNatSchG
vorliegt, die ggf. im Zusammenwirken mit anderen Planen und Projekten eine
erhebliche Beeintrachtigung eines Natura 2000-Gebietes verursachen kdnnen

» Hauptprifung: Vertraglichkeitspriifung bezogen auf die fir die konkreten
Erhaltungsziele und Schutzzwecke fir das Natura 2000-Gebiet mal3geblichen
Bestandteile

» Prufung der Zulassigkeit von Ausnahmen: Alternativenprifung, zwingende Griinde
des o6ffentlichen Interesses, Koharenzausgleich.

Die Prifung ist nach dem Ablaufschema in Anlage 4 des Erlasses vom 16.07.02 "Hinweise
zur Anwendung der 8818 und 28 des Landesnaturschutzgesetzes und der 88 32 bis 38 des
Bundesnaturschutzgesetzes in MV", zuletzt gedndert durch Erlass vom 31.08.2004
durchzufihren.

Die dem ersten Schritt nach diesem Schema zu Grunde liegende Definition des Begriffs
Projekte gemaf § 10 Abs. 1 Nr. 11 BNatSchG i. d. F. vom 25.03.2003 wurde mit dem Ersten
Gesetz zur Anderung des BNatSchG vom 12.12.2007 aufgehoben.

Entsprechend der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofes (Urteil vom 07.09.2004
in der Rechtssache C-127/02) ist der Vorhabenbegriff des UVP-Rechts malgeblicher
Anhaltspunkt fur die Auslegung und Anwendung des Projektbegriffs (s. 8§ 2 Abs. 2 UVPG).
Un-ter diesen fallen die Errichtung oder Anderung von baulichen oder sonstigen Anlagen
sowie die Durchfiihrung einer sonstigen in Natur und Landschaft eingreifenden MaRhahme
nach MalRgabe der Anlage 1 UVPG.

Die Vertraglichkeitsprifung erfolgt integriert in das Aufstellungsverfahren fur den
Bebauungsplan. Die Entscheidung tber das Vorliegen eines Planes, der geeignet ist, ein
Natura 2000-Gebiet erheblich beeintrachtigen zu koénnen (Vorprifung) und Uber die



Zuldssigkeit des Planes im Rahmen der Hauptprifung einschlie3lich der Entscheidung tber
die Zulassung im Wege der Ausnahme und der Entscheidung Uber den erforderlichen
Koharenzausgleich trifft bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes die Gemeinde.

Gebietscharakterisierung

Das Européaische Vogelschutzgebiet DE 2350-401 ,Ueckerminder Heide” umfasst die grof3-
flachigen geschlossenen Wald-, Heide- und Grunlandkomplexe der Ueckerminder Heide.
Wahrend des Abschmelzens des Inlandeises nach der letzten Eiszeit staute sich das
Schmelzwasser im Bereich des heutigen Kleinen Haffs und der Ueckerminder Heide zu
einem grof3en Schmelzwasserstausee an. Durch den Abfluss des Schmelzwassers
entstanden die Taler von Uecker und Randow. Den Grund des ehemaligen Haffstausees
bilden postglaziale Sander mit Flugsanddecken und Binnendiinen. Die vermoorten Taler von
Uecker und Randow sind Teil des Natura 2000-Gebietes. Das stérungsarme Gebiet umfasst
eine Flache von 25.415 ha.

Das Plangebiet grenzt in Stidosten an das ,Ueckerminder Heide*.

Schutzstatus

Das SPA 12 umfasst u.a. folgende Schutzgebiete:
Landschaftsschutzgebiet ,Haffkliste*

FFH-Gebiet ,Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See”
FFH-Gebiet ,Uecker von Torgelow bis zur Mindung*
Das Gebiet umfasst folgende Lebensraumklassen:
Binnengewasser (stehend und flieBend)

anderes Ackerland

Trockenrasen, Steppen

feuchtes und mesophiles Grinland

Moore, Sumpfe, Uferbewuchs

Heide, Gestripp

Laubwald

Nadelwald

sonstiges (einschl. Stadte, Dorfer, Stral3en, Deponien, Gruben, Industriegebiete).

Aufgrund der Vogelschutzrichtlinie (VRL) sollen die Lebensraume und Brutstatten der im
Anhang | der VRL aufgefihrten wild lebenden Europédischen Vogelarten und die
Fortpflanzungs-, Mauser- und Uberwinterungsgebiete auch der nicht im Anhang |
aufgefuhrten regelmafiig auftretenden Zugvoégel geschiitzt werden.

Die Abkirzung SPA bedeutet Special Protection Area, d.h. Gebiet im Sinne des Artikels 4
Abs. 1 und 2 der VRL bzw. Europaisches Vogelschutzgebiet.

Der Schutzzweck der Européischen Vogelschutzgebiete besteht im Schutz der wild lebenden
Vogelarten sowie ihrer Lebensraume. Das Erhaltungsziel ist die Erhaltung oder Wieder-
herstellung eines glinstigen Erhaltungszustandes der maf3geblichen Gebietsbestandteile.



Die Vogelschutzgebietslandesverordnung (VSGLVO M-V) setzt fir das SPA 12 24
Vogelarten und die hierfir erforderlichen Lebensraumelemente als maflgebliche
Gebietsbestandteile fest.

Der Standard-Datenbogen nennt folgende negative Einflisse und Nutzungen innerhalb des
Gebietes:

* Landwirtschaftliche Nutzung Freizeit und Tourismus
* Militaribungen
« Anderung des hydrologischen Regimes

Einflisse und Nutzungen auf3erhalb des Gebietes sind nicht aufgefihrt.
Vorprifung

1. Feststellung, ob der Plan die Kriterien fur ein Vorhaben nach § 2 Abs. 2 UVPG erflllt.
Feststellung, ob es sich um die Errichtung, die Anderung und den Betrieb von baulichen und
sonstigen Anlagen handelt (§ 2 Abs. 2 Nr. 1a, 1b, 2a und 2b und Anlage 1 UVPG)

Im Plangebiet wird die Errichtung von baulichen Anlagen zugelassen. Die geplante
Bebauung gehdrt jedoch nicht zu den UVP-pflichtigen Vorhaben gemaf Anlage 1 UVPG und
Anlage 1 Landes-UVP-Gesetz. Die Kriterien nach § 2 Abs. 2 Nr. 1a, 1b, 2a und 2b sowie
Anlage 1 UVPG werden somit nicht erfullt.

Feststellung, ob es sich um die Durchflihrung einer sonstigen in Natur und Landschatft
eingreifenden MalRBhahme handelt (§ 2 Abs. 2 Nr. 1¢c und 2¢c UVPG) Eingriffe in Natur und
Landschaft sind Veradnderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder
Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes oder
das Landschaftshild erheblich beeintrachtigen kénnen.

Das geplante Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft gemaf § 12 NatSchAG
M-V dar.

Das geplante Vorhaben erfillt eines der Kriterien fur den Vorhabenbegriff nach 8 2 Abs. 2
Nr. 1c und 2¢c UVPG.

2. Feststellung, ob das Vorhaben geeignet ist, gegebenenfalls im Zusammenwirken mit
anderen Handlungen eine erhebliche Beeintrdchtigung des FFH-Gebietes herbei zufiihren.

In der Anlage 5C sind Beispiele fir Planungen aufgefuhrt, bei denen in der Regel nicht
davon ausgegangen werden kann, dass sie geeignet sind, zu einer erheblichen
Beeintrachtigung eines Natura 2000-Gebietes im Sinne des § 34 BNatSchG zu fuhren. Dazu
gehdren auch Bebauungsplane, in denen die gemal § 1 Abs. 2 BauNVO / § 9 Abs. 1 BauGB
festzusetzenden Flachen in einem Abstand von mehr als 300 m zu dem Natura 2000-Gebiet
liegen (C.1.3.).

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 22/2020 der Stadt Eggesin grenzt in
Sudosten an das Europdische Vogelschutzgebiet-Gebiet DE 2350-401. In der Regel ist ein
Vorhaben dieser Art geeignet, eine erhebliche Beeintrachtigung eines Natura 2000- Gebietes



herbeizufihren. Daher ist im Rahmen einer Einzelfallprifung zu klaren, ob das Europaische
Vogelschutzgebiet DE 2350-401 ,Ueckerminder Heide“ im moéglichen Einwirkbereich der
Handlung liegt und ob die moégliche Einwirkung fiir das Natura 2000- Gebiet erheblich sein
kann.

Die fiur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maRgeblichen Bestandteile des
Vogelschutzgebietes sind die in der VSGVLO M-V fir das SPA 12 festgesetzten Vogelarten
und deren Lebensraume.

Im Ergebnis der Einzelfallprifung wurde folgendes festgestellt:

1. Der geplante Solarpark wird auferhalb des Vogelschutzgebietes errichtet. Ein
direkter Flachenentzug findet nicht statt.
2. Das Plangebiet umfasst Flachen der Artilleriekaserne, die durch bisherige Nutzung

stark anthropogen vorbelastet waren. Das Plangebiet ist durch weitere militdrisch genutzte
Flachen umgeben.

3. Das geplante Vorhaben verursacht keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf
die Schutzguter Mensch, Wasser, Klima/ Luft sowie Landschatft.

Fur das geplante Vorhaben werden Flachen mit einem geringen bis mittleren Bio-
toppotenzial in Anspruch genommen.

4, Die Flache ist zu groRen Teil mit StraRen und Gebauden versiegelt.

5. Die Flachen innerhalb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 22/2020 der Stadt Eggesin gehoéren nicht zu den unzerschnittenen und
storungsarmen Landflachen und ist kein essenzieller Bestandteil der Nahrungsflachen oder
Habitate der Vogelarten des Vogelschutzgebietes SPA 12.

6. Das geplante Vorhaben fuhrt nicht zu Ver&nderungen der abiotischen
Standortfaktoren sowie der Habitatstrukturen innerhalb des Schutzgebietes.

7. Die als Solarpark tberplante Flache gehort nicht zu den Lebensraumelementen der
Brutvdgel, die in der VSVGLVO M-V flr das SPA 12 festgesetzt wurden.

8. Die Eingriffe in die Natur und Landschaft beschrénken sich auf das Plangebiet und
kénnen ausgeglichen werden (s. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung).

9. Um die Verbote des 88 44 und 46 des BNatSchG zu vermeiden, wurden im Rahmen

des Artenschutzfachbeitrages Vermeidungsmalnahmen und CEF- MalBhahmen festgesetzt
(diese sind detailliert unter dem Punkt 5 aufgefihrt). Die Vollstandige Umsetzung der
Maflinahmen sowie das Monitoring, erfolgen mit 6kologischer Baubegleitung (qualifizierter
Fachgutachter).

10. Innerhalb des Plangebietes befinden sich zwei nach 8§ 20 NatSchAG geschitzte
Biotope.

11. Das Plangebiet hat keine signifikante Bedeutung als Nahrungs- oder Rastgebiet fur
rastende und Uberwinternde Wat- und Wasservogel.

12. Die fur den Schutzzweck und Erhaltungsziele malgeblichen Bestandteile wie
storungsarme Walder mit hohen Anteilen von Altholzbestdanden, Unterholz- und
baumartenreiche, stérungsarme Altholzbestéande, intakte Waldmoore und -simpfe,
storungsarme Moore und Sumpfe, nahrstoffarme Gewasser mit einem hohen Fisch-
aufkommen, strukturreiche Ackerlandschaften mit einem hohen Anteil an naturnahen



Ackerbegleitbiotopen, naturliche und naturnahe FlieRgewasserstrecken, extensiv genutztes
Grunland, insbesondere Feuchtgrinland auf Niedermoor mit einem hohen
Grundwasserstand, der nur natirlichen Schwankungen unterworfen ist, sowie strukturreiche
Feuchtlebensraume (Gebusch, Staudenfluren, Erlenbruchwélder in Niedermoorbereichen)
werden durch die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den vormals militérisch genutzten
Flachen nicht beeintrachtigt.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan
,oolarpark Eggesin-Karpin-IlI“ der Stadt Eggesin kein Plan vorliegt, der geeignet ist, eine
erhebliche Beeintrachtigung des SPA 12 herbeizufuhren.

Entbehrlichkeit einer SPA- Vertraglichkeits-Hauptprifung

Gemal § l1a Abs. 4 BauGB in Verbindung mit den 88 32 bis 36 BNatSchG und mit dem
Erlass vom 16.07.2002 ,Hinweise zur Anwendung der 8818 und 28 LNatSchG und der 88
32- 38 BNatSchG in M-V*, zuletzt gedndert durch Erlass vom 31.08.2004, wurde seitens der
Stadt Eggesin geprift, ob fir den geplanten vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.
22/2020 ,Solarpark  Eggesin-Karpin-IlI* eine  SPA-  Vertraglichkeits-Hauptprifung
durchgefuhrt werden muss. Im Ergebnis dieser Vorprifung wurde seitens der Stadt Eggesin
festgestellt, dass das Vorhaben nicht zu erheblichen Einwirkungen auf das SPA - Gebiet DE
2350- 401 ,Ueckermiinder Heide" in seinen fir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck
malf3geblichen Bestandteile fihren wird.
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1. MaBnahmen zur Vermeidung und Minimierung von erheblich nachteiligen Umweltaus

wirkungen

1.1 Untersuchte Flichen

Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 22/2020 "Solarpark Eggesin-Karpin 11"
umfasst eine Gesamtflache von 23,7 ha. Als PV Sondergebiet sind 16,6 ha ausgewiesen. 7,1 ha sind Wald- und

Waldabstandsflache.

Ubersicht 1: Flichenaufteilung nach Nutzungsart

Nutzungsart Flache in m?| Fliche in ha %
Geltungsbereich B-Plan 237.839,16 23,78

bebaute Photovoltaikflache 152.493,53 15,25 64,1%
Private Verkehrsflache 14.154,28 1,42 6,0%
Sondergebiet PV nach § 9 BauGB 166.647,81 16,66 0,70
Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft in 39.140,62 3,91 16,5%
der Waldabstandsflache nach § 9 BauGB

Flichen fir Wald nach § 9 BauGB 32.079,72 3,21 13,5%
Ermittlung GRZ

Modulfliche+Wechselrichter+Ubergabestation 106.024,31 10,60 64%
Griinfliche und begriinte Verkehrsflache 60.623,50 6,06 36%
Summe 237.868,15 100,0%

Innerhalb des ausgewiesenen PV Sondergebiets befinden sich 11,06 ha als reine Modulflache und 6,06 ha als

Grin-

und Verkehrsflache. Daraus ergibt sich eine GRZ von 0,64 die fur die Berechnung von

kompensationsmindernden MaBnahmen von Bedeutung ist.

Nachfolgend sind Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen,

MaRBnahmen des Artenschutzes und

Kompensationsmanahmen aufgefihrt.

1.2 Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen

Die folgenden MaRnahmen dienen der Eingriffsminimierung im Planungsbereich.

Vi

Erhalt der Feuerwache und eines weiteren im Kiefernwald befindlichen Gebdudes. Da im
Frihjahr/Sommer mit Brutgeschehen und Wochenstuben- bzw. Sommerquartiersnutzung
sowie im Winter mit Fledermdusen in Winterquartieren gerechnet werden muss, sind
Arbeiten am Rand des Gehdlzes durch eine anerkannte sachverstindige Person fir
Fledermaus- und Vogelarten dkologisch zu begleiten. Die Person hat die Baume und Gebaude
vorkommende Individuen hdhlen- und

vor und wahrend der Arbeiten auf
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V2

V3

v4

V5

V6

gebaudebewohnender Arten zu kontrollieren. Die Person ist der UNB vor Baubeginn zu
benennen und hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen.
Die im Umweltbericht gekennzeichneten Gebaude sind vom 01. Oktober bis zum 28. Februar

durchzufiihren. Unmittelbar zuvor ist in Absprache mit der UNB von der o6kologischen

Baubegleitung eine Durchsicht der Gebaude vorzunehmen.

Die Baumfallungen sind vom 01. Oktober bis zum 28. Februar durchzufihren.
Baufeldfreimachungen erfolgen in Form von AbriBarbeiten und Baumfallungen und sind vom
01. Oktober bis zum 28. Februar durchzufiihren.

Mit dem Bau der Anlage ist vor Beginn der Brutzeit zu beginnen. Zusatzlich sind durch das
Spannen eines Netzes von Warnbandern Ansiedlungsversuche von Brutvogeln zu unterbinden
und eine 0kologische Baubegleitung zu bestellen.

Um die Tétung und Verletzung von Reptilien bei der Bauvorbereitung und beim Rammen der
Modulgestellstlitzen zu verhindern, sind die Bauflaichen in der Vegetationsperiode vor
Baubeginn zu mahen. Die Uberlegungen, dass Zauneidechsen verletzt oder getétet werden
kénnten, sind obsolet, da die Vorgehensweise bei Bauvorbereitung und Erstellung der Anlage
in wesentlichen Punkten von den bisherigen Eingriffen abweicht.

Vegetationsdecke und Erdboden fiir die PV-Stellflichen werden nicht abgeschoben, die
vorhandenen Vegetation bleibt erhalten.

Die vorhandenen Wege werden fir den Bau und als Lagerstatten genutzt. Die Erstellung
erfolgt handisch, sodass eine Gefahrdung der Zauneidechsenpopulation nicht gegeben ist.

Festgesetzte Geholze und Waldbereiche sind zu erhalten.

1.3 MaRnahmen des Artenschutzes

Die folgenden MaRnahmen dienen dem Artenschutz:

CEF 1 Die verbleibenden Gebdude, resp. Gebaudeteile sind als Ersatz fur den Verlust von

CEF 2

Fledermausquartieren sowie flr den Verlust von Nistplatzen gebdude- und
halbhohlenbewohnender Arten zu erhalten und vor Baubeginn als Ersatzquartier fir gebaude-
, hischen- und héhlenbewohnende Arten, insbesondere fir Fledermause, auszubauen. Hierfir
sind die Geb&ude vor Zerfall und Zutritt unbefugter Personen zu sichern. Mit Ausnahme der
Gebdudesicherungen ist kein weiterer ,,Umbau” geplant, da ein solcher die vorhandenen
Sommer- und Winterquartiere von Fledermausen erheblich beeintrachtigen wiirde. Kiinstliche
Nist- und Quartiersmoglichkeiten gemaR CEF 2 sind anzubringen. Die Umsetzung der
Maflnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten.

Der Verlust von Brutmaglichkeiten fir Hohlenbriiter (Blaumeise, Haubenmeise,

Kohimeise, Tannenmeise, Gartenrotschwanz) werden entsprechend Verlust gehender
natirlicher Brutmdglichkeiten ersetzt.

(Ersatz-) Quartiere fiir Fledermause sind vor Baubeginn an Gebauden gemal CEF 1

und in den Waldstiicken anzubringen.
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CEF 3

CEF 4

Die Umsetzung der MaRnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu
begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu

verfassen,

Ein Verlust von Brutmoglichkeiten fiir Nischenbriiter (Bachstelze, Hausrotschwanz,

Zaunkonig) ist nur bedingt wahrscheinlich. Dennoch sollten nach Abschluss der

Arbeiten unter den PV-Tischen exponiert an deren Randern 15 Halbhohlen aus

Holzbeton angebracht werden. Wie Untersuchungen und Monitorings in Brandenburg

belegen, sind diese MaRRnahmen bzgl. einer Besiedlung sinnvoll aufgrund der

vorherigen Ausraumung durch die BaumaBBnahmen.

Die Umsetzung der MaRnahme ist durch fachkundige Personen zu planen und zu

begleiten. Nach Abschluss der Arbeiten ist ein Tatigkeitsbericht vorzulegen.

festgesetzten Baumen von:

Als Winterquartiere fur Reptilien sind im Plangebiet 7 Bereiche von 5 x 5 m Flachengrofle und
einer Hohe von max. 1,5 m auszugraben. Anschlielend wird die Grube mit einer Mischung aus
Sand, Asten und im Plangebiet vorhandenen Abbruchmaterial entsprechend KrwG§ 2 Nr. 11
verfillt. Die Umsetzung der MaRBnahme ist durch fachkundige Personen zu planen und zu

begleiten. Diese haben nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen.

CEF 5 Fir Reptilien-Sommerquartiere sind 3 groRere Flachen herzurichten. Diese sind aus dem

CEF 6

anstehenden sandigen Boden und Abbruchgranulat entsprechend KrwWG§ 2 Nr. 11 mit einer
Gesamtgrundfliche von ca. 7.450 m? und einer Hohe von max. 1 m herzustellen. Die
Winterquartiere sind Gberwiegend in diesen Bereichen anzulegen.

Die Umsetzung der MalRnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten.
Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen.

April/Mai 2021 konnten zwischen den Gebauden und nahe der Wache Haubenlerchen
festgestellt werden. Ein Brutnachweis gelang jedoch nicht. Insofern sollte fir diese stark
gefdahrdete Art ein "Habitat-Angebot” geschaffen werden. Dies ware auf den Flachen fir
Reptilien (CEF5) moglich, solange Vegetationsaufwuchs und Sukzession verhalten bleiben. —
Glinstiger wiare allerdings eine groRere Flache (z.B. Stettiner Landstr. / Wache, hier sollten

Moglichkeiten geprift werden)

Seite 5 von 10



2.

Die in Kap. 1.1. aufgefuhrten Flachen nach Nutzungsart sind nicht identisch mit den Flachen der Biotope. Die
Biotopflachen sind im naturschutzfachlichen Teil erfasst worden und hinsichtlich ihrer Betroffenheit durch die
geplanten BaumaRBnahmen naturschutzfachlich gegliedert und bewertet worden. Die Ubersicht der

Flichenaufteilung befindet sich in folgender Ubersicht 2 und deren Kartierung mit Abgrenzung hinsichtlich

KompensationsmaBnahmen

ihrer Lage im Baugebiet ist in Anlage 2 aufgefiihrt.

Ubersicht 2: Flichenaufteilung der Vorhabenfliche nach Biotoptypen

davon
blei
i eibt und bebaute
Biotoptypen wird nicht .
Flache
mit PV
bebaut
Flache Bemerkung Schutzstatus m? m? m?
1 Betonplattenweg mit Fugenvegetation - 12.606,46 3.595,29 9.011,17
Trock Grasfl it
p | rockene brasturen mi - 10.921,04| 87959 19.041,45
Gehdlzanpflanzungen
3 Teilversiegelter Weg mit Gras- und i 7.003,62 92,24 6.911,38
Magerrasen
4 Fahrspur-Grasweg - 1.767,50 1.575,37 192,13
19 NatSchAG M-V -
5 |Pappel-Baumreihe § 19 NatSd 305,05 0,00 305,05
Baumreihe u Alleen
6 |Trockene Grasfluren - 58.911,320 1.098,68| 57.812,62
7 Eichen-Allee § 18 NatSchAG M-V - 1.469,85 0,00 1.469,85
19 NatSchAG M-V -
8 |lunge Baumreihe § 19 NatSd 1.269,30 127,64| 1.142,16
Baumreihe u Alleen
9 Pflasterweg mit Fugenvegetation - 2.206,35 1.157,33 1.049,02
10 Ll.chtes Land[eltgras—Drahtschmlelen— i 15.932,84 8.950,08 6.982,76
Kiefern-Gehélz
1 Verwilderte Griinanlage mit Gehdlzen, i 900,41 296,00 604,41
ruderalen Grasfluren
19 NatSchAG M-V -
12 |Linden-Baumreihe § 19 NatSc 731,16 0,00 731,16
Baumreihe u Alleen
13 |Alte Eschenahorn-Baumreihe § 19 NatSchAG M-V - 850,39 0,00 85039
Baumreihe u Alleen
14 U.nterholzreicher Drahtschmielen-Eichen i 18.84671| 15.313,55 3.533,16
Kiefernforst
15 T.rockene Grasﬂur?n mit Einzelbdumen, i 2510010 11.583,46| 13.525,64
Kiefern Anfluggebischen
16 Trockene Grasflureljl mit §20 NatScI'.lﬁ.\G M-V - 16.088,87 7.726,60 8.362,27
Magerrasenvegetation Ruderalisierter
19 NatSchAG M-V -
17 |Eschenahorn-Baumreihe § 19 NatSc 1.708,91 44575  1.263,16
Baumreihe u Alleen
§ 20 NatSchAG M-V -
18 |Drahtschmielen-Eichen-Kiefernforst Sonstiger Kiefernwald | 19.219,39| 17.873,38 1.346,01
trockener bis frischer
19 |Pflasterweg - 546,82 505,38 41,44
20 |Gebiude 0 32.443,60 32.443,60
Flache 237.839,16| 71.220,34| 166.618,82
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2.1 Eingriffstatbestinde

Auf 16,6 ha des PV-Sondergebiets wird mit BaumalRnahmen eingegriffen. Hier gilt: unvermeidbare
Beeintrachtigungen im Sinne eines Eingriffs werden durch naturschutz- und landschaftspflegebezogene
MalRnahmen ausgeglichen oder ersetzt. Ausgeglichen sind nach § 15 BNatSchG Eingriffe, deren beeintrachtigte
Funktion in gleichartiger Weise wiederherstellt ist oder es wird die Kompensation in dem betroffenen
Betrachtungsraum gleichwertig vorgenommen.

Die Waldflachen bleiben baulich unangetastet. In den Waldabstandsflaichen werden Baume gefillt und sie
werden nach Fallung zur Anlage von geschiitzten ruderalisierten Sandmagerrasenflachen genutzt. Im gesamten
Gebiet werden ausschlieBlich Baumfallungen in der PV Sondergebietsflaiche sowie Waldabstandsflachen und
auBerhalb geschiitzter Waldbereiche durchgefihrt.

Die Eingriffsregelung im Sinne der §§ 14/15 BNatSchG bzw. 12 NatSchAG M-V mit Eingriffs- /
Ausgleichsbilanzierung erfolgt auf der Grundlage der fiir den Plangeltungsbereich durchgefiihrten
Biotopkartierung. Anlage 2 zeigt die 19 erfassten Biotope auf, so wie sie im Vorhabengebiet liegen und durch
BaumalRnahmen - tiirkise Umrahmung - betroffen sind. Als das 20. Biotop sind die Gebdude in die
Ausgleichsbilanzierung mit aufgenommen worden. In Anlage 3 ist der im Plangebiet vorhandene Baumbestand
aufgefiihrt und soweit gesetzlich geschiitzt textlich beschrieben sowie farblich hervorgehoben.

2.3 Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen

Die Kompensation des Eingriffs Vorhabenbezogener Bebauungsplans Nr. 22/2020 "Solarpark Eggesin-Karpin III"
erfolgt durch MaBnahmen innerhalb des Plangeltungsbereichs und auBerhalb in Ueckermiinde Flur 17,
Flurstiick 17 (teilweise), 18, 19, 20. Die dazugehdrige Berechnung ist in Anlage 1 aufgefiihrt. Die Biotope sind,
soweit sie von BaumaRnahmen betroffen sind, mit den Kennzahlen der HzE berechnet worden. Hieraus ergibt
sich ein Biotopwert der betroffenen Biotoptype von 117.162. Der Lagefaktor ist unberiicksichtigt geblieben, da
alle MaRnahmen immer im Bereich 100 - 625 m liegend. Als kompensierende und kompensationsmindernde
MafRnahmen ist Folgendes vorgesehen:

e M1 Erhaltung von Trocken- und Magerrasen durch Pflege auf vorhandenen Standorten
Als kompensationsmindernde Malnahme ist die Anlage des Agri-PV Parks mit Schafbeweidung mit
106.024 m? reiner Modulfliche und 60.623 m? Griinfliche unter Beibehaltung der vorhandenen
Vegetationsdecke bei einer GRZ von 0,64 in den betroffenen Biotopen anzusetzen.

s M2 Ersatzpflanzung geschiitzter und ungeschiitzter Biume
Anpflanzung einer 2,8 ha groRRen Streuobstwiese mit 569 Eichen, Apfel- und Birnbdumen in
Ueckermiinde (Anlage 4), davon werden 76 Baume als Ersatzpflanzung fur Alleebdume, hier 31 Stck
nach § 18 und 45 Stck nach § 19 NatSchAG-MV als zweireihig bzw. einreihig Allee an 6ffentlicher wie
privater Wegstrecke nachgepflanzt und kompensiert

+ M3 Entwicklung, Pflege und Erhalt einer naturnahen Wiese bzw. Brache
Umbettung von 8.362 m? geschiitzter trockener Grasfluren mit Magerrasenvegetation nach § 20
NatSchAG M-V im Biotop 16 auf 8.950 m? Flache des Biotop 10, derzeit ein ungeschitztes
Landreitgras-Drahtschmielen-Kiefern-Geholz

e M4 Schaffung von Magerrasenvegetation zur Ausweitung des Lebensraums fiir geschiitzte Art
Zauneidechse
Abriss von 18 Gebiduden mit 32.444 m? Grundfliche und Entsiegelung von 19.610 m?
betoniert/versiegelten und teilversiegelten Flachen wund Schaffung einer gebietseigenen
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Magerrasenvegetation zwischen den Solarmodulen durch Selbstbegriinung auf 36 % der entsiegelten
Abrissflache zur Schaffung Lebensraum fiir geschiitzte Art Zauneidechse

Die Berechnung ist in Anlage 1 firr jedes Biotop einzeln aufgefiihrt. Die Bilanz aus der Biotopwertigkeit der
Ausgleichs- bzw. ErsatzmalRnahmen und der Biotopwertigkeit des Eingriffs ergibt einen positiven Wert (> 0),
womit der Eingriff des Bauvorhabens nach Realisierung aller aufgefihrten MaBnahmen als kompensiert
betrachtet werden kann.
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24 Beschreibung der Einzelmalnahmen

M 1 Anlage von Griinflachen auf Photovoltaik-Freiflichenanlagen

Die Zwischenmodulflachen sowie die von Modulen liberschirmten Flachen werden der
Selbstbegriinung tberlassen.

Anforderungen fiir die Anerkennung:

Grundflachenzahl (GRZ) £ 0,75

Bezugsflache fur Aufwertungen: Zwischenmodulfldache sowie die durch die Module iberschirmte
Flache

keine Bodenbearbeitung

keine Verwendung von Diinge- oder Pflanzenschutzmittel

maximal zweimal jahrlich Mahd mit Abtransport des Mahgutes, friihester Mahdtermin 1. Juli oder
alternativ Schafbeweidung mit einem Besatz von max. 1,0 GVE, mit reduziertem Schafbesatz ab 1.4.
zur Beweidung Landreitgras, mit vollem Schafbesatz ab 1. Juli

Festsetzung der Anerkennungsanforderungen im Rahmen der Bauleitplanung

M2 Anlage von Streuobstwiese mit Randbepflanzung von Eichen an 6ffentlichen und privaten Strallen

Beschreibung:
Umwandlung von Acker- bzw. Intensivgriinland in extensives Griinland mit Anpflanzung von Obstgehdlzen und
Randbepflanzung von Eichen an

Anforderungen fiir Anerkennung:
. Vorlage eines Pflanzplanes:
- Verwendung von alten Kultursorten

- PflanzgréRen : Obstbdume als Hochstamm mind. 14/16 cm Stammumfang mit Verankerung

- Pflanzabstinde: Pflanzung eines Apfel- bzw. Birnbaumes je 50 m? Grundfldche

- Erstellung einer Schutzeinrichtung gegen Wildverbiss durch Gesamt-Einzaunung der Flache

- Ersteinrichtung des Griinlandes durch spontane Selbstbegriinung

- kein Umbruch und keine Nachsaat, kein Einsatz von Diingemitteln oder PSM

- kein Walzen und Schleppen im Zeitraum vom 1. Méarz bis zum 15. September

- Vorlage eines auf den Standort abgestimmten Pflegeplanes und Ermittlung der anfallenden Kosten
zur Gewahrleistung einer dauerhaften Pflege einschl. der Kosten fiir Verwaltung und Kontrolle

. Vorgaben zur Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: -
Ergdnzungspflanzung ab Ausfall von mehr als 10%

- Gewdbhrleistung eines Gehdlzschnittes fiir mind. 5 Jahre

- bedarfsweise wassern und Instandsetzung der Schutzeinrichtung

- Mahdhéhe mind. 10 cm lber Geldandeoberkante mit Messerbalken
- Verankerung der Baume nach dem 5. Standjahr entfernen

- Abbau der Schutzeinrichtung friihestens nach 5 Jahren

. Vorgaben zur Unterhaltungspflege:

- jahrlich ein Pflegeschnitt nicht vor dem 1. Juli oder Beweidungsgang
- Mahdhéhe mind. 10 cm iber Geldandeoberkante mit Messerbalken

. M3 Entwicklung, Pflege und Erhalt einer naturnahen Wiese bzw. Brache

Anforderung: spezielle Ziele des Arten-, Biotop- oder Gebietsschutzes stehen der Wiederaufnahme
der geschitzten trockenen Grasfluren mit Magerrasenvegetation nach § 20 NatSchAG M-
Grinlandnutzung nicht entgegen
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* Wiederaufnahme der Nutzung aufgelassener Standorte erfolgt aus Griinden des Naturschutzes hier
Erhaltung geschiitzter trockener Grasfluren mit Magerrasenvegetation nach § 20 NatSchAG M-V

* Einsammeln des Saatgutes in Biotop 16 in 2022 vor Aussaat in 2023
M 4 Schaffung von Magerrasenvegetation zur Ausweitung des Lebensraums fiir geschiitzte Art Zauneidechse

* Anforderung: spezielle Ziele des Arten-, Biotop- oder Gebietsschutzes stehen der Wiederaufnahme
der Grinlandnutzung auf ehemaligen Trocken- und Magerrasen nicht entgegen

* Wiederaufnahme der Nutzung aufgelassener Standorte erfolgt aus Griinden des Artenschutzes hier
Schaffung Lebensraum fir die Zauneidechse

Anlagen

«  Tabelle 1: Eingriffs-/Ausgleichstabelle
«  Tabelle 2: Biotopkarte mit Darstellung PV Park
+  Tabelle 3: Biotopkarte mit Baumen

+  Tabelle 4 Pflanzplan Kompensationsflaiche Ueckermiinde
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Anlage 1

Ausgleichsberechnung nach Bilanzierungsmodell

Solarpark Eggesin

Davon nach Natur Bezeich
Anzahl §18,819 |Flichen schutz nung der
Kompens bebaute derzu und § 20 dquivalent |Versiegelt/ fachlicher Kompen
Nr. |Be zeich| ationszif davon und zu Durch |Durch |kompe NatSchAG- |der zu teilver Wert der sations Kompen
nach | nung | fer nach |Flache des Flache des |wird nicht |kompen messer |messer |nsieren MV zu kompen siegelt/ Natur schutz |zu kompen mass |Kompen |sation durch
Karte| nach Ziffer |betroffenen betroffene |mit PV sierende |Anzahl |bis1,5 |1,5-2,5/den Flache |Artdes kompensier|sierenden |unver fachliche sierende  |Art der Kompen| Kompensations| nahme [sations |Streuobst
Flora| HzE | nach HzE |Biotoptyps n Biotops |bebaut Flache Bdume (m m Bdume [Bdume |Naturschutz |en Flache EFA [siegelt Wertstufe |Fldche sation maBnahme| nach HzE |faktor wiese/EFA
Vgl. Vorhaben- und
8 ?r aben- un TeilC m? m? m? Stck Stck Stck Stck m? Stck/ m? Stck/ m? m? m?
A B
Entwicklung|
von Heiden,
Trocken-und
Entsiegell d ™M
1 om 832 [ooionplattenwes 12.606 3.595 9.011 0 0 0 0 0 0 9.011 v 0 0 Magerrasenauf | oo orore UnBYOR) dureh WISERr| g 3ug) o 0
Fugenvegetation N o Magerrasen auf 33,5% herstellung
entsiegelter Fliche 1,152
des Bodens auf
senen
Standorten
Nr. 2.4.2]
Kompen
o sations|  (0,66%0,2+
Trockene Grasfl it K tionsmi Uberb: it PV
2 RHK g3 |Lrockene Grasturen mi 19.921 880 19.041 18 18 0 18 900 0 18.141 u 1 19.041 ompensationsmin erauung mi mindernde| 0,34*0,5)=|  -1.800
Geholzanpflanzungen dernde MaRBnahmen Park < 0,75 GRZ
MaRnahmen/| 0,32
Nr. 8.32
Teilversiegelter Weg mit Auffiillung mit| sations| (0,66*0,2+
3 om 832 | undgMa erra sge " 7.004 92 6.911 28 19 9 37 1.850 0 5.061 t 0 0 Deckschicht und| ~ mindernde| 0,34*0,5) = -3.700
& Uberbauung mit PV| MaRnahmen/ 0,32
Park < 0,75 GRZ Nr. 8.32
Auffiillung mit| sations| (0,66*0,2+
4 RHK 83.2  |Fahrspur-Grasweg 1.767 1575 192 0 (] 0 0 0 0 192 t 1 192 Deckschicht und|  mindernde| 0,34*0,5) = 0
Uberbauung mit PV| MaRnahmen/ 0,32
Park < 0,75 GRZ Nr. 8.32
§ 19 NatSchAG snﬁllii
5 BRR 12.2.4  |Pappel-Baumreihe 305 0 305 2 2 0 2 100  |M-V - Baumreihe 2 205 u 1 305 AGS Streuobstwiese wiese HaE 2 -200
Al
u Alleen 25.1
Uberb . (0,66%0,2+
6 RHK 832  [Trockene Grasfluren 58.911 1.099 57.813 4 4 0 4 200 0 57.613 u 1 57.813 erbauuing mf 0,34%0,5) = -400
Park < 0,75 GRZ
0,32
§ 18 NatschAG Str::ltet
7 BAN 12.2.4  |Eichen-Allee 1.470 0 1.470 34 33 1 35 1750 |M-V - geschiitzte 35 -280 u 1 1.470 AGS Streuobstwiese wiese HzE 2 -3.500
Bidume
2.5.1
§ 19 NatSchAG . A"'abget
8 BRR 1224 |Junge Baumreihe 1.270 128 1142 25 16 9 34 1700 |M-V-Baumreihe 34 -558 u 1 1142 AGS Streuobstwiese _'e"°H SE 2 -3.400
u Alleen wiese Hz
2.5.1
Kompen
Pflasterweg mit Entsiegelung und sations|  (0,66%0,2+|
9 om Fugenve etgaﬁon 2.206 1.157 1.049 12 12 0 12 600 0 aa9 v 0 0 Uberbauung mit PV|  mindernde| 0,34*0,5) =| -1.200
Benves Park < 0,75 GRZ| MaRnahmen/ 032

Nr. 8.32




Davon nach Natur Bezeich
Anzahl §18,819 |Flachen schutz nung der
Kompens bebaute der zu und § 20 dquivalent |Versiegelt/ fachlicher Kompen
Nr. [Be zeich| ationszif davon und zu Durch |Durch |kompe NatSchAG- |der zu teilver Wert der sations Kompen
nach | nung | fer nach |Flache des Flache des |wird nicht |kompen messer |messer |nsieren MV zu kompen siegelt/ Natur schutz |zu kompen mass |Kompen |sation durch
Karte| nach Ziffer |betroffenen betroffene |mit PV sierende |Anzahl |bis1,5 (1,5-2,5|den Flache |Artdes kompensier|sierenden |unver fachliche sierende  |Art der Kompen| Kompensations| nahme |[sations |Streuobst
Flora| HzE | nach HzE |Biotoptyps n Biotops |bebaut Flache Biume [m m Biume [Bdume |Naturschutz |en Flache EFA [siegelt Wertstufe |Fldache sation maRnahme| nach HzE |faktor wiese/EFA
Entwicklung|
von Heiden,
. . Neuansaat Teilflache| Trocken-und
Lichtes Landreitgras- Biotop 16 Magerrasen
10 WKz Drahtschmielen-Kiefern- 15.933 8.950 6.983 0 [ 0 0 0 0 6.983 u 1 6.983 P durch: 3,00 0
" Sandmagerrasen nach|
Gehdlz §20 Wiederherstel
lung auf
Standorten
Verwilderte Griinanlage Uberbauung mit PV K°m'{e';sa":" (0,66%0,2+
11 | PWY/RHK mit Gehdlzen, ruderalen 900 296 604 238 236 2 240 | 12.000 0 -11.396 u 1 604 erbauung smindernde| o 34x0,5)=|  -24.000
Park < 0,75 GRZ| MaRnahmen/
Grasfluren 0,32
Nr. 8.32
§ 19 NatSchAG Anlage
12 BRR 12.2.4  |Linden-Baumreihe 731 0 731 2 2 0 2 100 M-V - Baumreihe 2 631 u 1 731 AGS i 2 -200
u Alleen eHzE2.5.1
Alte Eschenahorn § 19 NatSchAG Anlage
13 BRG 1224 i 850 0 850 9 9 0 9 450  |M-V - Baumreihe 9 400 u 1 850 AGS i 2 -900
Baumreihe
u Alleen eHzE 2.5.1
Unterholzreicher Anlage
14 WKX Drahtschmielen-Eichen- 18.847 15.314 3.533 8 8 0 8 400 0 3.133 u 1 3.533 AGS i 2 -800
Kiefernforst e HzE 2.5.1
Trockene Grasfluren mit
15 RHK Einzelbiumen, Kiefern 25.109 11.583 13.526 437 0 0 0 0 0 13.526 u 1 13.526 0
Anfluggebiisch:
§ 20 NatSchAG
M-V - Anlage
16 ™s Sandmagerrasennach §20 | ¢ 54 7.727 8.362 86 82 4 %0 4500 | Ruderalisierter %0 3.862 u 1 8.362 AGS i 2 -.000
NatSchAG - MV
Sandmager e HzE 2.5.1
rasen
§ 19 NatSchAG Anlage
17 BRR 12.24 Eschenahorn-Baumreihe 1.709 446 1.263 35 17 18 53 2.650 |M-V - Baumreihe 53 -1.387 u 1 1.263 AGS i 2 -5.300
u Alleen eHzE2.5.1
§ 20 NatSchAG
M-V - Sonstiger
Drahtschmielen-Eichen- Kiefernwald Anlage
18 WKz N 19.219 17.873 1.346 18 18 0 18 900 N 18 a6 u 1 1.346 AGS i 2 -1.800
Kiefernforst trockener bis
N eHzE2.5.2
frischer
Standorte
Entsiegelung, N
K t
illung mit "s"'n:’ii':"::: (0,66%0,2+
19 om Pflasterweg 547 505 a1 445 0 0 0 0 0 a1 v 0 0 mindernde Deckschichtund| o = en / 0,34%0,5) = 0
MaRBnahmen Uberbauung mit PV 0,32
Nr.8.3.2
Park < 0,75 GRZ,
Entwicklung|
von Heiden,
Trocken-und
Entsiegell d M
Wiederherstellung | :s::g:t'":lg :"V . dage:‘a;_e" (0,665%0,2+
20 om Gebiude 32.444 32.448 0 0 0 0 0 0 32.444 u 0 0 Magerrasen auf | o coc el stelung vol urch Wie- 4 33543) = 0
N o Magerrasen auf 33,5% | derh
entsiegelter Fliche 1,152
des Bodens auf|
aufgelassenen
Standorten
Nr.2.4.2
237.839,16| 71.220,34| 166.618,82| 1.401 476 43 562 28.100 243 138.519 117.162 -56.200,00




Geschiitzte Baume nach § 19 NatSchAG M-V
%
Geschiitzte Baume nach § 18 NatSchAG M-V
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Legende Biotoptypen und Signaturen

Biotopeinheit
Nr. / Code

1

RHK

TMD

ovw

oM
Schutzstatus:

2
RHK
PHY

PWX
oM
Schutzstatus:

3 [

RHK 4%
TMD 1%
ovu

OIM
Schutzstatus:

4

RHK =3
ovu

[o]1V]
Schutzstatus:

5 =
BRR

om
Schutzstatus:

6

RHK

om
Schutzstatus:

7

BAN
OIM
Schutzstatus:

8

BRR

om
Schutzstatus:

9

TMD 8%-
RHK 2%
ovw

om
Schutzstatus:

10
WKZ

HDL

HSE

HAO

OIM
Schutzstatus:

Schutzstatus/ Kartiereinheit

Betonplattenweg mit Fugenvegetation
14% Ruderaler Kriechrasen
1% Rud ierter Sandmag:
Wirtschaftsweg, versiegelt
Militarobjekt

rasen

Trockene Grasfluren mit Gehélzanpflanzungen
80% Ruderaler Kriechrasen

20% Siedlungsgebilsch aus nichtheimischen
Gehdlzarten

<1% Siedlungsgehdlz aus heimischen Baumarten
Militarobjekt

Teilversiegelter Weg mit Gras- und Magerrasen
-Pioniervegetation

Ruderaler Kriechrasen

Ruderalisierter Sandmagerrasen

Winschaftsweg, nicht oder teilversiegelt
Militarobjekt

Fahrspur-Grasweg

75% Ruderalisierter Kriechrasen
Winschaftsweg, nicht oder teilversiegelt
Militarobjekt

Pappel-Baumreihe

Baumreihe

Militarobjekt

§ 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Trockene Grasfluren
Ruderaler Kriechrasen
Militarobjekt

Eichen-Allee

Nicht Verkehrswege begleitende Allee
MilitArobjekt

§ 18 NatSchAG M-V - geschiitzte Baume

Junge Baumreihe

Baumreihe

Militarobjekt

§ 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Pilasterweg mit Fugenvegetation
Ruderalisierter Sandmagerrasen
Ruderaler Kriechrasen
Wirtschaftsweg, versiegelt
Militarobjekt

Lichtes Landreitgras-Drahtschmielen-Kiefern-Geholz
Sonstiger Kiefernwald trockener bis frischer Standorte
Kronenschluf licht

Einschichtiger Waldaufbau

Mittelalter Baumbestand

Militarobjekt

Biotopeinheit
Nr. / Code
"
PWY 50%
RHK 50%
oM
Schutzstatus:
12
BRR
oM
Schutzstatus:
13 =y
BRG
OIM
Schutzstatus:
14 -
WKX
HDM
HDS
HAO
oM
Schutzstatus:
"
RHK 60%
BB  20%
WVT 20%
oM
Schutzstatus:
16 =
RHK 99%
™D 1%
om
Schutzstatus:
17 -
BRR
oM
Schutzstatus:
18
we B
HDM
HDS
HAO
om
Schutzstatus:
19 =l
ovw
(e][ V)
Schutzstatus:
=

§

®

Schutzstatus/ Kartiereinheit

Verwilderte Grinanlage mit Geholzen, ruderalen
Grasfluren

Siedlungsgehélz aus nichtheimischen Baumarten
Ruderaler Kriechrasen

Militarobjekt

Linden-Baumreihe

Baumreihe

Militarobjekt

§ 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Alte Eschenahorn-Baumreihe
Geschlossene Baumreihe

Militérobjekt

§ 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Unterholzreicher Drahtschmielen-Eichen-Kiefernforst
Kiefernmischwald trockener bis frischer Standorte

stark entwickelte Moosschicht

stark entwickelte Strauchschicht

Mittelalter Baumbestand

Militérobjekt

Trockene Grasfluren mit Einzelbaumen, Kiefern-
Anfluggebiischen

Ruderaler Kriechrasen

Einzelbaum und Baumgruppe

Vorwald aus heimischen Baumarten trockener Standorte
Militérobjekt

Trockene Grasfluren mit Magerrasenvegetation
Ruderaler Kriechrasen

Ruderalisierter Sandmagerrasen

Militarobjekt

§ 20 NatSchAG M-V - Ruderalisierter Sandmagerrasen

Eschenahorn-Baumreihe

Baumreihe

Militarobjekt

§ 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Drahtschmielen-Eichen-Kiefernforst

Sonstiger Kiefernwald trockener bis frischer Standorte
stark entwickelte Moosschicht

stark entwickelte Strauchschicht

Mittelalter Baumbestand

Militarobjekt

§ 20 NatSchAG M-V - Sonstiger Kiefernwald trockener
bis frischer Standorte

Pflasterweg
Wirtschaftsweg, versiegelt
Militarobjekt

Militarische Gebaude (OIM)

Geschtzter Biotop nach § 32 BbgNatSchG
Biotopeinheit (Nr. 1 - 19)

Grenze Untersuchungs-/ Planungsflache




Geschiitzte Baume nach § 19 NatSchAG M-V
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Geschiltzte Baume nach § 18 NatSchAG M-V
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Biotopeinheit
Nr. / Code

1

RHK

TMD

ovw

OIM
Schutzstatus:

2
RHK
PHY

PWX
OIM
Schutzstatus:

3 [

RHK 4%
TMD 1%
ovu

oM
Schutzstatus:

4
kR
owy

oM

Schutzstatus:

5 =
BRR

om
Schutzstatus:

6

RHK

om
Schutzstatus:

7

BAN
OIM
Schutzstatus:

8

BRR

om
Schutzstatus:

9

TMD 8%-
RHK 2%
ovw

OIM
Schutzstatus:

10
WKZ

HDL

HSE

HAO

oM
Schutzstatus:

Legende Biotoptypen und Signaturen

Schutzstatus/ Kartiereinheit

Betonplattenweg mit Fugenvegetation
14% Ruderaler Kriechrasen

1%  Ruderalisierter Sandmagerrasen
Wirtschaftsweg, versiegelt

Militarobjekt

Trockene Grasfluren mit Gehélzanpflanzungen
80% Ruderaler Kriechrasen

20% Siedlungsgebisch aus nichtheimischen
Gehdlzarten

<1% Siedlungsgehdlz aus heimischen Baumarten
Militarobjekt

Teilversiegelter Weg mit Gras- und Magerrasen
-Pioniervegetation

Ruderaler Kriechrasen

Ruderalisierter Sandmagerrasen

Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt
Militarobjekt

Fahrspur-Grasweg

75% Ruderalisierter Kriechrasen
Winschaftsweg, nicht oder teilversiegelt
Militarobjekt

Pappel-Baumreihe

Baumreihe

Militarobjekt

§ 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Trockene Grasfluren
Ruderaler Kriechrasen
Militarobjekt

Eichen-Allee

Nicht Verkehrswege begleitende Allee
Militarobjekt

§ 18 NatSchAG M-V - geschiitzte Baume

Junge Baumreihe

Baumreihe

Militarobjekt

§ 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Pflasterweg mit Fugenvegetation
Ruderalisierter Sandmagerrasen
Ruderaler Kriechrasen
Wirtschaftsweg, versiegelt
Militarobjekt

Lichtes Landreitgras-Drahtschmielen-Kiefern-Geholz
Sonstiger Kiefernwald trockener bis frischer Standorte
KronenschluB licht

Einschichtiger Waldaufbau

Mittelalter Baumbestand

Militarobjekt

Biotopeinheit
Nr. / Code
"
PWY 50%
RHK 50%
oM
Schutzstatus:
12 -
BRR
oM
Schutzstatus:
13 1
BRG
oM
Schutzstatus:
14 -
WKX
HDM
HDS
HAO
oM
Schutzstatus:
"
RHK  60%
BB  20%
WVT 20%
(o]1V]
Schutzstatus:
16 I
RHK 99%
TMD 1%
oM
Schutzstatus:
17 -
BRR
OIM
Schutzstatus:
18
we B
HDM
HDS
HAO
om
Schutzstatus:
19 =i
ovw
OIM
Schutzstatus:
=

§

®

Schutzstatus/ Kartiereinheit

Verwilderte Grinanlage mit Geholzen, ruderalen
Grasfluren

Siedlungsgehdlz aus nichtheimischen Baumarten
Ruderaler Kriechrasen

Militarobjekt

Linden-Baumreihe

Baumreihe

Militarobjekt

§ 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Alte Eschenahorn-Baumreihe
Geschlossene Baumreihe

Militérobjekt

§ 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Unterholzreicher Drahtschmielen-Eichen-Kiefernforst
Kiefernmischwald trockener bis frischer Standorte

stark entwickelte Moosschicht

stark entwickelte Strauchschicht

Mittelalter Baumbestand

Militéarobjekt

Trockene Grasfluren mit Einzelbdumen, Kiefern-
Anfluggebiischen

Ruderaler Kriechrasen

Einzelbaum und Baumgruppe

Vorwald aus heimischen Baumarten trockener Standorte
Militérobjekt

Trockene Grasfluren mit Magerrasenvegetation
Ruderaler Kriechrasen

Ruderalisierter Sandmagerrasen

Militarobjekt

§ 20 NatSchAG M-V - Ruderalisierter Sandmagerrasen

Eschenahorn-Baumreihe

Baumreihe

Militarobjekt

§ 19 NatSchAG M-V - Baumreihe u Alleen

Drahtschmielen-Eichen-Kiefernforst

Sonstiger Kiefernwald trockener bis frischer Standorte
stark entwickelte Moosschicht

stark entwickelte Strauchschicht

Mittelalter Baumbestand

Militarobjekt

§ 20 NatSchAG M-V - Sonstiger Kiefernwald trockener
bis frischer Standorte

Pflasterweg
Wirtschaftsweg, versiegelt
Militarobjekt

Militérische Gebaude (OIM)

Geschutzter Biotop nach § 32 BbgNatSchG
Biotopeinheit (Nr. 1 - 19)

Grenze Untersuchungs-/ Planungsflache
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Amt far Raumordnung und
Landesplanung Vorpommern
- Der Amtsleiter -

17489 Greifswald, Schuhhagen 3
Telefon 03834 514939-0
E-Mail: poststelle@afrlvp.mv-regierung.de

[ 1
Stadt Eggesin

Bau- und Ordnungsamt Bearbeiter: Herr Braunisch

Stettiner StraBe 1 Telefon: 03834 — 51 49 39-32
17367 Eggesin E-Mail: stefan.braunisch@afrlvp.mv-regierung.de
AZ: 210/505.633 /3_155/94 / 3_050/22
|_ J Datum: 09.03.2022
Ihr Zeichen lhr Schreiben vom
01.03.2022

nachrichtlich:
- Landkreis Vorpommern-Greifswald
- WM MV, Abt. 7

7. Anderung des Flachennutzungsplans i. V. m. der Aufstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr. 22/2020 ,,Solarpark Eggesin-Karpin llI“ der Stadt Eggesin, Landkreis
Vorpommern-Greifswald (Posteingang: 03.03.2022)

hier: Landesplanerische Stellungnahme geman § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem o. g. Vorhaben sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Errichtung
einer Photovoltaik-Freiflachenanlage mit einer Gesamtflache von ca. 23,69 ha geschaffen
werden.

Das Vorhaben liegt gemaB dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern
2010 (RREP VP) in einem Vorbehaltsgebiet Trinkwasser. Bei den beanspruchten Flachen
handelt es sich um das Gelande eines ehemaligen Militarstandortes und damit um eine Kon-
versionsflache. Demnach entspricht das Vorhaben dem Programmsatz 6.5 (8) des RREP VP
2010.

Den Planungen stehen die Ziele und Grundséatze der Raumordnung nicht entgegen.

Mit freundlichen GriiBen
Im Auftrag

Stefan Braunisch



Landesamt fur innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt flir Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesamt fur innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

Stadt Eggesin

bearbeitet von: Frank Tonagel

Telefon: (0385) 588-56268
Stettiner Str. 1 Fax: (0385) 509-56030
DE-17367 E in E-Mail: geodatenservice@laiv-mv.de
36 gges Internet: http://www.laiv-mv.de
Az: 341 - TOEB202200181

Schwerin, den  08.03.2022

Festpunkte der amtlichen geodatischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: B-Plan Nr.22 /2022 Solarpark Eggesin-Karpin der Stadt Eggesin

Ihr Zeichen: Mai_1.3.2022

Anlagen: Ubersichten der im Planungsbereich vorhandenen Festpunkte
Beschreibungen der im Planungsbereich vorhandenen Festpunkte
Merkblatt Uber die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von lhnen angegebenen Bereich befinden sich gesetzlich geschitzte Festpunkte
der amtlichen geodatischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Die genaue Lage der Festpunkte entnehmen Sie bitte den Anlagen; die Festpunkte sind
dort farbig markiert. In der Ortlichkeit sind die Festpunkte durch entsprechende Vermes-
sungsmarken gekennzeichnet ("vermarkt").

Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes liber das amtliche
Geoinformations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und
Vermessungsgesetz - GeoVermG M-V) vom 16. Dezember 2010 (GVOBI. M-V S. 713)
gesetzlich geschutzt:

- Vermessungsmarken durfen nicht unbefugt eingebracht, in ihrer Lage verandert oder
entfernt werden.

- Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken des Lage-,
Hohen- und Schwerefestpunktfeldes darf eine kreisformige Schutzflache von zwei
Metern Durchmesser weder liberbaut noch abgetragen oder auf sonstige Weise
verandert werden. Um die mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken von

Vermittlung: (0385) 588 56966 Hausanschrift: LAiV, Abteilung 3 Offnungszeiten Geoinformationszentrum: Bankverbindung:  Deutsche Bundesbank,

Telefax: (0385) 58848256039 Libecker Strale 289 Mo.-Do.: 9.00 - 15.30 Uhr Filiale Rostock

Internet: www.lverma-mv.de 19059 Schwerin Fr. 9.00 - 12.00 Uhr IBAN: DE79 1300 0000 0013 001561
BIC: MARKDEF 1130



Lagefestpunkten der Hierarchiestufe C und D auch zukunftig fir satellitengesttitzte
Messverfahren (z.B. GPS) nutzen zu kdnnen, sollten im Umkreis von 30 m um die
Vermessungsmarken Anpflanzungen von Baumen oder hohen Strauchern
vermieden werden. Dies gilt nicht fir Lagefestpunkte (TP) 1.-3. Ordnung.

- Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit der Vermessungs-
marken durfen nicht gefahrdet werden, es sei denn, notwendige Mal3nahmen
rechtfertigen eine Gefahrdung der Vermessungsmarken.

- Wer notwendige MaBnahmen treffen will, durch die geodatische Festpunkte gefahrdet
werden kdnnen, hat dies unverziuglich dem Amt fiir Geoinformation, Vermessungs-
und Katasterwesen mitzuteilen.

Falls Festpunkte bereits jetzt durch das Bauvorhaben gefahrdet sind, ist rechtzeitig (ca.
4 Wochen vor Beginn der BaumaRBnahme) ein Antrag auf Verlegung des Festpunktes
beim Amt fir Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen zu stellen.

Ein Zuwiderhandeln gegen die genannten gesetzlichen Bestimmungen ist eine
Ordnungswidrigkeit und kann mit einer GeldbulRe bis zu 5 000 Euro geahndet werden.
Ich behalte mir vor, ggf. Schadenersatzansprtiche geltend zu machen.

Bitte beachten Sie das beiliegende Merkblatt liber die Bedeutung und Erhaltung der
Festpunkte.

Hinweis:

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise bzw. kreisfreien Stadte als zustandige
Vermessungs- und Katasterbehorden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsvermes-
sungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schitzen.

Mit freundlichen Grifen
Im Auftrag

Frank Tonagel

Seite 2 von 2

Vermittlung: (0385) 588 56966 Hausanschrift: LAiV, Abteilung 3 Offnungszeiten Geoinformationszentrum: Bankverbindung:  Deutsche Bundesbank,
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Amt fiir Geoinformation, Vermessungs- und
Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern
Libecker Str. 289 19059 Schwerin 0385 - 588 56030

Auszug aus dem amtlichen

Festpunktinformationssystem

Einzelnachweis
Lagefestpunkt

89110600

Erstellt am: 23.11.2021

M|

AANRGE A

Punktvermarkung

Klassifikation

Festlegung 2. bis 5. Ordnung, Kopf 16x16 oder | Ordnung TP (3) - Trigonometrischer Punkt 3. Ordnung
12x12 cm, Bezugspunkt Platte 30x30 cm Hierarchiestufe
Uberwachungsdatum 08.03.2016| Vertigket
Gemeinde Eggesin, Stadt|Lage ETRS89 UTM33
Ubersicht DTK25 T System -
I T = Messjahr East [m] North [m]
18 1969 33 441737,603 5944094,564
HI"., T Genauigkeitsstufe Standardabweichung S <= 3 cm
o P Héhe
': e System DE_DHHN2016_NH
'-.I o "_“-_-_ Messjahr Hoéhe [m]
P 5,771
O I". Genauigkeitsstufe Standardabweichung S <= 10 cm
\
| Pfeilerh6he [m] 0,890 Messjahr 1999
: Bemerkungen

Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschitzt. Vervielféltigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Als Verviel-
faltigung gelten z.B. Ausdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung und Speicherung auf Datentrager.

Seite 1 von 1




Einzelnachweis
Lagefestpunkt

235056080

Amt fiir Geoinformation, Vermessungs- und
Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern
Libecker Str. 289 19059 Schwerin 0385 - 588 56030

Auszug aus dem amtlichen

MK

SR

Festpunktinformationssystem

Erstellt am: 25.11.2021

Punktvermarkung
Festlegung 2. bis 5. Ordnung, Kopf 16x16 oder
12x12 cm, Bezugspunkt Platte 30x30 cm

Klassifikation
Ordnung
Hierarchiestufe

Hierarchiestufe D

Uberwachungsdatum 03.03.2016| Vertigket
Gemeinde Eggesin, Stadt|Lage
F AT A e, Bl System ETRS89 _UTM33
B ‘{“ o “| Messjahr East [m] North [m]
- .\;“'J 2005 33 441335,010 5945581,064
l?-/ ‘(i B Genauigkeitsstufe
B A\ | Hohe
L/ \ System DE_DHHN2016_NH
| Messjahr Hoéhe [m]
ot 7,559

Genauigkeitsstufe

Standardabweichung S <=6 cm

Pfeilerhéhe [m] 0,900

Messjahr 2016

| Bemerkungen

Lage-/Einmessungsskizze/Ansicht

T 2 L I VLS
||[Jr|]|f|||

Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschitzt. Vervielféltigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Als Verviel-
faltigung gelten z.B. Ausdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung und Speicherung auf Datentrager.

Seite 1 von 1
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Merkblatt

iiber die Bedeutung und Erhaltung
der Festpunkte der amtlichen geodatischen Lage-, Hohen- und Schwerenetze

1. Festpunkte der Lagenetze sind Geodatische Grundnetzpunkte
(GGP), Benutzungsfestpunkte (BFP), Trigonometrische Punkte
(TP) sowie zugehdrige Orientierungspunkte (OP) und Exzentren,
deren Lage auf der Erde durch Koordinaten mit Zentime-
tergenauigkeit im amtlichen Lagebezugssystem festgelegt ist. Sie
bilden die Grundlage fiir alle hoheitlichen Vermessungen (Landes-
vermessung und Liegenschaftskataster), aber auch fir technische
und wissenschaftliche Vermessungen.

Es gibt Bodenpunkte und Hochpunkte.

Ein Bodenpunkt ist in der Regel ein 0,9 m langer Granitpfeiler, des-
sen Kopf ca. 15 cm aus dem Erdreich herausragt. In Ausnahmefallen
kann der Pfeiler auch bodengleich gesetzt (,vermarkt”) sein. Die
Pfeiler haben eine Kopfflache von 16 cm x 16 cm bis 30 cm x 30 cm
mit Bohrloch, eingemeiBeltem Kreuz oder Keramikbolzen. Auf der
Kopfflache oder an den Seiten sind in Nordrichtung ein Dreieck A,
in Stdrichtung die Buchstaben ,TP” eingemeifelt. Andere Pfeiler
sind mit den Buchstaben O, FF, AF oder FW gekennzeichnet. In
Ausnahmefallen gibt es hiervon abweichende Vermarkungen auf
Bauwerken (Plastikkegel mit A und TP, Keramikbolzen u. a.).
Bodenpunkte haben unter dem Granitpfeiler in der Regel eine
Granitplatte.

Hochpunkte sind markante Bauwerksteile (z. B. Kirchturm- oder
Antennenmastspitzen), die weithin sichtbar sind und als Zielpunkt
bei Vermessungen dienen.

2. Hohenfestpunkte (HFP) sind Punkte, die mit Millimetergenauigkeit
bestimmt und fiir die Normalhéhen im amtlichen Héhen-
bezugssystem berechnet wurden. Sie bilden die Grundlage fur
groB3- und kleinrdumige Hohenvermessungen, wie z. B. topogra-
phische Vermessungen, Hohendarstellungen in Karten, Hohen-
festlegungen von Gebduden, Straen, Kanélen u. a., auch fir die
Beobachtung von Bodensenkungen.

Als HFP dienen Metallbolzen (,Mauerbolzen, Hohenmarken”). Sie
werden vorzugsweise im Mauerwerk besonders stabiler Bauwerke
(Kirchen, Briicken u. a.) so eingesetzt (,vermarkt”), dass eine Mess-
latte von 3,10 m Hohe jederzeit lotrecht auf dem Bolzen aufgehalten
werden kann.

Im unbebauten Geldnde sind die Bolzen an Pfeilern aus Granit
(,Pfeilerbolzen”) angebracht. Diese Pfeiler haben eine Kopfflache
von 25 ¢cm x 25 cm und ragen im Normalfall 20 cm aus dem Boden
hervor. Besonders bedeutsame Punkte sind unterirdisch vermarkt
(Unterirdische Festlegung - UF) und durch einen ca. 0,9 m langen
Granitpfeiler (16 cm x 16 cm) mit den Buchstaben ,NP” oberirdisch
gekennzeichnet. Im Normalfall ist er 2 m von der UF entfernt so ver-
markt, dass sein Kopf ca. 15 cm aus dem Boden ragt.

3. Festpunkte der Schwerenetze (SFP) sind Punkte, fir die mittels

gravimetrischer Messungen Schwerewerte im amtlichen Schwe-
rebezugssystem ermittelt wurden. Sie sind mit einer Genauigkeit
von 0,03 mGal (1 mGal = 10° m/s?) bestimmt und bilden die
Grundlage fir verschiedene praktische und wissenschaftliche
Arbeiten, z. B. auch fir Lagerstattenforschungen.
SFP sind mit Messingbolzen (@ 3 cm mit Aufschrift ,SFP” und A),
Pfeilern oder Platten aus Granit vermarkt. Ihre Standorte befinden
sich auf befestigten Flachen an Gebauden, in befestigten Stra3en,
aber auch in unbefestigten Wegen. Sie sind allgemein sichtbar, be-
hindern aber nicht den Verkehr. Die Granitplatten sind 60 cm x
60 cm bzw. 80 cm x 80 cm grof3 und mit einem eingemeifelten
Dreieck A gekennzeichnet. Im Kopf der Granitpfeiler befindet sich
ein flacher Bolzen.

4. Gesetzliche Grundlage fiir die Vermarkung und den Schutz von
Vermessungsmarken ist das ,Gesetz liber das amtliche Geoinfor-

mations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Ver-
messungsgesetz - GeoVermG M-V)” vom 16. Dezember 2010
(GVOBI. M-V S.713).

Danach ist folgendes zu beachten:

Eigentiimer und Nutzungsberechtigte (Pdchter, Erbbau-
berechtigte u. &.) haben das Ein- bzw. Anbringen von Vermessungs-
marken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) auf ihren Grundstticken und an
ihren baulichen Anlagen sowie das Errichten von Vermes-
sungssignalen fir die Dauer von Vermessungsarbeiten zu dulden.
Sie haben Handlungen zu unterlassen, die Vermessungsmarken
sowie ihre Erkennbarkeit und Verwendbarkeit beeintrachtigen
konnten. Hierzu zahlt auch das Anbringen von Schildern, Brief-
kasten, Lampen o. &. tber HFP, weil dadurch das lotrechte Aufstellen
der Messlatten auf den Metallbolzen nicht mehr méoglich ist.

MaBnahmen, durch die Vermessungsmarken gefdahrdet werden
koénnen, sind unverziiglich der Vermessungs- und Geoinformations-
behdérde (siehe unten) mitzuteilen. Dieses gilt z. B., wenn Teile des
Gebdudes, an dem ein HFP angebracht ist, oder wenn als TP be-
stimmte Teile eines Bauwerkes (Hochpunkt) ausgebessert, umge-
baut oder abgerissen werden sollen. Geféhrdungen erfolgen auch
durch Stralen-, Autobahn-, Eisenbahn-, Rohr- und Kabelleitungsbau.
Erkennt ein Eigentiimer oder Nutzungsberechtigter, dass Vermes-
sungsmarken bereits verlorengegangen, schadhaft, nicht mehr er
kennbar oder verdndert sind, so hat er auch dieses mitzuteilen.

Mit dem Erdboden verbundene Vermessungsmarken werden von
kreisformigen Schutzflachen umgeben. Der Durchmesser der
Schutzflache betragt 2 m, d. h., halten Sie bei Ihren Arbeiten min-
destens T m Abstand vom Festpunkt! Zusatzlich werden diese
Vermessungsmarken in den meisten Féllen durch rot-weif3e
Schutzsdulen oder Schutzbuigel, die ca. T m neben der Vermes-
sungsmarke stehen, kenntlich gemacht.

Fir unmittelbare Vermoégensnachteile, die dem Eigentlimer oder
dem Nutzungsberechtigten durch die Duldungspflicht oder die
Inanspruchnahme der Schutzflache entstehen, kann eine angemes-
sene Entschadigung in Geld gefordert werden.

Der Entschadigungsanspruch verjahrt in einem Jahr, die Verjahrung
beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Schaden entstanden
ist.

Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrldssig das
Betreten oder Befahren von Grundstiicken oder baulichen Anlagen
fur zuldssige Vermessungsarbeiten behindert, unbefugt Vermes-
sungsmarken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) einbringt, verandert oder
entfernt, ihren festen Stand oder ihre Erkennbarkeit oder ihre
Verwendbarkeit gefahrdet oder ihre Schutzflichen tiberbaut, ab-
tragt oder verandert. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
GeldbuBe bis zu 5000 € geahndet werden.

Eigentiimer oder Nutzungsberechtigte konnen zur Zahlung von
Wiederherstellungskosten herangezogen werden, wenn durch ih-
re Schuld oder durch die Schuld eines Beauftragten eine Vermes-
sungsmarke entfernt, verandert oder beschadigt worden ist.
Eigentliimern, Pachtern oder anderen Nutzungsberechtigten wird
daher empfohlen, in ihrem eigenen Interesse die Punkte so kennt-
lich zu machen (z. B. durch Pféhle), dass sie jederzeit als Hindernis
fur Landmaschinen oder andere Fahrzeuge erkannt werden kénnen.
Die mit der Feldbestellung beauftragten Personen sind anzuhalten,
die Vermessungsmarken zu beachten.

Dieses Merkblatt ist aufzubewahren und beim Verkauf oder bei der Verpachtung des Flurstiicks, auf dem der GGP, BFP, TP, OP, HFP oder

SFP liegt, an den Erwerber oder Nutzungsberechtigten weiterzugeben.

Fragen beantwortet jederzeit die zustandige untere Vermessungs- und Geoinformationsbehéorde oder das

Landesamt fiir innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern Amt fiir Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen
Liibecker StraBle 289 19059 Schwerin
Telefon 0385 588-56312 oder 588-56267 Telefax 0385 588-56905 oder 588-48256260
E-Mail: Raumbezug@laiv-mv.de
Internet: http:// www.lverma-mv.de

Herausgeber:

© Landesamt fiir innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Amt flir Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen
Stand: Madrz 2014

Druck:

Landesamt furr innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Libecker Stral3e 287, 19059 Schwerin



Festlegungsarten der Festpunkte der geoddtischen Lage-, Hohen- und Schwerenetze

BFP/TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm
(auch bodengleich)*

GGP Granitpfeiler 30 cm x 30 cm* oder
50 cm x 50 cm*

p—

i A = -'J&-I:ﬁ"".{

TP (Meckl.) Steinpfeiler bis 35 cm x 35 cm
(auch mit Keramikbolzen)*

OP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit

Schutzsaule

HFP Granitpfeiler 25 cm x 25 cm mit
seitlichem Bolzen und Stahlschutzbugel

SFP Messingbolzen @ 3 cm
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HFP Mauerbolzen (@ 2 cm bis 5,5 cm)
oder Hobhenmarke
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SFP Granitplatte 60 cm x 60 cm oder
80 cm x 80 cm

* Oft mit Schutzsédule(n) oder Stahlschutzbugel



Landesforst

Mecklenburg-Vorpommern
- Anstalt des &6ffentlichen Rechts -
Der Vorstand

N2

Forstamt Torgelow + Anklamer StraRe 10 - 17358 Torgelow

Bearbeitet von:  Anke Kragenbring

Stadt Eggesin

Telefon: 039876/25613 12
Bau- und Ordnungsamt FZ)E L 03984 235 408
Frau Maier E-Mail: torgelow@lfoa-mv.de
. Aktenzeichen:  7444.382-2022-003
Stettiner Stral3e 1 Torgelow, den  07.04.2022

17367 Eggesin

7. Anderung des FNP der Stadt Eggesin und 'Vorhabensbezogener Bebauungs-
plan Nr. 22/2020 ,,Solarpark Eggesin-Karpin Il der Stadt Eggesin

- Stellungnahme der Forstbehérde-

Anlage Ubersichtskarte Waldflichen auf dem ehemaligen Kasernengelande
Eggesin-Karpin

Sehr geehrte Frau Maier,

im Auftrag des Vorstandes der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern nehme
ich zur vorgelegten Planung fur den Geltungsbereich des Bundeswaldgesetzes
(BWaldG) vom 2. Mai 1975 (BGBI. | S. 1037), zuletzt gedndert vom 17.01.2017 (BGBI.
| S. 75) und des Landeswaldgesetzes M-V (LWaldG) zuletzt geandert durch Artikel 4
des Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 219) wie folgt Stellung:

Die Uberprifung des o.g. Sachverhaltes hat ergeben, dass sich das geplante Vorha-
ben, im Zustandigkeitsbereich des Forstamtes Torgelow, in Waldnahe befindet.

Entsprechend §20 LWaldG M-V ist zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf oder
Waldbrand bei der Errichtung baulicher Anlagen ein Abstand von 30 Metern vom Wald
einzuhalten. Wie bereits in der Stellungnahme der Forstbehtrde vom 27.07.2020 ge-
fordert, ist der gesetzliche vorgeschriebene Waldabstand von mindestens 30 Metern
zur baulichen Anlage (Photovoltaikanlage) einzuhalten.

Die Waldflachen, die durch die untere Forstbehorde festgestellt worden sind, werden
in der Ubersichtskarte (siehe Anlage) dargestellt.

In dem nun vorliegendem Vorhabensbezogenen Bebauungsplan Nr. 22/2020 ,Solar-
park Eggesin-Karpin-Ill", Teil A, und der 7. Anderung des FNP werden die Waldflachen
im Osten durch die Grenze des Geltungsbereichs des Planungsgebietes Solar-

Vorstand: Manfred Baum Bankverbindung: Telefon: 0 3984/ 2 35-0

Deutsche Bundesbark Telefax: 0 39 94/ 2 35-1 99
Landesfarst Mecklenburg-Vorpommern BIC: MARKDEF1150 E-Mail:  zentrale@lfoa-mv.de
- Anstalt des gffentlichen Rechts - IBAN: DES7 1500 0000 0015 0015 30 Intermet. www wald-mv._de
Fritz - Reuter - Platz 9 Steuernummer: 079/133/80058

17138 Malchin



park Eggesin-Karpin-Ill zerschnitten. Sollte an der ostlichen Grenze des Geltungs-
bereichs beabsichtigt sein, einen Zaun (s. Seite 11 Punkt 6.2.2. Vorhabensbezogener
Bebauungsplan Nr. 22/2020 ,Solarpark Eggesin-Karpin-lII*) und Verkehrsflachen zu
errichten, so ist dies aus Sicht der unteren Forstbehorde nicht statthaft.

FUr die bauliche Anlage eines Zaunes kann der gesetzliche Waldabstand von 30
Metern auf Antrag zwar unterschritten werden, jedoch muss der Geltungsbereich
so gelegt werden, dass keine Waldflachen durchschnitten werden.

Da die Inanspruchnahme von Waldflachen fur bauliche Anlagen den Tatbe-
stand einer Waldumwandlung entsprechend §15 LWaldG darstelit.

Die Uberfiihrung von Waldflachen in die Nutzungsart Photovoltaikanlage oder dafir
dienende bauliche Anlagen {z.B. Umzaunung) ist nicht genehmigungsfahig.

Unter Einhaltung der o.g. Forderung gibt es von Seiten des Forstamtes Torgelow aus
forsthoheitlicher und forstwirtschaftlicher Sicht keine weiteren Einwande und Beden-
ken zum Vorhabensbezogenen Bebauungsplan Nr. 22/2020 ,Solarpark Eggesin-Kar-
pin-111* und zur 7. Anderung des FNP.

Mit freundlichern Grud
Im Auftrag ———— >

-
//M’Fo'rstamts

Vorstand: Manfred Baum Bankverbindung: Telefon, 0 39 94/ 2 35-0

Deutsche Bundeskank Telefax: 03994/ 2 35-199
Landesforst Mecklenburg-Vorpemmern BIC: MARKDEF 1150 E-Mail: zentrale@lfoa-my.de
- Anstalt des offentlichen Rechts - IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30 Internet. www wald-mv.de
Fritz - Reuter - Platz 9 Steuernummer: 078/133/80058

17139 Malchin
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Der Landrat Stacdt

(C

Landkreis Vorpommerm-Greifswald, 17484 Greilswald, PF 11 32 Standort:

Amt: Amt fiir Bau, Natur- und Denkmalschutz
Sachgebiat: Bauleitplanung/Denkmalschutz

Auskunft ertelit: Frau Kigler

Stadt Eggesin Zimmer: 325
; Telafan: 03834 B760-3141
Stettiner Stral}e 1 Telefox 03834 878D S3141
17367 Eggesin E-Mail: Petra Kuegler@kreis-vg.de
Sprechzeiten

Di: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14,00 bis 18.00 Ukr
Do: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14,00 bis 16.00 Uhr
Mo, Mi, Fr nach Vereinbarung

Aktenzeichen: D0823-22-44 Datum: 20.04.2022
Grundstick:  Eggesin, OT Eggesin, =
Lagedaten: Gemarkung Eggesin, Flur 13, Flurstiicke 29116, 29/18, 30/53

\orhaben: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 22/2020 "Solarpark Eggesin-Karpin [II" der Stadt Eggesin
hier: Beteiligung Trager dffentl. Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB

Grundlage fiir die Erarbeitung der Gesamistellungnahme bildeten folgende Untertagen:
- Ihr Anschreiben vom 01.03.2022 (Eingangsdatum 03.03.2022)
- Planungsunteriagen zum o.g. Vorhaben

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Beteiligung der Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB haben die
Fachamter des Landkreises Vorpommern-Greifswald den vorgelegten Entwurf der o.g. Satzung
der Stadt Eggesin begutachtet.

lch mochte Sie bitten, die Hinweise, Ergdnzungen und Einschrankungen der einzelnen
Sachgebiete (SG) bei der weiteren Bearbeitung zu beriicksichtigen.

1. Ordnungsamt

1.1 SG Brand- und Katastrophenschutz

1.1.1 Katastrophenschutz
Bearbeiterin: Frau Gléde; Tel.: 03834 8760 2840
Zu den Ausflhrungen (Punkt 5.3.4. Kampfmittelbelastung) der Begriindung zum
Verhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 22/2020 ,Solarpark Eggesin - Karpin IlI" der Stadt
Eggesin ergeben sich keine Erganzungen.
Die getidtigten Aussagen in der Kampfmittelbelastungsauskunft des Landesamtes flr
zentrale Aufgaben der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V vom 16.08.2018 sind
dringend zu beachten.

1.1.2 Abwehrender Brandschutz

Bearbeiter: Herr Gerhardt; Tel.: 03834 8760 2814

Feuerwehr

Die zustandige &ffentliche Feuerwehr, die FF Eggesin, kommt als Stitzpunktfeuerwehr zum
Einsatz. Sie ist aktuell Einsatzbereit und damit in der Lage, innerhalb der zur
Personenrettung zur Verfigung stehen Frist Rettungsmalinahmen einzuleiten und wirksame

“Forolssitz Grofswald  Siandort Ankiam Etandort Passwalk Bankvertindungsn

Feidsiralle 858 Demminer Stralle T1-T4 An dar Kirassierkasems 3 Snackasse Varpommem Gparkassa Lacker-Randow

17453 Greifswald 17385 Anklam 17308 Pasewalk IBAM  DESS 1508 0500 DAOD 0001 91 IBAN.  DEB1 1505 Da00 3110 0000 58
Postfach 11 X2 Pastach 11 5111 52 Postlach 12 42 BIC NOLADE?  GRIW BIC HOLADE2APSW

17464 Gradywal 17381 Anklam 17302 Pasewalk

Talefon DOE34 3T60-0 Imiprnat wawn oeris -vg do Gliubiger-demntifikations nummar

Talafaw D3B3 ATGD-L000 E-Mail. postmngangikraisg da DE11 2200000207585
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Léscharbeiten zu beginnen. Uber den sofortigen Einsatz bzw. die Nachforderung weiterer
Nachbarwehren entscheidet der Wehrfiihrer mit Abstimmung des Feuerwehrplanes.

Fiir das Objekt ist ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 zu erstellen und mit der
Brandschutzdienststelle abzustimmen. Der zustandigen ortlichen Feuerwehr ist ein
Druckexemplar als Dokumentenordner mit Rlickenbeschriftung nachweislich zu Ubergeben.
Die Brandschutzdienststelle erhalt ein PDF- Dokument zu Archivierung und Weitergabe an
die Integrierte Leitstelle Greifswald. Vor Nutzungsaufnahme ist mit der ortlichen Feuerwehr
eine Ortsbesichtigung durchzufihren und zu protokollieren.

Zuganglichkeit
Die gewasltfreie Zuganglichkeit und sichere Zufahrt fir die Feuerwehr ist, z. B. durch eine
Feuerwehrdoppelschlieftung an der Toranlage, jederzeit zu gewahrleisten.

Loschwasser

Zur verzogerungsfreien Einddmmung von evil. Flachen- und Vegetationsbranden, auch Gber
den PV- Park hinaus, ist fiir das Objekt eine geeignete Loschwasserentnahmemoglichkeit zu
schaffen. Dies kann ein Loschwasserteich, -zisterne, -brunnen o. &. sein. Dabei ist eine
frostsichere Loschwasserentnahmestelle mit Feuerwehraufsiell- und Bewegungsfldchen
nach DIN 14210 entsprechend zu bericksichtigen.

StralRenverkehrsamt

SG Verkehrsstelle

Bearbeiter: Herr Guderjan; Tel.: 03834 8760 3635

Aus der Sicht des Straflenverkehrsamtes; SB Verkehrslenkung als untere Verkehrsbehorde
gibt es unter Beachtung der folgenden Hinweise zu 0. g. Bauvorhaben keine Einwande:

Die wihrend des Ausbaus notwendigen Einschrénkungen des offentlichen Verkehrsraumes
bzw. die notwendige Aufstellung von amtlichen Verkehrszeichen sind rechizeitig, jedoch
spatestens 14 Tage vor Baubeginn, Ober die bauausfiihrende Firma beim Landkreis
Vorpommern-Greifswald, Stralkenverkehrsamt, zu beantragen.

Amt fur Bau, Natur- und Denkmalschutz

SG Bauordnung
Bearbeiterin: Frau Stahlkopf;  Tel.: 03834 8760 3346

Zur Tiefe der Abstandsfidchen ist § 6 Abs. 8 Nr. 2 und 3 LBauO M-V maligebend.

§ 6 Abs. 8 Nr. 2 LBauO M-V regelt, dass gebaudeunabhéngige Solaranlagen mit einer Hohe
bis zu 3 m und einer Gesamtlange je Grundstiicksgrenze von 9 m in den Abstandsflachen
eines Gebaudes sowie ohne eigene Abstandsflachen zulassig sind.

Gem. Festsetzung 2.1 soll die Abstandsfliche auf 0,00 m festgesetzt werden. Das wiirde
bedeuten, dass auch zwischen den Modulreihen keine Abstinde erforderlich sind. Dies ist
nicht zuldssig, die Festsetzung ist zu konkretisieren. Es wird empfohlen, einen
Mindestabstand zwischen den Modulreihen festzusetzen.

§ 6 Abs. 8 Nr. 3 LBauO M-V regelt, dass Stiitzmauern und geschlossene Einfriedungen mit
einer Hohe bis zu 2,00 m ohne eigene Abstandsflachen zulassig sind. Offene Einfriedungen
sind von dieser Regelung ausgenommen. Sollte eine offene Einfriedung geplant sein, ist eine
Festsetzung zu Abstandsfldchentiefen der Einfriedung nicht erforderlich.
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3.2

SG Bauleitplanung/Denkmalschutz

3.2.1 SB Bauleitplanung

3.1

3.2

3.3

Bearbeiterin: Frau Kigler; Tel.: 03834 8760 3141

Die im Rahmen der Beteiligung der Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB
vorgelegten Unterlagen wurden hinsichtlich ihrer Ubereinstimmung mit den Vorschriften des
BauGB und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften gepriift.

Die Planungsziele, welche mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
angestrebt werden, sind nachvollziehbar und werden mitgetragen.

Im weiteren Planverfahren sind folgende Anregungen und Bedenken zu beachten:

. Die Stadt Eggesin verflgt (iber einen wirksamen Flachennutzungsplan.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan (VBP) ist nicht aus dem Flachennutzungsplan
entwickelt. Der Flachennutzungsplan wird jedoch im Parallelverfahren geéndert. Bei dem
vorliegenden VBP handelt es sich daher um einen Bebauungsplan nach § 8 Abs. 3 BauGB.
Tritt der von dem Landrat des Landkreises Vorpommem-Greifswald zu genehmigende
Flachennutzungsplan zwischen Beschluss und Verdffentlichung des Bebauungsplans in
Kraft, beurteilt sich die Rechtmaligkeit des Bebauungsplans in dem Fall zusétzlich nach dem
Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB, der VBP bedarf keiner Genehmigung nach
§ 10 Abs. 2 BauGB mehr. Andernfalls unterliegt der Plan der Genehmigungspflicht.

Aufgestellt werden soll ein vorhabenbezogener Bebauungsplan nach § 12 BauGB.
§ 12 BauGB schreibt drei konstitutive Elemente des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
vor:

* den Vorhaben- und Erschlieungsplan des Vorhabentragers (§ 12 Abs. 1 BauGB),
= den vorhabenbezogenen Bebauungsplan (§ 12 Abs. 3 BauGB) und
» den Durchflhrungsverirag (§ 12 Abs. 1 BauGB).

Dabei muss der Vorhaben und Erschliefungsplan nicht nur dem Namen nach neben dem
konkreten Vorhabenplan auch den ErschlieBungsplan zum Inhalt haben. Neben dem
Vorhaben sind deshalb im Vorhaben- und ErschlieBungsplan auch die
ErschlieBungsmafinahmen darzustellen. Dies gilt auch, wenn, wie im vorliegenden Fall, der
Vorhaben- und ErschlieBungsplan nicht nur Bestandteili des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes wird, sondern mit ihm identisch ist. Zum Erschliefungsplan z&hlt jedoch
nicht nur die wegemaRige Anbindung an offentliche Verkehrsflachen sondern auch sonstige
technische Erschliefungsanlagen.

. Mit dem Beschluss des VBP als Satzung erhdlt dieser beziiglich seines Inhaltes und seiner

Wirkung Rechtsnormcharakter.

Dem Erforderlichkeitsgrundsatz entsprechend milssen die Festsetzungen zur Verwirklichung
der Planziele objektiv geeignet, zugleich notwendig und auf Rechtsgrundlagen abstellbar
sein.

Die mit dem Erlass der Satzung getroffenen Festsetzungsinhalte bilden dabei die Grundlage
fur weitere zum WVollizug des BauGB erforderliche Mafinahmen und werden damit
gleichermallen zu einer Verlasslichkeitsgrundlage fiir Bauherren und Eigentiimer. In diesem
Sinne sind nachstehende Festsetzungen zu (iberarbeiten:

Grundsétzlich sind die Festsetzungen so zu sortieren, dass Festsetzungen nach § 9 BauGB
und Festsetzungen nach § 86 LBauO M-V den jeweiligen Rechtsgrundlagen eindeutig
zugeordnet sind.

Der Hinweis in Festsetzung 1.3, dass auf die Festsetzung einer Bauweise verzichtet wird, ist
nicht erforderlich und daher zu streichen.

Hinter der Uberschrift ,Bauordnungsrechtiiche Festsetzungen® sind Rechtsgrundlagen in
Klammermn aufgefihrt, die nicht nachvoliziehbar sind, dies ist zu prifen. Im Ubrigen verweise
ich auf Punkt 3.1 meiner Stellungnahme.
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3.4

3.5

36

3.7

6.

Festsetzung 2.1 ist der richtigen Rechtsgrundlage zuzuordnen (hier § 9 Abs. 1 Nr. 2a
BauGB) und rechtseindeutig zu formulieren. Zuséatzlich ist durch eine ortliche Bauvorschrift
nach § 86 LBauO M-V das von § 6 LBauO M-V abweichende Malk der Abstandsflachentiefe
zu regeln. Bezug zu nehmen ist auf § 6 Abs. 8 Nr. 2 und 3 LBauOQ M-V,

Die Regelungen in Festsetzung 2.2 sind bereits in den Festsetzungen 1.3 und 2.1 enthalten,
siehe hierzu meine Stellungnahme Punkt 3.2 und 3.4.

Festsetzung 2.4 hat weder eine Rechtsgrundlage in § 9 BauGB noch in § 86 LBauO M-V und
kann allenfalls als Hinweis aufgenommen werden.

Die Festsetzung 2.5 zur Versickerung von Oberflachenwasser ist zu streichen.

Mit Beschluss vom 04.04.2012, 3 B 1296/11 hat das Verwaltungsgericht Greifswald die
Festsetzung eines Bebauungsplanes, welche nach Moglichkeit die Versickerung des
Regenwassers auf dem Grundstick vorschreibt, fir unwirksam erklart. Es handelt sich dabei
nicht um eine Festsetzung aus stadtebaulichen Griinden, die ihre Grundlage in § 9 Abs. 1
BauGB hat.

Satz 2 der Festsetzung kann ebenfalls nur als Hinweis aufgenommen werden.

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 sind die Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind, und ihre
MNutzung festzusetzen. Der Bebauungsplan enthalt einen relativ hohen Anteil weilter Flachen,
denen keine Nutzung zugewiesen ist. Dies ist nicht zul&ssig.

Die Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
ist zwar in der Legende dargestellt, findet sich jedoch in der Planzeichnung nicht wieder. Die
Grenze des Geltungsbereiches ist darzustellen.

Der Verlauf der Baugrenze ist zu kontrollieren.

3.2.2 SB Denkmalpflege

1.

Bearbeiferin: Frau Schwebs; Tel.: 03834 8760 3147
Baudenkmalschutz
Durch das Vorhaben werden Belange des Baudenkmalschutzes nicht beriihri.

Bodendenkmalschutz
MNach gegenwartigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bekannt.

Die Information, ob zusatzlich im (berplanten Bereich eine Betroffenheit fir Teilflachen
vorliegt, fiir die das Vorhandensein von Bodendenkmalen ernsthaft anzunehmen bzw.
naheliegend ist oder sich aufdrangt, ist im Landesamt fir Kultur und Denkmalpflege
einzuhaolen.

Fir Bodendenkmale, die neu entdeckt werden, gelten die Bestimmungen des § 11 DSchG
M-V. In diesem Fall ist die untere Denkmalschutzbehérde unverziiglich zu benachrichtigen.
Anzeigepflicht besteht fiir den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentimer und
zufallige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen. Der Fund und die Fundstelle
sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes in
unverdndertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fiinf Werktage nach Zugang
der Anzeige, bei schrifticher Anzeige spétestens nach einer Woche. Die untere
Denkmalschutzbehérde kann im Benehmen mit dem zustindigen Landesamt die Frist im
Rahmen des Zumutbaren wverldngern, wenn die sachgemalle Untersuchung oder die
Bergung des Denkmals dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V).

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass neben den geplanten Anlagenstandorten auch
Erdeingriffe durch dauerhafte und/oder temporare Zuwegungen zu bertcksichtigen sind.
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3.

3.3

Hinweis

Zusténdige untere Denkmalschutzbehérde ist der Landrat des Landkreises Vorpommern-
Greifswald, nicht der LK Ludwigslust-Parchim (Begriindung Pkt. 9.1). Dies ist zu korrigieren.
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass als Trager &ffentlicher Belange gemahi § 4 Absatz 2
Nr. 6 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V) das Landesamt fiir
Kultur und Denkmalpflege zu beteiligen ist.

Anschrift: Landesamt fUr Kultur und Denkmalpflege, Domhof 4-5, 19055 Schwerin

Tel.: 0385 58879 111

SG Naturschutz

Bearbeiterin: Frau Weillig; Tel.: 03834 8760 3266

Seitens der Unteren Naturschutzbehorde des Landkreises Vorpommern-Greifswald ergeht
zum o. g. Vorhaben unter Beachtung und Beriicksichtigung nachstehender Forderungen
folgende nicht abschliefiende Stellungnahme:

Umweltbericht

Das Vorhabengebiet befindet sich am Rande zum SPA-Gebiet Nr. DE 2350-401
JUeckerminder Heide”,

Im ersten Schritt bedarf es einer Vorpriifung, inwieweit das Projekt geeignet ist, das
besondere Schutzgebiet in seinen fir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck
mafgeblichen Bestandteilen erheblich oder nachhaltig zu beeintréchtigen.

Falls im Rahmen der Vorpriifung eine Beeintrichtigung nicht ausgeschlossen werden kann,
bedarf es laut Artikel 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie i. V. m. § 34 BNatSchG einer
Vertraglichkeitsprifung.

M1: Die MaBnahme ist unter Angabe der HzE-Ziffer zu nennen. Fir die
Kompensationsmafnahme M1 muss ein detaillierter Kosten- und Pflegeplan erstellt werden.
Darin missen die anfallenden Kosten zur Gewahrleistung einer dauerhaften Pflege
einschlieftlich der Kosten fiir Verwaltung und Kontrolle dargestellt und begriindet werden. Es
wird ein Monitoring mit Kartierungen nach 1, 3 und 5 Jahren gefordert um zu kontrollieren, ob
die gewlinschte Umwandlung der aufgelassenen Standorte in Trocken- und Magerrasen
erfolgreich ist. Dazu ist eine Biotopkartierung des Gebietes mit floristischer Kennzeichnung
der Biotope durch Erfassung von Kennarten/Zielarten, Dominanzarten und Stérungszeigern
anzufertigen. Die Kartierung ist im Juni, vor Beginn der Mahd, durchzufiinren. Darauf
basierend ist die Vegetationsentwicklung, das Pflegeregime bzw. die erfolgten
Pflegemalinahmen qualitativ zu beurteilen.

M2: die Bezeichnung der Malnahme (Entwicklung, Pflege und Erhalt einer naturnahen
Wiese bzw. Brache) stimmt nicht mit der Beschreibung (Pflanzung von Baumen) (berein. Fiir
die Ersatzpflanzungen muss eine Pflanzflache zur Prifung durch die UNB eingereicht
werden.

Fur jeden geféliten Baum muss zwingend ein Baum nachgepflanzt werden.
Ausgleichszahlungen sind nur moglich, wenn ein Baum 1:2 oder hdher kompensiert werden
muss. Dann kann ein Baum nachgepflanzt werden und die restlichen B&ume konnen lber
Ausgleichszahlungen abgegolten werden,

Eingriffsbilanzierung
Die Bilanzierung des Eingriffs ist rechnerisch nach HzE (2018) einzureichen, eine verbal-

argumentative Bilanzierung ist nicht ausreichend.

Entgegen der Darstellungen im Umweltbericht auf S. 23 sind Entsiegelungen nur in
Kombination mit anderen Kompensationsmalnahmen eine anrechenbare
Kompensationsmafinahme. Die entsiegelten Flachen kénnen nicht wieder versiegelt oder
Uberbaut werden, wenn sie der Kompensation dienen sollen.
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Beriicksichtiqung artenschutzrechtlicher Vorschriften
Die Zustandigkeit fir Entscheidungen nach § 44 BNatSchG befindet sich entsprechend § 6
des NatSchAG M-V seit dem 1.7.2012 bei den unteren Naturschutzbehérden.

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG gelten folgende Arten als besonders geschutzt:

« Arten der Anhange A und B der EG-Verordnung 338/97

«  Arten des Anhanges |V der FFH-Richtlinie 92/43/EWG

= Européische Vogelarten

» Tier und Pflanzarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 aufgefiihrt sind;

Streng geschiitzt sind laut § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG:

« Arten des Anhanges A der EG-Verordnung 338/97

« Arten des Anhanges IV der Richtlinie 92/43/EWG

» Tier und Pflanzenarten die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG
aufgefiihrt sind.

Mach § 44 Abs. 1 BNatSch(G ist es verboten,

1.

wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschadigen oder zu zerstoren,

2,

wild lebende Tiere der streng geschitzten Arten und der europaischen Vogelarten wahrend
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich
zu stdren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Storung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3.
Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten Arten
aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren,

4.
wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zerstoren.

Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen unterliegen nicht der gemeindlichen Abwagung.
Bei Betroffenheit besonders oder streng geschitzter Arten ist eine Ausnahme nach § 45
Abs. 7 BNatSchG bei der zustdndigen Naturschutzbehorde des LK Vorpommern -Greifswald
(mit einer gesonderten Unterlage) zu beantragen. Einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7
BNatSchG diirfen die dort genannten Bestimmungen der EG-Vogelschutzrichtlinie und der
FFH- Richtlinie nicht entgegenstehen.

Kann eine Schadigung oder Stérung besonders oder streng geschiitzter Arten infolge des
Vorhabens nicht ausgeschlossen werden, ist zu Uberpriifen, inwieweit solche Arten im
betroffenen Gebiet tatséchlich vorkommen. In diesem Zusammenhang sind die streng
geschitzten Arten und die besonders geschiitzten Arten, soweit diese nach den Roten
Listen gefahrdet sind, zu erfassen. Es ist gutachterlich zu priifen, welche Artengruppen bei
der Erfassung zu beriicksichtigen sind.

Fir den Abriss Bedarf es bei artenschutzrechtlicher Betroffenheit eine
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG. Ein Antrag ist gesondert zu stellen.

Grundsatzlich sind die artenschutzrechtlichen, fachlichen Ergebnisse und
MaBnahmen (Kartierungen, CEF-MaBnahmen) ausschlieflich und vollumfanglich im
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag darzustellen.
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Die Konfliktanalysen (ab S. 48 im Umweltbericht) sind fiir jede Art einzeln zu erstellen, nicht
flr Artengruppen. Nur fir die haufigen, weit verbreiteten (ubiquitdren) Brutvogelarten kann
die Abhandlung in artspezifischen tkologischen Gilden (nach Flade 1994) erfolgen.

Fir jedes Gebdude ist eine Ubersicht mit den vorhandenen Arten und den daraus
entstehenden Konflikten zu erstellen. Samtliche Gebdude sind zu kartieren (Vigel,
Fledermaus Sommer- und Winterquartiere), da bei dem Vor-Ort-Termin am 24.02.2022
ersichtlich war, dass eine Vielzahl an Fenstern und Taren offen waren. Sofern diese nicht
untersucht werden, muss vom worst-case-Szenario ausgegangen werden.

V1: auch die Gebéude, die erhalten und umgebaut werden sollen, missen kartiert werden.

V2: alle Gebéude sind im Umweltbericht darzustellen (Karte). Die Geb&ude sind zu kartieren
und alle Arten unter der Angabe der Gebdudenummer im Artenschutzfachbeitrag zu
bewerten.

V3: alle Baume und Gehdlze sind im Umweltbericht darzustellen, zu féllende Baume sind
auf Quartiersmoglichkeiten zu kartieren und unter Angabe der Nummer in einem
Ubersichtsplan einzuzeichnen.

V5: diese Mafinahme muss erweitert werden, da das Ausbringen von Warnbéndern alleine
nicht ausreichend ist, um Ansiedlungsversuche von Brutvégeln zu unterbinden.

VE: diese MalRnahme muss erweitert werden, da nicht ausreichend. Die Zauneidechsen vor
allem in der Mitte der Flache sind zusétzlich abzusammeln. Dem Héltern von Zauneidechsen
wird nicht zugestimmt. Fir die abgesammelten Eidechsen miissen geeignete, unbesetzte
Quartierflachen in rdumlicher Nahe bereitgestellt werden. Moglicherweise kdnnten dafiir die
Flachen des angrenzenden Truppenibungsplatzes durch Entbuschungen oder andere
aufwertende Malinahmen genutzt werden. Um in Erfahrung zu bringen, ob dies mdglich ist,
kdnnte Herr Arme Truckenbrodt von der Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben ein méglicher
Ansprechpartner sein.

CEF1: eine detaillierte Ausflihrungsplanung fiir den Umbau ist vorzulegen. Eine Darstellung
der Raumlichkeit und der erforderlichen baulichen Malnahmen am und im Gebaude ist
unter Beachtung und Berlcksichtigung der unterschiedlichen Habitatanspriche (Raumklima,
Feuchtigkeit, Frostsicherheit, verschiedene bauliche Strukturelemente (das alleinige
Anbringen wvon Késten ist nicht ausreichend) fir alle kartierten Fledermausarten
einzureichen. Das selbige gilt fur den Ausgleich von Nistmoglichkeiten der Vogel.

CEF2: Brutmaéglichkeiten fiir Hohlenbriiter und Fledermausquartiere sind zu ersetzen
und nach Arten und mit Angabe des Standortes aufzulisten.

CEF3: dieser Malinahme wird nur mit einem Monitoring zugestimmt, ansonsten missen die
Brutmbglichkeiten abseits der PV-Tische angebracht werden.

CEF4: Abbruchmaterialien kéinnen nicht fiir die CEF-Malnahme verwendet werden, sondern
miissen fachgerecht weiter verwertet werden. Es ist eine detaillierte Ausfiihrungsplanung
vorzulegen (Exposition, Lage im Plangebiet, Materiealien (KorngrolRe der Steine)). Ob die
Mallnahme ausreichend ist, kann abschliefend erst nach Abschétzung der
Populationsgrofie bewertet werden.

CEF5: Abbruchmaterialien kdnnen nicht fiir die CEF-Maftnahme verwendet werden, sondern
mussen fachgerecht weiter verwertet werden. Eine detaillierte Ausfihrungsplanung ist
vorzulegen. Ob die MaRnahme ausreichend ist, kann abschliefend erst nach Abschétzung
der Populationsgrofle bewertet werden.
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Gesetzlicher Baumschutz

Gemal § 18 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausflhrung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfilhrungsgesetz — NatSchAG M-V) vom 23.
Februar 2010 (GVOBI. M-V 2010, S. 66) sind alle Baume mit einem Stammumfang von mehr
als 100 Zentimetern (gemessen in 1,30 Meter Hohe vom Erdboden) gesetzlich geschitzt.

Nach § 18 Abs. 2 NatSchAG M-V sind die Beseitigung geschiitzter Bdume sowie alle
Handlungen, die zu ihrer Zerstérung, Beschadigung oder erheblichen Beeintréchtigung
fuhren kinnen, verboten.

Die Naturschutzbehdrde hat von den Verboten des Absatzes 2 Ausnahmen zuzulassen,
wenn ein nach sonstigen offentlich-rechtlichen Vorschriften zuldssiges Verhaben sonst nicht
oder nur unter unzumutbaren Beschrankungen verwirklicht werden kann.

Die im Vorentwurf auf S. 13 aufgefiihrte Liste (ber die zu fallenden Baume ist unzureichend.
Fir jeden einzelnen Baum ist der der genaue Stammumfang darzustellen. Das
Zusammenfassen aller Bdume einer Art und das Einteilen in die Kategorien ,50cm” und ,50
bis 100cm” ist nicht zuldssig oder ausreichend.

Bei der Messung des Stammumfangs ist aullerdem mit anzugeben, auf welcher Hohe der
Stammumfang gemessen wurde. Zusatzlich ist fur jeden einzelnen Baum darzustellen,
welcher Kompensationsbedarf sich aus der Féllung des jeweiligen Baumes ergibt.

Alle zu fallenden Baume missen nummeriert werden. Die nummerierten Biurme missen in
einem Lageplan lbersichtlich dargestellt werden.

Alle zu fallenden Baume missen auf Baumhdhlen und andere Quartiersmoglichkeiten fir
Vogel und Fledermduse untersucht werden. Alle Quartiersmoglichkeiten sind fotografisch
darzustellen und den entsprechenden Baumen unter Angabe der Baumnummer zuzuordnen.
Diese potentiellen Lebensstétten sind zusatzlich im Umweltbericht hinsichtlich ihrer Arten
genauer zu untersuchen und beschreiben. Die Quartiere sind 1:1 auszugleichen. Ein
Nichtausgleich von Quartiersmdglichkeiten kann zu einer anthropogenen Verformung der
Avizonose fihren. Die Kompensation ist entsprechend fiir Végel und Fledermause gesondert
abzuleiten.

Die in der Tabelle genannten Waldflachen (WF)" miissen in einem Lageplan eingezeichnet
werden. Auflerdem ist die Bezeichnung dringend anzupassen, da es sich nicht um Wald
nach §2 Abs. 1 und 2 LWaldG MV handelt und die Bezeichnung ,Waldflachen® falsch und
deshalb irrefihrend ist.

Forderung: bei Bdumen mit Baumhdhlen erfolgt die Fallung von oben nach unten, damit die
Hoéhlen als potentielle Quartiere/Niststatten nicht beschadigt werden und der Eintritt
artenschutzrechtlicher Veerbote vermieden werden.

Der Féllantrag muss separat bei der UNB eingereicht werden.

Gesetzlicher Alleenschutz

Alleen und einseitige Baumreihen an offentlichen oder privaten Verkehrsflachen und
Feldwegen sind gesetzlich geschiitzt. Die Beseitligung von Alleen oder einseitigen
Baumreihen sowie alle Handlungen, die zu deren Zerstérung, Beschadigung oder
nachteiligen Veranderung fihren kénnen, sind verboten. Die Naturschutzbehtrde kann auf
Antrag Befreiungen unter den Voraussetzungen des § 67 Absatz 1 und 3 des
Bundesnaturschutzgeselzes erteilen.

Gesetzlicher Biotopschutz
MNach § 20 Abs. 1 NatSchAG M-V sind Maftnahmen, die zu einer Zerstérung, Beschadigung,

Veranderung des charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder
nachhaltigen Beeintrdchtigung der Biotope in der in der Anlage 2 zu diesem Geselz
beschriebenen Auspragung flihren konnen, sind unzulassig
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4.
4.1

Die Untere Naturschutzbehdrde kann auf Anitrag im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn
die Beeintrdchtigungen der Biotope ausgeglichen werden kénnen oder die Manahme aus
uberwiegenden Grilnden des Gemeinwohls notwendig ist. Bei Ausnahmen, die aus
uberwiegenden Griinden des Gemeinwohls notwendig sind, finden die Bestimmungen des §
15 Abs. 4bis 6 BNatSchG ber Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen Anwendung.

Stadtebaulicher Vertrag
Vor Ergehen der abschlieRenden Stellungnahme ist der unteren Naturschutzbehtrde der

stadtebauliche \ertrag (Erschliefungsvertrag) wvor Unterzeichnung zur Prifung und
Unterzeichnung wvorzulegen. In dem Vertrag ist die Verpflichtung zur Umsetzung der
Ausgleichsmalinahmen i.S. der Eingriffsregelung als auch CEF-, Vermeidungs- MalRnahmen
ZU sichern.

Amt fur Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung
SG Abfallwirtschaft/Immissionsschutz

4.1.1 5B Abfallwirtschaft/Altlasten

Bearbeiter: Herr Wiegand; Tel.: 03834 8760 3271

Die Belange der unteren Abfall- und Bodenschutzbehdérde sind im vorliegenden Entwurf zum
Bebauungsplan Nr. 22/2020 ,Solarpark Eggesin-Karpin [II" beriicksichtigt. Weilere Auflagen
werden nicht erteilt.

Hinweise Bodenschutz:
Trotz nach der erfolgten Altlastensanierung kann nicht gewéahrleistet werden, dass auf der
uberplanten Flache trotzdem schadliche Bodenveranderungen auftreten konnen.

4.1.2 SB Immissionsschutz

4.2

Bearbeiter: Herr Pliinsch; Tel.: 03834 8760 3238
Seitens der unteren Immissionsschutzbehorde bestehen zum o0.g. Vorhaben keine
Einwénde.

SG Wasserwirtschaft

Bearbeiterin: Frau Kiister; Tel.: 03834 8760 3265

Dem geplanten o. g. Vorhaben wird seitens der Unteren Wasserbehtrde des Landkreises
unter Einhaltung nachfolgender Auflagen und Hinweise zugestimmt:

Auflagen
Nach § 49 (1) WHG sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich

unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die HGhe oder die Beschaffenheit des
Grundwassers auswirken konnen, der zustandigen Behorde einen Monat vor Beginn der
Arbeiten anzuzeigen. Wird nach § 49 (2) WHG dabei unbeabsichtigt Grundwasser
erschlossen, ist dies der zustandigen Behbrde unverziglich anzuzeigen.

Vor Baubeginn ist mit dem zustandigen Wasser- und Bodenverband zu klaren, ob sich evil.
weitere Rohrleitungen (Gewasser |l. Ordnung) auf dem Grundstiick befinden.

Solite bei den Tiefbauvarbeiten teilweise eine geschlossene Wasserhaltung
(Grundwasserabsenkung) erforderlich sein, so stellt dies nach § 9 WHG eine
Gewasserbenutzung dar. Nach § 8 WHG bedarf die Benutzung eines Gewassers der
wasserrechtlichen Erlaubnis.

Die Einleitung von Niederschlagswasser des geplanten Bauvorhabens in ein Gewésser stellt
nach § 9 WHG eine Gewasserbenutzung dar. Die Benutzung eines Gewdassers bedarf nach
§ 8 WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch die Untere Wasserbehdrde.

Nach § 38 (3) WHG sind im AuBenbereich Gewadsserrandstreifen von 500 m Breite
einzuhalten. Der Gewdsserrandstreifen bemisst sich bei Gewéssern mit ausgepragter
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Baschungsoberkante (z.B. Grében) ab der Béschungsoberkante. Die Gewasserrandstreifen
sind frei von jeglicher Bebauung und Bepflanzung zu halten. Ferner diirfen keine Zaune
errichtet werden.

Nach § 32 (3) LWaG M-V ist eine Benutzung des Grundwassers (Grundwasserentnahme) in
den Fallen des § 46 Abs. 1 und 2 WHG anzuzeigen.

Soliten bei den Erdarbeiten Dranungen oder auch andere hier nicht erwahnte
Entwasserungsleitungen angetroffen und beschadigt werden, so sind sie in jedem Falle
wieder funktionsfahig herzustellen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Bauarbeiten
trockengefallen sind. Der zustédndige Wasser- und Bodenverband ist zu informieren.

Prifpflichtige Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind geman § 40 Abs.
1 und 2 der Verordnung lber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen
(AwSV) der unteren Wasserbehorde des Landkreises VG anzuzeigen.

Anfallende Abbruchmaterial ist gegen eindringendes Niederschlagswasser zu sichern, so
dass Verunreinigungen des Bodens, des Grund- bzw. des Oberflachenwassers und der
Kanalisation sicher vermieden werden.

Hinweise
MNach § 5 WHG ist eine nachteilige Verdnderung der Gewéssereigenschaften zu vermeiden
und die Leistungsfahigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten.

Niederschlagswasser soll nach § 55 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder lUber
eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewdsser eingeleitet
werden.

MNach Aussage des Wasser- und Bodenverbandes ,Uecker-Haffkiste" hat die Kappung der
ehemaligen Niederschlagsentwasserungsleitung keinerlie auswirkung auf den angrenzenden
Graben; das Gewasser |I. Ordnung 30:10.02.00

Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser kann iber eine ausreichende Sickerstrecke
von mind, 1,00 m zum Mittleren Hochsten Grundwasserstand (MHGW) auf dem Grundstick
versickert werden. Nach dem DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138 muss der relevante
Versickerungsbereich im kf-Bereich von 1*10-3 bis 1*10-6 m/s liegen.

Sind Versickerungsanlagen, wie Mulden oder dhnliches geplant, sind diese so herzurichten,
dass Nachbargrundstiicke nicht nachteilig beeintrachtigt werden.

Die Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen AwSY vom
18.April 2017ist einzuhalten.

Prifpflichtige Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind gemal § 40 Abs.
1 und 2 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen
(AwSV) der unteren Wasserbehorde des Landkreises VG anzuzeigen.

Beim Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen ist besondere Vorsicht geboten. Im Falle
einer Havarie mit wassergefdhrdenden Stoffen ist unverziiglich die zustandige untere
Wasserbehdrde zu benachrichtigen.

Mit freundlichen Griilken

m A

[

Petra Kiigler
Sachbearbeiterin



Seite: 11 20.04.2022
00823-22-44

Verteiler

Stadt Eggesin

Z.d.A.

Quellenangaben

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekannimachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.
September 2021 (BGBI. | 5. 4147)

LBauO M-V Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 15. Oktober 2015 (GVOBI.
M-V 2015, S. 344) zuletzt geandert durch Gesetz vom 26. Juni 2021(GVOBI. M-V
S. 682)

DSchG M-V Denkmalschutzgesetz vom 06. Januar 1998 (GVOBI. M-V 1988, 5. 12) zuletzt
gedndert durch Gesetz vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V 5. 383,392)

BNatSchG Geselz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom

NatSchAG M-V

BBodSchG

LBodSchG M-V

WHG

LWaG

29. Juli 2009 BGBI. | S. 2542) zuletzt geéndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
18. August 2021 (BGBI. | S. 3908)

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfihrung des
Bundesnaturschuizgesetzes (Maturschutzausfiihrungsgesetz) vom
23. Februar 2010 (GVOBI. M-V 2010, S. 66) zuletzt gedndert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenverdnderungen und zur Sanierung
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) vom 17. Marz 1998 (BGBI, | S. 502),
zuletzt geédndert durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom
27. September 2017 (BGBI. | 5. 3465)

Gesetz (ber den Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern
(Landesbodenschutzgesetz) vom 4. Juli 2011 (GVOBIL. M-V 2011 S. 759, zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. Juli 2018, (GVOBI. M-V S. 219)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) vom
31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 19. Juni 2020, (BGBI. | 5. 1408)

Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 30, November 1992
(GVOBI. M-V 1992, 5. 669) zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228)
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Badenstrale 18, 18439 Stralsund
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Stadtverwaltung Eggesin
Bau- und Ordnungsamt Bearbeitet von: Frau Biernat
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" . Ueckermiinde, 10.03.2022

Stellungnahme als Triiger 6ffentlicher Belange (§ 4 Abs.2 BauGB)

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 22 "Solarpark Eggesin-Karpin-III"" der Stadt Eggesin

Ihr Schreiben vom: 01.03.2022 (eingegangen am 02.03.2022)

Stellungnahme Abteilung ILandwirtschaft und Flurneuordnungsbehirde

Agrarstrukturelle Belange stehen dem o. g. Bebauungsplan nicht entgegen.

Aus Sicht der Raumordnung sollten Solar- und Photovoltaikanlagen im AuBenbereich versiegelten
und Konversionsflichen errichtet werden. Bei Ackerfldchen mit bis zu 20 Bodenpunkten bestehen
aus agrarstruktureller Sicht keine Bedenken zur Errichtung von Solar- bzw. Photovoltaikanlagen.
Da sich die Fldchen des Plangebietes auf einem ehemaligen Militirkasernengelénde befinden, wird
der vorliegende o. g. Bebauungsplan, auch hinsichtlich agrarstruktureller Belange, den
Anforderungen der Raumordnung gerecht.

Zu naturschutzrechtlichen und Umwelt-Belangen ergeht die Stellungnahme gesondert von der
Dienststelle Stralsund des StALU Vorpommern.

Mit freundlichen GriiBen
im Auftrag

3
Dééaé?lski

Allgemeine Datenschutzinformation:
Der Kontakt mit dem Staatlichen Amt fiir Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von

Ihnen ggf. mitgeteilten persénlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage:
Art. 6 Abs. 1 e DSGVO i.V.m. § 4 Abs. 1 DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung-mv.de/Datenschutz.

Hausanschrift: Telefon: 039771 / 44-0
Staatliches Amt fiir Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern Telefax: 039771 / 44-235
Kastanienallee 13, 17373 Ueckermiinde E-Mail: poststelle@staluvp.mv-regierung.de
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Frau Maier Bearbeitet von: Fr. Malchow

Stettiner Strale 1 Aktenzeichen: StALUVP12/5122/VGI37/22
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17367 Eggesin

Stralsund, 05.04.22

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 22/2020 ,,Solarpark Eggesin-Karpin IlI*
der Stadt Eggesin

Sehr geehrte Frau Maier,

vielen Dank fiir die Ubergabe der Unterlagen zum im Betreff genannten Vorhaben.

Die Prifung ergab, dass die Belange der Abteilung Naturschutz, Wasser und Boden meines
Amtes durch die vorliegende Planung nicht bertihrt werden.

Mit freundlicHen\GriiRen

M. (WSfus

Matthias Wolters

Allgemeine Datenschutzinformation:

Der Kontakt mit dem Staatlichen Amt fiir Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern ist mit der Speicherung und
Verarbeitung der von lhnen ggf. mitgeteilten persénlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage:

Art. 6 Abs. 1 e DSGVO i.V.m. § 4 Abs. 1 DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung-
mv.de/Datenschutz

Hausanschrift: Telefon: 03831 / 696-0

Staatliches Amt fiir Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern Telefax: 03831 /696-2129

Badenstrafle 18, 18439 Stralsund E-Mail: poststelle@staluvp.mv-regierung.de

P e Webseite: www.stalu-vorpommern.de
ostanschrift:

Postfach 2541, 18412 Stralsund
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Stettiner Strafe 1 Bearbeitet von: Frau Stahl
17367 Eggesin Geschaftszeichen: StALU MS 12 ¢
0201/5122
Reg.-Nr.: 66 - 22
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Neubrandenburg, 06.04.2022

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 22/2020 ,,Solarpark Eggesin-Karpin 111
der Stadt Eggesin

Sehr geehrte Damen und Herren,
nach Priifung der eingereichten Unterlagen nehme ich wie folgt Stellung:
Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft

Zum geplanten Vorhaben gibt es aus Sicht der Abteilung Immissions- und Klima-
schutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft folgende Hinweise:

Hinsichtlich der geplanten Abbrucharbeiten sind Vorkehrungen fur die ordnungsge-
maRe Entsorgung der sehr wahrscheinlich anfallenden gefahrlichen Abfalle (insb.
Asbest, AVV 17 06 05*, Teerpappe, AVV 17 03 03*) zu treffen. Dies betrifft sowohl
die Lagerung als auch den Transport und die Nachweispflichten. Die friihzeitige Ein-
beziehung eines Entsorgungsfachbetriebes wird empfohlen.

In den Ausfuihrungen unter Nr. 5.2 (S. 9) wird angegeben, dass alle Gebaude, bauli-
chen Anlagen und befestigten Flachen abgebrochen werden sollen. Der Bauschutt
soll anschlieBend sortiert und aufbereitet werden. Abfélle sollen entsorgt und alle
Baustoffe bis zur Gefahrenklasse Z 2 nach bestehenden Vorschriften auf dem Ge-
lande zum Anlegen von geschotterten Flachen fiur Batteriespeicher, Wege, Ru-
deralflachen fir Artenschutz sowie Brandschutzschneisen verbaut werden.

Die in den Technischen Regeln des LAGA Merkblattes M 20 angegebenen Zuord-
nungswerte fir die Gefahrenklasse Z 2 gelten fiir im Labor hergestellte Eluate und
Feststoffgehalte. Sie stellen die Obergrenze fiir den Einbau von mineralischen Abfal-
len unter definierten technischen SicherungsmaflBnahmen und aulerdem die Ober-
grenze fur die Verwertung dieser Abfalle dar. Das bedeutet, dass die im Flachennut-

Allgemeine Datenschutzinformationen:
Der Kontakt mit dem Staatlichen Amt fir Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte ist mit einer Speicherung und Verarbeitung der

von Ihnen ggf. mitgeteilten persénlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) e DS-GVO i. V. m. § 4 DSG M-V). Weitere Informationen zu
Ihren Datenschutzrechten finden Sie unter www.regierung-mv.de/Datenschutz.
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zungsplan dargestellte Verwertung nur erfolgen kann, wenn die Zuordnungswerte bis
Z 1.2 eingehalten werden.

Hinsichtlich der Verwertung von Abféllen, insb. zum Wegebau (vgl. Ziff. 5.2 des Be-
bauungsplans), wird weiterhin empfohlen, die Stellungnahme eines Gutachters ein-
zuholen, die den Nachweis erbringt, dass die Gefahr einer schadlichen Boden-
veranderung (§ 7 Bundesbodenschutzgesetz) ausgeschlossen werden kann. Dies gilt
insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Wasserdurchlassigkeit des Bodens als
,hoch bis sehr hoch” eingestuft wird (Seite 11 des Umweltberichts).

Am 16.07.2021 wurde die neue Ersatzbaustoffverordnung (EBV) veréffentlicht. Diese
tritt nach einer Ubergangsfrist von zwei Jahren am 01. August 2023 in Kraft. Danach
gelten z.T. andere Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatz-
baustoffen.

Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass der Umweltbericht lediglich eine Betrach-
tung des Status quo und des geplanten Status vornimmt; eine Betrachtung der Um-
weltauswirkungen der Konversionshandlungen zur Herstellung des geplanten Vorha-
bens unterbleibt (siehe bspw. Ziff. 6.1 auf Seite 34); im Artenschutzfachbeitrag wer-
den die baubedingten Wirkfaktoren und Wirkprozesse hingegen richtigerweise be-
trachtet (siehe auch Hinweise des Ministeriums fur Klimaschutz, Landwirtschaft, 1and-
liche Raume und Umwelt unter:

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/Im/Umwelt/Abfallwirtschaft/
Verwertung-von-Abfaellen/?racr=a .

Mit freundlichen GriiRen

L / ot
Christoph Linke
Amtsleiter



Wasser- und Bodenverband
,Uecker-Haffkiiste”

-Korperschaft des 6ffentlichen Rechts-

Wasser- und Bodenverband  Uecker-Haffkiiste" Kastanienallee 1a
Kastanienallee 1a, 17373 Ueckermiinde 17373 Ueckermiinde

. Tel.: 039771 /24303
Stadt Eggesin

wbv-ueckermuende@wbv-mv.de
Stettiner StralRe 1 @

Geschéftsfihrer: Herr Uecker

) Durchwahl: 039771 / 53532
17367 Eggesm Verbandskauffrau:  Frau Réske
Durchwah!: 039771 /24303
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom: Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Ueckermiinde, den
Mai, 01.03.2022 156/22 Ue 156.03.2022

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 22/2020 ,,Solarpark Eggesin-Karpin IlI“ der Stadt

Eggesin

hier: friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
gemdR § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

von der o. g. MaRBnahme werden keine Gewasser oder Anlagen 2. Ordnung, die sich in der
Zustandigkeit des Wasser- und Bodenverbandes ,Uecker-Haffkiste* Ueckermiinde befinden,
berihrt.

Aus Sicht des Wasser- und Bodenverbandes ,Uecker- Haffkliste* Ueckermiinde steht dem
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 22/2020 ,,Solarpark Eggesin-Karpin IlI“ der Stadt
Eggesin nichts entgegen.

Fur Ruckfragen stehen wir lhnen gern zur Verfligung.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

oy «

“M. Uecker
Geschaftsfihrer

Bankverbindung: Raiffeisenbank Ueckermiinde
BLZ 15061638 Konto-Nr. 5216346
IBAN: DE41 1506 1638 0005 2163 46 BIC: GENODEF1ANK



	Drucksache
	Anlage  1 PV Eggesin_ VBP_291122
	Anlage  2 PV Eggesin_ VEP 291122
	Anlage  3 Egg.__B_20-2020__Entwurf-121222
	Anlage  4 Anlage Eingriffs- und Ausgleichstabelle
	Anlage  5 Anlage Gebäudekarte m. Fauna
	Anlage  6 Anlage Bäume
	Anlage  7 Anlage Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
	Anlage  8 Fachbericht Biotoptypen
	Anlage  9 Anlage Biotoptypen
	Anlage 10 Anlage SPA-Vorprüfung
	Anlage 11 Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung-29112022
	Anlage 12 Anlage 1 Eingriffs- und Ausgleichstabelle
	Anlage 13 Anlage 2 Biotypkarte mit Darstellung PV Park
	Anlage 14 Anlage 3 Biotypkarte mit Darstellung Bäume
	Anlage 15 Anlage 4 Pflanzplan Kompensationsfläche Ueckermünde_15092022
	Anlage 16 Umweltbezogene Stellungnahmen

